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Kurzfassung 

Die wesentlichen Ziele des Projekts „Reform der Zentrale-Orte-Konzepte in den Ländern und Folgen für Sied-

lungsstruktur und Daseinsvorsorge“ bestehen in einer Darstellung und Analyse des Status Quo der Zentrale-

Orte-Konzepte in den Ländern sowie Empfehlungen zu ihrer Weiterentwicklung. 

In Kapitel 2 werden dafür zentrale Begriffe definiert, deren einheitliches Verständnis für die Lesbarkeit dieses 

Berichts wichtig ist. So gilt es zu differenzieren zwischen (1) der empirisch-analytisch bestimmbaren Ist-

Zentralität von Zentralen Orten im Zentrale-Orte-System (ZOS) und (2) der normativ-planerischen Soll-

Zentralität als angestrebten Zielzustand im Zentrale-Orte-Konzept (ZOK). Zentrale Orte üben dabei sowohl eine 

Versorgungs- als auch eine mit höherer Hierarchiestufe bedeutsamer werdende Entwicklungsfunktion aus. Des 

Weiteren ist der normativ festzulegende zentralörtliche Versorgungsbereich vom empirisch ermittelten (multi-

funktionalen) Verflechtungsbereich zu trennen. Analog zu den zentralörtlichen Bereichen ist es auch bei Raum-

kategorien und Raumtypen zweckmäßig, zwischen einem deskriptiven und einem normativen Begriff zu 

unterscheiden. Der deskriptive Begriff (Raumtypen) ist ein Werkzeug der Raumbeobachtung und stellen das 

Ergebnis einer Analyse dar. Der normative Begriff (Raumkategorien) spiegelt normative Festlegungen der Län-

der wieder.  

In Kapitel 3 werden die Zentrale-Orte-Konzepte der Länder einer vergleichenden Auswertung unterzogen. Die 

Darstellung des Ist-Zustands stützt sich primär auf eine Analyse der vorliegenden Primärquellen, d. h. der gel-

tenden Landesraumordnungspläne und -programme. Auf die Ergebnisse der Länderbefragung wird jeweils 

ergänzend in verbal-qualitativer Form eingegangen. Eine umfassende Dokumentation der Antworten der Länder 

auf die in Anhang II dargestellten Fragen findet sich auf der beiliegenden CD-ROM. Zunächst erfolgt in Kapi-

tel 3.1 eine kurze zusammenfassende Einschätzung der einzelnen Zentrale-Orte-Konzepte der Flächenländer. 

Dabei zeigt sich einerseits eine Zunahme in der Entwicklungsdynamik und anderseits – auch infolge dessen – 

eine große Heterogenität der Länderkonzepte. Insofern können Zentrale-Orte-Konzepte sinnvoll nur im Plural 

angesprochen werden. Die mitunter deutlichen Unterschiede zeigen sich vor allem in folgenden Bereichen: 

 Grundmerkmale wie etwa die Begriffsverwendung, die Anzahl der Hierarchiestufen, der Umgang mit 

Funktionsteilungen, Kooperationen oder länderübergreifenden Ausweisungen (vgl. Kapitel 3.2). Es 

zeigt sich, dass bereits der Begriff „Zentraler Ort“ kein einheitliches Begriffsverständnis erfährt. 

 Ausweisungskriterien, insbesondere hinsichtlich der Tragfähigkeits- und Erreichbarkeitskriterien (vgl. 

Kapitel 3.3). Während einzelne Länder differenzierte Schwellenwerte für Zentrale Orte und zentralörtli-

che Versorgungsbereiche definieren, mitunter weiter differenziert zwischen ländlichem Raum und Ver-

dichtungsraum, verzichten einzelne Länder vollständig auf entsprechende Kriterien. Teilweise fehlt zu-

dem die empirische Herleitung zur Begründung der Schwellenwerte oder sie erschließen sich nicht aus 

den Rechtsnormen. 

 Zentralörtliche Bereiche, insbesondere hinsichtlich der Abgrenzungskriterien und -methodik sowie der 

raumordnerischen Bedeutung (vgl. Kapitel 3.4). So zeigt sich, dass der obergerichtlich mehrfach einge-

forderten Offenlegung der Abgrenzungsmethodik kaum ein Land gefolgt ist. 

 Ausstattungskataloge, insbesondere hinsichtlich der Konkretisierung und Differenzierung (Kapi-

tel 3.5). Zwar sind Ausstattungskatloge mit Ausnahme von Nordrhein-Westfalen integraler Bestandteil 

der Zentrale-Orte-Konzepte, diese bleiben jedoch meist allgemein, was eine Konkretisierung der Aus-

stattung im Sinne eines logischen Ziel-Mittel-Systems erschwert oder teilweise unmöglich macht und 

damit die sachliche Bestimmbarkeit bzw. Bestimmtheit von Plansätzen zu Ausweisungskriterien in Fra-

ge stellt. 
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 Bedeutung zentralörtlicher Festlegungen (vgl. Kapitel 3.6). Bei der Siedlungsflächenentwicklung 

weichen die Steuerungsansätze zwischen den Ländern stark voneinander ab. Hinsichtlich der Bin-

dungswirkung des ZOK gegenüber Fachplanungen lassen sich im bundesweiten Vergleich zwei Stra-

tegien erkennen: (1) über spezielle Raumordnungsklauseln in den Fachgesetzen und (2) über die ge-

nerelle Bindung der Fachplanung an das ZOK (über Ziele der Raumordnung). Zudem spielen zentral-

örtliche Festlegungen in einigen Ländern eine Rolle im kommunalen Finanzausgleich oder für die Zu-

wendung bei Förderprogrammen. 

In Kapitel 4 werden zentrale Themen für die Weiterentwicklung und Stärkung der Zentrale-Orte-Konzepte auf-

gerufen. 

Zunächst wird auf die nach Auffassung der Verfasser gebotene raumstrukturelle Differenzierung hinsichtlich der 

Ausformung des Zentrale-Orte-Konzepts und der verwendeten Schwellenwerte eingegangen (vgl. Kapitel 4.1). 

Eine raumstrukturelle Differenzierung ist bei heterogenen Raumstrukturen geboten, weil nur mit ihrer Hilfe die 

geeignete Strukturvariante (Monozentraler Ort, Städteverbund, Funktionsraum) für die einzelnen Hierarchiestu-

fen ausgewählt, entsprechend differenzierte Festlegungskriterien für Zentrale Orte und ihre Versorgungsberei-

che bestimmt bzw. Einstufungen im Zentrale-Orte-Konzept mit Zielcharakter begründbar werden. Des Weiteren 

erscheint eine gebietsscharfe Festlegung Zentraler Orte zielführend, da nur so dem Konzentrations- und Bünde-

lungsprinzip Rechnung getragen werden kann. Dabei ist zwischen zentrenprägenden und zentrengebundenen 

Einrichtungen bzw. Funktionsbereichen zu trennen. Schließich sollte von pauschalen Einwohnerschwellenwer-

ten abgesehen werden, sowohl als Einstufungskriterium für Zentrale Orte wie auch für die Abgrenzung zentral-

örtlicher Bereiche. Dies gilt auch für Schwellenwerte zur Erreichbarkeit und für Versorgungseinrichtungen bzw. 

Ausstattungen. Eine Vergleichbarkeit über alle Zentralen Orte einer Hierarchiestufe ist selbst innerhalb eines 

Bundeslandes nur dann möglich, wenn diese der gleichen Strukturvariante, d. h. Monozentraler Ort, Städtever-

bund und Funktionsraum, zugeordnet sind. Dabei unterscheidet sich die zu vergleichende Bezugsgröße (Zent-

raler Ort bzw. Versorgungsbereich) zwischen den Hierarchieebenen. Den Vergleichsmaßstab sollten nicht in 

Einwohnerschwellenwerte, sondern die Funktionen bilden. 

Danach wird in Kapitel 4.2 auf die Rolle bzw. Bedeutung zentralörtlicher Versorgungsbereiche abgestellt. Die 

Festlegung von Versorgungsbereichen erscheint zwingend erforderlich, um den Anforderungen an die Be-

stimmbarkeit von Zielen der Raumordnung entsprechen zu können. Dabei kommt den Versorgungsbereichen 

als Gestaltungsansatz generell auf der mittelzentralen Ebene eine große Bedeutung zu, während dies auf der 

grundzentralen Ebene auf Sonderfälle beschränkt bleibt und auf der oberzentralen Ebene i. d. R. keine beson-

dere Relevanz hat. Die Festlegung zentralörtlicher Versorgungsbereiche ist wesentlicher Bestandteil von Zent-

rale-Orte-Konzepten. Dabei sollte nicht nur die verwendete Methodik offengelegt, sondern um der Begründbar-

keit der Einstufungen im ZOK willen auch eine Abgrenzung der Versorgungsbereiche erfolgen. Dabei sind so-

wohl Erreichbarkeitsstandards wie auch – raumstrukturell differenzierte und empirisch ermittelte – Tragfähig-

keitsschwellen unabdingbar für die Abgrenzung, während Erreichbarkeitsstandards primär normativ zu begrün-

den sind. Bei kleinräumigen Verantwortungsgemeinschaften geht es nicht primär um institutionelle Innovationen 

zur Etablierung von Verantwortungsgemeinschaften, sondern um eine sinnvolle Anwendung des Zentrale-Orte-

Konzepts und damit um eine Kombination aus raumordnerischer Funktionszuweisung und kooperativem Han-

deln der Gemeinden bzw. Infrastrukturbetreiber. Während auf grundzentraler Ebene die Sicherung der Da-

seinsvorsorge im Mittelpunkt kleinräumiger Verantwortungsgemeinschaften steht, tritt auf mittelzentraler Ebene 

ein Entwicklungsauftrag hinzu.  

Das nächste Kapitel 4.3 widmet sich Festlegungskriterien und Bindungswirkung von Zentrale-Orte-Konzepten. 

Es wird empfohlen, nur die drei Grundstufen Grund-, Mittel- und Oberzentrum festzulegen. Lediglich für atypi-
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sche Einzelfälle sollten individuelle Festlegungen vorgenommen werden, die aber nicht als Ausnahmen in die 

Norm aufzunehmen sind. Die Festlegungskriterien sind für die Hierarchieebenen differenziert zu bestimmen. 

Während Grundzentren im Sinne einer flächendeckenden Daseinsvorsorge zwingend über einen grundzentra-

len Standortcluster verfügen sollten, müssen Mittel- und Oberzentren nicht zwangsläufig über ausgeprägte 

mittel- bzw. oberzentrale Standortcluster verfügen. Die Einstufung als Mittel- bzw. Oberzentrum sollte vielmehr 

durch Aspekte der Tragfähigkeit (bzw. Ausstattung) im Versorgungsbereich sowie der Erreichbarkeit und Lage 

innerhalb des Bereichs bestimmt werden und sich mithin im Kern auf die ihnen zugewiesenen Funktionen be-

ziehen, deren Erfüllung zu gewährleisten ist. Dabei erscheint eine Differenzierung zwischen verbindlichen Ein-

richtungen (die zur Gewährleistung flächendeckender Daseinsvorsorge und gleichwertiger Lebensbedingungen 

gemäß § 2 Abs. 2 S. 3 ROG erforderlich sind und auf die grundzentrale Ebene beschränkt bleiben) und empfoh-

lenen Einrichtungen im Sinne rangstufenüblicher Ausstattungsmerkmale (grund-, mittel- und oberzentral) erfor-

derlich. Die verbindlichen Einrichtungen der Daseinsvorsorge sollten bundeseinheitlich festgelegt werden, emp-

fohlene Einrichtungen können länderspezifisch und raumstrukturell differenziert festgelegt werden. 

Kapitel 4.4 wendet sich den Bindungs- und Steuerungswirkungen der Zentrale-Orte-Konzepte zu. Im Bereich 

der Siedlungsflächenentwicklung sollte die Bindungswirkung Zentraler Orte für die Kommunen in vielen Bundes-

ländern verbessert werden. Rechtlich ermöglichen können dies die Länder selber über ihre Landesplanungsge-

setze. Die Bindungswirkung der Fachplanungen kann nur über eine verbesserte ressortübergreifende Koordi-

nierung gelingen; die gesetzlichen Regelungen betrifft dies in aller Regel nicht, da in der Regel neben der all-

gemeinen auch spezielle Raumordnungsklauseln in den Fachgesetzen vorliegen. Zudem sollten die Zentrale-

Orte-Konzepte in sich schlüssig sein, um Überzeugungskraft gegenüber Dritten entfalten zu können. Über die 

Erläuterung der Inhalte von Raumordnungsplänen hinaus ist es Aufgabe der Regionalplanung in informelle 

Konzepte wie Demographie-Strategien oder Regionale Entwicklungskonzepte hineinzuwirken und die Vorteile 

einer Konzentration und Bündelung von Daseinsvorsorgeeinrichtungen über Zentrale Orte zu vermitteln und 

stärker in Regional Governance Prozesse zur Entwicklung von Regionalen Entwicklungskonzepten sowie von 

Konzepten zur Anpassung der Daseinsvorsorge an den demographischen Wandel einzubinden. Zur Stärkung 

der Zentralen Orte sollte bei allen raumwirksamen Förderprogrammen ein Zuwendungsbonus erwogen werden. 

Die Finanzausstattung der Zentralen Orte sollte sich im Idealfall an deren tatsächlichen (real existenten oder in 

raumordnerischen Zielen ausgewiesenen) zentralörtlichen Funktionen ausrichten. Dabei sollten gleichfalls die 

Einwohner des Versorgungsbereichs einbezogen und berücksichtigt werden. Eine optimale, bundeseinheitliche 

und eindimensionale Bemessungsgröße gibt es nach der hier vertretenen Position nicht. Jede Lösungsvariante 

hat ihre Vor- und Nachteile, zwischen denen in jedem Bundesland individuell abgewogen werden sollte. 

Kapitel 4.5 greift eine Reihe von Querschnittsthemen auf, die Grundsatzfragen berühren und Bezüge zu mehre-

ren der zuvor erläuterten Themen aufweisen. Anpassungsprozesse der ZOK an den demographischen Wandel 

sollten sich nicht ausschließlich auf die Straffung des ZOK als Reduzierung von Hierarchiestufen und der abso-

luten Anzahl der Zentralen Orte erstrecken, sondern alle Aspekte des Zentrale-Orte-Konzepts im Rahmen einer 

Gesamtstrategie zur Bewältigung des demographischen Wandels berücksichtigen. Ein Zentrale-Orte-Monitoring 

sollte vor allem den Ist-Zustand des Zentrale-Orte-Systems ermitteln und hierbei den Blick insbesondere auf die 

Einrichtungen der Zentralen Orte bzw. ihrer Versorgungsbereiche richten. Daneben sollten Ausweisungskrite-

rien (Erreichbarkeit, Tragfähigkeitsschwellenwerte) erfasst werden. Insofern ist das Monitoring eine wesentliche 

Voraussetzung für die gebotene empirische Validierung des jeweiligen Zentrale-Orte-Konzepts und erleichtert 

die Erfüllung der mit dem ZOK verbundenen raumordnerischen Ziele. Ziele und Schwellenwerte von Gebiets- 

und Funktionsreformen sollten mit den Zielen und Schwellenwerten im jeweiligen Zentrale-Orte-Konzept abge-

stimmt werden. 
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Kapitel 5 enthält Empfehlungen an den Bund, die im Gegensatz zu den in Kapitel 4 differenziert diskutierten 

Einzelthemen grundsätzlichen Charakter für die Fortentwicklung der Zentrale-Orte-Konzepte haben. Adressaten 

sind primär der Bund und die MKRO. Problematisch sind die bestehenden Unterschiede bei der Definition der 

zentralen Begriffe, für deren einheitliche Definition Vorschläge unterbreitet werden. Neben der Frage der Ver-

wendung einheitlicher Begriffe werden Vorschläge unterbreitet wie und über welchen Weg (Regelung im ROG 

oder Entschließung der MKRO) eine Harmonisierung der gegenwärtig sehr heterogenen Zentrale-Orte-

Konzepte in Angriff genommen werden könnte: 

Tabelle 1: Vorschlag für Regelungen im ROG und über MKRO-Entschließungen (Kurzfassung) 

Vorschlag für Regelungen im ROG und über MKRO-Entschließungen (Kurzfassung) 

Thema 
Mögliche Regelungen im 
ROG 

Mögliche Regelungen über eine MKRO-
Entschließung 

Zentrale Orte und Raumstruk-
tur (Kapitel 4.1.1)  

Hier wird kein Regelungser-
fordernis gesehen.  

Das Erfordernis einer raumstrukturell diffe-
renzierten Festlegung Zentraler Orte basie-
rend auf einer empirischen Validierung 
sollte betont werden.  

Die vorgestellten Strukturvarianten Mono-
zentraler Ort, Städteverbund und Funkti-
onsraum in seinen beiden Varianten sollten 
definiert und erläutert werden.  

Gebietsscharfe Festlegung 
Zentraler Orte (Kapitel 4.1.2) 

Hier wird kein Regelungser-
fordernis gesehen. 

Der Begriff „Zentraler Ort“ sollte, wie unter 
Kapitel 5.1 ausgeführt, als räumlicher 
Standortagglomeration (Einstufungskriteri-
um) definiert werden, auch wenn der Nor-
madressat die politische Gemeinde bleibt. 

Orientierungswerte für Tragfä-
higkeitsschwellen (Kapi-
tel 4.1.3) 

Hier wird kein Regelungser-
fordernis gesehen 

Der Regelungsgehalt des § 2 Abs. 2 Nr. 3 
ROG sollte ausgefüllt werden, indem das 
Erfordernis einer empirischen Überprüfung 
der Zentrale-Orte-Systeme betont wird und 
festgelegt wird, welche Kriterien zur Beur-
teilung der Verhältnismäßigkeit einer Funk-
tionszuweisung bzw. der Beurteilung regio-
naler Erfordernisse dienen.  

Vergleichbarkeit Zentraler Orte 
einer Hierarchiestufe (Kapi-
tel 4.1.4) 

Hier wird kein Regelungser-
fordernis gesehen. 

Es sollte klargestellt werden, welche Funk-
tionen (nicht Ausstattungsmerkmale!) die 
Zentralen-Orte auf den unterschiedlichen 
Hierarchiestufen zu erfüllen haben. 

Versorgungsbereiche als Ge-
staltungsansatz (Kapitel 4.2.1) 

In § 8 Abs. 5 Nr. 1 b sollten 
nicht nur Zentrale Orte, son-
dern auch zentralörtliche 
Versorgungsbereiche er-
wähnt werden. 

Die Festlegung von Versorgungsbereichen 
auf den drei Hierarchiestufen sollte obliga-
torisch sein. 

Abgrenzung der Versorgungs-
bereiche unterschiedlicher 
Zentrale-Orte-Typen (Kapi-
tel 4.2.2) 

Hier wird kein Regelungser-
fordernis gesehen. 

Die zentralörtlichen Versorgungsbereiche 
auf den drei Hierarchiestufen sollten um der 
Begründbarkeit der Einstufungen im ZOK 
willen auch abgegrenzt und die dabei ver-
wendete Methodik offengelegt werden. 

Versorgungsbereiche Zentraler 
Orte als kleinräumige Verant-

Hier wird kein Regelungser-
fordernis gesehen. 

Die Versorgungsbereiche Zentraler Orte 
sollten als Kooperationskulissen benannt 
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Vorschlag für Regelungen im ROG und über MKRO-Entschließungen (Kurzfassung) 

Thema 
Mögliche Regelungen im 
ROG 

Mögliche Regelungen über eine MKRO-
Entschließung 

wortungsgemeinschaften (Kapi-
tel 4.2.3) 

werden.  

Kriterien zur Bestimmung des 
zentralörtlichen Status eines 
Ortes (Kapitel 4.3.1) 

In § 8 Abs. 5 Nr. 1 b sollten 
die Hierarchiestufen Grund-, 
Mittel- und Oberzentrum 
explizit erwähnt werden  

Nur die drei Grundstufen Grund-, Mittel- 
und Oberzentrum sollten festgelegt und 
begrifflich sollte zwischen Einstufungskrite-
rien, Funktionen und Ausstattungsmerkma-
len unterschieden werden. 

Einrichtungen als elementare 
Bestandteile der Zentralen Orte 
(Ausstattungskataloge) (Kapi-
tel 4.3.2) 

Hier wird kein Regelungser-
fordernis gesehen 

Die verbindlichen Einrichtungen der grund-
zentralen Daseinsvorsorge sollten bundes-
einheitlich (Ausstattungskatalog) festgelegt 
werden. 

Bindungswirkung der Zentrale-
Orte-Konzepte (Kapitel 4.4.1) 

Fehlende Raumordnungs-
klauseln in Bundesgesetzen 
sollten ergänzt werden, um 
die Bedeutung Zentraler 
Orte zu stärken. 

Klarstellung, dass in den Landesgesetzen 
spezielle Raumordnungsklauseln erforder-
lich sind. 

Orientierungsfunktion der Zent-
rale-Orte-Konzepte (Kapi-
tel 4.4.2) 

Hier wird kein Regelungser-
fordernis gesehen. 

Hier wird kein Regelungserfordernis gese-
hen 

Verschränkung von Förderpro-
grammen mit Zentrale-Orte-
Konzepten (Kapitel 4.4.3) 

Hier wird kein Regelungser-
fordernis gesehen. 

Hier wird kein Regelungserfordernis gese-
hen 

Berücksichtigung Zentraler-
Orte-Konzepte im kommunalen 
Finanzausgleich (Kapitel 4.4.4) 

Hier wird kein Regelungser-
fordernis gesehen. 

Hier wird kein Regelungserfordernis gese-
hen 

Vergleichende Bewertung der 
Reformstrategien der Länder 
(Kapitel 4.5.1) 

Hier wird kein Regelungser-
fordernis gesehen. 

In den Demographie-Strategien der Länder 
sollten operationalisierte Mindeststandards 
für die Daseinsvorsorge enthalten sein, die 
Zentrale-Orte-Konzepte umgesetzt werden 
können. 

Zentrale-Orte-Monitoring (Kapi-
tel 4.5.2) 

Hier wird kein Regelungser-
fordernis gesehen. 

Ein Zentrale-Orte-Monitoring sollte als eine 
wesentliche Voraussetzung für die gebote-
ne empirische Validierung des jeweiligen 
Zentrale-Orte-Konzepts würdigen. 

Verknüpfung mit Überlegungen 
zu Gebiets- und Funktionsre-
formen (Kapitel 4.5.3) 

Hier wird kein Regelungser-
fordernis gesehen. 

Hier wird kein Regelungserfordernis gese-
hen. 

 

In Kapitel 5.2 werden abschließend Empfehlungen an die Landesplanungen formuliert. Der Raumordnung 

kommt bei der Ausfüllung von gesetzlich geregelten finalen Entscheidungsprogrammen ein Abwägungsspiel-

raum nach dem Modell der planerischen Abwägung zu. Dies bedeutet faktisch, dass ein Spielraum sowohl bei 

der Auswahl einer Analysemethode als auch der Bewertung deren Ergebnisse und der Entscheidungsfindung 

für die jeweiligen Planaufstellungsverfahren besteht. In Folge dessen wird empfohlen in der Begründung zu den 

entsprechenden Zielen und/oder Grundsätzen transparent darzulegen, welche Analysemethode – etwa zur 

Abgrenzung zentralörtlicher Bereiche oder Ableitung von Schwellenwerten für Tragfähigkeiten – warum ver-
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wendet wurde. Will sich ein Planungsträger ein Gutachten zu eigen machen, muss er dessen zentrale Annah-

men und die verwendete Methodik in der Begründung offen legen, um der erforderlichen Normklarheit bzw. 

Verständlichkeit des Planwerks aus sich selbst heraus Genüge zu tun. 
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Executive Summary 

The project „reform of central-place-concepts in the federal states and consequences of settlement structure 

and maintenance of services of general interest” aims at a cross-analysis of current central-place-concepts and 

recommendation for their further improvement (see chapter 1). 

First, key terms are defined (chapter 2). Here, a differentiation is needed between the central-place theory, the 

analytically determinable given centrality (central-place-system) and the normative centrality (central-place-

concept). The same distinction is relevant for the urban hinterland of central places: they can be analytically 

described and politically determined and there is not necessarily a spatial match between both.  

All central-place-concepts of the German federal states are analyzed by chapter 3. This analysis was done on 

basis of the existing regional plans and programs of these states. In addition, the results of a questionnaire were 

used. Interviewees were representatives of the regional planning authorities of each federal state. Main findings 

of these cross-analyses are: 

 There is a considerable heterogeneity between the central-places concepts in regard to used defini-

tions, threshold levels of population of central-places, their accessibility and its urban hinterland. 

 Such threshold are often neither empirically proofed and nor derived from a legal norm.  

 Lists of necessary infrastructures are commonly used, but on most cases not really operationalized.  

 The legal consequences of normatively defined centralities differ from state to state – particularly con-

cerning settlement development. 

 Their consequences for sectorial planning divisions (health care, transport planning, education, postal 

services) are not in any case sufficiently determined. 

 In half of the federal states centrality plays a role for the equalization transfer between municipalities, 

but the specific regulations differ.  

Recommendations for the improvement of central-place-concepts are in focus of chapter 4. Central-place-

concepts as a whole, but in particular threshold levels have to be adjusted to the specific spatial structures they 

are used for. In consequence, 

 are different central-place models needed: the classical mono-central place, a shared centrality be-

tween two or more places and finally areas for which no dominant central-place is identifiable (so called 

“Funktionsräume”);  

 Is a precisely defined central-place requested that represents a cluster of infrastructures within a territo-

rial entity in order to guarantee for the implementability of the bundling principle and 

 should comparative analyses between central-places be based on a comparison of their functions in-

stead of threshold levels.  

A normative determination of the urban hinterland of central-places is needed in order to meet the legal re-

quirement of determinable planning goals. This calls also for a clear description of the methodologies used by 

the regional planning authorities in order to determine the centrality of the different municipalities.  

A central-place-concept should consist of only three levels of centrality (basic, medium and superior) without 

intermediate levels. The criteria for the definition of centrality have to be defined individually for each level (i.e. 

lists of necessary infrastructures, distinguished into required basic infrastructures and others).  
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The binding effects of central-place-concepts for the settlement development should be improved. For a better 

steering of the concepts of the different sectorial planning authorities, more coordination and a better exchange 

of information is needed between regional and sectorial planning. Regional planning authorities should actively 

communicate the usefulness of their central-place-concepts for the development of adaptation strategies to 

demographic change. The equalization transfer between municipalities should be based on the relevant func-

tions the different municipalities offer for third communities. Adjustments of the territorial structure on the re-

gional and local level should be coordinated with central-place-concepts.  

Chapter 5 discusses options for a harmonization of the different central-place systems at the federal level. Ad-

dressees of these recommendations are the Federal Ministry for Transport and Digital Infrastructure (BMVI) 

being responsible for regional planning and the conference of ministers for regional planning (MKRO).  

 The term “central-place” should be defined by the MKRO as cluster of infrastructures instead of the 

complete political entity it is embedded in. 

 Central-places and spatial structures: The MKRO should underline the necessity of spatially differenti-

ated central-place-concepts. The three central-place models (classical mono-central place, a shared 

centrality between two or more places and areas for which no dominant central-place is identifiable (so 

called “Funktionsräume”) should be defined. 

 Threshold levels: The MKRO should determine the need for an empirical validation of central-place-

concepts. 

 Comparability of central places: The MKRO should clarify which functions are relevant for the three 

central-place levels. 

 Urban hinterland: the Federal Regional Planning Act (ROG) should mention urban hinterland as rele-

vant component of central-place-concepts. The MKRO should determine that the demarcation of the 

urban hinterland is requested for each central-place. 

 Urban hinterland as arena for cooperation: The MKRO should stress that the urban hinterland of central 

places are arenas for regional cooperation. 

 Criteria for the determination of central-places: the Federal Regional Planning Act should define the 

three levels of central places. 

 Necessary infrastructures for central places: the indisputably requested infrastructures should be de-

termined by the MKRO for each level of the central-place-concept. 

 Binding effects of central-place-concepts: several sectorial planning acts should add a reference to the 

central-place-concept.  

 Coordination of central-place-concepts with adaptation strategies to demographic change: the MKRO 

should aims at operationalized minimum standards for equal life conditions that could be implemented 

by means of the central-place-concepts. 

 Central-place monitoring: the MKRO should emphasis the relevance of a monitoring of the performance 

of central places as basis for an empirical validation of the related central-place-concepts 

Finally, some recommendations are given for the empirical validation of central-place-concepts. This validation 

must be based on a consistent set of planning goals. Further, the used methodology has to be explained in 

detail. 
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1 Einleitung 

Wesentliche Ziele des Projekts „Reform der Zentrale-Orte-Konzepte in den Ländern und Folgen für Siedlungs-

struktur und Daseinsvorsorge“ sind die Darstellung und Analyse des Status Quo der Zentrale-Orte-Konzepte in 

den Ländern sowie Empfehlungen zu ihrer Weiterentwicklung. 

Grundsätzlich ist zu bemerken, dass im Zuge mehrerer Normenkontrollverfahren in den letzten Jahren die Form 

der Festlegung Zentraler Orte und der zugehörigen Verflechtungs-/Versorgungsbereiche überprüft wurde. Im 

Ergebnis dessen dürften die Anforderungen hinsichtlich der Relevanz der herangezogenen Kriterien, der empi-

rischen Belegbarkeit von Funktionsüberhängen und der Plausibilität und Transparenz in der Bewertung konkur-

rierender Kommunen für künftige Planungsprozesse deutlich gestiegen sein. Insoweit dürfte der fachliche Dis-

kurs zur Ermittlung von Zentralität deutlich breiter werden, als dies die momentan geltenden Raumordnungsplä-

ne bisher abbilden. 

Zentrale-Orte-Konzepte sind Bestandteil aller Pläne und Programme der Landes- und Regionalplanung der 

Flächenländer, wodurch deutlich wird, um was für ein wesentliches Element der deutschen Raumordnungspra-

xis es sich handelt. Auch im 2008 neugefassten Raumordnungsgesetz wird in den Grundsätzen die Konzentra-

tion der Siedlungsentwicklung (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 ROG) und die Bündelung der sozialen Infrastruktur 

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 Satz 2 ROG) auf die Zentralen Orte normiert. 

Einen ebenso hohen Stellenwert wird dem Zentrale-Orte-Konzept in den „Leitbildern und Handlungsstrategien 

für die Raumentwicklung in Deutschland“ (MKRO 2006) eingeräumt, insbesondere bei der Sicherung der Da-

seinsvorsorge (Leitbild 2). Daran wird im Entwurf der neuen Leitbilder im modifizierten Leitbild 2 auch festgehal-

ten (MKRO 2013). 

Gerade im Zusammenhang mit den Herausforderungen, die aus dem demographischen Wandel für die Raum-

ordnung erwachsen, wird den Zentrale-Orte-Konzepten eine zunehmende Bedeutung beigemessen. Im Eck-

punktebeschluss der MKRO zum Thema „Demographischer Wandel und Daseinsvorsorge“ vom 29. April 2008 

wird eine „Situationsadäquate Handhabung des Zentrale-Orte-Konzepts“ gefordert (MKRO 2008). 

Der Beschluss der 36. Ministerkonferenz für Raumordnung am 10. Juni 2009 in Berlin „Demografischer Wandel 

und Daseinsvorsorge“ (MKRO 2009) zielt auf die Umsetzung ihres gemeinsam beschlossenen Leitbildes „Da-

seinsvorsorge sichern“ und setzte dabei u. a. folgende Schwerpunkte: 

 Die Umsetzung notwendiger infrastruktureller Anpassungsprozesse im offenen Dialog aller beteiligten 

Akteure und eine intensive Bürgerbeteiligung. 

 Das Zentrale-Orte-System ist unter den Bedingungen des Demografischen Wandels weiterzuentwi-

ckeln, um die Folgen des Rückgangs der Bevölkerungszahl und die Verschiebung in der Altersstruktur 

bei der räumlichen Entwicklung der Infrastruktur zu berücksichtigen. 

 Kooperationen Zentraler Orte sind ein möglicher Weg, durch eine arbeitsteilige Wahrnehmung zentral-

örtlicher Funktionen, die notwendigen Infrastrukturangebote zu sichern und eine Überausstattung mit 

langfristig nicht tragfähiger Infrastruktur zu vermeiden. 

 Nachhaltigkeits- und Demographie-Checks sind zur Anpassung von Infrastrukturinvestitionen an die 

jeweiligen regionalen Nachfrage- und Auslastungsverhältnisse sinnvoll. 

 Ungünstige Bedarfsprognosen dürfen nicht dazu führen, dass in dünn besiedelten, peripheren Regio-

nen langfristige Entwicklungsperspektiven abgeschnitten werden. 
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 Die Stärkung kleinerer Städte und Gemeinden in Abstimmung mit dem Zentrale-Orte-Konzept ist eine 

Möglichkeit, die nachhaltige Sicherung der Daseinsvorsorge in dünn besiedelten ländlichen Regionen 

auch unter den Bedingungen des demografischen Wandels zu gewährleisten. 

Allerdings sah die MKRO in 2009 keine Notwendigkeit, eine Festlegung bundeseinheitlicher Standards anzu-

streben. 

Eine Reihe von Reformüberlegungen wurden auch im BMVBS/BBSR-Projekt „Sicherung der Daseinsvorsorge 

und Zentrale-Orte-Konzepte – gesellschaftspolitische Ziele und räumliche Organisation in der Diskussion“ als 

Ergebnis eines Diskussionsprozesses mit Wissenschaft und Praxis festgehalten (BMVBS 2010). Das Funktions-

raumprinzip fand hier breite Unterstützung (ebd.: 59). Des Weiteren wurde sowohl seitens der Wissenschaft als 

auch der Praxis die hohe Bedeutung von Städteverbünden konstatiert: „Der zentralörtlichen Städtekooperation, 

die inzwischen bereits in elf Bundesländern praktiziert wird, wird von den Ländervertretern wegen der oben 

angeführten Möglichkeiten zur Versorgungssicherung in Schrumpfungsräumen und zur Leistungsstärkung zent-

raler Orte wichtige Bedeutung zugemessen“ (BMVBS 2010: 64). Auch die Bedeutung der ZOK für den kommu-

nalen Finanzausgleich ist hier herausgestellt worden, wobei die Bundesländer dies sehr unterschiedlich hand-

haben (BMVBS 2010: 68). 

Sehr zurückhaltend gaben sich die Ländervertreter bei der Frage nach einem bundeseinheitlichen Rahmen für 

Zentrale Orte Konzepte (etwa hinsichtlich der Frage nach Bevölkerungsschwellenwerten, Tragfähigkeiten und 

Hierarchiestufen) und verwiesen hier auf Unterschiede, wie insbesondere Bevölkerungsdichte, Siedlungsdichte, 

Wirtschaftskraft, Ausstattungssituation und Entwicklungsverlauf, welche derartige bundeseinheitliche Vorgaben 

als nicht hilfreich und letztlich auch nicht machbar erscheinen ließe (BMVBS 2010: 68). 

Im Rahmen der derzeitigen Weiterentwicklung der Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung 

in Deutschland (Beschluss der MKRO der 39. Sitzung der MKRO vom 3.6.2013) kommt der Diskussion über die 

Zentralen Orte insbesondere für die angestrebte öffentliche Diskussion für die Weiterentwicklung des Leitbilds 2 

eine hohe Aktualität zu. Die MKRO misst den Zentrale-Orte-Konzepten gerade angesichts der demographi-

schen Entwicklungen als siedlungsstrukturelles Grundgerüst zur Bewältigung regionaler Anpassungsprozesse 

bei der Infrastrukturversorgung eine hohe Bedeutung zu. Als zentrale Handlungsansätze benennt der Entwurf 

für die Weiterentwicklung des Leitbilds 2 folgende Aspekte (MKRO 2013): 

 Konsequente Nutzung des Zentrale-Orte-Konzepts zur Steuerung von Standortentscheidungen für öf-

fentliche Einrichtungen. 

 Gemeinschaftliche Überprüfung der Tragfähigkeit und Erreichbarkeit zentralörtlicher Einrichtungen der 

regionalen Daseinsvorsorge durch die Fachinstitutionen und Fachressorts mit den Raumordnungsbe-

hörden auf Ebene der Länder, z. B. im Rahmen von Modellvorhaben der Raumordnung. 

 Verständnis wecken in der Bevölkerung für Anpassungsmaßnahmen bei der Daseinsvorsorge, insbe-

sondere durch transparente Kommunikations- und Planungsprozesse unter Einbeziehung und Mitwir-

kung der Zivilgesellschaft und bürgerschaftlichen Engagements. 

Das Zentrale-Orte-Konzept gibt es allerdings nicht. Vielmehr haben sich aus dem durch die MKRO 1968 (er-

gänzt 1972 und 1983) bundeseinheitlich definierten Rahmen unterschiedliche Steuerungskonzepte in den Län-

dern entwickelt; diese werden ausführlich in Kapitel 3 dieses Berichts analysiert und bewertet. Die Grundlagen 

für diese Analyse bilden die Länderumfrage, die das BBSR unter allen Flächenländern durchgeführt hat (vgl. 

Anhang II i. V. mit beiliegender CD-ROM) sowie eine Auswertung der Primärquellen, d. h. der seit 2008 gültigen 

bzw. reformierten Landesraumordnungspläne bzw. -programme der Länder. Zentrale Merkmale sind in Form 

von Ländersteckbriefen Gegenstand von Anhang I dieses Berichts. 
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Zuvor erfolgt in Kapitel 2 die Erläuterung zentraler Begriffe, um für die Leserinnen und Leser deutlich zu ma-

chen, wie diese Begriffe im vorliegenden Bericht verstanden und verwendet werden. Die von den Bundeslän-

dern zur Umsetzung ihrer Raumentwicklungsstrategien jeweils verfolgten Ausweisungsansätze Zentraler Orte, 

ihre Definitionen, die Abgrenzung ihrer Versorgungsbereiche, ihrer Ausstattungskataloge, aber auch ihrer Bin-

dungswirkungen für die Kommunen und die verschiedenen Fachplanungen unterscheiden sich erheblich vonei-

nander. Dabei ist auch bei den seit 2008 reformierten Zentrale-Orte-Konzepten keine einheitliche Reformstrate-

gie zwischen den Bundesländern erkennbar; vielmehr wird in den Ländern eigenen Reform-Agenden gefolgt. 

In Kapitel 4 werden Handlungsansätze zur Reform der Zentrale-Orte-Konzepte vorgestellt, die einerseits auf die 

spezifischen Raumstrukturen und Steuerungskulturen in den Bundesländern eingehen, andererseits aber auch 

den Bedarf an bundeseinheitlichen Regelungen ansprechen. Abschließend werden in Kapitel 5 Empfehlungen 

für eine anwendungsorientierte Politikberatung ausgesprochen. 
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2 Elementare Definitionen 

2.1 Zentraler Ort 

Der theoretische Zentrale-Orte-Begriff (ZOT) 

Bei der auf Christaller zurückgehenden Zentrale-Orte-Theorie handelt es sich um eine neoklassische Standort-

theorie des tertiären Sektors. Christaller leitet unter restriktiven Bedingungen (z. B. einer gleichmäßige Bevölke-

rungsverteilung) optimale Standorte für auf den Endverbraucher abzielende Güter und Dienstleistungsangebote 

ab, um die eigentliche Fragestellung seiner Arbeit nach den Gesetzmäßigkeiten der Größe, Anzahl und räumli-

chen Verteilung von „städtischen“ Funktionen zu beantworten. Er selbst stellt zu Beginn seiner Arbeit klar, dass 

der Zentrale Ort weder mit einer Siedlung noch mit der politischen Gemeinde gleichzusetzen sei (Christaller 

1933: 25). Beim theoretischen Zentrale-Orte-Begriff handelt es sich – in Abgrenzung zu den beiden genannten 

Begriffen – um eine räumliche Standortagglomeration (Infrastrukturcluster) verschiedener haushaltsorientierter 

Güter und Dienste, die aufgrund der Distanzempfindlichkeit der Nachfrage an einem Ort gebündelt für ein 

Marktgebiet (Bereich) angeboten werden. Der Zentrale Orte ist demnach eine räumliche Konzentration von 

zentralörtlichen Einrichtungen gleicher Hierarchiestufe, die man auch als Infrastruktur- bzw. Standortcluster 

auffassen kann. Fasst man den Zentralen Ort als Cluster auf, lassen sich damit die verschiedenen Zentralitäts-

ausprägungen beschreiben: von grundzentralen Versorgungsclustern (historische Ortsteilzentren und Markt-

plätze mit Gütern und Dienstleistungen der Nahversorgung), über hochspezialisierte Finanzzentren oder Tech-

nologieparks abseits der City, bis zu neuen Zentralitätsformen wie Fachmarktagglomerationen an autoorientier-

ten Standortorten abseits der Siedlungsgebiete.  

Der große Reiz am Christaller‘schen Modell (nach seinem Versorgungsprinzip) liegt in der räumlichen Anord-

nung der Zentralen Orten, woraus eine win-win-Situation für Anbieter und Nachfrager entsteht. Die Anbietersei-

te erlangt die maximale Abdeckung des Standortnetzes, wodurch einer maximalen Zahl von Unternehmern der 

Markteintritt ermöglicht wird, während daraus für die Verbraucher eine möglichst dezentrale Versorgung bei 

geringsten Versorgungswegen (wobei Transportkosten die Konsummöglichkeiten proportional zur Distanz ein-

schränken) resultiert (Blotevogel 2002: 13). 

Der praktische Zentrale-Orte-Begriff (ZOK, ZOS) 

In der raumordnerischen Praxis wird unter einem Zentralen Ort in der Regel der „Empfänger“ oder der Normad-

ressat der zentralörtlichen Funktionszuweisung verstanden, womit der Zentrale Ort überwiegend mit der politi-

schen Gemeinde gleichgesetzt wird. Diese aus planungspraktischen Erwägungen naheliegende Definition steht 

jedoch im Wiederspruch zu der ursprünglichen Definition der auf Christaller zurückgehenden Zentrale-Orte-

Theorie (s. o.). 

Blotevogel (ebd.) schlägt daher vor, zwischen dem Zentrale-Orte-Begriff – verstanden als Infrastrukturcluster 

(Waren und Dienstleistungen) – und dem speziellen Zentrale-Orte-Begriff zu unterscheiden, wobei letzterer in 

der Raumordnungspraxis verwendet wird und überwiegend auf unzerteilte territoriale Einheiten bzw. Gemein-

den bezogen wird. Des Weiteren gilt es beim speziellen Zentrale-Orte-Begriff zu differenzieren zwischen (1) der 

empirisch-analytisch (bestimmbaren) Ist-Zentralität von Zentralen Orten im Zentrale-Orte-System (ZOS) und (2) 

der normativ-planerischen Soll-Zentralität als angestrebten Zielzustand im Zentrale-Orte-Konzept (ZOK). Folg-

lich besteht in der Regel eine Diskrepanz zwischen dem analytischen Zentrale-Orte-System eines Planungs-

raums und dem raumordnerisch wünschenswerten Zielzustand. Damit ist es durchaus möglich, dass einzelne 

Gemeinden noch nicht (oder nicht mehr) die Zentralitätsfunktionen ausüben, die ihnen im Zentrale-Orte-
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Konzept zugedacht sind. Bis in die 1980er Jahre wurden derartige ermittelte Diskrepanzen dazu genutzt, die 

Infrastrukturausstattungen der zentralörtlichen Gemeinden zu verbessern. Mittlerweile sind Funktionszuweisun-

gen in Abweichung vom empirischen Befund eher Ausdruck eines Steuerungskonzepts zur Gewährleistung von 

Mindeststandards in der Daseinsvorsorge und sollen dazu dienen, beim Rückbau von Infrastruktur eben diese 

in Orten aufrechtzuerhalten 

Ein weiterer Unterschied zwischen dem Zentralen Ort in Theorie und Praxis liegt darin, dass in der Theorie dem 

Zentralen Ort, verstanden als Marktort, nur eine Versorgungsfunktion zugestanden wird. In der raumordneri-

schen Praxis wurden die Zentralen Orten schnell mit weiteren Funktionen belegt. Geprägt etwa durch die 

Wachstumspoltheorie wurden die Zentralen Orte als (regionale) Arbeitsmarktzentren identifiziert und auch heute 

wird ihnen entsprechend Entwicklungsfunktionen zugewiesen (vgl. dazu Kapitel 2.2). Zudem wird mit dem Zent-

rale-Orte-Konzept auch eine Ordnungs- und Steuerungsfunktion für die Siedlungsflächenentwicklung verknüpft. 

Wohnbauflächen und gewerblich-industrielle Bereiche sollen zur Verkehrsvermeidung und der Sicherung des 

unbebauten Freiraumes auf Zentrale Orte ausgerichtet werden.  

Die Versorgungs-, Entwicklungs- sowie Ordnungs- und Steuerungsfunktionen tragen zum Aufbau eines punkt-

axialen Systems von Zentralen Orten und verbindenden (Entwicklungs-)Achsen bei. Ursprünglich sollte die 

Siedlungsflächenentwicklung vorrangig in den Verdichtungsgebieten auf die Zentralen Orte und die Achsen 

ausgerichtet werden, bei gleichzeitiger Konzentration der Entwicklungsimpulse auf die Zentralen Orte. Davon 

haben sich die Länder in ihrer Steuerung der Siedlungsflächenentwicklung teilweise entfernt (vgl. dazu Kapi-

tel 3.6.1). 

2.2 Zentralörtliche Funktionen 

In der Christaller’schen Zentrale-Orte-Systematik übernehmen Zentrale Orte Funktionen für benachbarte, nicht-

zentrale Orte bzw. für Zentrale Orte niedrigerer Hierarchie. Neben der klassischen Funktion als mitversorgender 

Ort (Versorgungsfunktion) spielt bei der Funktionszuweisung in der Raumordnung wie gezeigt auch die Frage 

der Entwicklungsfähigkeit (Entwicklungsfunktion) eines Ortes eine Rolle. Ebenfalls im Zusammenhang mit Zent-

ralen Orten sind die sogenannten Metropolfunktionen oder metropolitanen Funktionen zu sehen: Während diese 

– etwa in Berlin-Brandenburg – im Sinne der Versorgungsfunktion als zusätzliche Hierarchiestufe oberhalb der 

oberzentralen Ebene verstanden werden (und damit die Metropolregion als Verflechtungs- bzw. Versorgungs-

bereich der „Metropole“), erfolgt in Wissenschaft und Praxis meist eine konzeptionelle Trennung zwischen zent-

ralörtlichen Funktionen und Metropolfunktionen. Dies folgt insbesondere der Erkenntnis, dass diese Funktionen 

quer zur Versorgungs- und Entwicklungsfunktion im zentralörtlichen Sinn stehen: Hochrangige Infrastrukturein-

richtungen wie etwa internationale Flughäfen dienen der Versorgung der Bevölkerung und tragen zur Entwick-

lungsfähigkeit von Zentralen Orten bei. Sie sind jedoch oft im Umland der Oberzentren lokalisiert und sind inso-

fern nicht als klassische zentralörtlich relevante Funktionen zu verstehen, da sie das theorieimmanente Erfor-

dernis der Ko-Lokalisierung nicht erfüllen. Metropolitane Funktionen sind in diesem Sinne somit auch auf Met-

ropolräume oder Metropolregionen zu beziehen und nicht auf einzelne Gemeinden.  

Versorgungsfunktion 

In den Plänen und Programmen der Länder werden die zentralörtlichen Funktionen weitgehend konsistent den 

drei Ebenen zugeordnet: 

 Grundzentrale Ebene: alltäglicher Bedarf, Grund- bzw. Nahversorgung; 

 Mittelzentrale Ebene: Gehobener Bedarf, oftmals gleichgesetzt mit regionaler Bedeutung; 
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 Oberzentrale Ebene: Spezialisierter, höherer Bedarf, oftmals gleichgesetzt mit überregionaler oder 

landesweiter Bedeutung. 

Damit folgen die Plangeber hinsichtlich der Versorgungsfunktion Zentraler Orte im Wesentlichen der Entschlie-

ßung der MKRO aus dem Jahr 1968 („Zentrale Orte und ihre Verflechtungsbereiche“), die mit den Entschlie-

ßungen von 1972 („Zentralörtliche Bereiche mittlere Stufe in der Bundesrepublik Deutschland“) und 1983 

(„Oberzentren“) bestätigt und konkretisiert wurden. Insbesondere mit der Entschließung zu Oberzentren wird die 

Entwicklungsfunktion von Oberzentren – v. a. im ländlichen Raum – explizit benannt. 

Die Zentralen Orte übernehmen zentralörtliche Funktionen i. d. R. für den jeweiligen zentralörtlichen Versor-

gungsbereich (vgl. Kapitel 2.3), wobei die Zentralen Orte höherer Hierarchiestufe meist gleichzeitig auch die 

Funktionen der niedrigeren Hierarchiestufen für ihren Versorgungsbereich wahrnehmen. Oberzentren sind also 

gleichzeitig auch Mittel- und Grundzentren mit jeweils eigenen zentralörtlichen Bereichen. Die Entschließungen 

der MKRO greifen damit den theorieimmanenten Gedanken des „Bedeutungsüberschusses“ bzw. der Umland-

bedeutung Zentraler Orte auf. Zentralen Orten kommt somit auch eine bereichsbildende Funktion zu. Grund-

sätzlich ist es dabei nicht ausgeschlossen, dass einzelne Zentrale Orte ausschließlich die Versorgung der „ei-

genen“ Bevölkerung übernehmen und damit keine „Mitversorger“ im klassischen Sinne sind. In diesen Fällen 

wird vornehmlich im älteren Schrifttum auch von Selbstversorgerorten ohne Umlandbedeutung gesprochen. 

Dem ist jedoch entgegen zu halten, dass auch bei „Selbstversorgerorten“ eine Umlandversorgung erfolgt, das 

Umland hier aber auf dem eigenen Gemeindeterritorium liegt, womit die Stadt- und Ortsteile gemeint sind, die in 

der Regel durch Gemeindegebietsreformen zu Bestandteilen der territorialen Einheit des Selbstversorgerortes 

geworden sind. 

Teilweise werden die Funktionen (i. d. R. sämtliche Bereiche der Daseinsvorsorge, insbesondere Güter und 

Dienstleistungen) über Ausstattungskataloge weiter konkretisiert, wobei grundsätzlich zu unterscheiden ist 

zwischen dem reinen Vorhandensein einer zentralen Funktion (dichotome Skalierung) und der Qualität bzw. 

Quantität (metrische Skalierung). Die Differenzierung in den Plänen und Programmen zeigt zudem, dass ein-

zelne zentralörtliche Funktionen mehr als einer Hierarchiestufe zugeordnet sind. Auf der jeweils niedrigeren 

Ebene geht es dann primär um das reine Vorhandensein (z. B. Hausarzt, Mittelschule, usw.), auf der jeweils 

höheren Ebene um eine ausreichende bzw. vielfältige Versorgung (z. B. Hausärzte, Mittelschulen, usw.). 

Darüber hinaus unterscheiden sich die Ausstattungskataloge hinsichtlich ihrer Konkretisierung (bzw. Operatio-

nalisierungsmöglichkeit). Eher allgemein ist dann etwa von „Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen“ 

oder „kulturellen Angeboten“ die Rede, sehr konkret wird für Bibliotheken mitunter von einer durchschnittlichen 

Anzahl von Medien je Einwohner ausgegangen. 

Ausstattungskataloge können dabei grundsätzlich normativer oder deskriptiver Art sein. Normative Kataloge 

nennen verbindliche Ausstattungskriterien, die der Zentrale Ort (i. d. R. eine Gemeinde) zur Einstufung in die 

entsprechende Stufe aufweisen muss bzw. die ihm zur vollen Funktionsausübung im Sinne eines planerisch 

angestrebten Sollzustands noch fehlen. Die Plangeber weisen jedoch überwiegend auf die Orientierungsfunkti-

on bzw. den beispielhaften Charakter der Kataloge hin, um etwa Finanzierungsforderungen der jeweiligen Ge-

meinden für fehlende Ausstattungen vorzubeugen. Deskriptive Kataloge werden zur empirischen Untersuchung 

des Ist-Zustands eines Zentrale-Orte-Systems herangezogen und finden als beispielhafte Ausstattungskataloge 

ohne Verbindlichkeit Eingang in zahlreiche Pläne und Programme der Länder (vgl. dazu auch Kapitel 3.5). 
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Entwicklungsfunktion 

Bei der Entwicklungsfunktion spielt sowohl der aktuelle Entwicklungsstand als auch die sich abzeichnende Ent-

wicklung (i. d. R. über Prognosen) eines Zentralen Ortes und seines zugeordneten zentralörtlichen Bereichs 

eine Rolle. Der Entwicklungsfunktion kommt auf der mittel- und insbesondere der oberzentralen Ebene eine 

hohe Bedeutung bei, während die Versorgungsfunktion zunehmend in den Hintergrund tritt (siehe Blotevogel 

2002: XXIV). 

Dabei ist zwischen den folgenden Funktionen zu trennen: 

 Siedlungsentwicklung – Konzentration auf eine nachhaltige Siedlungsstruktur: Nach dem Leitbild der 

dezentralen Konzentration soll die Siedlungstätigkeit an dafür gut geeigneten Standorten konzentriert 

werden, aber auch monostrukturellen, über den gesunden Maßstab hinausgehende Konzentrationen 

entgegengesteuert werden (vgl. § 2 Abs. 2 Nr.2 S. 3 ROG). Neben dem Ansatz, die Siedlungsflächen-

entwicklung von dem Kriterium des zentralörtlichen Status abhängig zu machen, existieren schon seit 

längerem alternative Steuerungsansätze wie quantitative Richtwerte (zur Bauflächenausweisung) oder 

spezielle Funktionszuweisungen an die Städte und Gemeinden (Zuweisung einer „Wohnfunktion“) (vgl. 

dazu Kapitel 3.6.1). 

 Gewerbliche Wirtschaft – Verknüpfung mit einer wachstumsorientierten Regionalpolitik: Vor allem die 

Standortfaktoren der überdurchschnittlichen Infrastrukturausstattung, die Bevölkerungszentralität (Ar-

beitsmarkt- und Absatzmarktzentrum) und die gute, teilweise überregionale Erreichbarkeit sprechen da-

für, die Zentralen Orte als überaus geeignete Standorte der gewerblichen Wirtschaft anzusehen. Vor al-

lem die Mittel- und Oberzentren sowie Metropolregionen bzw. deren Kerne gelten als Entwicklungszen-

tren, die Strukturen bieten, wie sie zum Bestehen im internationalen Standortwettbewerb benötigt wer-

den. Aber auch in ländlichen Regionen können vergleichsweise kleine Oberzentren und vornehmlich 

Mittelzentren als Förderschwerpunkte im Sinne des Entwicklungsauftrags der Raumordnung als Beitrag 

zur Stärkung von Wachstums- und Innovationspotenzialen in den Regionen (Raumordnungspolitisches 

Leitbild 1 „Wachstum und Innovation“). 

 Verkehr - Zentrale Orte als Netzknotenpunkte: Zunächst ist auf die Bedeutung der Zentralen Orte als 

Knotenpunkte für regionale und überregionale Verkehrssysteme hinzuweisen, die sich aus der Bünde-

lung von Dienstleitungen, Waren und auch Infrastrukturen außerhalb des Verkehrs in ihnen ergibt (vgl. 

§ 2 Abs.2 Nr.3 ROG). Der Zentrale Ort ist als Versorgungsstandort auch immer Mobilitätsziel. Folglich 

kommt der Verknüpfung mit regionalen Verkehrskonzepten eine erhebliche Bedeutung zu, die auch zur 

Reduzierung der Versorgungsfahrten beitragen kann. Die zentralörtliche Hierarchiestufe kann von der 

Verkehrsplanung als Planungs- und Argumentationshilfe bei der Taktung der Verkehrsmedien und die 

Ausrichtung auf bestimmte Netzknotenpunkte genutzt werden (vgl. Kapitel 3.6.1).  

 Regulierung des Großflächigen Einzelhandels: Viele der Instrumente der raumordnerischen Einzelhan-

delssteuerung stellen auf die zentralörtliche Gliederung bzw. die zentralörtliche Stufe statt auf pauscha-

le Schwellenwerte ab. So wird die Ausweisung von Sondergebieten für Einkaufzentren, großflächige 

Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Handelsbetriebe im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO in 

manchen Bundesländern erst ab einer bestimmten Stufe zugelassen, beispielsweise nur für Mittel- und 

Oberzentren. Zu nennen wäre als weiteres Instrument insbesondere das Kongruenzgebot, wonach die 

prognostizierten Umsätze des geplanten Vorhabens nicht wesentlich durch Kunden erreicht werden 

dürfen, die von außerhalb des Verflechtungsbereichs des Zentralen Ortes stammen. Nach der IKEA-

Rastatt-Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerWG, Urt. v. 16.12.2010, 4 C 8.10, ZfBR 
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2011, 255) wurde die hinreichende Bestimmtheit dieses Steuerungsinstruments bzw. die Konkretisie-

rung von Grundsätzen der Raumordnung höchstrichterlich bestätigt (Uechtritz 2011: 650).  

In den Plänen und Programmen der Länder wird die Entwicklungsfunktion i. d. R. über Tragfähigkeiten ange-

sprochen: Es wird dabei davon ausgegangen, dass zentrale Güter und Dienstleistungen nur dann in einem 

Zentralen Ort vorgehalten werden können, wenn eine mittelfristige Mindestnachfrage (Tragfähigkeit) im Zentra-

len Ort bzw. Versorgungsbereich gewährleistet ist. Da die Tragfähigkeiten der verschiedenen Güter und Dienst-

leistungen höchst unterschiedlich sind und sich zudem im Zeitverlauf verändern können, werden diese i. d. R. 

normativ über Bevölkerungsschwellenwerte festgelegt. Teilweise wird zwischen einer inneren, eigenen Tragfä-

higkeit (Bevölkerung des Zentralen Orts) und einer äußeren Tragfähigkeit (Bevölkerung des zentralörtlichen 

Bereichs) unterschieden. Die räumliche Bezugsgröße unterscheidet sich dabei von Bundesland zu Bundesland 

(vgl. Kapitel 3.3.2). 

Ergänzend zu Tragfähigkeitskriterien wird in der wissenschaftlichen Diskussion auch die Entwicklungsfähigkeit 

eines Zentralen Ortes als relevant für die Ausweisung erachtet (Terfrüchte 2015). Zentralen Orten kommt dem-

nach auch eine Bedeutung für die Stabilisierung und Entwicklung von Teilräumen zuteil. Vergleichbar mit dem 

Konzept der Entwicklungszentren in den 1970er Jahren geht es bei der Entwicklungsfähigkeit etwa um die Ver-

kehrsanbindung, die Flächenverfügbarkeit, demographische Perspektiven, das Arbeitskräftepotenzial oder die 

finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen. Anders als bei der Versorgungsfunktion geht es bei der Entwick-

lungsfunktion somit nicht um die Lokalisierung von zentralen Einrichtungen, weshalb kein monokausaler Zu-

sammenhang zwischen Merkmalsausprägungen besteht („Je mehr…, desto…“). Vielmehr sind die Zusammen-

hänge zwischen einzelnen entwicklungsrelevanten Merkmalen und die tatsächlichen Entwicklungsfähigkeit im 

zentralörtlichen Sinn bislang kaum erforscht. 

2.3 Zentralörtliche Bereiche 

Heinritz (1977: 12) hat vor dem Hintergrund der Begriffsvielfalt seinerzeit eine Unterscheidung zwischen „zent-

ralörtlichen Bereichen“ und „Einzugsbereichen“ vorgeschlagen. Auf diese Differenzierung zielt auch das Urteil 

vom OVG Lüneburg (15.03.2012, 1 KN 152/10) ab: Während bei der Abgrenzung von Einzugsbereichen (hier 

vor dem Hintergrund des Kongruenzgebots) „in der Praxis der Gutachtenerstellung hinreichend genaue Ergeb-

nisse erzielt werden“ (Rn. 126), sei es für die Bestimmung der Verflechtungsbereiche erforderlich, dass der 

Plangeber Aussagen dazu trifft, mit welcher Methode dies geschehen solle (Rn. 127). Im Kern zielt diese erste 

Unterscheidung auf die Trennung zwischen einem monofunktionalen Verflechtungsbereich (Einzugsbereich 

etwa eines Einkaufszentrums) und einem multifunktionalen Verflechtungsbereich im Sinne einer Überlagerung 

aller bzw. einer Vielzahl zentralörtlich relevanter Einzugsbereiche, die sich räumlich mitunter deutlich voneinan-

der unterscheiden. Dies kann jedoch nicht als Argument gegen die Abgrenzung von normativen Versorgungs-

räumen herangezogen werden. 

Eine weitere Unterscheidung – ebenfalls Gegenstand des o. g. Urteils (Rn. 114–115, 122) – betrifft die Tren-

nung zwischen einem deskriptiven und einem normativen Bereichsbegriff: Während der deskriptive Begriff auf 

empirisch beschreibbare Verflechtungen abzielt, spricht der normative Begriff politisch-planerische Ziele an. Im 

Sinne der Versorgung der Bevölkerung mit zentralörtlich relevanten Gütern und Dienstleistungen können die 

gewünschten Versorgungsverflechtungen auch als Versorgungsbereich bezeichnet werden – im Gegensatz 

zum deskriptiven Verflechtungsbereich. Relevant wird dieses Unterscheidung etwa auch hinsichtlich der Über-

lappung von Verflechtungsbeziehungen: Während die Mehrfachorientierung der Bevölkerung auf zwei oder 

mehr Zentrale Orte empirisch ermittelt werden kann, ist es Aufgabe der Planung, über eine Mehrfachzuordnung 



 

- 22 - 

zu befinden. Insofern wird sich die Abgrenzung von (normativen) Versorgungsbereichen i. d. R. von den empi-

risch ermittelbaren Verflechtungsbereichen unterscheiden.  

Verflechtungsbereich 

Vom zentralörtlichen Versorgungsbereich zu unterscheiden sind folglich der empirisch ermittelte (multifunktiona-

le) Verflechtungsbereich und der Einzugsbereich, der im Wesentlichen auf die Reichweite einzelner Güter oder 

Dienstleistungen und den (möglichen) Kaufkraftabfluss abzielt. 

Wichtig für das Verständnis von „Bereichen“ ist somit, dass bei einem Einzugsbereich je Gut bzw. Dienst ein 

anderer Bereich empirisch festgestellt werden wird und nicht eine Gemeinde einen festen Einzugsbereich mit 

allen Gütern der jeweiligen Zentralitätsstufe aufweist. Jede multifunktionale Abgrenzung (Verflechtungsbereich) 

als zumindest weitgehende räumliche Überlagerung der Einzugsbereiche führt letztlich auch dazu, dass – zu-

mindest im Modell – einzelne Güter zu viel und andere zu wenig vorhanden sind, da die spezifischen Reichwei-

ten von einer – wie auch immer ermittelten – durchschnittlichen oder multifunktionalen Reichweite abweichen. 

Da Einzugsbereiche und Verflechtungsbereiche auf empirisch ermittelbaren Versorgungsverflechtungen fußen, 

wird im Folgenden ausschließlich der multifunktionale Verflechtungsbereich in Unterscheidung zum normativen 

Versorgungsbereich verwendet. 

Analog zur Mehrfachzuordnung bei den Versorgungsbereichen (s. o.) spielt bei der Bestimmung der Verflech-

tungsbereiche die Mehrfachausrichtung der Bevölkerung eine bedeutende Rolle. Auf der einen Seite führt die 

Aggregation von verschiedenen Einzugsbereichen zu räumlichen Überlagerungen hinsichtlich der Inanspruch-

nahme durch die Bevölkerung; das meist vorgenommene Approximieren an Gemeinde- und ggf. Kreisgrenzen 

verstärkt diesen Effekt. Auf der anderen Seite orientiert sich die Bevölkerung bei frei wählbaren Gütern und 

Dienstleistungen zu unterschiedlichen Zentralen Orten hin. Die Christaller’sche Prämisse, dass jeweils der 

nächst gelegene Zentrale Ort aufgesucht wird, hat keine praktische Evidenz. Insofern ist grundsätzlich von einer 

– wenn auch unterschiedlich stark ausgeprägten – Mehrfachorientierung auszugehen. 

Versorgungsbereich 

Zentralörtliche Versorgungsbereiche werden hier verstanden als vom Plangeber normativ festgelegte Bereiche, 

die die angestrebten Versorgungsbeziehungen zwischen Zentralen Orten und ihrem Umland bzw. benachbarten 

Zentralen Orten darstellen. Dabei sind auch insbesondere für polypolare Verflechtungen (Mehrfachorientierung, 

s. o.) planerisch begründete Zuordnungsentscheidungen zu treffen, die angesichts der Bedeutung administrati-

ver Grenzen (insbesondere der Landkreise) häufig auch von den empirisch ermittelten Verflechtungsbereichen 

abweichen. 

Die Ausrichtung einer Gemeinde (wobei es sich streng genommen um die Gesamtheit aller Einwohner einer 

Gemeinde handelt) auf die Einrichtungen in einer Gemeinde höherer Funktion ist dabei keineswegs immer ein-

deutig, vielmehr ist vor allem in den Ballungsrandgebieten eine Mehrfachorientierung festzustellen. In den Plä-

nen und Programmen der Länder wird diesem Befund teilweise auch durch Mehrfachzuordnung (i. d. R. auf 

oberzentraler Ebene) Rechnung getragen. Üblicherweise wird im Zusammenhang mit der Abgrenzung der Ver-

sorgungsbereiche jedoch von der „überwiegenden Ausrichtung“ gesprochen und eine eindeutige Zuordnung 

vorgenommen. Einige Länder versuchen diese Erkenntnis auch über Prämissen zu umgehen (z. B. pauschale 

Zuordnung nach geringster Entfernung) oder verzichten gänzlich auf die Darstellung zentralörtlicher Versor-

gungsbereiche. 

Je nach siedlungsstrukturellen Gegebenheiten kann der zentralörtliche Versorgungsbereich auch ausschließlich 

auf das Territorium des Zentralen Ortes beschränkt sein; dies ist vor allem auf mittelzentraler Ebene häufig der 
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Fall. In einigen Bundesländern wird z. B. der Nahbereich pauschal mit den Gemeindezuschnitten gleichgesetzt. 

Ungeachtet der möglichen intrakommunalen Perspektive und der realen Nachfrageausrichtung im Raum sind 

damit auf grundzentraler Ebene sämtliche Gemeinden Selbstversorgerorte (s. o.). 

Zentralörtliche Versorgungsbereiche auf unterschiedlichen Zentralitätsstufen 

Die Aussagen zu zentralörtlichen Bereichen in den Plänen und Programmen der Länder sind per Definition als 

normativ einzustufen, sodass hier – unabhängig von den in den Planwerken verwendeten Begriffen – einheitlich 

von zentralörtlichen Versorgungsbereichen ausgegangen wird. 

Ein dreigliedriges Zentrale-Orte-Konzept (grund-, mittel- und oberzentrale Ebene) sieht im Idealfall auf allen drei 

Ebenen neben der Ausweisung Zentraler Orte auch die Darstellung zentralörtlicher Versorgungsbereiche vor. 

Dies wird gegenwärtig aber nicht von allen Flächenländern so praktiziert (vgl. Kapitel 3.4.1). Für Zwischenstufen 

(z. B. Mittelzentren mit Teilfunktionen eines Oberzentrums) oder zusätzliche Stufen (z. B. Kleinzentrum) in der 

zentralörtlichen Gliederung gibt es bei den Versorgungsbereichen keine normative Entsprechung. 

 Nahbereich: Grund-, Unter- und Kleinzentren, 

 Mittelbereich: Mittelzentren, 

 Oberbereich: Oberzentrum 

Auf metropolitaner Ebene könnte die „Metropolregion“ als zentralörtlicher Bereich interpretiert werden, aller-

dings ist der Begriff durch die MKRO bereits in einer Weise geprägt worden, die keinen Zusammenhang zum 

Versorgungscharakter im Zentrale-Orte-System aufweist. Da es in den Plänen und Programmen der Länder 

keine normativen Aussagen zu zentralörtlichen Bereichen auf metropolitaner Ebene gibt, bietet sich zu Analy-

sezwecken und in Anlehnung an Blotevogel et al. (2013) der Metropolraum als Verflechtungsbereich der „Met-

ropolen“ an, auch wenn die tatsächliche Abgrenzung der Metropolregionen (im Sinne regionale Kooperation, 

ebd.) nach normativen Kriterien vorgenommen wird. 

Tragfähigkeit und Erreichbarkeit 

Für die Abgrenzung der Versorgungsbereiche auf den jeweiligen Hierarchieebenen greifen die Plangeber über-

wiegend auf Erreichbarkeitsstandards und Tragfähigkeitskriterien zurück, die in vielen Plänen und Programmen 

nach Ebenen getrennt als Ziele oder Grundsätze der Raumordnung fest verankert sind (vgl. dazu Kapitel 3.3). 

Demnach sollen die zentralörtlichen Bereiche so abgegrenzt sein, dass 

 eine ausreichende Tragfähigkeit für die zentralen Einrichtungen der „versorgenden“ Zentralen Orte ge-

genwärtig und in Zukunft gewährleistet ist und 

 die Bereichsbevölkerung die „versorgenden“ Zentralen Orte (nach Hierarchiestufen getrennt) in zumut-

barer Zeit erreichen können. 

Hinsichtlich der Erreichbarkeitsstandards wird i. d. R. zwischen ÖV und MIV differenziert, wobei für die Erreich-

barkeit im ÖV meist längere Fahrzeiten als zumutbar angenommen werden. Sowohl für die Tragfähigkeit wie 

auch (seltener) für die Erreichbarkeit tragen die Plangeber den unterschiedlichen raum- und siedlungsstrukturel-

len Gegebenheiten durch gestaffelte Schwellenwerte Rechnung; unterschieden wird dann üblicherweise zwi-

schen dem „ländlichen Raum“ und „Verdichtungsräumen“ (siehe Kapitel 3.3). 

Während die MKRO 1968 und 1972 ausschließlich von einer „zumutbaren“ Entfernung spricht, wird in der Ent-

schließung von 1983 ein Zeitaufwand von 60 Minuten im MIV und von 90 Minuten im ÖV als zumutbar für die 

Erreichbarkeit von Oberzentren angenommen. Diese Schwellenwerte sind in den Richtlinien für integrierte 

Netzgestaltung (RIN) (FGSV 2008) entsprechend übernommen worden, an denen sich einige Plangeber orien-
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tieren; in der RIN werden darüber hinaus auch Schwellenwerte für die Erreichbarkeit von Grund- und Mittelzen-

tren aus nicht zentralen Orten sowie der Zentralen Orte einer Hierarchiestufe untereinander empfohlen (vgl. 

Tabelle 19 in Kapitel 0). 

2.4 Raumkategorien und Raumtypen 

Analog zu den zentralörtlichen Bereichen ist es auch hier zweckmäßig, zwischen einem deskriptiven und ei-

nem normativen Begriff zu unterscheiden. Der deskriptive Begriff (Raumtypen) ist ein Werkzeug der Raumbe-

obachtung und stellen das Ergebnis einer Analyse dar. Der normative Begriff (Raumkategorien) spiegelt norma-

tive Festlegungen der Länder wieder. Raumkategorien dienen als Bezugsraum für die Festlegungen der Raum-

ordnungspläne (BBSR 2010: 156 ff). 

Raumtypen sind nach bestimmten Kriterien analytisch abgegrenzte Gebiete, in denen vergleichbare Strukturen 

bestehen. Wichtigste Abgrenzungskriterien sind Bevölkerungsdichte, Zentralität und Lage. 

Das BBSR (2010) unterscheidet bei seinen Raumtypen nach zwei räumlichen Basisstrukturmerkmalen: 

 der Besiedelung durch Unterscheidung zwischen überwiegend städtisch und ländlich geprägten Gebie-

ten, klassifiziert nach Bevölkerungsdichte und Siedlungsflächenanteil (lokale/kleinräumige Maßstabs-

ebene). 

 der Lage, d. h. Unterscheidung zwischen zentral und peripher gelegenen Räumen, klassifiziert nach 

potenziell erreichbarer Tagesbevölkerung (regionale/großräumige Maßstabsebene). 

Raumkategorien können beispielsweise nach siedlungsstrukturellen, nach qualitativen oder nach potenzialori-

entierten Kriterien gebildet werden. Es gibt keine verbindlichen Raumkategorien. Gesetze und Planwerke der 

Landesplanungen verwenden jeweils eigene Definitionen, wenngleich im ROG in § 5 Abs. 1 Nr. 1 a eben solche 

als optionale Inhalte von Raumordnungsplänen benannt werden. Bei der Abgrenzung wird im Allgemeinen auf 

administrative Einheiten (Gemeinden oder Kreise) zurückgegriffen. Die Anzahl und die Bezeichnung der defi-

nierten Kategorien sind variabel und bewegen sich etwa bei siedlungsstrukturellen Ansätzen meist zwischen 

den „Verdichtungsräumen“ (Agglomerationen) und „Ländlichen Räumen“ (dünn besiedelte Regionen). Problem-

orientierte Ansätze weisen z. B. Raumkategorien wie „Wachstumsregionen“ (Gebiete mit guten Entwicklungs-

aussichten) oder „Strukturschwache Räume“ (Regionen mit negativer wirtschaftlicher Entwicklung) aus 

(Website ARL). Für diese problemorientierten Raumkategorien werden dann maßgeschneiderte Ziele und 

Grundsätze der Raumordnung formuliert. 

2.5 Zusammenfassung 

In Kapitel 2 wurden zentrale Begriffe definiert, deren einheitliches Verständnis für die Lesbarkeit dieses Berichts 

wichtig ist. So gilt es zu differenzieren zwischen (1) der empirisch-analytisch (bestimmbaren) Ist-Zentralität von 

Zentralen Orten im Zentrale-Orte-System (ZOS) und (2) der normativ-planerischen Soll-Zentralität als ange-

strebten Zielzustand im Zentrale-Orte-Konzept (ZOK). Zentrale Orte üben dabei sowohl eine Versorgungs- als 

auch eine mit höherer Hierarchiestufe bedeutsamer werdende Entwicklungsfunktion aus. Des Weiteren ist zwi-

schen der normativ festzulegende zentralörtlichen Versorgungsbereich vom empirisch ermittelten (multifunktio-

nalen) Verflechtungsbereich zu trennen. Analog zu den zentralörtlichen Bereichen ist es auch bei Raumkatego-

rien und Raumtypen zweckmäßig, zwischen einem deskriptiven und einem normativen Begriff zu unterschei-

den. Der deskriptive Begriff (Raumtypen) ist ein Werkzeug der Raumbeobachtung und stellen das Ergebnis 

einer Analyse dar. Der normative Begriff (Raumkategorien) spiegelt normative Festlegungen der Länder wieder. 

http://www.arl-net.de/
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3 Zentrale-Orte-Konzepte in den Ländern 

Im Folgenden werden die Zentrale-Orte-Konzepte der Länder einer vergleichenden Auswertung unterzogen. 

Basis sind die in Steckbriefform vorgestellten Merkmale der Zentrale-Orte-Konzepte. Diese finden sich in An-

hang I. Zunächst erfolgt jeweils eine kurze zusammenfassende Einschätzung der einzelnen Zentrale-Orte-

Konzepte der Flächenländer, bevor in den einzelnen Unterkapiteln 3.2 – 3.5 deren zentrale Bestandteile 

(Grundmerkmale, Ausweisungskriterien, Zentralörtliche Bereiche und Ausstattungskataloge) vergleichend aus-

gewertet werden. Schließlich wird in Kapitel 3.6 noch auf die Bedeutung zentralörtlicher Festlegungen für ihre 

Adressaten (Kommunen, Fachplanungen, Private) eingegangen wird. 

Die Darstellung des Ist-Zustands stützt sich primär auf eine Analyse der vorliegenden Primärquellen, d. h. der 

geltenden Landesraumordnungspläne und -programme. Dabei wird als Stichtag das Datum des Inkrafttretens 

des ROG (2008) gewählt, d. h. alle zu diesem Zeitpunkt gültigen Dokumente sowie ihre Fortschreibungen seit 

2008 werden in die Untersuchung einbezogen. Dies schließt auch derzeit nur im Entwurf vorliegende Program-

me oder Pläne ein. Auf die Ergebnisse der Länderbefragung wird ergänzend in verbal-qualitativer Form einge-

gangen, wo immer sich daraus über die Primärquellen hinausgehende Informationen ableiten lassen. Eine um-

fassende Dokumentation der Antworten der Länder auf die in Anhang II dargestellten Fragen findet sich auf der 

beiliegenden CD-ROM. 

3.1 Reformansätze der Zentrale-Orte-Konzepte 

Im Folgenden werden die Reformen in den Zentrale-Orte-Konzepten der Flächenländer seit dem Inkrafttreten 

des neugefassten ROG (2008) dargestellt. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf innovativen Elementen 

und möglichen Fallstricken. Die Ausführungen sind als zusammenfassende Auswertung der Ländersteckbriefe 

in Anhang I, der Länderumfrage (beiliegende CD-ROM), einem Literaturstudium und ergänzender Interviews zu 

verstehen. 

Baden-Württemberg 

Seit der Novellierung des LEP im Jahr 2002 ist das ZOK Baden-Württembergs unangetastet geblieben und 

auch für die Zukunft sind keine Straffungen oder Ausdifferenzierungen geplant. Allerdings hat sich die Landes-

planung eine strikte Abwehrhaltung gegenüber künftigen Aufstufungswünschen von Unter- und Kleinzentren 

auferlegt. Aussagen zum demographischen Wandel werden mit Grundsatz 1.2 des LEP getroffen (Sicherung 

gleichwertiger Lebensverhältnisse und einer tagfähigen Sozialstruktur). Konsequenzen für das ZOK wurden 

bisher aber nicht gezogen, was mit Blick auf die bisher stabile Bevölkerungsentwicklung und das Herkunftsjahr 

des LEP (2002) verständlich ist.  

Die bestehenden Funktionsteilungen zwischen Zentralen Orten ergehen ohne Verpflichtung zur Kooperation 

bzw. deren Evaluierung. Insofern vollziehen diese Funktionsfestlegungen lediglich bereits praktizierte Arbeitstei-

lungen im Zentrale-Orte-System nach, ohne eigene Steuerungswirkungen zu entfalten (vgl. dazu auch Bartsch 

2006, S. 219), weil die Durchsetzung der Ziele nicht gewährleistet ist. Eine bundesweit einmalige Besonderheit 

ist die Regelung in Ziel 2.5.8 LEP. Für den Verflechtungsbereich Ostwürttemberg sollen die Mittelzentren Aalen, 

Ellwangen, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd gemeinsam den Bedarf an oberzentralen Funktionen decken, 

ohne jedoch als gemeinsames Oberzentrum festgelegt worden zu sein. Von einer praktizierten bzw. durchsetz-

baren Funktionsteilung auf oberzentraler Ebene kann auch hier nicht die Rede sein (Greiving und Baumgart 

2008). Die bestehenden Funktionsteilungen ergehen ohne Verpflichtung zur Kooperation bzw. deren Evaluie-

rung. Insofern sind diese weitgehend funktionslos. 
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Bayern 

Mit dem LEP 2013 wurde eine deutliche Straffung des bayerischen ZOK vorgenommen (von sieben auf drei 

Stufen), wobei einerseits alle Zwischenstufen aufgegeben und andererseits die Klein- und Unterzentren sowie 

die Siedlungsschwerpunkte zur Kategorie der Grundzentren zusammengefasst wurden. 

Dem demographischen Wandel wird mit Abschnitt 1.2 über eine Reihe von Plansätzen begegnet. So ist laut Ziel 

1.2.1 der demographische Wandel bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, insbesondere bei 

der Siedlungsentwicklung und der Daseinsvorsoge, zu beachten. Mit Grundsatz 2.1.4 wird explizit das Erforder-

nis der Anpassung der Einrichtungen der Daseinsvorsorge an den demographischen Wandel angesprochen.  

Die absolute Anzahl der Zentralen Orte wurde aber bisher nicht reduziert. Zudem wurden alle Zwischenstufen 

jeweils ungeprüft aufgestuft, sodass die Anzahl der Oberzentren und Mittelzentren erheblich erhöht wurde. Eine 

numerische Anpassung der Zentralen Orte an den demographischen Wandel ist auf mittel- und oberzentraler 

Ebene mit der für 2014/2015 vorgesehenen Fortschreibung des LEP geplant; auf grundzentraler Ebene steht 

dieser Anpassungsprozess den regionalen Planungsverbänden offen. Darüber hinaus wird das Label „bevor-

zugt zu entwickelnde Zentrale Orte“ nicht mehr festgelegt, worin man die Erkenntnis sehen mag, dass der er-

reichte Ausbauzustand der zentralörtlichen Infrastruktur eher zu sichern ist, als vermeintliche Versorgungsdefizi-

te durch ergänzende Funktionen auszugleichen.  

Zudem sind größere Teile Bayerns aufgrund wirtschaftsstruktureller oder sozioökonomischer Nachteile mit Ziel 

2.2.3 als Gebietskategorie „Raum mit besonderem Handlungsbedarf“ eingestuft worden, die quer zu den bishe-

rigen Raumkategorien liegt, da der neue Typ sowohl verdichtete als auch ländliche Räume umfasst. Laut Ziel 

2.2.4 sind diese Teilräume vorrangig zu entwickeln, insbesondere in Bezug auf Einrichtungen der Daseinsvor-

sorge. Mit Ziel 1.2.5 wird dem Erreichbarkeitskriterium („zumutbare Erreichbarkeit“) in dieser Gebietskategorie 

ein im Zweifelsfall höheres Gewicht beigemessen als der Tragfähigkeit, wodurch faktisch nicht die Erreichbar-

keit, sondern die Tragfähigkeit flexibilisiert wird. Laut Begründung ist die Staatregierung dazu bereit, für Einrich-

tungen in dieser Gebietskategorie differenzierte bzw. reduzierte Schwellenwerte für ihre Auslastung festzule-

gen. Allerdings enthält das LEP 2013 im Gegensatz zur Fassung von 2006 keine Erreichbarkeitsstandards zur 

Operationalisierung des unbestimmten Rechtsbegriffs „Zumutbare Erreichbarkeit“ mehr, sodass Ziel 1.2.5 ge-

genwärtig nicht bestimmbar ist und damit die aus der Rechtsprechung entwickelten Kriterien an Ziele der 

Raumordnung im Grunde nicht erfüllt sind (Urteil des BVerwG 4 C 8.10 vom 16.12.2010). 

Berlin-Brandenburg 

Die Länder Berlin und Brandenburg vollzogen mit dem LEP 2009 den Schritt der Abschaffung der Stufe der 

Grundzentren1. Zudem erfolgte eine Stärkung der Mittelzentren. Die acht in Funktionsteilung festgelegten Mit-

telzentren wurden bereits im Jahr 2012 evaluiert. In diesem Rahmen wurde das grundsätzliche Funktionieren 

der Kooperationsmechanismen zwischen den funktionsteiligen Mittelzentren festgestellt und darüber hinaus 

Handlungsbedarfe und Anregungen zur Weiterentwicklung der Kooperationen aufgezeigt. 

Die im Rahmen der Gemeindegebietsreform geschaffenen, leistungsfähigen (Groß-)Gemeinden und Ämter 

haben die Grundversorgung der Bevölkerung in ihrem Aufgabenbereich zu sichern. Innerhalb des Gebietes der 

                                                        
1 In den Auswertungen zur grundzentralen Ebene wurde Berlin-Brandenburg daher nicht einbezogen. Die Grundgesamtheit für 
die hierarchiestufenspezifischen Auswertungen umfasst jeweils nur jene Länder, in denen die jeweilige Stufe (grund-, mittel- und 
oberzentral) Bestandteil des Zentrale-Orte-Konzepts ist. 
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amtsfreien Gemeinden und der Ämter sollen durch die Regionalplanung ausgewählte Funktionsschwerpunkte 

festgelegt werden. 

Korrespondierend dazu wurde die als überkommen bezeichnete Nahbereichsabgrenzung faktisch aufgelöst. 

Eine Neuabgrenzung der Nahbereiche erfolgte indirekt durch die Gebietsreform, in deren Rahmen die Ämter 

bzw. amtsfreien Gemeinden die Funktion eines Grundzentrums für ihr Gemeinde(verbands-) gebiet übernom-

men haben, womit die früheren Nachbereiche eingemeindet bzw. einer gemeinsamen Verwaltung zugeordnet 

worden sind. Das ZOK wurde um alle Zwischenstufen bereinigt und die Stufe „Metropole“ ergänzt. 

Eine weitere quantitative Straffung des ZOK könnte sich perspektivisch durch eine erneute Gemeindegebietsre-

form ergeben, die zumindest diskutiert wird. In diesem Kontext ist die weitere Ausgestaltung des ZOK an sich 

zu reflektieren.  

Das zweistufige ZOK wurde kürzlich durch das bisher nicht rechtskräftige Urteil des OVG Berlin-Brandenburg 

vom 16. Juni 2014 (Az OVG 10 A 8.10) in Frage gestellt. Demnach ist die Rechtsverordnung der Regierung des 

Landes Brandenburg über den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg materiell rechtswidrig, weil sie 

gegen das Zitiergebot des Art. 80 Satz 3 LV Bbg als höherrangiges Recht verstößt. Außerdem argumentiert das 

OVG (Fußnote 130), dass die Verordnung über den LEP B-B mit ihrem zweistufigen System der Zentralen Orte 

ohne Festlegung von Grundzentren gegen die zum maßgeblichen Zeitpunkt ihrer Ausfertigung und Verkündung 

noch geltende höherrangige Regelung des § 3 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 BbgLPlG 2002 verstoßen habe. Ferner legt 

das OVG dem Plangeber auf, bei der künftigen Ausgestaltung des Zentrale-Orte-Systems im Landesentwick-

lungsplan zu beachten, „dass die Versorgung mit Dienstleistungen und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge, 

insbesondere die Erreichbarkeit von Einrichtungen und Angeboten der Grundversorgung für alle Bevölkerungs-

gruppen zur Sicherung von Chancengleichheit in den Teilräumen in angemessener Weise zu gewährleisten ist; 

dies gilt auch in dünnbesiedelten Regionen. Die Grundversorgung muss nicht in jeder Gemeinde erbracht wer-

den, sondern kann sich auf die unterste Ebene Zentraler Orte beschränken, wobei allerdings deren Erreichbar-

keit auch in dünnbesiedelten Regionen durch ein hinreichend dichtes Netz gewährleistet sein muss (vgl. § 2 

Abs. 2 Nr. 3 ROG 2008).“ (Leitsatz 6 des Urteils). Daraus könnte geschlussfolgert werden, dass im Zuge einer 

Fortschreibung der Landesplanung in Berlin-Brandenburg eine erneute Befassung mit der Nahbereichsebene 

notwendig werden dürfte.  

Hessen 

Das bestehende Zentrale-Orte-Konzept basiert auf dem LEP Hessen 2000 und reflektiert den demographischen 

Wandel noch nicht. In Verdichtungsräumen werden in verdichteten Landesteilen regelmäßig mittelzentrale 

Funktionszuweisungen an mehrere Mittelzentren in einem Mittelbereich vorgenommen, ohne dass Kooperati-

onsgebote bestehen würden. 

Die Fortschreibung des im LEP 2000 festgelegten ZOK´s ist vor dem Hintergrund der Anpassung an den demo-

graphischen Wandels geplant. Das dazu erstellte Gutachten (Winkel und Greiving) aus dem Jahr 2010 wird 

derzeit hinsichtlich Art und Umfang der Modifikationen im Rahmen der Gesamtfortschreibung des LEP geprüft. 

Das Gutachten schlägt die Einführung der Strukturvarianten des Städteverbunds sowie mehrerer mittelzentraler 

Funktionsräume für das Rhein-Main-Gebiet vor. Damit einhergehen würde eine Reduzierung der Anzahl der 

Mittelzentren. 

Die momentan gültigen Mindesttragfähigkeiten für Mittelbereiche im ländlichen Raum sind im Vergleich mit den 

anderen Bundesländern (auch solchen mit geringen Einwohnerdichten) mit 20.000 EW Bereichsbevölkerung 
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(ländlicher Raum) zwar als sehr gering anzusehen, haben sich jedoch bei der o. g. empirischen Überprüfung als 

valide erwiesen. 

Mecklenburg-Vorpommern 

Derzeit ist keine weitere Anpassung des ZOK an den demographischen Wandel beabsichtigt, da man diese 

bereits mit dem LEP 2005 vollzogen hat. So wurde die absolute Anzahl der Zentralen Orte von damals 136 auf 

heute 97 reduziert. Vornehmlich wurde bei der Nahbereichsstufe reduziert, dabei wurde auch die aus dem 

Nachbarland Schleswig-Holstein bekannte Stufe des ländlichen Zentralortes abgeschafft; die entsprechenden 

Gemeinden sind als Grundzentren eingestuft worden. 

Die gemeinsame Einstufung mehrerer Gemeinden als Zentraler Ort wird in Mecklenburg-Vorpommern bewusst 

nur sehr reduziert eingesetzt. Dabei wird besonderer Wert auf die räumliche Nähe bzw. auf einen baulichen 

Zusammenhang gelegt. An die vorgesehene Zusammenarbeit im bestehenden gemeinsamen Oberzentrum 

Greifswald-Stralsund werden im LEP keine konkreten Anforderungen gestellt. Bei einer Evaluierung im Rahmen 

eines BBSR-Projekts konnten nur einzelne gemeinsame Tätigkeiten bei Doppelangeboten oberzentralen Ein-

richtungen mit unzureichender Auslastung festgestellt werden, wobei als Ursache vor allem historische Rivalitä-

ten und ein mangelnder Kooperationsdruck erkannt wurden (BBSR 2008). Mittlerweile lassen sich, auch wenn 

weiterhin kein umfassender Kooperationsvertag vorliegt, aber Fortschritte erkennen, etwa in der Kooperation 

zwischen den Krankenhäusern. 

Zugleich besteht in den ausgewiesenen „Stadt-Umland-Räumen“ ein besonderes interkommunales Kooperati-

ons- und Abstimmungsgebot. Die Ergebnisse der Kooperation haben die Qualität eines Grundsatzes. 

Geplant war, dass die Stadt-Umland-Räume Bezugsraum für eine sogenannte Stadt-Umland-Umlage (als Vor-

abzug im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs) zugunsten der Kernstädte sind (vgl. Kapitel 3.6.4). Das 

Landesverfassungsgericht (LVerfG M-V) mit Sitz in Greifswald hat die konkrete Ausgestaltung der Umlage je-

doch für nichtig erklärt, da der Gesetzgeber dem interkommunalen Gleichbehandlungsgebot und damit einher-

gehend dem Grundsatz der Systemgerechtigkeit nicht gerecht geworden sei (Urteil vom 23.02.2012, 37/10). 

Kritisiert wurde insbesondere, dass die Umlage eine „Abschöpfungsfunktion“ (Rn. 45) habe und nicht ersichtlich 

sei, welcher konkrete (zusätzliche) Bedarf in den Empfängergemeinden (Zentrale Orte höherer Stufe) durch die 

Umlandversorgung („Zweckerfüllung“) bestehe (Rn. 46). Die Umlage ist daher in ihrer vorgesehenen Form als 

nicht sachgerecht beurteilt worden. Allerdings hat das LVerfG festgestellt, dass eine Stadt-Umland-Umlage 

grundsätzlich möglich sei und diese an raumordnungspolitische Ziele, in diesem Fall die festgelegten Stadt-

Umland-Räume, anknüpfen könne. 

Niedersachsen 

Im Gegensatz zum bundesweit beobachtbaren Trend, Zwischenstufen abzuschaffen, wurden mit dem LROP 

2008 zentralörtliche Teilfunktionen eingeführt. Zur Problematik derartiger Teilfunktionen sei auf Kapitel 4.3.1 

verwiesen. Die in diesem Zusammenhang an die Regionalplanung vergebene Kompetenz zur Ausweisung von 

Grundzentren mit mittelzentralen Teilfunktionen soll auf seine Zweckmäßigkeit hin überprüft werden2. In der 

momentan laufenden LROP-Fortschreibung soll das ZOK zwar nicht überprüft, es sollen jedoch Mittelbereiche 

auf Grundlage einer einheitlichen Methodik abgrenzbar werden, weil das OVG Lüneburg (Urteil vom 

15.03.2012, 1 KN 152/10) das Kongruenzgebot ohne Bereichsabgrenzung für nicht bestimmbar gehalten hat. 

                                                        
2 Nach Ziffer 2.2, Abs. 3, Satz 7 (alt) des Entwurfs der Änderungsverordnung LROP 2014 werden mittelzentrale Teilfunktionen 
für Grundzentren wieder gestrichen. 
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Eine künftige Überprüfung soll laut Länderbefragung vorrangig in Hinblick auf die Kriterien der wirtschaftlichen 

Tragfähigkeit und der Erreichbarkeit erfolgen. Die beabsichtigte (räumliche) Gleichsetzung der empirisch ermit-

telten Verflechtungsräume mit den normativen Versorgungsräumen ist ebenso diskussionswürdig (vgl. Kapi-

tel 2.3) wie der Umstand, dass zwar eine Methodik benannt, auf eine landesweite Abgrenzung aber verzichtet 

wird (vgl. Kapitel 4.2). 

Ähnlich wie in Bayern sieht die niedersächsische Landesplanung den grundzentralen Versorgungsauftrag als 

nicht teilbar an. In anderen Bundesländern (z. B. Mecklenburg-Vorpommern) wird diesbezüglich eine enge 

räumliche Nähe bzw. ein baulicher Zusammenhang zwischen zwei Gemeinden als Ausweisungskriterium (auf 

grundzentraler Ebene) verlangt. 

Nordrhein-Westfalen 

Nordrhein-Westfalen hält am ZOK aus dem LEP 1995 (welches auf den LEP 1979 zurückgeht) unverändert 

fest, erlegt sich aber im LEP-Entwurf vom Juni 2013 auf, das ZOK vor dem Hintergrund des demographischen 

Wandels während der Laufzeit des neuen LEP zu überprüfen und ggf. Modifikationen insbesondere auf mittel-

zentraler Ebene vorzunehmen. Auch in Folge dessen werden an das ZOK keinerlei Bindungswirkungen mehr 

geknüpft. Zwar spricht der LEP-Entwurf den demographischen Wandel an, dies wird aber aus o. g. Gründen 

nicht im ZOK reflektiert. 

Funktionsteilungen zwischen Zentralen Orten sind in NRW als einzigem Flächenland neben dem Saarland mo-

mentan weder ausgewiesen noch konzeptionell vorgesehen, obwohl sich dies im ländlichen Raum vielfach 

anbietet. Die Festlegung von Zentralen Orten bzw. die Vergabe von Funktionszuweisungen an einzelne Ge-

meinden im polyzentralen Verdichtungsraum Rhein-Ruhr ist aufgrund der sich wechselseitig überlagernden 

Verflechtungen problematisch. 

Als innovatives Element sieht der Entwurf des LEP mit Ziel 6.2.1 sog. „Zentralörtlich bedeutsame Allgemeine 

Siedlungsbereiche“ (zASB) zur Sicherung der Daseinsvorsorge vor, welche von der Regionalplanung abge-

grenzt und im Regionalplan dargestellt werden sollen; in ihnen solle sich die Siedlungsentwicklung prioritär 

vollziehen. Damit wird zwar einerseits an der Festlegung der Gemeinden als Grundzentren festgehalten, ande-

rerseits wird jedoch für die Steuerung der Siedlungsentwicklung auf den bzw. die empirisch beschreibbaren 

Infrastrukturcluster innerhalb der Gemeinden abgestellt. 

Rheinland-Pfalz 

Straffungen im ZOK erfolgten mit dem LEP IV (2008) in geringem Umfang mit der Abschaffung der Differenzie-

rung von Mittelzentren im Grund- und Ergänzungsnetz, wobei diese Mittelzentren im Ergänzungsnetz dann als 

„mittelzentraler Verbund kooperierender Zentren“ ausgewiesen wurden. Daneben wurden auch metropolitane 

Teilfunktionen eingeführt. Zur Problematik derartiger Teilfunktionen, an die keine Steuerungswirkung geknüpft 

wird, sei auf Kapitel 4.3.1 verwiesen. Nicht plausibel erscheint das Kooperationsgebot im ländlichen Raum, 

während im Verdichtungsraum lediglich eine Kooperationsempfehlung ausgesprochen wird, obgleich hier häufig 

die Kooperationserfordernisse aufgrund der intensiven Verflechtungen eher größer sind. Zu begrüßen ist der 

Versuch, über Hinweise in einer Fußnote zwischen verbindlichen Einrichtungen (die zur Gewährleistung flä-

chendeckender Daseinsvorsorge und gleichwertiger Lebensbedingungen erforderlich sind) und empfohlener 

Einrichtungen im Sinne rangstufenüblicher Ausstattungsmerkmale zu unterscheiden. 

Der LEP IV greift mit Abschnitt 1.2 („Demographischer Entwicklungsrahmen“) den demographischen Wandel 

bereits auf. Für die Zukunft ist eine weitere Anpassung des ZOK an den demographischen Wandel geplant. 
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Saarland 

Der bestehende LEP Siedlung von 2006 reflektiert die Wirkungen des demographischen Wandels auf das Zent-

rale-Orte-Konzept und spricht mögliche planerische Anpassungsmaßnahmen an (vgl. Abschnitt 2.1.1). Diese 

blieben aber ohne Konsequenzen bei der Fortschreibung des ZOK, weil man „zum gegenwärtigen Zeitpunkt […] 

kein Änderungsbedarf des Zentrale-Orte-Systems im Saarland“ (vgl. Abschnitt 2.1.1: 971) sah.  

Eine Städteverbundlösung wird im LEP Siedlung nicht als Option benannt, obwohl vielfach enge funktionale 

Verflechtungen bestehen. Grundsätzlich sind alle Gemeindehauptorte im Saarland Grundzentren, wenn sie 

nicht Mittel- oder Oberzentren sind. Alle übrigen Gemeindeteile werden als nicht-zentral angesehen. Sofern 

zwei Gemeindeorte einer Gemeinde das Potential zum Grundzentrum aufweisen, wird – bundesweit einmalig – 

intragemeindlich ein bipolares Zentrum festgelegt (8 Fälle). 

Für die laufende Neuaufstellung des LEP wird das dreigliedrige ZOK überprüft. Anpassungen sind aus momen-

taner Sicht bei Mittelzentren in unmittelbarer räumlicher Nachbarschaft zueinander zu erwarten. Dies ist auf-

grund der schwierigen Abgrenzung eigener Versorgungsbereiche zu begrüßen. Ob die übrigen Mittelzentren zu 

Grundzentren abgestuft werden oder mittelzentrale Teilfunktionen geplant sind, ist nicht bekannt. 

Sachsen 

Die großen Reformbemühungen am sächsischen ZOK wurden mit dem LEP 2003 durchgeführt und der demo-

graphische Wandel ist umfassend thematisiert worden. So wurde das vierstufige System zu einem dreistufigen 

durch Zusammenfassung von Unter- und Kleinzentren zu Grundzentren gestrafft. Zudem wurden in 2003 bun-

desweit erstmals Kooperationserfordernisse für als „Städteverbünde“ bezeichnete funktionsteilige Zentrale Orte 

eingeführt. Zugleich wurde auch die absolute Anzahl der Zentralen Orte reduziert.  

Mit der Fortschreibung des LEP 2013 entfällt die räumliche Differenzierung in Mittelzentren im Verdichtungs-

raum sowie im als Ergänzungsstandort im ländlichem Raum; die Anzahl bleibt unverändert. 

Eine weitere Reduzierung der festgelegten Grundzentren aufgrund der Kriterien des LEP 2013 kann sich im 

Rahmen der Regionalplanfortschreibungen ergeben. Diesbezüglich ist festzustellen, dass die Tragfähigkeitsan-

forderungen an Grundzentren geändert wurden und nun keine Mindesteinwohnerzahlen im Zentralen Ort mehr 

verlangt werden; maßgeblich sind dann die Einwohner im Nahbereich, was grundsätzlich zu begrüßen ist. 

Der innovative Ansatz der optionalen Festlegung von Funktionsräumen für Ober- und Mittelzentren durch die 

Regionalplanung aus dem LEP 20033 ist im LEP 2013 nicht mehr zu finden. 

Sachsen-Anhalt 

Mit dem LEP 2010 wurde die Zahl der Oberzentren und Mittelzentren an den demographischen Wandel ange-

passt, wobei insbesondere ober- und mittelzentrale Teilfunktionen zurückgenommen worden sind. Die Rück-

nahme von acht mittelzentralen Teilfunktionen von Gemeinden im ländlichen Raum wird explizit damit begrün-

det, dass diese die Entwicklung der starken Versorgungskerne im Raum (die der Mittelzentren) sogar negativ 

beeinträchtigen würden (vgl. Begründung zu G 17). 

                                                        
3 Allerdings waren die im LEP 2003 beschriebenen Funktionsräume als informelle Formen der Zusammenarbeit im Rahmen von 
Aktionsräumen der Regionalentwicklung gedacht und sind nicht mit einer Strukturvariante wie dem unter Kapitel 4.1.1 noch 
dazulegenden „zentralörtlichen Funktionsraum“ direkt vergleichbar.  
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Mit der Einführung von Mindesttragfähigkeitswerten auf allen Ebenen sowie ergänzender Kriterien zur Bestim-

mung der Grundzentren im Aufgabenbereich der Regionalplanung erwartet die Landesplanung eine ebenfalls 

deutliche Reduzierung der Grundzentren bei der Anpassung an den LEP 2010. Bei Funktionsteilungen wird nun 

im Gegensatz zum LEP 1999 eine materielle Absicherung der Kooperation verlangt. 

Der Zentrale Ort wird in Sachsen-Anhalt traditionell auf zentrale Siedlungsbereiche bezogen. Der LEP 2010 

spezifiziert diese Definition jedoch dahingehend, dass die gewerbliche und industrielle Entwicklung (ausge-

nommen des großflächigen Einzelhandels) weiterhin im gesamten Gemeindegebiet eines Zentralen Ortes zu-

lässig ist wenn der Standort mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung vereinbar ist 

Schleswig-Holstein 

Die schleswig-holsteinische Landesplanung beurteilt den Verlauf der demographischen Entwicklung des Landes 

als bisher moderat, weshalb noch keine konkreten Überlegungen zu Reformen des ZOK bestehen. Die Zentra-

len Orte und Stadtrandkerne werden von der Landesplanungsbehörde auf der Grundlage der im Landespla-

nungsgesetz festgelegten Kriterien eingestuft. Die förmliche Festlegung der Zentralen Orte und Stadtrandkerne 

erfolgt in einer Landesverordnung (Verordnung zum Zentralörtlichen System), die von der Landesregierung 

beschlossen wird.Bundesweit einmalig werden in Schleswig-Holstein die Kategorien „Stadtrandkerne 1. und 2. 

Ordnung“ festgelegt, die im engen räumlichen Zusammenhang mit einem übergeordneten Zentralen Ort (insbe-

sondere Hamburg sowie die größeren Städte Flensburg, Kiel und Lübeck) Versorgungsaufgaben wahrnehmen 

und wohnbauliche und gewerbliche Entwicklungen möglichst in Abstimmung mit dem Zentralen Ort vornehmen 

sollen. Es stellt sich die Frage, ob dieser Ansatz den sich überlagernden Verflechtungen in einem Verdichtungs-

raum ausreichend Rechnung trägt, oder nicht besser das in Kapitel 4.1.1 im Rahmen dieser Studie später vor-

geschlagene Funktionsraummodell zum Tragen kommen sollte. 

Eine Besonderheit bei den Tragfähigkeitskriterien besteht darin, dass die Einwohnerzahlen nicht für den Ort und 

den Bereich angegeben sind, sondern für das baulich zusammenhängende Siedlungsgebiet. Das baulich zu-

sammenhängende Siedlungsgebiet ist dabei nicht mit dem im Zusammenhang bebauten Ortsteil nach § 34 

BauGB zu verwechseln (siehe auch Sachsen-Anhalt), sondern kann auch weitere bereits im FNP enthaltene 

Entwicklungsflächen umfassen. Ein weiteres Spezifikum liegt darin, dass ab einer Bevölkerungsdichte von 80 

EW/qkm die jeweiligen Tragfähigkeitsschwellenwerte deutlich übertroffen werden sollen. 

Thüringen 

Gemäß dem LEP 2025 vom 15.Mai 2014 geht die Kompetenz zur Ausweisung von Grundzentren von der Regi-

onalplanung zur Landesplanung über. Ebenso wird drei Jahre nach Inkrafttreten des LEP eine Überprüfung der 

Zentralen Orte im Rahmen einer Teilfortschreibung bzw. Teiländerung stattfinden. Bis dahin bleiben die in den 

Regionalplänen ausgewiesenen Grundzentren bestehen. Bei der Überprüfung sollen als maßgebliche Kriterien 

die Funktionserfüllung, die Erreichbarkeit (Lage im Raum), die Einwohnerzahl (mit Demographiefaktor) und 

weitere Kriterien in den Bereichen demografische Entwicklung und Arbeitsplatzzentralität herangezogen werden 

(Begründung zu G 2.2.12).  

Besonders berücksichtigt wird eine substanzielle interkommunale Zusammenarbeit (Städteverbund als Lö-

sungsvariante). Als räumliche Kooperationskulisse wird der sog. „Mittelzentrale Funktionsraum“ (faktisch Mittel-

bereich) eingeführt, wobei sich die Räume dort, wo keine eindeutige Zuordnung möglich war, häufig überlagern 

(Mehrfachzuordnung). Entsprechende Kriterien für eine Mehrfachzuordnung sind im LEP benannt. 
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Als sehr unwahrscheinlich wird laut Länderumfrage (Frage D 2) eine Ausweitung der Anzahl der Zentralen Orte 

als Ergebnis der Überprüfung eingeschätzt, vielmehr rechnet man mit einer Reduzierung der Mittel- und Grund-

zentren. 

3.2 Grundmerkmale der Zentrale-Orte-Konzepte 

Im folgenden Kapitel wird ein Überblick auf die wesentlichen Grundmerkmale der Zentrale-Orte-Konzepte in den 

Flächenländern geboten. Als solche angesehen werden  

 die Definition dessen, was in einem Bundesland überhaupt unter einem Zentralen Ort verstanden wird; 

 welche Hierarchiestufen das jeweilige Zentrale-Orte-Konzept vorsieht; 

 ob und wie mit Funktionsteilungen umgegangen wird und 

 wie länderübergreifende Funktionszuweisungen gesehen werden.  

3.2.1 Definition „Zentraler Ort“ 

Die deutliche Mehrheit der Flächenländer bezieht den Zentralen Ort auf die Gemeinde, wobei alle Landespla-

nungsbehörden bei großen Flächengemeinden oder Gemeinden mit mehreren Ortsteilen die Notwendigkeit zur 

räumlichen Konzentration der zentralörtlichen Funktionen am funktionalen Hauptort anerkennen und diese 

durch Ziele oder Grundsätze der Raumordnung gewährleistet werden soll (vgl. Tabelle 2, rechte Spalte). 

Tabelle 2: Definition Zentraler Ort 

Definition Zentraler Ort 

 Ausweisung Intrakommunale Konkretisierung 

Baden-Württemberg Gemeinden Zentralörtliche Einrichtungen sollen in den als Zentrale 
Orte ausgewiesenen Gemeinden grundsätzlich in den 
Siedlungs- und Versorgungskernen gebündelt angeboten 
werden (G 2.5.3, Ziele 2.5.8-2.5.11 LEP). 

Bayern Gemeinden Die zentralörtlichen Einrichtungen sind in der Regel in 
den Siedlungs- und Versorgungskernen der Zentralen 
Orte zu realisieren. (Z 2.1.4) LEP 

Berlin-Brandenburg Gemeinden Zentralörtliche Funktionen sollen im Funktionsschwer-
punkt der Mittelzentren räumlich konzentriert werden. In 
der Metropole Berlin und den Oberzentren sind die poly-
zentralen Strukturen in ihrer Funktion zu erhalten und 
weiter zu stärken. (G 2.3 LEP) 

Innerhalb der amtsfreien Gemeinden und innerhalb der 
Ämter ist eine räumliche Bündelung von Funktionen der 
Grundversorgung auf ausgewählte Funktionsschwer-
punkte anzustreben (Begr. zu G 2.4 LEP) 

Hessen Zentralörtliche 
Siedlungsbereiche 

Zentrale Orte und soweit erforderlich zentralörtliche Sied-
lungsbereiche innerhalb der Gemeinden mit zentralörtli-
chen Funktionen sind festzulegen (Z 4.2.1, Ziel 4.2.2.1-
4.2.2.2 LEP). 

Mecklenburg-Vorpommern Gemeinden Standort der zentralörtlichen Funktionen ist grundsätzlich 
der Gemeindehauptort (Begr. zu 3.2 LROP) 
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Definition Zentraler Ort 

 Ausweisung Intrakommunale Konkretisierung 

Niedersachen Zentrale 
Siedlungsgebiete 

§ 2 Grundsatz Nr. 6 NROG i.V.m. Erläuterung zu Ziffer 02 
– „Entwicklung Zentraler Orte“ im LROP 

Nordrhein-Westfalen Gemeinden „Die Siedlungsentwicklung in den Gemeinden ist auf 
solche Allgemeine Siedlungsbereiche auszurichten, die 
über ein räumlich gebündeltes Angebot an öffentlichen 
und privaten Dienstleistungs- und Versorgungseinrich-
tungen verfügen (zentralörtlich bedeutsame Allgemeine 
Siedlungsbereiche).“ (Ziel 6.2.1 LEP Entwurf) 

Rheinland-Pfalz Gemeinden Einrichtungen und Dienstleistungen mit unterschiedlicher 
funktionaler und damit zentralörtlicher Bedeutung (mittel 
und oberzentral) der Daseinsvorsorge sind räumlich zu 
bündeln (Z 35 LEP) 

Saarland Gemeindehauptort Gemeindehauptort als Standort räumlich gebündelter 
Infrastruktur; die übrigen Gemeindeteile sind als nicht-
zentral anzusehen (Ziel 2.1.3.2 LEP Siedlung). 

Sachsen Gemeinden Zentrale Orte sind Gemeinden, die über leistungsfähige 
Versorgungs- und Siedlungskerne […] verfügen und die 
auf Grund ihrer Einwohnerzahl und der Größe ihres Ver-
flechtungsbereiches, ihrer Lage im Raum, ihrer Funktion 
und der Komplexität ihrer Ausstattung Schwerpunkte des 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens im Frei-
staat Sachsen bilden (Begr. zu Z 1.3. LEP) 

Sachsen-Anhalt Zentrale 
Siedlungsgebiete 

Der Zentrale Ort als zentrales Siedlungsgebiet einer Ge-
meinde bestimmt sich im Wesentlichen durch die Stand-
orte der zentralörtlichen Einrichtungen. (Begr. zu Kapi-
tel 2.2 LEP). 

Schleswig-Holstein Baulich zusam-
menhängende 
Siedlungsgebiete 

„Zentraler Ort oder Stadtrandkern ist das baulich zusam-
menhängende Siedlungsgebiet der zentralörtlich einge-
stuften Gemeinde.“ Ziel 2.2.2 LEP) 

Thüringen Gemeinde Zentralörtliche Funktionen sollen in den Siedlungs- und 
Versorgungskernen der als Zentrale Orte ausgewiesenen 
Gemeinden gebündelt werden. (G 2.2.3 LEP) 

 

Eine räumlich konkrete Festlegung/Abgrenzung des Zentralen Ortes als zentrales Siedlungsgebiet innerhalb der 

zentralörtlich eingestuften Gemeinde findet in Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein i. d. R. auf der Ebene der 

Regionalplanung statt. Gemeinsam ist den Ansätzen, dass ein Einvernehmen (Sachsen-Anhalt, Schleswig-

Holstein) bzw. Benehmen (Niedersachsen) mit den betreffenden Städten und Gemeinden über die räumliche 

Abgrenzung der zentralen Siedlungsbereiche herzustellen ist, um der kommunalen Planungshoheit Rechnung 

zu tragen. Diesbezüglich wird jeweils deutlich gemacht, dass nicht nur bestehende, zusammenhängende Ort-

steile festgelegt werden sollen, sondern auch Aussagen des Flächennutzungsplans zur zukünftigen Entwicklung 

in Form von Bauflächendarstellungen berücksichtigt werden sollen, sofern sie sich im Rahmen einer ordentli-

chen städtebaulichen Entwicklung befinden. Die angestrebte gebietsscharfe Abgrenzung soll den kommunalen 
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Entwicklungsbestrebungen also ausreichend Raum belassen und die weitere Siedlungsentwicklung, die zentra-

len Einrichtungen und die Einzelhandelsentwicklung auf diese räumlichen Standortbereiche bündeln. Die fol-

genden länderspezifischen Besonderheiten sind festzustellen: 

 Niedersachsen: Den Regionalplanungsbehörden wird ein raumordnerisches Ermessen für die räumli-

che Konkretisierung eingeräumt, ob diese Festlegung in beschreibender oder zeichnerischer Form er-

folgt. Es folgt der Hinweis „Je konkreter räumliche Festlegungen erfolgen, umso stringenter können 

sich Träger öffentlicher Belange und Private, die im öffentlichen Auftrag handeln, auf die Ziele der 

standörtlichen Konzentration, funktionalen Bündelung und dauerhaften Funktionssicherung berufen 

bzw. hierauf verpflichtet werden“ (Begründung zu Z 2.2 Abs. 02). 

 Sachsen-Anhalt: Der LEP 2010 stellt in der Begründung zu Z 31 klar: „Der Zentrale Ort einer Stadt 

oder Gemeinde ist jeweils der im Zusammenhang bebaute Ortsteil, der das zentrale Siedlungsgebiet 

bildet, wobei dieser nicht identisch ist mit dem zentralen Versorgungsbereich einer Gemeinde im Sinne 

des § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB in Verbindung mit § 34 Abs. 3 BauGB“. Sachsen-Anhalt bildet den einzi-

gen Landesraumordnungsplan, der eine räumliche Abgrenzung des zentralen Siedlungsbereichs für 

die Oberzentren des Landes zeichnerisch vornimmt. Dazu wird angemerkt, dass es sich entsprechend 

der Planungsstufe um eine generalisierende Darstellung handelt, die durch die Städte im Rahmen der 

Flächennutzungsplanung nach innen präzisiert werden kann“ (Begründung zu Z 36). Außerdem gilt die 

Definition des Zentralen Ortes nicht für Gewerbe und Industrie (ausgenommen des großflächigen Ein-

zelhandels), so dass solche Ansiedlungen weiterhin im gesamten Gemeindegebiet möglich sind (wenn 

der Standort mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung vereinbar ist). 

 Schleswig-Holstein: Es wird explizit darauf hingewiesen, dass das baulich zusammenhängende Sied-

lungsgebiet auch baulich angrenzende Flächen von Nachbargemeinden umfassen kann (Begründung 

zu Punkt 2.2 Ziel 2). Damit ist das Fallbeispiel eines transkommunalen Standortbereichs in einer Nach-

bargemeinde ohne zentralörtlichen Status angesprochen. Die nicht-zentrale Gemeinde kann damit 

zwar in den Genuss einer Entwicklungsfunktion oberhalb der Eigenentwicklungsregelung kommen, die 

Darstellung führt jedoch nicht zu einer rangstufenüblichen Berücksichtigung im kommunalen Finanz-

ausgleich. 

Aus den Antworten der Länderbefragung zu Frage A 6 wird zudem deutlich, dass Nordrhein-Westfalen die Ein-

führung sogenannter „zentralörtlich bedeutsamer Allgemeiner Siedlungsbereiche“ parallel zum bestehenden 

ZOK plant, von denen auch mehrere je Gemeindegebiet festgelegt werden können. Die Möglichkeit der Aus-

weisung mehrerer zentraler Siedlungsgebiete innerhalb einer Gemeinde besteht bei entsprechenden Voraus-

setzungen außerdem in Hessen und Mecklenburg-Vorpommern; neben den bereits genannten Flächenländern, 

die den Zentralen Ort ohnehin nicht mit der politischen Gemeinde gleichsetzen. 

3.2.2 Hierarchiestufen 

Sämtliche Flächenländer besitzen ein Zentrale-Orte-Konzept und differenzieren in ihren Plänen und Program-

men Zentrale Orte unterschiedlicher Hierarchiestufe4. Die starken Schwankungen in der absoluten Anzahl aus-

                                                        
4 In Bremen wurde das LROP von 1981 vom Staatsgerichtshof Bremen mit Urteil aus dem Jahr 1983 als unwirksam erklärt. In 
Hamburg besteht ein intragemeindliches Zentrenkonzept, dass informellen (Leitbild-)Charakter hat: Innerhalb Hamburgs werden 
die Zentralen Standorte (analog zum Zentrale-Orte-Konzept) feiner untergliedert. Dieses Hamburger Zentrenkonzept ist bis 
heute eine der wesentlichen konzeptionellen Grundlagen des Flächennutzungsplans, in dem diese Zentren auch als Flächen 
abgegrenzt sind. Hierarchien der Zentralen Standorte sind die City (A-Zentrum), Bezirkszentren (B1-Zentren), Bezirksentlas-
tungszentren (B2-Zentren) und Stadtteilzentren (C-Zentren). Hingegen fehlen im Hamburger Zentrenkonzept die abstrakten 
Steuerungselemente, wie Ausstattungskriterien und Einzugsbereiche, die charakteristisch für die Zentrale-Orte-Konzepte in den 
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gewiesener Orte je Stufe, bei den GZ zwischen 75 in Mecklenburg-Vorpommern und 657 in Bayern oder einem 

OZ im Saarland und 30 in Bayern, lässt sich durch die unterschiedlichen Gemeindegebietsstrukturen als auch 

durch die Größe des Bundeslandes und die unterschiedlichen Einstufungskriterien erklären. Grundsätzlich sind 

die Ausprägungen der Stufung und der absoluten Anzahl der festgelegten Zentrale Orte letztendlich Ausdruck 

des politischen Willens. Bayern nimmt (momentan) hinsichtlich der hierarchischen Ausgestaltung eine Sonder-

rolle ein, nachdem das ZOK dort von sieben auf drei Stufen reduziert worden ist (Abschaffung aller Zwischen-

stufen) und die Zentralen Orte der Zwischenstufen jeweils aufgestuft worden sind. In einer für 2014 geplanten 

Teilfortschreibung soll die Einstufung der Städte und Gemeinden überprüft werden. 

Tabelle 3: Vorgesehene und umgesetzte Hierarchiestufen 

Hierarchiestufen 

 KlZ UZ GZ MZ OZ M Teilfunktionen 

Baden-Württemberg  196  111 -  85  14 - MZTFOZ 

Bayern - -  657  156  30 - - 

Berlin-Brandenburg - - - 42 4 1 - 

Hessen5 80 44 191 91 10 - MZTFOZ (4) 

Mecklenburg-Vorpommern - - 75 18 4 - - 

Niedersachsen - - 313 78 11 - MZTFOZ (6), 

GZTFMZ (11) 

Nordrhein-Westfalen - - 188 192 16 - Nach Erfordernis möglich 

Rheinland-Pfalz - - 150 83 5 (Ja) MZTFOZ, metropolitane TF 

Saarland - - 40 11 1 - - 

Sachsen - - 80 38 6 - - 

Sachsen-Anhalt - - 102 20 3 - MZTFOZ (2) 

GZTMZ (5) 

Schleswig-Holstein - 35 - 13 4 - Verschiedene auf allen Stufen 

Thüringen - - 76 24 3 - MZTFOZ (8) 

Legende: KlZ= Kleinzentrum, UZ= Unterzentrum, GZ= Grundzentrum, MZ= Mittelzentrum, OZ= Oberzentrum, M= Metropole, 
MZTOZ= Mittelzentrum mit Teilfunktionen eines Oberzentrums, GZTFMZ= Grundzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzent-
rums, TF= Teilfunktionen 

 

                                                                                                                                                                                   
Flächenländern sind. Vielmehr ist innerhalb des Stadtgebiets eine individuelle Betrachtung einzelner Zentren und ihrer Erforder-
nisse möglich. Das Hamburger Zentrenkonzept hat somit eher den Charakter eines kommunalen, städtebaulichen Konzepts als 
Grundlage der vorbereitenden Bauleitplanung. 

5 In Hessen werden GZ in Nord- und Mittelhessen festgelegt, während in Südhessen weiterhin KIZ und UZ bestehen. 
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Grundsätzlich hat sich ein dreigliedriges System aus Grund-, Mittel- und Oberzentren mit folgenden Ausnahmen 

durchgesetzt: 

 Auf der grundzentralen Ebene wird in Baden-Württemberg und Hessen (in der Planungsregion Süd-

hessen) zusätzlich zwischen Unterzentren und Kleinzentren differenziert und Schleswig-Holstein weist 

statt Grundzentren Unterzentren und Ländliche Zentralorte aus; in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt 

sind Grundzentren mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums vorgesehen und Berlin-Brandenburg ver-

zichtet gänzlich auf die Ausweisung von Zentralen Orten auf grundzentraler Ebene. 

 Während in den letzten Jahren der Trend eindeutig zur Abschaffung der Zwischenstufen und Straf-

fung auf das oben beschriebene dreigliedrige System geht, hat Niedersachsen 2012 wieder mittel- so-

wie oberzentrale Teilfunktionen eingeführt. Ein Ausreißer in der absoluten Verteilung auf mittelzentraler 

Ebene stellt Nordrhein-Westfalen dar, wo mehr Mittelzentren als Grundzentren ausgewiesen sind, was 

vor allem der Siedlungsstruktur bzw. der überwiegend hohen bis sehr hohen Bevölkerungsdichte des 

Landes sowie der Einwohnerschwellenwerte bei der Gebietsreform der 1960er Jahre geschuldet ist. 

Annähernd jede zweite Gemeinde ist als Mittelzentrum ausgewiesen. Im Schnitt der Länder ist das 

Verhältnis von Mittel- zu Grundzentren eher 1:3. 

 Auf der mittelzentralen Ebene sehen sechs Bundesländer zusätzlich auch Mittelzentren mit Teilfunkti-

onen eines Oberzentrums vor. 

 Berlin-Brandenburg hat oberhalb der oberzentralen Ebene zusätzlich die Ebene der „Metropole“ ein-

geführt und in Rheinland-Pfalz können Oberzentren metropolitane Teilfunktionen wahrnehmen. 

 In Nordrhein-Westfalen ist eine kleinteiligere Abstufung auf allen Ebenen grundsätzlich zwar mög-

lich, wurde aber in der Ausweisung nicht umgesetzt; in Schleswig-Holstein sind zahlreiche kleinteiligere 

Abstufungen auf allen Hierarchieebenen umgesetzt. 

Innerhalb des dreigliedrigen Systems Zentraler Orte übernehmen die Zentralen Orten je nach Hierarchiestufe 

unterschiedliche Funktionen (vgl. Tabelle 4). Diese orientieren sich im Wesentlichen an der Entschließung der 

MKRO von 1968 (vgl. Kapitel 2.2): Auf der grundzentralen Ebene steht demnach die Versorgung mit Gütern und 

Dienstleistungen des Grundbedarfs (alltäglicher Bedarf) im Vordergrund, während Mittelzentren den gehobenen 

Bedarf und Oberzentren den spezialisierten höheren Bedarf abdecken. Neben der Versorgungsfunktion wird 

den Zentralen Orten auch eine Entwicklungsfunktion (z. B. Arbeitsmarktzentrum, Bereichsbildung, usw.) zuteil. 

Es zeigt sich zudem, dass die Versorgung mit den jeweiligen Gütern und Dienstleistungen oft explizit auf die 

Versorgungsbereiche ausgerichtet sein soll; vor diesem Hintergrund ist auch die Abgrenzung der Versorgungs-

bereiche zwingend erforderlich (vgl. dazu Kapitel 4.2). 

Tabelle 4: Funktionen Zentraler Orte nach Hierarchiestufen 

Funktionen Zentraler Orte nach Hierarchiestufen 

 grundzentral mittelzentral oberzentral allgemein 

Baden-
Württemberg 

Grundbedarf; Ar-
beitsplätze 

Gehobener und 
spezialisierter 
Bedarf; höherwerti-
ge Arbeitsplätze 

Spezialisierter Bedarf 

Hochqualifizierte 
Arbeitsplätze 

Großstädtische Prä-
gung 

wohnortnahe Versorgung 

Arbeitsmarktzentren 

Funktionen wirtschaftlicher 
Entwicklung 

überörtliche Versorgung  

Bayern Grundbedarf gehobener Bedarf gehobener und spezi-
alisierter höherer 
Bedarf 

überörtliche Versorgung 
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Funktionen Zentraler Orte nach Hierarchiestufen 

 grundzentral mittelzentral oberzentral allgemein 

Berlin-Brandenburg Grundbedarf  Gehobener Bedarf; 
Wirtschafts- und 
Siedlungsfunktion; 
Einzelhandelsfunk-
tion 

hochwertige Raum-
funktionen; Wirt-
schafts- und Sied-
lungsfunktionen; 
Einzelhandelsfunktion 

Metropolitane Funktionen in 
Ergänzung zu oberzentralen 
Funktionen 

Hessen Grundbedarf (für 
die Einwohner des 
Nahbereichs) 

Gehobener Bedarf hochwertiger speziali-
sierter Bedarf; Ag-
glomerationskern für 
die gesamte Region 

- 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Grundbedarf; 
überörtlich bedeut-
samer Wirtschafts-
standort 

gehobener Bedarf; 
regional bedeutsa-
mer Wirtschafts-
standort 

spezialisierter höherer 
Bedarf; Überregional 
bedeutsamer Wirt-
schaftsstandort; 
hochqualifizierte 
Arbeitsplätze 

überörtliche Bündelungs-
funktion; Schwerpunkte der 
wirtschaftlichen Entwick-
lung, Versorgung, Sied-
lungsentwicklung; multifunk-
tionale Ordnungs-, Versor-
gungs- und Entwicklungs-
funktion 

Niedersachsen Grundbedarf (für 
das Gemeindege-
biet); Arbeitsplätze 

gehobener Bedarf; 
städtische oder 
städtisch geprägte 
Standorte von 
regional bedeutsa-
men, zentrenprä-
genden Einrichtun-
gen 

spezialisierter höherer 
Bedarf; multifunktio-
nale, großstädtische 
Standorte 

Sicherung und Entwicklung 
der Daseinsvorsorge; Bün-
delung von Struktur- und 
Entwicklungspotenzialen; 
Lenkung der räumlichen 
Entwicklung auf leistungs-
fähige Zentren und tragfähi-
ge Standortstrukturen; 
Versorgung der Bevölke-
rung und Wirtschaft in den 
Verflechtungsbereichen 

Nordrhein-
Westfalen 

Grundbedarf gehobener Bedarf  spezialisierter höherer 
Bedarf 

 

Rheinland-Pfalz Grundbedarf  besondere Versor-
gungs- und Entwick-
lungsfunktion 

 

Saarland Grundbedarf gehobener Bedarf höherer spezialisierter 
Bedarf 

Schwerpunkte der Sied-
lungs- und Wirtschaftstätig-
keit; Bedeutungsüberschuss 
gegenüber ihrem Verflech-
tungsbereich 

Sachsen Grundbedarf Höherwertiger 
Bedarf; Stabilisie-
rung des ländlichen 
Raumes 

Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktzentren; 
spezialisierter höherer 
Bedarf 

 

Sachsen-Anhalt Grundbedarf Gehobener und 
spezialisierter 
Bedarf; Arbeitsplät-
ze 

Spezialisierter Bedarf; 
Entwicklung ihrer 
Verflechtungsberei-
che; multifunktionale, 
großstädtische 
Standorte 
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Funktionen Zentraler Orte nach Hierarchiestufen 

 grundzentral mittelzentral oberzentral allgemein 

Schleswig-Holstein Grundbedarf (für 
die Bevölkerung 
ihres Verflech-
tungsbereichs) 

Gehobener Bedarf 
(für Mittelbereiche); 
regionales Wirt-
schafts- und Ar-
beitsmarktzentrum 

spezialisierter höherer 
Bedarfs (für Oberbe-
reiche); Versorgungs-, 
Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktzentren 
von überregionaler 
und landesweiter 
Bedeutung 

 

Thüringen Grundbedarf; Be-
deutung für die 
Stabilisierung und 
Entwicklung des 
Ländlichen Raums 

gehobener Bedarf; 
hohe Arbeitsplatz-
zentralität 

spezialisierter höherer 
Bedarfs; spezialisier-
ter Arbeitsmarkt 

 

 

3.2.3 Funktionsteilungen und Kooperationen 

In allen Flächenländern außer Nordrhein-Westfalen und dem Saarland sind Funktionsteilungen zwischen Zent-

ralen Orten in den Plänen und Programmen ausgewiesen. Festzustellen ist die große Heterogenität der ver-

wendeten Begriffe. Zugleich ist zu erkennen, dass von den festgelegten Funktionsteilungen ganz unterschiedli-

che Erwartungshaltungen von der Landesplanung an die Funktionsempfänger ausgehen, die durch unterschied-

lich strikte Anforderungen an die kooperierenden Zentren zum Ausdruck kommen. Insofern hat sich seit der 

letzten umfassenden Bestandsaufnahme in 2007 die heterogene Situation hinsichtlich der verwendeten Be-

griffsdefinitionen und der Anforderungen an die Kooperationen nicht zum Positiven geändert (BMVBS 2007). So 

sehen Baden-Württemberg, Hessen6 und Schleswig-Holstein keine konkrete Absicherung der Kooperation vor, 

während der überwiegende Teil der Länder eine instrumentelle Absicherung über einen raumordnerischen Ver-

trag (§ 13 Abs. 2 Nr. 1 ROG) oder der Bildung eines Planungsverbandes bzw. der Aufstellung eines gemeinsa-

men FNP vorsieht. Diese vertraglich gesicherten Kooperationen bei der Funktionswahrnehmung sollen über-

wiegend einer Evaluierung unterzogen werden. Solche Evaluierungen haben in Berlin-Brandenburg und Thürin-

gen bereits stattgefunden. Insofern erscheint es sinnvoll zu differenzieren zwischen Ländern, die eine Auswei-

sung ohne daran anknüpfende Anforderungen oder Restriktionen bei ausbleibender interkommunaler Abstim-

mung vorsehen („Funktionsteilung“), und Ländern, die „echte“ Kooperationen mit materiell/instrumentell ab-

gesicherten Aufgabenteilungen und Funktionsspezialisierungen festlegen. Nur Letztere genügen dem Anspruch 

der in Kapitel 4.1.1 dargelegten Strukturvariante „zentralörtlicher Städteverbund“ deren Namensgebung im Üb-

rigen dem sächsischen Ansatz folgt. 

                                                        
6 Gemäß Kapitel 4.2.2 (LEP 2000) "soll" die Kooperation "auf der Grundlage kommunaler und regionaler Entwicklungskonzepte 
angestrebt" werden. 
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Tabelle 5: Funktionsteilungen und Kooperationen 

Funktionsteilungen/Kooperationen 

 
Funktionstei-

lung 
(Kooperation) 

Verwendeter 
Begriff 

Anzahl ausge-
wiesener Funk-
tionsteilungen 
(GZ/MZ/OZ) 

(Materielle) 
Kooperationsanforderungen 

Baden-
Württemberg 

Ja (Nein) „Doppel- und 
Mehrfachzent-
rum“ 

297/9/5 

 

- 

Bayern Ja (GZ) „Zentraler Dop-
pel- und Mehr-
fachort“ 

–8/26/4 Landesplanerischer Vertrag, Eva-
luierung nur bei hinzukommenden 
grundzentralen Doppel- und Mehr-
fachorten 

Berlin-
Brandenburg 

Ja (Ja) „Mittelzentrum in 
Funktionsteilung“ 

–9/8/– Verbindliche Kooperationsformen 
(2.11 G), Evaluierung durchgeführt 

Hessen Ja (Nein) „Zentraler Ort in 
gemeinsamer 
Funktionsteilung“ 

–/3/1 Kapitel 4.2.2 (LEP 2000) definiert 
die nichtmaterielle Kooperations-
anforderung folgendermaßen: Die 
gemeinsamen Zentralen Orte "ha-
ben im Rahmen eines interkom-
munalen Entwicklungskonzepts 
raumbedeutsame Planungen und 
Maßnahmen, insbesondere die 
Bauleitplanung, einvernehmlich 
aufeinander abzustimmen." 

 Eine Evaluierung wird für die an-
stehende Fortschreibung des LEP 
diskutiert 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Ja (Ja) „Gemeinsame 
Zentrale Orte“ 

2/–/1 Art und Umfang der Funktionstei-
lung/Kooperation ist abzustimmen 

Niedersachsen Ja (Nein) „Zentrenverbund“ –/1/1 „Für Zentrenverbünde sind im 
Rahmen der Regionalplanung 
regionale Ziele sowie Prüf- und 
Abstimmungserfordernisse festzu-
legen.“ (2.2 Ziffer 03 S. 5) 

Interkommunale Standort- und 
Entwicklungskonzepte sowie Vor-
teils- und Lastenausgleichsrege-
lungen (Begründung zu 2.2 Ziffer 
03 S. 5) 

                                                        
7 18 Funktionsteilungen zwischen Unterzentren, 11 Funktionsteilungen zwischen Kleinzentren. 

8 Siehe Ländersteckbrief Bayern in Anhang I. 

9 In Berlin-Brandenburg sind keine Grundzentren ausgewiesen. 
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Funktionsteilungen/Kooperationen 

 
Funktionstei-

lung 
(Kooperation) 

Verwendeter 
Begriff 

Anzahl ausge-
wiesener Funk-
tionsteilungen 
(GZ/MZ/OZ) 

(Materielle) 
Kooperationsanforderungen 

Nordrhein-
Westfalen 

Nein (Nein) - –/–/– - 

Rheinland-Pfalz Ja (Ja) „Zentraler Ver-
bund kooperie-
render Zentren“ 

–/11/– Kooperationsgebot als Ziel der 
Raumordnung (Z 45). Bisher keine 
Evaluierung vorgesehen 

Saarland Nein10 (Nein) - –/–/– - 

Sachsen Ja (Ja) „Zentralörtlicher 
Städteverbund“ 

11/3/1 Vertragliche Regelung, z. B. lan-
desplanerischer Vertrag und Eva-
luierung (Erl. zu Z 1.3.5) 

Sachsen-Anhalt Ja (Ja) Teilung zentral-
örtlicher Aufga-
ben 

4/–/– Raumordnerischer Vertrag sowie 
Evaluierung nach zehn Jahren 
(Z 32) 

Schleswig-
Holstein 

Ja (Nein) Gemeinsame 
Funktionswahr-
nehmung 

4/2/– Evaluierung nur im Einzelfall, ggf. 
Ausweitung 

Thüringen Ja (Ja) „Funktionsteilige 
Zentrale Orte“ 

5/5/– Raumordnerischer Vertrag, Pla-
nungsverband oder gemeinsame 
Flächennutzungsplanung. Zudem 
befristete Ausweisung (Evaluie-
rung) 

Legende: GZ= grundzentral, MZ= mittelzentral, OZ= oberzentral 

Die Unterschiede zwischen „Funktionsteilungen“ und „Kooperationen“ in Zentrale-Orte-Konzepten werden auch 

durch die Definitionen in Plänen und Programmen der Länder deutlich: 

 In Sachsen heißt es im LEP 2013 (Z1.3.6): „Oberzentren sind die Städte Dresden, Leipzig, Chemnitz, 

Zwickau und Plauen. Oberzentrum in Funktionsteilung ist der Oberzentrale Städteverbund Baut-

zen/Budyšin-Görlitz/Zhorjelc-Hoyerswerda/Wojerecy.“ Dementsprechend sind die drei Städte nur zu-

sammen als Oberzentrum anzusehen.  

 In Niedersachsen hingegen lautet die Formulierung des LROP 2012 (2.2 Ziffer 04 S. 2): „Die Oberzen-

tren in Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg bilden in enger räumlicher Verflechtung zum Mittelzent-

rum in Wolfenbüttel einen oberzentralen Verbund“. Folglich geht man in Sachsen dem Wortlaut nach 

davon aus, dass nur die Zentralen Orte zusammen ein Oberzentrum bilden können (und demnach ein-

zeln keine Oberzentren darstellen), während in Niedersachsen mehrere Oberzentren zusammen mit 

einem Mittelzentrum einen oberzentralen Verbund bilden.  

                                                        
10 Es sind keine Funktionsteilungen zwischen Gemeinden festgelegt, wohl aber in acht Fällen intrakommunale Funktionsteilun-
gen zwischen Ortsteilen (sog. „bipolare Zentren“). 
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 In der Regel werden die Städteverbünde aus zwei oder drei, seltener auch aus vier Zentralen Orten 

gebildet. Eine Ausnahme findet sich in Sachsen (mittelzentraler Verbund mit 6 Gemeinden). 

 In Niedersachsen und Bayern wird eine Funktionsteilung auf grundzentraler Ebene abgelehnt, um das 

Konzentrationsprinzip nicht zu unterlaufen. Der grundzentrale Versorgungsauftrag wird in Niedersach-

sen als nicht teilbar angesehen. 

 Teilweise wird in den Erläuterungen (Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern) explizit auf die räum-

liche Nähe bzw. einen baulichen Zusammenhang der kooperierenden Zentralen Orte als Grundvoraus-

setzung hingewiesen. Diese Notwendigkeit ergibt sich systemimmanent auch aus der einzuhaltenden 

Erreichbarkeiten beider Orte aus dem gemeinsamen Versorgungsbereich. In Rheinland-Pfalz weisen 

die kooperierenden Mittelzentren demgegenüber teilweise sehr hohe Distanzen und auch Wegstrecken 

untereinander auf. 

 Rheinland-Pfalz nimmt eine raumstrukturelle Differenzierung der „kooperierenden Mittelbereiche“ der-

gestalt vor, dass im ländlichen Raum eine Kooperationspflicht (Ziel der Raumordnung) besteht, wäh-

rend im Verdichtungsraum lediglich eine Kooperationsempfehlung (Grundsatz der Raumordnung) aus-

gesprochen wird. 

3.2.4 Länderübergreifende Ausweisung 

Länderübergreifende Festlegungen bestehen zwischen den Ländern Baden-Württemberg, Berlin-Brandenburg 

(allerdings nur planungssystematisch innerhalb der gemeinsamen Landesplanung), und Rheinland-Pfalz 

(Mannheim/Ludwigshafen), Hessen und Rheinland-Pfalz (Wiesbaden/Mainz) sowie Baden-Württemberg und 

Bayern (Ulm/Neu-Ulm). Besonders zu erwähnen sind die staatsübergreifenden Festlegungen Zentraler Orte 

zwischen Bayern und Österreich (Mittelzentrum Laufen/Oberndorf und Simbach a. Inn/Braunau a. Inn) sowie 

Tschechien (Furth i. Wald/Domazlice (Taus) und Waldsassen/Cheb (Eger)). 

Besondere Ausweisungskriterien für länderübergreifende Festlegungen sind den Plänen und Programmen nicht 

zu entnehmen. Lediglich im LEP Bayern wird vermerkt, dass die verdichteten Gebiete der Regionen Donau/Iller 

(Ulm/Neu-Ulm) und Südostoberbayern (Raum Salzburg) nur deshalb die Kriterien zur Einstufung als Verdich-

tungsraum erfüllen, weil sie Bestandteil eines grenzübergreifenden Verdichtungsraumes sind (vgl. LEP Bayern 

2013, Begr. zu 2.2.1). 

3.2.5 Zusammenfassende Auswertung 

Sehr deutlich wird die Heterogenität hinsichtlich der Verwendung wesentliche Begriffe bzw. ihrer Definitionen 

(z. B. des Zentralen Ortes). Mehrheitlich hat sich ein dreigliedriges Zentrale-Orte-Konzept von Grund- Mittel- 

und Oberzentren durchgesetzt. Die Einführung einer neuen Kategorie „Metropole“ beschränkt sich hingegen nur 

auf wenige Ansätze (Berlin-Brandenburg, als Teilfunktion(en) in Rheinland-Pfalz). Auch der Umgang mit Funkti-

onsteilungen und Kooperationen ist ausgesprochen heterogen und gibt potenziell Anlass für den Versuch einer 

bundesweiten Harmonisierung, weil kein materieller Grund für eine länderspezifische Regelung erkennbar ist.  

3.3 Ausweisungskriterien 

Im folgenden Kapitel werden die in den Flächenländern verwendeten Kriterien zur Ausweisung Zentraler Orte 

vergleichend dargestellt und abschließend bewertet. Dafür wird zunächst (Kapitel 3.3.1) ein Überblick über die 

Kriterien geboten und nachfolgend spezifischer auf die Tragfähigkeits- und Erreichbarkeitskriterien für Zentrale 

Orte und ihre Versorgungsbereiche eingegangen. Grundsätzlich gilt, dass zwar jedes Ausweisungskriterium 

einer normativen Grundlage im Sinne von Zielen und/oder Grundsätzen bedarf, nicht aber jedes Ziel bzw. jeder 

Grundsatz zugleich auch ein Ausweisungskriterium sein muss: So kann etwa eine gewährleistete Erreichbarkeit 
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von Zentralen Orten angestrebt (Zielvorstellung) oder vorausgesetzt (Einstufungs- bzw. Ausweisungskriterium) 

werden. 

Zu diesem Themenkomplex finden sich keine wertenden Aussagen in der Länderbefragung, auf die deskriptive 

Komponente dieser Frage wurde jedoch direkt Bezug genommen im gesamten Fragenblock B „Ausweisungskri-

terien für Zentrale Orte“ (vgl. dazu Anhang II und beiliegende CD-ROM). Über die in den folgenden Tabellen 

dargestellten Kriterien hinaus richtet sich Frage B7 der Länderumfrage („Sind zentralörtliche Ausweisungen in 

die Zukunft gerichtet, etwa durch Einbeziehung von Prognosedaten oder durch die Ausweisung Zentraler Orte 

mit Teilfunktionen als zu entwickelnde Zentren?“) in die Zukunft. Dabei kommt heraus, dass lediglich Sachsen-

Anhalt und Thüringen gezielt Prognosedaten für die Ausweisung Zentraler Orte einbeziehen. 

Die Festlegungen zu Ausweisungskriterien unterscheiden sich mitunter deutlich zwischen den Ländern: 

 Die Konkretisierung reicht je nach Zentralitätsstufe von Verweisen auf die MKRO-Entschließungen 

über dezidierte Einwohnerschwellenwerte und Arbeitsplatzzentralität bis hin zu differenzierten Anforde-

rungen an die Entwicklungsfähigkeit des Zentralen Ortes; 

 Die Bindungswirkung reicht – teils getrennt nach Hierarchiestufen – von Begründungen über Soll-

Bestimmungen in den Grundsätzen bis hin zu verbindlichen Zielen; 

 Die Legitimation der Ausweisungskriterien ist teilweise direkt (insbesondere Erreichbarkeits- und Trag-

fähigkeitskriterien), teilweise indirekt (z. B. positives Pendlersaldo) auf die Regelungen im ROG zurück-

zuführen. 

3.3.1 Festlegung von Ausweisungskriterien 

Fünf11 der 13 Flächenländer haben keine konkreten Ausweisungskriterien12 für die Zentralen Orte der ver-

schiedenen Hierarchiestufen in den Plänen und Programmen verankert (vgl. Tabelle 6). Teilweise werden je-

doch allgemeine Kriterien aufgeführt, z. B. die Berücksichtigung siedlungsstruktureller Gegebenheiten in Ba-

den-Württemberg oder der Verweis auf MKRO-Entschließungen in Hessen und im Saarland. 

Die übrigen Länder verweisen i. d. R. auf Einwohnerschwellenwerte (vgl. auch Tragfähigkeitskriterien in Kapi-

tel 3.3.2) für die Zentralen Orte selbst (städtischer Siedlungskern und/oder Gemeinde) und ihre zugeordneten 

zentralörtlichen Bereiche sowie allgemeine Erreichbarkeitserfordernisse (vgl. auch Erreichbarkeitsstandards in 

Kapitel 3.3.3) als Einstufungskriterien. Darüber hinaus werden teils folgende Kriterien für die Einstufung heran-

gezogen, die auch die Entwicklungsfunktion Zentraler Orte berücksichtigen: 

 Funktion als Verkehrsknoten (differenziert nach Hierarchiestufen in Hessen und Sachsen), 

 Arbeitsplatzangebot bzw. sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Mecklenburg-Vorpommern, Nie-

dersachsen, Sachsen und – für Oberzentren – Sachsen-Anhalt), 

 Einpendler (Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und – für Oberzentren – Sachsen) 

 Teilweise werden pauschale Regelungen zur Einstufung getroffen, etwa im Saarland, wo alle Gemein-

dehauptorte, die weder Mittel- noch Oberzentrum sind, grundsätzlich als Grundzentren ausgewiesen 

werden. 

                                                        
11 Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen. 

12 Nicht berücksichtigt sind hier Tragfähigkeits- und Erreichbarkeitskriterien, denen in den Planwerken keine explizite Relevanz 
für die Einstufung beigemessen wird. Die Ergebnisse der Länderbefragung (Frage B 3) zeigen, dass nicht explizit mit der Aus-
weisung im Zusammenhang stehende Aspekte wie Tragfähigkeit, Erreichbarkeit, Ausstattungskatloge usw. dennoch häufig als 
(mittelbare) Ausweisungskriterien verstanden werden. 



 

- 43 - 

In Berlin-Brandenburg gilt zudem als grundsätzliches Prinzip (wenn auch nicht im LEP benannt), das jeweils die 

leistungsstärkste Gemeinde innerhalb des Mittelbereichs als Mittelzentrum ausgewiesen wird. Als Grundlage 

dazu greift der Plangeber auf vergleichende Rankings zur „Entwicklungs- und Ausstattungsperformance der 

Gemeinden im Mittelbereich“ zurück (vgl. Antwort zur Frage B 3 auf beiliegender CD-ROM), während in ande-

ren Ländern teilweise auch mehrere Mittelzentren in einem gemeinsamen Mittelbereich festgelegt werden, ohne 

dass dabei eine Funktionsteilung bzw. Kooperationspflicht festgelegt worden wäre (Hessen, Niedersachsen, 

Rheinland-Pfalz im Verdichtungsraum13, Sachsen). 

Tabelle 6: Ausweisungskriterien 

Ausweisungskriterien 

 Grundzentral Mittelzentral Oberzentral 

Baden-Württemberg - - - 

Bayern 
Ja 
(Mitversorgung, grundzent-
rale Einrichtungen 

Ja 
(Standortvoraussetzun-
gen, Erreichbarkeit) 

Ja 
(Standortvoraussetzun-
gen, Erreichbarkeit) 

Berlin-Brandenburg 

- Ja 

(Standortvoraussetzun-
gen, Erreichbarkeit) 

Ja 
(Stellenwert im Städtesys-
tem, Lage) 

Hessen 

UZ: Ja 
(3.000 EW im städtischen 
Kern, Mitversorgung, 
grundzentrale Einrichtun-
gen) 

Ja 
(7.000 EW im ZO, mit-
telzentrale Einrichtun-
gen, Nahverkehrskno-
ten) 

Ja 
(100.000 EW im städti-
schen Kern, oberzentrale 
Einrichtungen, Regional-
verkehrsknoten) 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Ja 
(2.000 (LR)/5.000 
EW/Siedlungskern (SUR), 
5.000 EW/Bereich, 
600 Beschäftigte, 
300 Einpendler, 
grundzentrale Einrichtun-
gen) 

Ja 
(10.000 EW/Gemeinde, 
30.000 EW/Bereich, 
4.000 Beschäftigte, 
2.000 Einpendler) 

Ja 
(70.000 EW/Gemeinde, 
300.000 EW/Bereich, 
30.000 Beschäftigte, 
15.000 Einpendler) 

Niedersachen 

- Ja 
(20.000 EW/Gemeinde, 
35.000 EW/Bereich, 
10.000 Beschäftigte, 
4.000 Einpendler, mit-
telzentrale Einrichtun-
gen) 

Ja 
(60.000 EW/Gemeinde, 
300.000 EW/Bereich, 
25.000 Beschäftigte, 
9.000 Einpendler, ober-
zentrale Einrichtungen) 

Nordrhein-Westfalen - - - 

                                                        
13 Rheinland-Pfalz stellt zwar mehrere Mittelzentren in einem Mittelbereich dar, ohne eine Kooperationspflicht aufzuerlegen, 
verweist aber auf die Notwendigkeit der Kooperation (Kooperationsempfehlung). Hessen tut dies nicht. 
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Ausweisungskriterien 

 Grundzentral Mittelzentral Oberzentral 

Rheinland-Pfalz 

- - Ja 

ca. 100.000 
EW/Gemeinde 

Saarland - - - 

Sachsen 

Ja 
(Tragfähigkeit, ÖPNV-
Knoten, grundzentrale Ein-
richtungen) 

Ja 
(10.000 (LR)/15.000 
EW/Gemeinde, 
3.000 (LR)/5.000 Be-
schäftigte, 
45.000 EW/Bereich) 

Ja 
(50.000 EW/Gemeinde, 
Lage, Überregionaler 
Verkehrsknoten, 
20.000 Beschäftigte, 
10.000 Einpendler, 
Erreichbarkeit) 

Sachsen-Anhalt 

Ja 
(3.000 EW/ZO, 12.000 
EW/Bereich, grundzentrale 
Versorgung, Erreichbarkeit) 

Ja 
(20.000 EW/Gemeinde, 
70.000 EW/Bereich, 
mittelzentrale Versor-
gung, Erreichbarkeit) 

Ja 
(300.000 EW/Bereich, 
oberzentrale Versorgung, 
Arbeitsmarktzentrum, 
Erreichbarkeit) 

Schleswig-Holstein 
LZO/UZ: Ja 
(EW: siehe Tragfähigkeit; 
Entfernungen) 

Ja 
(EW: siehe Tragfähig-
keit; Entfernungen) 

- 

Thüringen 

Ja  

(5.000 EW/Bereich mit De-
mographiefaktor, Funkti-
onserfüllung, Erreichbarkeit)  

Ja  

(Funktionserfüllung, 
Erreichbarkeit, Ein-
zugsbereich) 

- Ja 

(i. d. R. 100.000 
EW/Gemeinde, Funkti-
onserfüllung 

Legende: EW= Einwohner, LR= ländlicher Raum, SUR = Stadt-Umland-Raum, ZO = Zentraler Ort  

Funktionsteilung und Kooperation 

Folgende spezielle Ausweisungskriterien für kooperierende Zentrale Orte sind abseits einer materiel-

len/instrumentellen Kooperationsabsicherung in den Plänen und Programmen einzelner Länder festgelegt: 

 „Baulicher Zusammenhang“ (zwischen den zentralen Siedlungsbereichen): Bayern, Sachsen, Mecklen-

burg-Vorpommern; 

 „Räumliche Nähe/enger räumlicher Zusammenhang“ (zwischen den Zentralen Orten): Berlin-

Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen (weit auseinander liegende Orte werden nicht aus-

gewiesen); 

 Nur als „Ausnahmefall“ festzulegen: Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen; 

 „Vergleichbare Bedeutung“ der Gemeinden: Bayern; 

 „Gut Erreichbar aus dem zugeordneten Bereich“: Sachsen-Anhalt, Thüringen. 

In folgenden Ländern sind für die Ausweisung mehrerer Zentraler Orte pro Gemeinde Ausweisungskriterien 

vorgesehen oder geplant: 

 Mecklenburg-Vorpommern: „Die Festlegung mehrerer Gemeindehauptorte ist bei Grundzentren aus-

nahmsweise möglich, wenn es sich um eine in Folge von Gemeindezusammenschlüssen neu gebildete 
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sehr große Gemeinde handelt und die als Gemeindehauptorte ausgewählten Ortsteile jeweils den An-

forderungen an ein Grundzentrum […] erfüllen“ (LEP M-V 2005, Begr. zu 3.2). 

 Niedersachsen: „Bei mehr als einem Grundzentrum in der Gemeinde bzw. Samtgemeinde richtet sich 

der Versorgungsauftrag an dem jeweils zugeordneten teilörtlichen Verflechtungsbereich aus“ (LROP 

Niedersachsen 2012, Begr. zu 2.2 Ziffer 01 Sätze 6 u. 7). 

 Nordrhein-Westfalen sieht im neuen LEP mit Ziel 6.2.1 die Einführung zentralörtlich bedeutsamer All-

gemeiner Siedlungsbereiche (zASB) vor, die ein räumlich gebündeltes Angebot von Versorgungsein-

richten vorhalten. Auf diese nachhaltig tragfähigen zASB soll die zukünftige Siedlungsflächenentwick-

lung ausgerichtet werden. Ein darüber hinausgehende Konzentration der zentralörtlicher Funktionen, 

wie etwa in Sachsen-Anhalt, erfolgt jedoch nicht. 

 Saarland: Grundsätzlich gibt es im Saarland nur einen Zentralen Ort pro Gemeinde. Jeder Gemeinde-

hauptort stellt ein Grundzentren dar, sofern dieser nicht (darüber hinaus) als Ober- oder Mittelzentren 

ausgewiesen ist. Von diesem Grundprinzip wir in acht Fällen abgewichen, wo der Zentrale Ort der Ge-

meinde zwei Ortsteile umfasst. Insofern handelt es sich bei diesen „bipolaren Zentren“ nicht wirklich um 

die Ausweisung mehrerer Zentraler Orte innerhalb einer Gemeinde, als vielmehr um eine intrakommu-

nale Funktionsteilung. Die Gemeindehauptorte sollen grundsätzlich über ein räumlich gebündeltes An-

gebot an öffentlichen und privaten Dienstleistungen verfügen und nach Möglichkeit an leistungsfähigen 

Haltepunkten des ÖPNV liegen. 

 Sachsen-Anhalt: Gefordert wird eine Konzentration von überörtlichen Versorgungseinrichtungen im 

zentralen Siedlungsgebiet. „Dabei bilden die Bereiche Bildung, medizinische Versorgung und öffentli-

cher Verkehr die Schwerpunkte“, ein zentrales Siedlungsgebiet soll i. d. R. über mind. 3.000 EW verfü-

gen und eine Ausstattung aufweisen, zwei zentrale Siedlungsgebiete müssten demnach deutlich mehr 

Bereichsbevölkerung aufweisen (20.000 EW). 

 Schleswig-Holstein: Es besteht die Möglichkeit innerhalb von Ober- und Mittelzentren Stadtrandkerne 

(I. u. II. Ordnung) auszuweisen. Die Stadtrandkerne sollen „baulich so geordnet und gestaltet sein, 

dass ein Versorgungskern erkennbar ist“ (LEP S-H 2010, G 2.2.5.2). 

Überprüfung der Einstufung 

Die zeitlich befristete Ausweisung Zentraler Orte war im LEP Bayern 2006 für nach dem 01.04.2003 ausge-

wiesene Doppel- und Mehrfachzentren vorgesehen. Die Bestimmung zum gemeinsamen zentralörtlichen Status 

wurde nach dieser ausgelaufenen Regelung auf fünf Jahre begrenzt und eine Evaluierung der Kooperation 

vorgeschrieben(LEP Bayern 2006, Begr. Zu 2.1.3.3). Die Evaluierung der damals neuen bzw. hochgestuften 

Doppelzentren Laufen/Oberndorf (MZ) und Deggendorf/Plattling (OZ) wurde im Jahr 2008 mit positivem Prüfer-

gebnis in beiden Fällen durch die höheren Landesplanungsbehörden vorgenommen, woraufhin die Einstufun-

gen durch die oberste Landesplanungsbehörde beibehalten wurde. Aktuell ist ausschließlich in Thüringen 

(LEP 2014, Begründung zu Grundsätzen 2.2.1 und 2.2.2) eine zeitlich befristete Ausweisung Zentraler Orte 

(„Übergangs- und Qualifizierungsphase“) mit den folgenden allgemeinen Prüfkriterien vorgesehen: positive 

Bevölkerungsentwicklung bzw. unterdurchschnittlicher Bevölkerungsrückgang, überdurchschnittliche Arbeits-

platzentwicklung, Stabilisierung bzw. Entwicklung der Bildungs- und Ausbildungsfunktion, Stabilisierung bzw. 

Ausweitung kultureller Angebote, verbesserte Ausrichtung des Nahverkehrs, Entwicklung der Einzelhandels- 

und Dienstleistungsfunktion, Stabilisierung bzw. Entwicklung des Gesundheits- und Sozialwesens, gemeinsame 

Flächennutzungsplanung bei funktionsteiligen Zentralen Orten. 
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3.3.2 Tragfähigkeitskriterien (Zentrale Orte und zentralörtliche Bereiche) 

Ausnahmslos treffen die Pläne und Programme der Flächenländer Aussagen über Tragfähigkeitsschwellen für 

Zentrale Orte und/oder zentralörtliche Bereiche, wenngleich in einzelnen Ländern nur für einzelne Hierarchie-

stufen Aussagen getroffen werden (z. B. in NRW nur für Mittelbereiche). Dabei handelt es sich i. d. R. – aber 

eben nicht durchgehend – auch um Ausweisungskriterien (vgl. Kapitel 3.3). 

Während die Schwellen für Zentrale Orte somit auch als Einstufungskriterium im Sinne einer ausreichenden 

eigenen Tragfähigkeit gewertet werden können, zielen die Schwellen für die zentralörtlichen Bereiche auf die 

der Zentrale-Orte-Theorie inne wohnende Vorstellung der Mitversorgung ab: Zentrale Orte übernehmen Versor-

gungsfunktionen für andere Orte und akquirieren dort die für die Tragfähigkeit zentraler Einrichtungen notwen-

dige Bevölkerung. Tragfähigkeitsschwellen im Sinne von Einwohnerzahlen sind im Grunde genommen aber 

nichts anderes als Proxy-Indikatoren14 für eine unterstellte Tragfähigkeit im Sinne einer tatsächlichen Nachfrage 

nach zentralörtlich relevanten Gütern und Dienstleistungen. 

Tabelle 7: Tragfähigkeitskriterien Zentrale Orte 

Tragfähigkeitskriterien Zentrale Orte 

 Grundzentral Mittelzentral Oberzentral 

Baden-Württemberg - - - 

Bayern - - - 

Berlin-Brandenburg - - - 

Hessen UZ: 3.000 EW 7.000 EW - 

Mecklenburg-Vorpommern GZ: 2.000 EW 10.000 EW 70.000 EW 

Niedersachsen - 20.000 EW 60.000 EW 

Nordrhein-Westfalen - - - 

Rheinland-Pfalz - - ca. 100.000 EW 

Saarland - - - 

Sachsen - 15.000 EW 50.000 EW 

Sachsen-Anhalt GZ: 3.000 EW 20.000 EW - 

Schleswig-Holstein 
Diverse (s. o.) 

750 – 20.000 EW 

15.000 EW 

VR: 25.000 EW 

- 

Thüringen - - - 

 

                                                        
14 Ein Proxy-Indikator ist ein indirekter Indikator, mit dessen Hilfe mangels der direkten Messbarkeit, fehlenden Messung oder 
vorhandenen Datenlücken versucht wird, Sachverhalte annäherungsweise abzubilden. 
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Mit Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein sind in fünf Flächen-

ländern Aussagen zu Tragfähigkeitsschwellen der Zentralen Orte in den Plänen und Programmen bzw. Lan-

desplanungsgesetzen (Schleswig-Holstein) verankert. Für Grund- bzw. Unterzentren wird von einer Schwelle 

von 2.000 bis 3.000 EW ausgegangen, für Mittelzentren von 7.000 bis 25.000 EW und für Oberzentren von 

50.000 bis 70.000 EW. Aussagen zu Oberzentren treffen jedoch nur Mecklenburg-Vorpommern, Niedersach-

sen, Sachsen und Rheinland-Pfalz. 

Tabelle 8: Tragfähigkeitskriterien Zentralörtliche Bereiche 

Tragfähigkeitskriterien Zentralörtliche Bereiche 

 Nahbereiche Mittelbereiche Oberbereiche 

Baden-Württemberg 
UZ im LR:10.000 EW 

KlZ: 8.000 EW 

LR: 35.000 EW 

 

mehrere 100.000 EW 

 

Bayern 7.500 EW - - 

Berlin-Brandenburg - 30.000 EW - 

Hessen 
15.000 EW 

LR: 10.000 EW 

40.000 EW 

LR: 20.000 EW 

500.000 EW 

LR: 250.000 EW 

Mecklenburg-Vorpommern 5.000 EW 30.000 EW 300.000 EW 

Niedersachen - 35.000 EW 300.000 EW 

Nordrhein-Westfalen - 25.000 EW - 

Rheinland-Pfalz 
- VR: 50.000 EW 

LR: 30.000 EW 

- 

Saarland - 30.000 EW - 

Sachsen 
VR: 15.000 EW 

LR: 7.000 EW 

45.000 EW (Ausnahmen 
für VR) 

- 

Sachsen-Anhalt 12.000 EW 70.000 EW 300.000 EW 

Schleswig-Holstein 
Diverse (s. o.) 

4.000 – 40.000 EW 

40.000 EW 

VR: 80.000 EW 

- 

Thüringen 7.000 EW 30.000 EW - 

Legende: EW= Einwohner, VR= Verdichtungsraum, LR= Ländlicher Raum 

Für die Nahbereiche reichen die Schwellenwerte für die Tragfähigkeit i. d. R. von 5.000 bis 15.000 EW je nach 

Raumkategorie; diverse kleinteiligere Differenzierungen gelten in Schleswig-Holstein (vgl. Tabelle 41). Ausge-

nommen Berlin-Brandenburg – hier sieht der Plangeber keine grundzentrale Hierarchieebene vor – gibt es in 

vier weiteren Bundesländern (Niedersachen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland) keine lan-

desweiten Angaben zur Tragfähigkeit auf Nahbereichsebene. 

Für die Mittelbereiche sind ebenfalls nach Raumkategorie differenzierte Schwellenwerte von 20.000 bis 

80.000 EW in den Plänen und Programmen vorgesehen; lediglich Bayern hat auf einen Schwellenwert für die 
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Ebene der Mittelbereiche verzichtet. Dies korreliert insgesamt auch mit der besonderen Rolle der Mittelzentren 

für die Versorgung der Bevölkerung, wie dies häufig auch explizit in den Plänen und Programmen herausge-

stellt wird. 

Für die Oberbereiche wird i. d. R. von mehreren 100.000 EW als Tragfähigkeitsschwelle ausgegangen. Kon-

krete Schwellenwerte werden in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und 

Sachsen-Anhalt genannt; in Baden-Württemberg wird unkonkret von mehreren 100.000 EW gesprochen, wäh-

rend die übrigen sechs Flächenländer keine Tragfähigkeitsaussagen für die Ebene der Oberbereiche treffen. 

Auf die deskriptive und normative Komponente dieses Themas wurde in der Länderbefragung (vgl. Anhang II) 

direkt Bezug genommen (Frage B6: „Welche Raumkategorien werden bei den Ausweisungskriterien berück-

sichtigt?“). Zwischen ländlichen Räumen und Verdichtungsräumen differenzieren hinsichtlich der Tragfähig-

keitsschwellen Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-

Holstein. Rheinland-Pfalz stellt einen Sonderfall dar. Zwar wird nicht bei den Tragfähigkeitsschwellen differen-

ziert, jedoch beim Kooperationsgebot funktionsteiliger Zentraler Orte: während im ländlichen Raum eine Ver-

pflichtung (Ziel) besteht, ist für den Verdichtungsraum nur ein Grundsatz festgelegt worden. In Sachsen und 

Sachsen-Anhalt werden in Einzelfällen bei Erreichbarkeitsproblemen im ländlichen Raum Zentrale Orte auch 

bei Unterschreitung der Tagfähigkeitsschwellen festgelegt, es findet jedoch keine grundsätzliche Differenzie-

rung der Schwellenwerte statt. Demgegenüber findet in Bayern, Berlin-Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und 

Thüringen keine Differenzierung entlang von Raumkategorien statt. 

Auch Frage C7 („Sollten Tragfähigkeitsschwellen in Abhängigkeit der Lage Zentraler Orte (differenziert nach 

Verdichtungsraum oder peripherer ländlicher Raum) angesetzt werden?“) ist hier relevant. Die Antworten ma-

chen ganz überwiegend deutlich, dass eine derartige Differenzierung bereits praktiziert wird (Baden-

Württemberg, Schleswig-Holstein) bzw. für fachlich sinnvoll erachtet wird (Berlin-Brandenburg, Hessen, Meck-

lenburg-Vorpommern, Niedersachen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Saarland und Thüringen). Lediglich 

Bayern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen lehnen dies ab. 

3.3.3 Erreichbarkeitskriterien 

Tragfähigkeit und Erreichbarkeit gelten als zentrale Säulen der Zentrale-Orte-Konzepte. Allerdings treffen weit-

aus weniger Plangeber Aussagen zur Erreichbarkeit (lediglich sieben) als zur Tragfähigkeit (alle Flächenländer). 

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen differenzieren je Zentralitätsstufe zwischen ÖPNV und MIV, in Berlin-

Brandenburg wird lediglich auf mittelzentraler Ebene eine grobe Richtschnur für den MIV gesetzt und das Saar-

land gibt Richtwerte ausschließlich für den ÖPNV an, während in Niedersachsen nur allgemein von 30 Minuten 

auf mittelzentraler Ebene die Rede ist. Wird zwischen dem MIV und ÖPNV unterschieden, liegt die Zumutbar-

keitsgrenze im ÖPNV i. d. R. – je nach Hierarchiestufe – zwischen 15 und 30 Minuten oberhalb der des MIV. 

Bei der Erreichbarkeit mit dem ÖPNV erfolgt teilweise eine weitere Konkretisierung, z. B. mehrfache Hin- und 

Rückfahrgelegenheiten in Hessen und in Thüringen. 

Tabelle 9: Erreichbarkeitsstandards 

Erreichbarkeitsstandards 

 Grundzentral Mittelzentral Oberzentral 

Baden-Württemberg - - - 
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Erreichbarkeitsstandards 

 Grundzentral Mittelzentral Oberzentral 

Bayern - - - 

Berlin-Brandenburg - MIV: 30-45 Min. - 

Hessen 
- ÖPNV: 60 Min. ÖPNV: 60 Min. 

MIV: 60 Min. 

Mecklenburg-Vorpommern - - - 

Niedersachen - Allgemein: 30 Min. - 

Nordrhein-Westfalen - - - 

Rheinland-Pfalz 
- MIV: 30 Min.  

ÖPNV: 45 Min.  

 MIV: 60 Min. 

ÖPNV: 90 Min. 

Saarland - ÖPNV: 30 Min. - 

Sachsen 
- ÖPNV: 45 Min. 

MIV: 45 Min. 
ÖPNV: 90 Min. 

MIV: 45 Min. 

Sachsen-Anhalt 
ÖPNV: 30 Min. 

MIV: 15 Min. 
ÖPNV: 60 Min. 

MIV: 30 Min. 
ÖPNV: 90 Min. 

MIV: 60 Min. 

Schleswig-Holstein - - - 

Thüringen 
ÖPNV: 30 Min. 

MIV: 20 Min. 

ÖPNV: 45 Min. 

MIV: 30 Min. 

ÖPNV: 90 Min. 

MIV: 60 Min. 

3.3.4 Zusammenfassende Auswertung 

Insgesamt wird mit Blick auf die Gegenüberstellung der bestehenden mit den zuvor geltenden Ausweisungskri-

terien (vgl. Anhang I) deutlich, dass die Entwicklungsdynamik der Zentrale-Orte-Konzepte in den letzten Jahren 

deutlich zugenommen hat. In der überwiegenden Zahl der Länder finden dabei Anpassungsprozesse an den 

demographischen Wandel statt, der mittlerweile auch im Westen Deutschlands spürbar geworden ist. 

Es bestehen dabei aber deutliche Unterschiede bei den Ausweisungskriterien hinsichtlich deren Konkretisierung 

und Bindungswirkung. Immerhin vier Bundesländer haben keine konkreten Ausweisungskriterien formuliert15. 

Sofern die Bundesländer Kooperationen (keine bloße Funktionsteilung) zwischen Zentralen Orten ausgewiesen 

haben, finden sich – ausgenommen Rheinland-Pfalz – auch dazu spezielle Ausweisungskriterien (z. B. räumli-

che Nähe). Bayern und Niedersachsen sehen die grundzentrale Versorgung als grundsätzlich nicht trennbar an, 

d. h., die grundzentrale Versorgung soll grundsätzlich nicht durch zwei sich gegenseitig vervollständigende, 

aber räumlich getrennte Standortcluster wahrgenommen werden, was die systemimmanente Bündelungsfunkti-

on unterlaufen würde. Es besteht daher die landesplanerische Doktrin, grundzentrale (funktionsteilige) Städte-

verbünde nicht weiter zu forcieren, weshalb in den genannten Ländern keine grundzentralen Städteverbünde 

                                                        
15 Tragfähigkeits- und Erreichbarkeitskriterien, die nicht explizit als Ausweisungskriterien benannt sind, sind hier nicht berück-
sichtigt. 
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(mehr) festgesetzt werden. Für den Ausnahmetatbestand, dass mehrere Zentraler Orte in einem Versorgungs-

bereich festgelegt sind (ohne Ausweisung als Städteverbund), werden ebenfalls länderspezifisch abweichende 

Ausweisungskriterien ausgegeben. Diese reichen von allgemeinen Aussagen wie guter Erreichbarkeit aus dem 

zentralörtlichen Bereich bis hin zu eigenen Tragfähigkeitswerten.  

Problematisch ist, dass lediglich sieben Bundesländer Angaben zur Erreichbarkeit machen, da Erreichbarkeit 

und Tragfähigkeit sich gegenseitig bedingen und als Gegenpole einer Skala verstanden werden können. Die 

stark voneinander abweichenden Schwellenwerte sind als solche nicht problematisch, da sie potenziell auch 

Ausdruck unterschiedlicher Raumstrukturen, aber auch planungspolitischer Ziele sein können. Fragwürdig sind 

derartige Unterschiede erst dann, wenn – wie in etlichen Bundesländern – keine empirische Herleitung zu ihrer 

Begründung herangezogen werden kann oder sie sich nicht aus den Rechtsnormen erschließen. Die relevanten 

Tragfähigkeitsschwellenwerte für die Versorgungsbereiche können nur empirisch begründet hergeleitet werden, 

wenn ein politisch legitimiertes Zielsystem von Erreichbarkeitsstandards die Dimensionierung und somit die 

Abgrenzung der Versorgungsbereiche ermöglicht. 

3.4 Zentralörtliche Bereiche 

Im Folgenden wird dezidiert auf den Umgang mit Zentralörtlichen Bereiche in den Flächenländern eingegangen 

und dabei sowohl ihre Festlegungs- und Ausweisungspraxis (oder eben das Fehlen einer solchen) als auch ihre 

Bedeutung als Gestaltungsansatz innerhalb eines Zentrale-Orte-Konzepts eingegangen.  

3.4.1 Festlegung und Abgrenzung zentralörtlicher Bereiche 

Für jedes Flächenland ist in der folgenden Tabelle 10 jeweils aufgeführt, ob zentralörtliche Bereiche auf den 

unterschiedlichen Ebenen zeichnerisch und/oder textlich festgelegt sind: In 11 Flächenländern ist dies der Fall, 

wenn auch nicht immer für jede Stufe16. Darüber hinaus werden in einigen Ländern zentralörtliche Bereiche 

zwar erwähnt, allerdings weder textlich noch zeichnerisch dargestellt (z. B. Nordrhein-Westfalen). Teilweise wird 

explizit auf den (reinen) Analysezweck der Abgrenzung verwiesen: z. B. Nahbereiche in Baden-Württemberg 

(allgemeine Analyse) oder Mittelbereiche in Rheinland-Pfalz (Grundlage für den Finanzausgleich).  

Tabelle 10: Festlegung zentralörtlicher Bereiche 

Festlegung zentralörtlicher Bereiche 

 Nahbereiche Mittelbereiche Oberbereiche 

Baden-Württemberg Nein Ja Nein 

Bayern Ja Nein Nein 

Berlin-Brandenburg Nein Ja Nein 

Hessen Nein Ja Nein 

Mecklenburg-Vorpommern Ja Ja Ja 

Niedersachen Nein Nein Nein 

                                                        
16 Nahbereiche werden in sieben Flächenländern ausgewiesen, Mittelbereiche in neun und Oberbereiche in zwei Flächenlän-
dern. 
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Festlegung zentralörtlicher Bereiche 

 Nahbereiche Mittelbereiche Oberbereiche 

Nordrhein-Westfalen Nein Nein Nein 

Rheinland-Pfalz Ja Ja Nein 

Saarland Ja Ja Ja 

Sachsen Ja Ja Nein 

Sachsen-Anhalt Nein Nein Nein 

Schleswig-Holstein Ja Ja Nein 

Thüringen Ja Ja Nein 

 

Im Zusammenhang mit der Ausweisung zentralörtlicher Bereich zeigt sich zudem, dass nicht für alle Versor-

gungsbereiche auch Tragfähigkeitsschwellenwerte festgelegt werden. Bayern (Nahbereiche), Nordrhein-

Westfalen (Mittelbereiche) und Saarland (Mittelbereiche) haben nur für eine Stufe Tragfähigkeitsschwellenwerte 

festgelegt. Aus der Länderbefragung wird aber deutlich, dass 10 Länder planen, im Rahmen der Fortschreibung 

der Raumordnungspläne eine raumstrukturelle Differenzierung bei den Tragfähigkeitsschwellen vorzunehmen 

bzw. zu prüfen (vgl. Frage C7 in Anhang II). 

In Tabelle 11 ist dargestellt, nach welchen Kriterien die zentralörtlichen Bereiche abgegrenzt sind17. Dabei ist zu 

unterscheiden zwischen allgemeinen Abgrenzungskriterien, etwa dass die Abgrenzung anhand sozioökonomi-

scher Verflechtungen erfolgt und konkreten methodischen Hinweisen. Dazu zählen etwa Zuordnungsregeln wie 

etwa Schwellenwerte für Einfach- oder Mehrfachzuordnung oder Prämissen, z. B. dass Mittelbereiche sich aus 

Nahbereichen zusammensetzen oder keine Kreisgrenzen zerschneiden sollen. Teilweise sind in den Planwer-

ken zusätzlich bzw. erneut Hinweise zu Ausstattungsmerkmalen der Zentralen Orte aufgeführt (z. B. Arbeits-

plätze oder zentrale Einrichtung); diese Kriterien haben jedoch für die Bereichsabgrenzung selbst keine Rele-

vanz und werden daher nicht berücksichtigt (vgl. dazu auch Kapitel 4.2.2 und 5.2). 

Tabelle 11: Abgrenzung zentralörtlicher Bereiche 

Abgrenzung zentralörtlicher Bereiche 

 Allgemeine Abgrenzungskriterien Methodische Hinweise 

Baden-Württemberg Orientierung, Erreichbarkeit, Tragfähigkeit - 

                                                        
17 In der Länderbefragung sowie im Rahmen ergänzender Hinweise durch die Landesplanungsbehörden sind weitaus mehr 
Kriterien und methodische Ansätze benannt worden. Die Plangeber haben sich die entsprechenden Kriterien bzw. Methoden 
jedoch nicht zu eigen gemacht; sie sind im Plan oder Programm nicht erläutert worden, sondern werden lediglich im praktischen 
Verwaltungshandeln benutzt. Insofern liegt keine Ermächtigungsgrundlage vor, wodurch das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit der 
Verwaltung verletzt wird. Die Hinweise der Landesplanungsbehörden machen jedoch deutlich, dass der Optimierungsbedarf in 
den jeweiligen Ländern (vgl. Kapitel 4.2.2) im Wesentlichen darin besteht, die ohnehin gängige Praxis in die jeweiligen Planwer-
ke zu überführen. 
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Abgrenzung zentralörtlicher Bereiche 

 Allgemeine Abgrenzungskriterien Methodische Hinweise 

Bayern Orientierung - 

Berlin-Brandenburg Raumstrukturelle Zusammenhänge, Erreichbarkeit Territorialprinzip18 

Hessen Erreichbarkeit - 

Mecklenburg-Vorpommern 
Sozioökonomische Verflechtungen, Berufs- und 
Versorgungspendlerströme 

Territorialprinzip19 

Niedersachen Raumstrukturelle Zusammenhänge20 - 

Nordrhein-Westfalen - - 

Rheinland-Pfalz Orientierung - 

Saarland Erreichbarkeit, Sozioökonomische Verflechtungen - 

Sachsen 
Sozioökonomische Verflechtungen, insb. Pend-
lerverflechtungen 

- 

Sachsen-Anhalt Erreichbarkeit - 

Schleswig-Holstein Orientierung - 

Thüringen Erreichbarkeit, Pendlerausrichtung - 

 

Ein Sonderfall hinsichtlich der Darstellung und Abgrenzung stellte mit dem LROP 2012 Niedersachsen dar: 

Insbesondere vor dem Hintergrund des Urteils des OVG Lüneburg (vgl. Kapitel 2.3) hat der Plangeber in den 

Erläuterungen zum niedersächsischen Zentrale-Orte-Konzept dezidierte Hinweise zur Abgrenzung von Mittel- 

und Oberbereichen aufgeführt, weist allerdings darauf hin, dass diese nur im Einzelfall angewendet werden und 

auf eine landesweite Abgrenzung verzichtet wird. Ein solcher Ansatz ist jedoch grundsätzlich problematisch 

(vgl. Kapitel 4.2). Die 2012 noch nicht erfolgte Darstellung wird mit der Fortschreibung des LROP 2014 aber 

nunmehr nachgeholt (vgl. auch Tabelle 35 in Anhang I). 

Hinsichtlich der Abgrenzungskriterien überwiegt die Berücksichtigung von Erreichbarkeits- und Tragfähig-

keitskriterien sowie der Pendlerverflechtung (vgl. auch Frage C 2), die teils stellvertretend für (multifunktionale) 

soziökonomische Verflechtungen herangezogen werden. Bei den methodischen Hinweisen wird im Wesentli-

chen auf das Territorialprinzip verweisen, also eine unzerteilte Zuordnung von politischen Gemeinden (zu Nah- 

und Mittelbereichen) und Kreisen (zu Oberbereichen) bzw. die Binnengliederung von Kreisen in Mittel- und 

Nahbereiche. 

                                                        
18 Unzerteilte Zuordnung von politischen Gemeinden. 

19 Unzerteilte Zuordnung von politischen Gemeinden. 

20 Gemeint ist etwa die Entfernung zwischen den höherrangigen Zentralen Orten. 
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Differenziert nach Hierarchiestufen zeigt sich folgendes Bild: Bei den Nahbereichen liegt der Schwerpunkt auf 

der überwiegenden Orientierung der Bevölkerung, wobei dies nicht weiter operationalisiert wird; teilweise wird 

hier vom Prinzip der Ausrichtung nach räumlicher Nähe ausgegangen. Mitunter wird – sofern Zentrale Orte nicht 

mit dem Gemeindegebiet gleichgesetzt sind – auch pauschal festgelegt, dass die jeweiligen Gemeindegebiete 

den Nahbereich der Zentralen Orte bilden. Bei den Mittelbereichen überwiegen i. d. R. Erreichbarkeits- und 

Tragfähigkeitskriterien. 

In vielen Ländern wird der Mehrfachausrichtung der Bevölkerung hinsichtlich ihrer Versorgungsbeziehungen 

explizit – wenn auch mit unterschiedlichem Ergebnis – Rechnung getragen: Sachsen weist z. B. auf die „Un-

möglichkeit“ einer eindeutigen Abgrenzung von Oberbereichen hin und verzichtet dementsprechend auf eine 

Darstellung; bei den Mittelbereichen hingegen sind räumliche Überschneidungen explizit vorgesehen. In Berlin-

Brandenburg sind räumliche Überlappungen grundsätzlich ausgeschlossen, während in Bayern gemeinsame 

Nahbereiche mehrerer Grundzentren möglich sind; im Saarland ist pauschal das gesamte Bundesland als 

Oberbereich der Landeshauptstadt Saarbrücken ausgewiesen. 

In einigen Ländern ist die Regionalplanung für die Ausweisung von Grundzentren (und damit auch der Nahbe-

reiche) zuständig. Während Thüringen keine landesweiten Vorgaben definiert, gibt der Plangeber in Sachsen 

vor, dass die Regionalplanung die Abgrenzung der Nahbereiche auf Basis sozioökonomischer Daten vorzu-

nehmen hat. 

Die Ergebnisse der Länderbefragung (Frage C 2) zeigen zudem, dass die o. g. Kriterien zur Abgrenzung auch 

dann Anwendung finden, wenn diese nicht explizit im Planwerk aufgeführt sind. Für Berlin-Brandenburg, Hes-

sen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen und Thüringen sind in der Befragung – teilweise 

ergänzend zu den Planwerken – zahlreiche Kriterien und teils konkrete methodische Hinweise aufgeführt. Auch 

hinsichtlich geplanter Neuabgrenzungen (in sieben Ländern ist dies geplant; vgl. Frage C 3) zeigt sich, dass 

empirische Befunde etwa zum Pendlerverkehr oder zu Erreichbarkeiten für die normativen Aussagen herange-

zogen werden (Frage C 6). 

3.4.2 Bedeutung zentralörtlicher Bereiche (Gestaltungsansätze) 

Zu diesem Thema finden sich keine wertenden Aussagen in der Länderbefragung, auf die deskriptive Kompo-

nente dieser Frage wurde jedoch direkt Bezug genommen im gesamten Fragenblock C „Versorgungsberei-

che/Tragfähigkeitsschwellen“. Hier gibt es in der Befragung deutlich mehr Hinweise als in den Plänen und Pro-

grammen: Schwerpunkt sind Pendlerverflechtungen. Zudem ist insbesondere auf das bereits erwähnte Urteil 

des OVG Lüneburg (vgl. Kapitel 2.3) hinzuweisen, das sich mit der Relevanz der Festlegung von Verflech-

tungsbereichen Zentraler Orte befasst hat. 

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Erreichbarkeitsstandards (vgl. Tabelle 9): Im Wesentlichen legen die Län-

der Standards für die Erreichbarkeit von Mittelzentren fest; die Trennung zwischen ÖPNV und MIV ist jedoch 

nicht in allen Plänen verankert. 

Von den 13 Flächenländern haben neun (teils umfangreiche) Funktionszuschreibungen an die zentralörtlichen 

Bereiche formuliert (Gestaltungsansätze). Ausgenommen des Saarlands gibt es somit in all jenen Flächenlän-

dern Regelungen, die zentralörtliche Bereiche darstellen bzw. abgrenzen. 

Ein erster Gestaltungsansatz ist die Möglichkeit, dass zentralörtliche Funktionen einer Hierarchieebene auch 

außerhalb des jeweiligen Zentralen Ortes aber im zugehörigen Bereich verortet sein können. Entsprechende 

Regelungen gibt es in Baden-Württemberg (nur für mittelzentrale Funktionen), Bayern, Hessen, Niedersachsen 

(nur für mittelzentrale Funktionen) und Sachsen. 
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Ein zweiter Gestaltungsansatz ist die Erarbeitung von Entwicklungskonzepten für die zentralörtlichen Berei-

che durch die Gemeinden des Bereichs. Hierzu gibt es Regelungen nur in Berlin-Brandenburg für die mittelzent-

rale Ebene. In Thüringen wird der „mittelzentrale Funktionsraum“ jedoch als geeigneter Bezugsrahmen für regi-

onale Verantwortungsgemeinschaften zur flächendeckenden Sicherung der Daseinsvorsorge angesehen. In 

Mecklenburg-Vorpommern beschränkt sich der Entwicklungsauftrag auf die Stadt-Umland-Räume der Oberzen-

tren. 

Ein dritter Gestaltungsansatz ist ein Abstimmungserfordernis raumbezogener Planungen und Maßnahmen 

innerhalb eines zentralörtlichen Bereichs. Dezidierte Regelungen gibt es in Niedersachen und Schleswig-

Holstein (Großflächiger Einzelhandel auf Ebene der Mittelbereiche). 

Eine weitere – i. d. R. nicht explizit erwähnte – Gestaltungsmöglichkeit ist die Verortung mehrere Zentraler Orte 

gleicher Hierarchieebene innerhalb eines Versorgungsbereichs. So sind etwa in Hessen und Rheinland-Pfalz 

mehrere Mittelzentren innerhalb eines Mittelbereichs ausgewiesen. 

3.4.3 Zusammenfassende Auswertung 

Im Zuge mehrerer Normenkontrollverfahren wurde in den letzten Jahren die Form der Darstellung von Identifi-

zierungsprozessen für die Festlegung Zentraler Orte und den zugehörigen Verflechtungs-/ Versorgungsberei-

chen überprüft. Im Ergebnis dessen dürften die Anforderungen hinsichtlich der Relevanz der herangezogenen 

Kriterien, der empirischen Belegbarkeit von Funktionsüberhängen und der Plausibilität und Transparenz in der 

Bewertung konkurrierender Kommunen für künftige Planungsprozesse deutlich steigen. Insoweit dürfte der 

fachliche Diskurs zur Ermittlung von Zentralität breiter werden, als dies die momentan geltenden Raumord-

nungspläne bisher abbilden. 

In der Planungspraxis zeigen sich im Wesentlichen zwei Defizite: Erstens muss definiert werden, was bei der 

Abgrenzung berücksichtigt werden muss bzw. maßgeblich ist (z. B. Erreichbarkeit, Tragfähigkeit usw.) und 

zweitens, wie dies zu erfolgen hat (Zuordnungsalgorithmus von mitversorgten Orten zu den Zentralen Orten der 

jeweiligen Stufe). Gleiches gilt für nicht empirisch abgeleitete und räumlich nicht differenzierte Schwellenwerte 

für Einwohnerzentralität. Insofern lässt sich hier ein klares Erfordernis für eine raumstrukturell differenzierte 

Behandlung Zentraler Ort und ihrer Verflechtungs- und Versorgungsräume erkennen, auf das in Kapitel 4.1.1 

näher eingegangen wird. 

3.5 Ausstattungskataloge 

Der folgende Abschnitt wendet sich der Verwendung von Ausstattungskatalogen in den Zentrale-Orte-

Konzepten der Flächenländer zu und geht dabei auch näher auf einzelne Funktionsbereiche und ihre Operatio-

nalisierung ein (vgl. Anhang II und beiliegende CD-ROM). 

3.5.1 Verwendung von Ausstattungskatalogen 

Ausgenommen Nordrhein-Westfalen haben sämtliche Flächenländer zentralörtliche Ausstattungskataloge in 

ihre Pläne und Programme aufgenommen (vgl. Tabelle 12). Bis auf das Saarland, wo keine Aussagen zur 

grundzentralen Stufe getroffen werden, beziehen sich Ausstattungskataloge auf jede der landesweit festgeleg-

ten Stufen21. Hinsichtlich der Bindungswirkung weisen die Plangeber i. d. R. auf die Orientierungsfunktion 

bzw. den beispielhaften Charakter der Ausstattungskataloge hin. Einzige Ausnahme ist hier Rheinland-Pfalz22, 
                                                        
21 Ebenfalls keine Aussagen finden sich in Berlin-Brandenburg, da die grundzentrale Ebene dort nicht Bestandteil des ZOK ist. 

22 Vor der Novellierung waren die Ausstattungskataloge auch in Bayern verbindlich (vgl. Tabelle 31). 
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wo in einer Fußnote zwischen „anzustrebender verbindlicher Ausstattung“ und „notwendiger Ausstattung im 

Regelfall“ unterschieden wird; grundsätzlich hat der Katalog auch dort Orientierungsfunktion. 

Üblicherweise wird davon ausgegangen, dass Zentrale Orte höherer Hierarchiestufe auch die Funktionen von 

Zentralen Orten der niedrigeren Hierarchiestufen wahrnehmen, Oberzentren also z. B. auch sämtliche Ausstat-

tungen von Mittelzentren und Grundzentren aufweisen (sollen). 

Tabelle 12: Ausstattungskataloge 

Ausstattungskataloge 

 Grundzentral Mittelzentral Oberzentral 

Baden-Württemberg 
UZ: Ja 
KlZ: Ja 

Ja Ja 

Bayern Ja Ja Ja 

Berlin-Brandenburg - Ja Ja 

Hessen UZ: Ja Ja Ja 

Mecklenburg-Vorpommern Ja - Ja (wenige Beispiele) 

Niedersachen Ja Ja Ja 

Nordrhein-Westfalen - - - 

Rheinland-Pfalz Ja Ja Ja 

Saarland - Ja Ja 

Sachsen Ja Ja Ja 

Sachsen-Anhalt Ja Ja Ja 

Schleswig-Holstein Ja Ja Ja 

Thüringen Ja Ja Ja 

3.5.2 Funktionsbereiche 

14 Funktionsbereiche können in den 12 Landesraumordnungsplänen identifiziert werden (vgl. Tabelle 13). 

Während Ausstattungsmerkmale aus den Bereichen Bildung und Gesundheit in allen 12 Plänen mindestens 

einer Hierarchiestufe zugeordnet sind, gibt es zudem häufige Nennungen (in mindestens 10 der 12 Pläne) in 

den Bereichen Einzelhandel, Kultur, Öffentliche Verwaltung, Sport und Verkehr. Weniger häufig werden Aus-

stattungen in den Bereichen Arbeitsmarkt, Gefahrenabwehr, Soziales sowie Wissenschaft und Forschung ge-

nannt. In Tabelle 13 ist dargestellt, wie viele der 12 Landesraumordnungspläne jeweils Ausstattungen in den 

jeweiligen Funktionsbereichen bzw. Hierarchiestufen ansprechen. 
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Tabelle 13: Funktionsbereiche in den Ausstattungskatalogen 

Funktionsbereiche in den Ausstattungskatalogen 

 Grundzentral Mittelzentral Oberzentral Gesamt* 

Bildung 8 11 12 12 

Gesundheit 9 11 10 12 

Einzelhandel 8 6 8 11 

Öffentliche Verwaltung 5 8 9 11 

Kultur 6 9 10 10 

Sport 7 9 8 10 

Verkehr 8 8 8 10 

Finanz- und Versicherungswesen 7 3 4 9 

Sonstige Dienstleistungen 7 2 2 8 

Rechtspflege - 8 7 8 

Soziales 3 6 2 6 

Wissenschaft und Forschung - 1 6 6 

Gefahrenabwehr 3 3 1 5 

Arbeitsmarkt 1 2 1 3 

*In Bezug auf die Nennungen in den Plänen insgesamt, nicht auf die Summen der einzelnen Hierarchiestufen 

 

Die Funktionsbereiche werden entweder explizit benannt und über die jeweils rangstufenspezifischen zentralen 

Einrichtungen konkretisiert oder die Einrichtungen lassen sich den genannten Funktionsbereichen zuordnen. 

Kleinere Unterschiede gibt es bei der Zuordnung einzelner Einrichtungen zu den Hierarchiestufen, so werden 

etwa Schwerpunktkrankenhäuser teils als oberzentral und teils als mittelzentral eingestuft oder wissenschaftlich 

geführte Bibliotheken oder Fachärzte teils als mittelzentral und teils als grundzentral. 

Sowohl die Funktionsbereiche insgesamt (ausgenommen die auch in den Plänen und Programmen weniger 

häufig genannten Bereiche Soziales und Gefahrenabwehr) als auch die Ausstattungsmerkmale decken sich im 

Wesentlichen mit den Entschließungen der MKRO aus den Jahren 1968, 1972 und 1983. 

3.5.3 Operationalisierung (Konkretisierungs- und Differenzierungsgrad) 

Anders als bei den Funktionsbereichen unterschieden sich die Festlegungen in den Ausstattungskatalogen 

mitunter deutlich in Bezug auf den Konkretisierungs- bzw. Differenzierungsgrad. Die folgenden Unterschiede bei 

den Festlegungen bestehen dabei nicht nur zwischen den Ländern, sondern vor allem auch innerhalb der jewei-

ligen Ausstattungskataloge: 
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 Die Bindungswirkung reicht – teilweise getrennt nach Hierarchiestufen – von Begründungen über 

Soll-Bestimmungen in den Grundsätze bis hin zu verbindlichen Zielen; 

 Die Konkretisierung reicht – teilweise getrennt nach Funktionsbereichen – von allgemeinen Beschrei-

bungen (z. B. gehobene Versorgung, überregionale Bedeutung) über unkonkrete (z. B. Freizeit-, Sport- 

und Kultureinrichtungen) und konkrete Einrichtungskategorien (z. B. Schulen mit Sekundarstufe II) bis 

hin zu differenzierten Kriterien (z. B. wissenschaftlich geführte Bibliothek mit 1,5 Medien je Einwohner, 

Gymnasium/Integrierte Gesamtschule mit Ganztagsangebot); 

 Die Legitimation einzelner Ausstattungsmerkmale ist teils direkt oder indirekt auf die Regelungen im 

ROG zurückzuführen (z. B. Dienstleistungen und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge, insbesondere 

der Grundversorgung sowie wirtschaftsnahe Infrastrukturen), teils ist die ordnungsrechtliche Relevanz 

nicht unmittelbar über das ROG gegeben (z. B. Verwaltungseinrichtungen). 

Bei Einrichtungen der Verwaltung und der Rechtspflege wird in einigen Bundesländern etwa allgemein von 

Gerichten unterer (mittelzentral) oder mittlerer (oberzentral) Instanz gesprochen, während in anderen Ländern 

z. B. konkret ein Amtsgericht als mittelzentrale Einrichtung eingestuft wird. Anders als in anderen Funktionsbe-

reichen ist im Bereich der Verwaltung und Rechtspflege jedoch eine eindeutige Operationalisierung möglich, da 

die untere und mittlere Instanz – getrennt nach Gerichtsbarkeiten – bundeseinheitlich geregelt ist. Arbeits-, 

Sozial-, Finanz- und Verwaltungsgerichte bilden z. B. die untere Instanz in der Fachgerichtsbarkeit. Offen ist in 

diesen Fällen, ob der Plangeber mit „Gerichten unterer Instanz“ von einer Vollausstattung ausgeht und ein Mit-

telzentrum demnach Standort aller vier Gerichte sein sollte. 

Andere Ausstattungsmerkmale entziehen sich einer Operationalisierung weitgehend, etwa wenn von „differen-

zierten Einkaufsmöglichkeiten“ oder „lokalen Sporteinrichtungen“ die Rede ist. Sehr konkret hingegen wird der 

Plangeber in Rheinland-Pfalz: Er geht von einer qualifizierten Bibliothek aus, wenn sie wissenschaftlich geführt 

ist, mindestens 1,5 Medien pro Einwohner bereit hält, je Einwohner durchschnittlich drei Medien ausgeliehen 

werden und für die Beschaffung ein Etat von mindestens einem Euro pro Einwohner bereit steht (vgl. Begr. Z 

35). Eine solche Detailschärfe ist jedoch die Ausnahme. Meist werden die Ausstattungsmerkmale zwar nicht – 

wie im genannten Beispiel – abschließend operationalisiert, sind einer Operationalisierung aber durchaus zu-

gänglich: So wird regelmäßig von Schulen der Sekundarstufe II (mittelzentral) oder Krankenhäusern der Grund-

versorgung gesprochen. 

Schließlich erfolgen – nach Hierarchiestufen getrennt – mitunter auch weiterführende Konkretisierungen in der 

Art, dass etwa von einem „breitgefächerten“, „bedarfsgerechten“ oder „substanziellem“ Angebot gesprochen 

wird; auch in diesen Fällen lässt der Plangeber weitgehend offen, was er jeweils konkret darunter versteht. 

3.5.4 Zusammenfassende Auswertung 

Die Analyse der Ausstattungskataloge zeigt, dass diese von allen Landesplanungen (außer von Nordrhein-

Westfalen) als integraler Bestandteil eines Zentrale-Orte-Konzepts aufgefasst werden. Innerhalb der identifizier-

ten Funktionsbereiche wie auch innerhalb der (rangstufenspezifischen) Ausstattungsmerkmale herrscht eine 

große Übereinstimmung bei den Ausstattungskatalogen der Länder. Dies ist vermutlich auf die relevanten 

MKRO-Entschließungen zuzuführen. Hinsichtlich der Bindungswirkung der Ausstattungskataloge weisen die 

Landesplanungsbehörden auf die Beispielhaftigkeit der Aufzählungen hin. Darin könnte man die Befürchtung 

von zu starren Ausstattungskatalogen sehen, die die räumliche Lage der zentralen Orte unberücksichtigt lassen 

und Ausstattungsansprüche bei den Gemeinden auslösen könnten. Ebenso bleiben viele Ausstattungskataloge 

sehr allgemein formuliert, was eine Konkretisierung der Ausstattung im Sinne eines logischen Ziel-Mittel-

Systems erschwert oder teilweise unmöglich macht und damit die sachliche Bestimmbarkeit bzw. Bestimmtheit 
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von Plansätzen zu Ausweisungskriterien in Frage stellt. Zum Beispiel treffen Länder, in denen die Zentralen 

Orte als Standortcluster definiert sind (Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein), in ihren Planwer-

ken keine expliziten Aussagen darüber, ob sich die Ausstattungskataloge auf den räumlich gebündelten 

Standortcluster oder das Territorium der Standortgemeinde beziehen. 

3.6 Bedeutung zentralörtlicher Festlegungen 

Kapitel 3.6 stellt die Bedeutung zentralörtlicher Festlegungen in den Flächenländern dar. Zu Beginn werden die 

direkten Steuerungswirkungen der Zentrale-Orte-Konzepte insbesondere für Fragen der Siedlungsentwicklung, 

der Daseinsvorsorge und des großflächigen Einzelhandels sowie die damit korrespondierenden Raumord-

nungsklauseln in Bund und Ländern (auf dieser Ebene beispielhaft) erläutert. Des Weiteren wird auf die Orien-

tierungsfunktion von Zentrale-Orte-Konzepten für die Privatwirtschaft eingegangen. Schließlich erfolgt eine 

Würdigung der Bedeutung von Zentrale-Orte-Konzepten für den kommunalen Finanzausgleich und öffentliche 

Förderprogramme.  

Der gesamte Fragenkomplex E („Steuerungswirkung des Zentrale-Orte-Konzepts“) der Länderumfrage (vgl. 

Anhang II und beiliegende CD-ROM) bezieht sich auf die deskriptive Komponente dieses Themas. 

3.6.1 Steuerungswirkung der Zentrale-Orte-Konzepte 

In Nordrhein-Westfalen findet keine Ausrichtung der Fachplanungen auf die Zentralen Orte statt, Rheinland-

Pfalz konnte dazu keinen Angaben machen, während die anderen Bundesländer teilweise sehr differenziert 

geantwortet haben. Dabei lassen sich zwei Strategien unterscheiden: Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen 

verweisen auf die speziellen Raumordnungsklauseln in den Fachgesetzen. Berlin-Brandenburg, Baden-

Württemberg, Bayern, Saarland und Thüringen verweisen allgemein auf die Bindung der Fachplanungen an 

das Zentrale-Orte-Konzept. Eine Rückkopplung mit den Fachplanungen erfolgt dabei aber nur in Berlin-

Brandenburg und Sachsen. In Berlin-Brandenburg erfolgt diese laut Auskunft der Länderbefragung durch vielfäl-

tige Vertrauensvolle Zusammenarbeit, in der das Zentrale-Orte-System „bei allen Fachplanungen mit Augen-

maß berücksichtigt wird.“ In Sachsen prüft die Raumordnungsbehörde die Fachplanungen hinsichtlich der Be-

rücksichtigung des Zentrale-Orte-Konzepts. Sachsen-Anhalt stellt heraus, dass z. B. auch die Verordnung zur 

Schulentwicklungsplanung konkret die Festlegung enthält, welche Schulformen auf welche zentralörtliche Stufe 

auszurichten sind. Die Fachplanungen zur Daseinsvorsorge werden generell mit der obersten Landesplanungs-

behörde abgestimmt, so dass frühzeitig Einfluss genommen werden kann. Die Abstimmung ist von wichtiger 

Bedeutung für die Umsetzung der Raumordnung. In Anbetracht, dass die Fachplanungen jedoch grundsätzlich 

die Möglichkeiten zur Konzentration der Entwicklung auf die Zentralen-Orte nicht vollends ausschöpfen, könnte 

eine konsequente und weitereichende Abstimmung die Wirksamkeit des Zentrale-Orte-Konzeptes verstärken.  

Bei den Fragen E 4 („Wie hoch ist die Steuerungswirkung der zentralörtlichen Festlegungen hinsichtlich der 

Gewerbe- und der Siedlungsflächenentwicklung?“) und E 5 („Welche „harten“ Rechtsfolgen werden durch 

raumplanerische Festlegungen (Ziele der Raumordnung) zu den Zentralen Orten ausgelöst? Wie werden diese 

vollzogen?“) kommen die unterschiedlichen Steuerungsansätze der Regionalplanung zur Siedlungsflä-

chenentwicklung zum Tragen (vgl. Tabelle 14). Dabei wird deutlich, dass in den Flächenländern grundlegend 

verschiedene Ansätze verfolgt werden. 
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Tabelle 14: Steuerungsansätze der Siedlungsflächenentwicklung 

Steuerungsansätze der Siedlungsflächenentwicklung 

 Steuerung über das Zentrale-Orte-Konzept Mengensteuerung der Eigenentwicklung (in nicht-
zentralen Orten bzw. Ortsteilen) 

Baden-
Württemberg 

LEP 2002 
 

Ja. „Zur Unterstützung ihrer Auslastung soll 
die Siedlungstätigkeit auf die Zentralen Orte 
konzentriert werden, insbesondere durch 
verstärkte Ausweisung von Wohnbauflä-
chen.“ 

(LEP G 2.5.3) 

Ja (LEP 3.1.5), Gemeinden, in denen aus besonderen 
Gründen nur Eigenentwicklung stattfinden soll, werden in 
den Regionalplänen ausgewiesen, aber es werden keine 
quantifizierten Richtwerte festgelegt 

Verband Region Stuttgart: G 2.4.0.5.1 Orientierungswert: 
Zuwachs von 1 % WE für je 5 Jahre 

Bayern 

LEP 2013 
 

Ja. Zentrale Orte sollen als Schwerpunkte 
der Siedlungsentwicklung zu einer Konzent-
ration und Verdichtung der Bebauung bei-
tragen. (LEP Z 2.1.1) 

Nein 

GL Berlin-
Brandenburg 

LEP 2009 
 

Ja. Auf die Ober- und Mittelzentren sollen 
Wirtschafts- und Siedlungsfunktionen kon-
zentriert werden (LEP G 2.8, 2.10) 

Ja. In nicht-zentralen Orten und außerhalb des Gestal-
tungsraumes Siedlung werden für Wohnbauflächen 
gemäß LEP Ziel 4.5 (2) ergänzend zu der ohnehin zuläs-
sigen Innenentwicklung als zusätzliche Entwicklungs-
option 0,5 Hektar pro 1 000 Einwohner für einen Zeit-
raum von zehn Jahren für zusätzliche Wohnsiedlungsflä-
chen festgelegt. 

Hessen 

LEP 2000 
 

Indirekt über die Bedeutung für die Dichte-
werte, da alle Gemeinden Zentrale Orte 
sind. Siedlungsbereiche ab 5 ha werden in 
den Regionalplänen mit Vorrang in Sied-
lungsschwerpunkten und Zentralen Orten 
ausgewiesen (LEP 2000, Z 4.1.2) 

Ja, gemäß Z 4.1.2: Im Rahmen des ermittelten Bedarfs 
für die Eigenentwicklung können Flächen bis zu 5 ha in 
Anspruch genommen werden, wenn keine Vorranggebie-
te festgelegt sind. 

Mecklenburg-
Vorpommern 

LEP 2005 
 

Ja. Die Wohnbauflächenentwicklung und 
gewerbliche Flächenentwicklung sind auf 
die Zentralen Orte und Siedlungsschwer-
punkte zu konzentrieren. (LEP Z 4.1.6 bzw. 
4.1.8) 

Ja, gemäß LEP Ziel 4.1.6 (6,8) ist in den nicht-zentralen 
Orten die Wohnbau- und Gewerbeflächenentwicklung am 
Eigenbedarf, der sich aus Größe, Struktur und Ausstat-
tung des Ortes ergibt, zu orientieren. 

Niedersachsen 

LEP 2008 
 

Keine Aussage Nein 

Region Hannover: Ziel D 1.6.3.03: Der örtliche Grundbe-
darf an zusätzlichen Wohnbauflächen und gemischten 
Bauflächen wird als Basiswert in Höhe von 5 % zur vor-
handenen Siedlungsfläche festgelegt.  

Nordrhein-
Westfalen 

LEP-Entwurf 
2013 

Ziel 6.2.1 richtet die Siedlungsentwicklung 
auf sog. „Zentralörtlich bedeutsame Allge-
meine Siedlungsbereiche“ aus 

Grundsatz 6.2.3 beschränkt untergeordnete Ortsteile auf 
eine Eigenentwicklung; eine Operationalisierung erfolgt 
nicht  

Rheinland-
Pfalz 

LEP 2008 
 

Keine Aussage Ja, LEP G 26 macht die Eigenentwicklung von der Be-
völkerungszahl, der inneren Struktur der Gemeinde und 
der langfristigen Tragfähigkeit der Infrastruktur abhängig. 

Saarland 

LEP Siedlung 
2006 

LEP Umwelt 
2004 

Die Siedlungsentwicklung ist schwerpunkt-
mäßig auf die Zentralen Orte und die Sied-
lungsachsen auszurichten“ (LEP Siedlung Z 
II 2.1.1).  

Ja, für Wohnbauflächen (LEP Siedlung 2.4.2, Z 31,36). 
Flächenkontingente und Dichtewerte sind geringer als für 
ZO: 1,5 Wohnungen pro 1.000 Einwohner und Jahr bzw. 
15 W/ha in den nichtzentralen Gemeindeteilen im Ländli-
chen Raum. 

 

Sachsen 

LEP 2013 
 

Entwicklung über Eigenentwicklung hinaus 
ist nur in Zentralen Orten gemäß ihrer 
Einstufung und in den Gemeinden mit 
besonderer Gemeindefunktion zulässig 
(Ziel 2.2.1.6). 

LEP Ziel 2.2.1.6 sichert allen Gemeinden ihre Eigenent-
wicklung. Der konkrete Bedarf u. a. an Wohnungen ergibt 
sich aus der natürlichen Zunahme der Bevölkerung oder 
auch bei rückläufiger Bevölkerungsentwicklung aus 
Veränderungen der Haushaltsstruktur und aus dem 
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Steuerungsansätze der Siedlungsflächenentwicklung 

 Steuerung über das Zentrale-Orte-Konzept Mengensteuerung der Eigenentwicklung (in nicht-
zentralen Orten bzw. Ortsteilen) 

 Überalterungsgrad und dem schlechten Bauzustand 
vorhandener Wohnungen. 

Sachsen-
Anhalt 

LEP 2010 
 

“Die Siedlungsentwicklung ist auf Zentrale 
Orte auszurichten. Bei der Siedlungsent-
wicklung ist der städtebaulichen Innenent-
wicklung, der Wohnungsmodernisierung, 
der städtebaulichen Erneuerung und der 
Verbesserung des Wohnumfeldes Vorrang 
vor der Neuausweisung von Flächen im 
Außenbereich einzuräumen.“ (LEP Z 2.2) 

Ja, der LEP 2010 sichert allen Gemeinden Eigenentwick-
lung zu. Der konkrete Bauflächenbedarf ergibt sich aus 
natürlicher Bevölkerungsentwicklung und aus den An-
sprüchen der Bevölkerung an zeitgemäße Wohnverhält-
nisse sowie der ortsansässigen Gewerbe- und Dienstleis-
tungsunternehmen 

Schleswig-
Holstein 

LEP 2010 

Die Zentralen Orte und Stadtrandkerne sind 
Schwerpunkte für den Wohnungsbau (Ziffer 
2.5.2 Abs. 2 LEP) und die Ausweisung von 
Gewerbeflächen (Ziffer 2.6, Abs.1 und 2). 

Gemeinden, die keine Zentralen Orte und Stadtrandker-
ne sind, haben bei ihrer Bauleitplanung den Rahmen für 
die wohnbauliche Entwicklung (Ziffer 2.5.2 Abs. 4 LEP) 
bis 2025 zu beachten (maximal 15% in den Ordnungs-
räumen und 10% in den ländlichen Räumen). 

Thüringen 

LEP 2014 
 

„Die Siedlungsentwicklung soll sich an der 
Planungsleitlinie Innen- vor Außenentwick-
lung orientieren. Dabei soll der […] Ausrich-
tung auf die Zentralen Orte […] ein beson-
ders Gewicht beigemessen werden.“ (LEP 
G 2.4.1)  

Ja. Die Begründung zu Ziel 2.4.2 lautet: „Für eine eigen-
verantwortliche Aufgabenwahrnehmung ist es jeder 
Gemeinde im Rahmen ihrer Eigenentwicklung möglich, 
die gewachsenen Strukturen zu erhalten und angemes-
sen weiterzuentwickeln.“ 

 

Frage E5 („Wie hoch ist die Steuerungswirkung der zentralörtlichen Festlegungen für Ansiedlungsvorhaben des 

großflächigen Einzelhandels? Welche „harten“ Rechtsfolgen werden durch raumplanerische Festlegungen (Zie-

le der Raumordnung) zu den Zentralen Orten ausgelöst? Wie werden diese vollzogen?“) berührt eine zentrale 

Steuerungswirkung der Zentrale-Orte-Konzepte. 

Dazu sind in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin-Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-

Holstein, Sachsen und Thüringen spezifische Zielfestlegungen vorhanden, die die Zulässigkeit großflächiger 

Einzelhandelsbetriebe in Abhängigkeit von ihrer Verkaufsfläche, dem Sortiment usw. mit den zentralörtlichen 

Funktionsfestlegungen (und deren Hierarchiestufen) verknüpfen. Demgegenüber verweisen Niedersachsen, 

Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen-Anhalt allgemein auf die Festlegungen zu Zentralen Orten. Einzig in 

Nordrhein-Westfalen findet die Steuerung des großflächigen Einzelhandels losgelöst vom Zentrale-Orte-

Konzept über sog. „zentrale Versorgungsbereiche“ statt, die die Gemeinden festzulegen haben. Nur mittelbar 

kann dabei ein Bezug zum Zentrale-Orte-Konzept hergestellt werden. „In den Erläuterungen des neuen LEP 

NRW – sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel – ist ausdrücklich klargestellt, dass mit dem Schutz der 

zentralen Versorgungsbereiche, die eine überörtliche Versorgungsfunktion erfüllen, damit zugleich die zentral-

örtliche Versorgungsfunktion des jeweiligen Mittel- oder Oberzentrums im Hinblick auf den Einzelhandel ge-

schützt wird“. 

Tabelle 15: Ge- und Verbotsregelungen zur Steuerung des großflächigen Einzelhandels in Verbindung 

mit dem Zentrale-Orte-Konzept 

Ge- und Verbotsregelungen zur Steuerung des großflächigen Einzelhandels in Verbindung mit 
dem Zentrale-Orte-Konzept 

Bundesland 
Konzentrationsge-
bot 

Kongruenzgebot 
Beeinträchtigungs-
verbot 

Integrationsgebot 
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Ge- und Verbotsregelungen zur Steuerung des großflächigen Einzelhandels in Verbindung mit 
dem Zentrale-Orte-Konzept 

Bundesland 
Konzentrationsge-
bot 

Kongruenzgebot 
Beeinträchtigungs-
verbot 

Integrationsgebot 

Baden-
Württemberg 

(Ja) (OZ,MZ,UZ) Ja Ja Ja 

Bayern (Ja) Ja Ja Ja 

Berlin-
Brandenburg 

Ja (M,OZ,MZ) Ja Ja Ja 

Hessen (Ja) (OZ, MZ) Ja Ja (Ja) 

Mecklenburg-
Vorpommern 

(Ja) (ab 5.000m² 
OZ, MZ) 

Ja Ja Ja 

Niedersachsen (Ja) Ja 
Ja (zusätzlich 
„Abstimmungsge-
bot“) 

Ja 

Nordrhein-
Westfalen (nicht 
über ZOK) 

- Ja* Ja** Ja 

Rheinland-Pfalz 
(Ja) (ab 2.000m² 
OZ, MZ) 

- Ja Ja 

Saarland 
(Ja) (Gemeinde-
hauptort) 

Ja Ja Ja 

Sachsen Ja (OZ, MZ) Ja Ja Ja 

Sachsen-Anhalt Ja (OZ, MZ) Ja Ja Ja 

Schleswig-Holstein Ja 
Ja (dezidiert nach 
Stufe) 

Ja Ja 

Thüringen (Ja) (OZ, MZ) Ja Ja Ja 

*  Das Kongruenzgebot bezieht sich nicht auf den zentralörtlichen Bereich sondern auf die Kaufkraft der Gemeindeeinwohner 

** In NRW bezieht sich die Einzelhandelssteuerung auf den zentralen Versorgungsbereich. 

Legende: (Ja)= es bestehen Ausnahmeregelungen 

3.6.2 Raumordnungsklauseln im Bundes- und Landesrecht 

Spezielle Raumordnungsklauseln in Fachgesetzen stellen sicher, dass Ziele der Raumordnung bei raumbezo-

genen Maßnahmen beachtet werden – was das ROG mit seiner allgemeinen Raumordnungsklausel in 

§ 4 Abs. 1 bereits festgelegt hat. Meist werden nicht einzelne Ziele aufgegriffen, sondern es wird auf das ge-

samte Zielsystem abgestellt. Im Folgenden wird auf Raumordnungsklauseln in den Bereichen Gesundheit, Bil-

dung und Verkehr eingegangen. 

Gesundheit – Krankenhausgesetze 

Tabelle 16: Raumordnungsklauseln in Krankenhausgesetzen 

Raumordnungsklauseln in Krankenhausgesetzen 

 Krankenhausgesetz Raumordnungsklausel Bezug im Krankhausplan 

Baden-Württemberg LKHG § 6 Abs. 1 - 
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Raumordnungsklauseln in Krankenhausgesetzen 

 Krankenhausgesetz Raumordnungsklausel Bezug im Krankhausplan 

Bayern BayKrG - - 

Berlin LKG - - 

Brandenburg BbgKHEG § 12 Abs. 3 Ja (S. 2112) 

Bremen BremKrhG - - 

Hamburg HmbKHG § 15 Abs. 2 - 

Hessen HKHG § 17 Abs. 6 - 

Mecklenburg-Vorpommern LKHG M-V § 9 Abs. 1 Ja (S. 12) 

Niedersachen NKHG § 4 Abs. 2 - 

Nordrhein-Westfalen KHGG NRW - Ja (S. 20) 

Rheinland-Pfalz LKG § 6 Abs. 2 Ja (S. 26/46) 

Saarland KHG § 22 Abs. 2 Ja (S. 3/11) 

Sachsen SächsKHG § 4 Abs. 1 Ja (S. 13/14) 

Sachsen-Anhalt KHG LSA § 3 Abs. 4 Ja (S. 5/9) 

Schleswig-Holstein AG-KHG § 2 Abs. 1 - 

Thüringen ThürKHG § 4 Abs. 2 Ja (S. 5) 

 

In 12 der 16 Bundesländer sind in den Krankenhausgesetzen (KHG) Raumordnungsklauseln verankert. Aus-

nahme sind die Gesetze der Stadtstaaten Berlin und Bremen sowie die der Flächenländer Bayern und Nord-

rhein-Westfalen. Die Zentrale-Orte-Konzepte werden in den Gesetzen zwar i. d. R. nicht unmittelbar angespro-

chen (Ausnahme Bremen: „Berücksichtigung der oberzentralen Funktion für die Umlandversorgung“ (§ 4 Abs. 2 

BremKrhG)), teilweise jedoch in den konkretisierenden Krankenhausplänen bzw. Krankenhausbedarfsplänen: 

 Brandenburg: „In den vier Oberzentren des Landes […] befinden sich jeweils Krankenhäuser der 

Schwerpunktversorgung sowie weitere Krankenhäuser mit unterschiedlichen Spezialisierungen. Nahe-

zu alle Mittelzentren verfügen über einen Krankenhausstandort. Wo dies nicht der Fall ist, werden die 

Mittelzentren durch Krankenhäuser in der Nachbarschaft versorgt“ (Krankenhausplan Brandenburg 

2013: 2112/2113). 

 Mecklenburg-Vorpommern: „In Übereinstimmung mit dem Landesraumentwicklungsprogramm Meck-

lenburg-Vorpommern sollen zumindest in den Oberzentren und in geeigneten Mittelzentren Kranken-

häuser zur Verfügung stehen. Vorrangstandorte für teilstationäre Einrichtungen sind die Zentralen Orte 

(Plansatz 6.3.3 (1) des Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern)“ (Kranken-

hausplan Mecklenburg-Vorpommern 2012: 12). 

 Nordrhein-Westfalen: „Die regionale Krankenhausplanung soll die zentralörtlichen Verflechtungsbe-

reiche von kommunalen Gebietseinheiten sowie Distanz und Erreichbarkeit auf Basis der Verkehrsan-
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bindung und Herkunft der Patientinnen und Patienten berücksichtigen“ (Krankenhausplan NRW 2015: 

20). 

 Sachsen-Anhalt: Abschnitt „Gliederungsprinzip Zentrale Orte‘“ (Krankenhausplan Sachsen-Anhalt 

2013: 9/10). 

In der Krankenhausplanung bestehen somit unterschiedliche Möglichkeiten der Bezugnahme zu Zentrale-Orte-

Konzepten, wobei meist Bedarfsstufen (z. B. Grundversorgung, Schwerpunktversorgung usw.) im Zusammen-

hang mit der zentralörtlichen Gliederung gesehen werden; das Abstellen auf die Verflechtungsbereiche in NRW 

stellt hier eine Ausnahme dar. Somit erfolgt die Bindung der Standortplanung über die Funktionen, die die Bun-

desländer den Hierarchiestufen in ihrem ZOK zuweisen (vgl. Tabelle 3). Dies wird auf durch die oben erwähnten 

Formulierungen in den Krankenhausbedarfsplänen verdeutlicht.  

Bildung – Schulgesetze 

Tabelle 17: Raumordnungsklauseln in Schulgesetzen 

Raumordnungsklauseln in Schulgesetzen 

 Schulgesetz Raumordnungsklausel Fundstelle RO-Klausel 

Baden-Württemberg SchG - - 

Bayern BAYEUG Ja Art. 28 

Berlin SchulG - - 

Brandenburg BbgSchulG Ja § 102 Abs. 1 

Bremen 
BremSchulG/ 
BremSchulVwG 

- - 

Hamburg HmbSG - - 

Hessen HSchG Ja § 145 Abs. 4 

Mecklenburg-Vorpommern SchulG M-V Ja § 107 Abs. 4 

Niedersachen NSchG Ja § 106 Abs. 5 Nr. 3 

Nordrhein-Westfalen SchulG - - 

Rheinland-Pfalz SchulG - - 

Saarland SchoG/AschO -  

Sachsen SchulG Ja § 23a Abs. 1 

Sachsen-Anhalt 
SchulG LSA 
SEPl-VO 2014 

Ja § 22 Abs. 6 Nr. 1 
§ 2 

Schleswig-Holstein SchulG S-H - - 

Thüringen Thür-SchulG Ja § 41 Abs. 3 
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Nur die Hälfte der Schulgesetze sieht für die Schulentwicklungsplanung eine Raumordnungsklausel vor. Inte-

ressanterweise haben alle neuen Länder bis auf Berlin Raumordnungsklausel in den entsprechenden Gesetzen 

verankert. In den Stadtstaaten wird auf das Abstimmungserfordernis mit anderen örtlichen Planungen oder mit 

den angrenzenden Bundesländern (im Fall Berlins auf Brandenburg) verwiesen. 

Während in den Ländern Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen23, Sachsen und Thürin-

gen eine spezielle Raumordnungsklausel („Die Ziele der Raumordnung und Landesplanung sind zu beachten“) 

in den Fachgesetzen aufgenommen wurde, sind die Schulgesetze in Brandenburg und Sachsen-Anhalt wegen 

ihrer direkten Bezugnahme auf das Zentralörtliche System besonders zu erwähnen. Das BbgSchulG gibt in 

Brandenburg vor: „Die Ziele der Raumordnung und Landesplanung sind insbesondere bei der Zuordnung der 

Schulangebote zur zentralörtlichen Gliederung des Landes zu beachten“. Im Schulgesetz Sachsen-Anhalt wird 

die oberste Schulbehörde dazu ermächtigt, per Verordnung zu regeln, welche Anforderungen unter raumordne-

rischen Gesichtspunkten an Schulstandorte und Schuleinzugsbereiche bzw. Schulbezirke zu stellen sind. Da-

von wurde Gebrauch gemacht, so dass konkrete Festlegungen vorhanden sind, welche Schulformen auf welche 

zentralörtliche Stufe auszurichten sind. Zudem sollen Schulen außerhalb der Zentralen Orte (in Sachsen-Anhalt 

gebietsscharf abzugrenzen) bei mangelnder Tragfähigkeit prioritär geschlossen werden. Das SEPI-VO regelt 

die Bezugnahme der Schulstandorte zur Zentralörtlichen Gliederung SEPI-VO 2014: Abs. 1: „Schulstandorte für 

die Sek. I sind Grundzentren, Mittelzentren und Oberzentren, Schulstandorte für die Sek. II sind Grundzentren 

mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums, Mittelzentren und Oberzentren. Grundzentren können ausnahmslos 

Schulstandorte sein, wenn langfristig die Schülerzahlen ausreichend sind und die schulische Versorgung der 

benachbarten Mittelzentren hinreichend gesichert ist“. 

In Schleswig-Holstein wurde vor einigen Jahren hingegen der Bezug zu den Zentralen Orten bei der Festle-

gung der Schulstandorte gestrichen. Laut Punkt 4.2 Grundsatz 1 des LEP 2010, ist die Schülerzahl das maß-

gebliche Kriterium für den Betrieb der Schulstandorte, wobei die zumutbare Erreichbarkeit mit dem ÖPNV zu 

berücksichtigen ist. Die pauschale Festlegung auf den Zentralen Ort sollte auch durch Wirtschaftlichkeitsgedan-

ken ergänzt werden, sodass bei notwendigen Schulschließungen auch die neuere Schule (ohne Sanierungsbe-

darf und ggf. tragfähigeren Schülerzahlen) abseits des Zentralen Orts weitergeführt wird, sofern diese erreich-

bar ist. Mehrheitlich dürften die Bedingungen (Tragfähigkeit, Erreichbarkeit (ÖPNV) und Wirtschaftlichkeit) auf 

die Zentralen Orte zutreffen. Die beschriebe Flexibilisierung findet sich im LEP 2010 Abschnitt Bildung: „Eine 

Orientierung am Zentralörtlichen System kann [...] eine Hilfe sein“ (Punkt 4.2 Grundsatz 1). 

Der bayrische LEP enthält darüber hinaus ein sog. „Vorhalteprinzip“ (vgl. Ziel 1.2.5), welches unter anderem 

die zuständigen Ressorts zur Definition von Schwellenwerten bezüglich der zumutbaren Erreichbarkeiten der 

zentralörtlichen Einrichtungen verpflichtet. 

Verkehr – Straßengesetze 

Nur fünf Bundesländer weisen eine Rechtsverbindlichkeit der Raumordnung für die Straßenplanung auf. In 

Hessen und Mecklenburg-Vorpommern besteht diese nur indirekt über den Bezug zur Landesplanung eine 

Raumordnungsklausel, wogegen in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen die Straßengesetze einen direkten 

Bezug aufweisen: 

                                                        
23 Der § 106 Abs. 5 Nr. 3 geht über die spezifischen Raumordnungsklauseln der anderen genannten Länder hinaus, indem er 
einfordert„ „die raumordnerischen Anforderungen an Schulstandorte und Einzugsbereiche“ zu erfüllen.  
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In Hessen gibt das ÖPNVG mit § 7 Abs. 5 vor, dass bei der Wahrnehmung der Aufgabe die verkehrs- und ent-

wicklungspolitischen Ziele des Landes zu berücksichtigen sind. Da diese im Landesentwicklungsplan raumord-

nerisch festgeschrieben sind, gilt hier ebenfalls eine Raumordnungsklausel, wenngleich nur abgeschwächt, da 

keine Beachtung gefordert wird. 

In Mecklenburg-Vorpommern schreibt das StrWG-MV vor, dass Straßenplanungen den Zielen des Landes 

Rechnung zu tragen haben und bei bedeutsamen Straßenführungen die Landesplanung zu beteiligen sei. Auch 

hierbei handelt es sich folglich nicht um eine strenge Beachtungspflicht. 

In Brandenburg gibt das BbgStvG mit § 35 Abs. 1 vor, dass bei der Planung und Linienführung die Grundsätze 

der Raumordnung zu berücksichtigen sind und bei Widersprüchen eine einvernehmliche Lösung unter den 

Beteiligten herzustellen ist. Auf Ziele der Raumordnung und damit eine Beachtungspflicht wird nicht eingegan-

gen. 

In Nordrhein-Westfalen regelt das LStr.AusbauG in § 1 Abs. 2: „Der Landesstraßenplan wird unter Beachtung, 

insbesondere der Grundsätze und Ziele der Raumordnung und Landesplanung […] fortgeschrieben. Das 

Str.WG NRW schreibt mit § 37 Abs. 7 zur Planung und Linienbestimmung vor, dass bei Planungen oder we-

sentlicher Änderungen bestehender Landesstraßen, Kreisstraßen und Gemeindestraßen die Grundsätze und 

Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu beachten sind. 

In Sachsen bestehen im Sächsischen Straßengesetz (§ 36 Abs. 1) als auch das Gesetz für den öffentlichen 

Personennahverkehr (§ 2 Nr. 7) Raumordnungsklauseln. 

Verkehr – Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN) 

Die RIN enthält zwar keine Raumordnungsklausel. Vielmehr ist sie als methodische Planungshilfe ein Beispiel 

für die Relevanz von ZOK in Fachliteratur und fachlichen Normen, die wieder zurückwirken können auf die Fest-

legung von Erreichbarkeitsschwellenwerten in ZOK. 

Die Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN) (FGSV 2008) stellt den raumordnerischen Bezug wie folgt 

her: „Die strategische Entwicklung der Verkehrsnetze ist Bestandteil der Raumplanung, das heißt der Raum-

ordnung und Landesplanung bzw. Stadt- und Regionalplanung. Die Raumplanung bezieht die Landschaftspla-

nung, die Verkehrsplanung und weitere Fachplanungen ein. Die fachplanerischen Ziele sollen mit denen der 

übergeordneten räumlichen Planung abgestimmt sein und ihre oft komplexen Wechselwirkungen bereits in der 

Planungsphase Beachtung finden“ (Punkt 1.1: 5). 

Der darauf folgende Absatz kann als spezielle Raumordnungsklausel interpretiert werden (Punkt 1.1: 5): „Die 

Richtlinie für integrierte Netzgestaltung (RIN) greift die Ziele der Raumordnung und Landesplanung für die Er-

reichbarkeit der Zentralen Orte auf und leitet die funktionale Gliederung ab. Dadurch werden auf der Ebene der 

konzeptionellen Verkehrsnetzgestaltung die Zielvorgaben für die Entwicklung der Verkehrssysteme auf einem 

einheitlichen raumordnerischen Ansatz aufgebaut und eine aufeinander abgestimmte Verkehrsnetzentwicklung 

erreicht.“ 

Konkretisiert werden diese Aussagen unter Punkt 2 „Grundsätze für die Netzgestaltung“. Dort heißt es weiter: 

„[…] Durch die Verkehrssysteme können die lagebedingten Rahmenbedingungen zwar nicht kompensiert wer-

den, aber die Erreichbarkeiten von Räumen verbessert werden. Die Verkehrsnetzplanung ist somit ein Instru-

ment zur Unterstützung raumordnerischer und regionalplanerischer Ziele. […] Die Ziele der Raumordnung und 

der Verkehrsnetzplanung sind über das System der Zentralen Orte eng miteinander verzahnt. Verkehrsnetze 

unterstützen die Zentralen Orte in der Wahrnehmung der Versorgungsfunktion für ihren Versorgungsbereich. 
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Gleichzeitig ermöglichen die Verkehrswege den Leistungsaustausch zwischen Zentralen Orten im Sinne einer 

Austauschfunktion. Damit stärken die Verkehrsnetze das Konzept der „dezentralen Konzentration“ und das 

polyzentrische Siedlungssystem.“ 

Inhaltlich behandelt die RIN „die Gestaltung der Verkehrsnetze einschließlich der Linienangebote des öffentli-

chen Personenverkehrs. Hierfür sind folgende Schritte vorgesehen“ (Punkt 1.2: 5): 

 Funktionale Gliederung der Verkehrsnetze, 

 Bewertung der verbindungsbezogenen Angebotsqualität, 

 Qualitätsvorgaben zur Gestaltung von Verkehrsnetzen, Netzabschnitten und Verknüpfungspunkten. 

Die Zentralen Orte spielen wiederum eine wesentliche Rolle für den Punkt „Funktionale Gliederung der Ver-

kehrsnetze“. Hier führt die RIN aus: „Das System der Zentralen Orte bildet die Grundlage zur Ermittlung der 

Bedeutung zwischengemeindlicher Verbindungen“ (Punkt 3.2.1: 9). Jeder Verbindung zwischen Zentralen Orten 

wird eine sog. Verbindungsfunktionsstufe zugeordnet, die sich nach der (Zentralitäts-)Stufe der Zentralen Orte 

die sie verbindet richtet (vgl. Tabelle 18). 
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Tabelle 18: RIN – Funktionale Gliederung der Verkehrsnetze 

 

Quelle: FGSV (2008): 13 

Dabei geht die RIN auch auf die zwischenzeitlich entstandenen zentralörtlichen Sonderformen ein. Zentrale 

Orte mit Teilfunktionen einer höheren Stufe zählen wie Zentren ohne diese Teilfunktion. Doppelzentren oder 

Orte, die Teil eines zentralörtlichen Verbundes sind, werden in der Regel wie ein Zentraler Ort behandelt. Dabei 

erhält einer der Orte die Zentralitätsstufe des Doppelzentrums bzw. zentralörtlichen Verbundes, während die 

übrigen Orte eine Stufe tiefer angenommen werden. Metropolregionen mit mehr als einem Kern werden ent-

sprechend wie Doppelzentren bzw. wie Teile eines zentralörtlichen Verbundes behandelt. 

Mit der Festlegung von Verbindungsfunktionsstufen gemäß des jeweiligen zentralörtlichen Konzepts und der 

Zuteilung von Verkehrswegekategorien sollen folgende Zielgrößen der Erreichbarkeit erreicht werden, wie sie 

aus den Plänen und Programmen der Länder bekannt sind (vgl. Tabelle 19). 
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Tabelle 19: RIN – Erreichbarkeitsstandards 

 

Quelle: FGSV (2008): 11 

3.6.3 Orientierungsfunktion zentralörtlicher Festlegungen im privatwirtschaftlichen Bereich 

Im Folgenden werden Beispiele für eine in einzelnen Bereichen durchaus gegebene Orientierungsfunktion vor-

gestellt. 

Zu den Fragen E6: („Wie bewerten Sie die Orientierungsfunktion zentralörtlicher Festlegungen für die Wohn-

standortwahl?“) und E 7 („Wie bewerten Sie die Orientierungsfunktion zentralörtlicher Festlegungen für Unter-

nehmensinvestitionen?“) findet keine Aufbereitung in Form einer Tabelle statt, da die Antworten eine recht gro-

ße Übereinstimmung aufweisen. Diese Fragen zielen auf einen möglichen Einfluss der Zentrale-Orte-Konzepte 

auf Standortentscheidungen autonom handelnder privater Akteure ab. Dieser wird von allen Ländervertretern 

als gering eingeschätzt. Gleichwohl wird wiederholt auf den Einfluss von Infrastruktur als Standortfaktor hinge-
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wiesen. Dieser Einfluss geht jedoch von der vorhandenen Infrastruktur (und damit dem empirisch beschreibba-

ren Zentrale-Orte-System), nicht aber der raumordnerischen Funktionszuweisung (Zentrale-Orte-Konzept) aus. 

Postwesen 

Postdienstleistungen werden als privatwirtschaftliche Tätigkeiten durch die Deutsche Post AG und andere pri-

vate Anbieter erbracht (Art. 87f Abs. 2 GG). Dabei besteht ein verfassungsrechtlicher Anspruch auf eine flä-

chendeckende angemessene und ausreichende Dienstleistung. Die wirtschaftliche Betätigung privater Anbieter 

ist Ausdruck grundrechtlicher Freiheitsausübung (Berufs- und Gewerbefreiheit). Danach ist grundsätzlich je-

dermann berechtigt, Postdienstleistungen am Markt anzubieten. 

Diese Konstruktion stellt im rechtlichen Sinne eine Unterform der materiellen Privatisierung dar, die als „funktio-

nale Privatisierung“ bekannt ist, da zwar nicht die Aufgabendurchführung (erfolgt durch Private), sehr wohl aber 

die Aufgabenverantwortung weiterhin zu den Staatsaufgaben gehört (Art. 87f GG) und der Markt bzw. die Auf-

gabendurchführung über die Bundesnetzagentur überwacht bleibt. 

Mit Blick auf das ROG findet sich nur ein sehr allgemeiner Bezug zum Postwesen. In § 2 Nr. 4 Satz 3 ROG wird 

als Grundsatz der Raumordnung normiert: „Die soziale Infrastruktur ist vorrangig in Zentralen Orten zu bün-

deln“. Daraus lässt sich ableiten, dass stationäre Postdienstleistungen prioritär dort vorzuhalten sind. 

Die Postuniversaldienstleistungsverordnung (PUDLV) als fachgesetzliche Rechtsnorm ist hier erstaunlich konk-

ret, da unter Bezugnahme auf das Zentrale-Orte-Konzept eine Mindestversorgungsdichte für Brief- wie für Pa-

ketdienstleistungen normiert wird. Gemäß § 2 Abs. 1 PUDLV gelten u. a. folgende Qualitätsmerkmale: 

 In allen Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern muss mindestens eine stationäre Einrichtung vor-

handen sein; dies gilt in der Regel auch für Gemeinden, die gemäß landesplanerischen Vorgaben zent-

ralörtliche Funktionen haben. 

 In Gemeinden mit mehr als 4.000 Einwohnern und Gemeinden, die gemäß landesplanerischen Vorga-

ben zentralörtliche Funktionen haben, ist grundsätzlich zu gewährleisten, dass in zusammenhängend 

bebauten Gebieten eine stationäre Einrichtung in maximal 2.000 Metern für die Kunden erreichbar ist. 

 Zudem muss in der Fläche in jedem Landkreis je 80 km² eine stationäre Einrichtung vorgehalten wer-

den. 

Ambulante medizinische Versorgung – Kassenärztliche Bedarfsplanung 

„Planungsbereich für die hausärztliche Versorgung ist der Mittelbereich in der Abgrenzung des Bundesinstituts 

für Bau, Stadt- und Raumforschung“ (§ 11 Abs. 3 BPL-RL des Gemeinsamen Bundesausschusses (2013). Für 

die ambulante medizinische Versorgung und damit in einem zentralen Bereich der Daseinsvorsorge entfalten 

ZOKs über die Abgrenzung von Mittelbereichen eine weitreichende Steuerungswirkung. 

Noch bis 2012 waren die Kreise und kreisfreien Städte Bezugsraum für die Feststellung einer ausreichenden 

hausärztlichen Versorgung. Mit der Verabschiedung der neuen Bedarfsplanungsrichtlinie für die Zulassung von 

(Fach-)Ärzten wird der Bezugsraum für die Feststellung des Versorgungsgrades (Arzt-Einwohner-Verhältnis) 

geändert und in der Regel räumlich kleinteiliger (§§ 11-14 BPL-RL): Künftig sind nicht mehr einheitlich die Krei-

se und kreisfreien Städte Bezugsräume sondern je nach Spezialisierungsgrad reicht der Bezugsraum vom Mit-

telbereich (hausärztliche Versorgung) bis zur Raumordnungsregion (spezialisierte fachärztliche Versorgung). 

Die Abgrenzung der Mittelbereiche folgt der bundesweiten Zusammenstellung des BBSR, das dafür auf die 

Festlegungen in den gültigen Raumordnungsplänen (insbesondere Landespläne) zurückgreift (BBSR 2013). 

Weisen die Plangeber keine Mittelbereiche aus, greift das BBSR auf „Verordnungen, Arbeitsmaterialien oder 
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ältere Landespläne als Informationsquelle zurück“ (BBSR 2013). Insofern gelten z. B. für NRW praktisch weiter-

hin die im LEP 1979 letztmalig abgegrenzten Mittelbereiche als Bezugsraum. 

Alternativ dazu räumt der Gemeinsame Bundesausschuss die Möglichkeit ein, „zum Zwecke einer homogenen 

und stabilen Versorgung […] eine abweichende Raumgliederung (Zusammenlegung oder weitere Untergliede-

rungen in Stadtteile, Ortsbereiche) nach § 99 Absatz 1 Satz 3 SGB V [vorzunehmen]“ (§ 11 Abs. 3 BPL-RL). 

Der Gemeinsame Bundesausschuss sieht vor, dass bei einer festgestellten Über- bzw. Unterversorgung in 

einem Planungsbereich (also für die Hausärzte die zentralörtlichen Mittelbereiche) entsprechende Maßnahmen 

zur deren Behebung anzuwenden sind. Die Feststellung erfolgt durch einen Vergleich mit den bundesweit ein-

heitlich festgelegten Arzt-Einwohner-Verhältniszahlen, wobei historisch bedingt für das Ruhrgebiet (noch für fünf 

Jahre) eine Ausnahme gilt (§ 65 Abs. 2 BPL-RL). Eine optimale hausärztliche Versorgung wird demnach bei 

1.671 Einwohnern je Hausarzt angenommen (§ 11 Abs. 4 BPL-RL) angenommen; im Ruhrgebiet – noch – bei 

2.134 Einwohnern je Hausarzt (§ 65 Abs. 4 BPL-RL). 

Als überversorgt gilt ein Planungsbereich bei einem Versorgungsgrad von über 110 % (§ 24 BPL-RL) als unter-

versorgt bei einem Versorgungsgrad von unter 75 % (§ 29 BPL-RL). Bei Überversorgung ist eine Zulassungs-

beschränkung durch die Kassenärztlichen Vereinigungen anzuordnen (§ 16b Abs. 2 Ärzte-ZV) und bei Unter-

versorgung sind Vertragsarztsitze auszuschreiben (§ 15 Ärzte-ZV). 

3.6.4 Rolle zentralörtlicher Festlegungen im kommunalen Finanzausgleich 

Direkte Berücksichtigung der zentralörtlichen Funktionswahrnehmung 

Der kommunale Finanzausgleich dient der Ergänzung der kommunalen Einnahmen zur finanziellen Sicherung 

der Aufgabenwahrnehmung und zum finanziellen Ausgleich der Gemeinden. Die Zuteilung an die Gemeinden 

basiert im Wesentlichen auf dem Finanzbedarf zur Aufgabenwahrnehmung und den Einnahmekraft der Ge-

meinden. Wenn der Bedarf (gemessen an der Bedarfsmesszahl) die Einnahmen der Gemeinde (gemessen an 

der Steuerkraftmesszahl) übersteigt, wird ein Ausgleich über den kommunalen Finanzausgleich geleistet, um 

die Aufgabenwahrnehmung zu bewältigen. Die Verfassung gibt dafür vor, dass die Länder die Gemeinden für 

die Wahrnehmung ihrer Aufgaben bedarfsgerecht mit Finanzmitteln ausstatten müssen. Eine bedarfsgerechte 

Verteilung der Finanzmittel zwischen staatlichen Ebenen und kommunalen Gebietskörperschaften ist jedoch 

nicht eindeutig zu bestimmen und hat bis heute zu einer fortwährenden Diskussion geführt ohne dass eine an-

nähernd abschließende Lösung gefunden wurde (Lenk/Hesse 2013: 22). Die Festlegung des Bedarfs bzw. der 

Bedarfsmesszahl und die genaue Regelung des Finanzausgleichs liegen in der Zuständigkeit des jeweiligen 

Bundeslandes. Dabei klaffen die Bedarfseinschätzungen zwischen Gemeinden und Ländern häufig auseinander 

und haben ebenfalls öfters zu Rechtsstreitigkeiten geführt (Lenk/Hesse 2013: 86-94). Zur Bestimmung des 

Finanzbedarfes ist zwischen dem Hauptansatz und dem Nebenansatz zu unterscheiden. Zur Bestimmung des 

Hauptansatzes verwenden sämtliche Flächenbundesländer die Einwohnergrößen der Gemeinden. Damit wer-

den jedoch evtl. besondere Bedarfe zentralörtlicher Gemeinden aufgrund der Mitversorgung anderer Gemein-

den nicht berücksichtigt. Diese besonderen Bedarfe aufgrund erhöhter Leistungen steigen i. d. R. mit der Ge-

meindegröße an (Lenk/Hesse 2013: 58). Deshalb erfolgt in den meisten Bundesländern eine Veredelung durch 

einen Faktor, der mit der Gemeindegröße bis zu einer festgelegten Sockelgröße ansteigt. Über den Nebenan-

satz werden den Gemeinden für die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben weitere Mittel aus dem kommunalen 

Finanzausgleich zugeführte, was insbesondere auch für Zentrale Orte gilt. In den Regelungen dafür wie auch in 

den Aufgabenarten, auf die sich der Nebenansatz bezieht, gibt es jedoch erhebliche Unterschiede zwischen 

den Ländern (Lenk/Hesse 2013: 44). 
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Zentrale Orte nehmen aufgrund ihrer Funktion je nach ihrer funktionalen Einstufung vielfältige Versorgungsauf-

gaben wahr. Aus diesem Grund haben sie einen höheren Finanzbedarf zur Finanzierung dieser Aufgabenwahr-

nehmung. Deshalb erfahren Zentrale Orte in sieben Bundesländern eine direkte Berücksichtigung im kommuna-

len Finanzausgleich. Diese erfolgt jedoch in unterschiedlicher Weise (siehe Tabelle 20). Im Freistaat Sachsen 

sieht das das Sächsische Finanzausgleichsgesetz die Berücksichtigung der zentralörtlichen Funktionen im 

kommunalen Finanzausgleich vor. Diese erfolgt über eine Berücksichtigung in den Kriterien für die Bemessung 

der Zuteilung, die jedoch in den Gesetzen nicht explizit geregelt ist. In Hessen und in Sachsen-Anhalt erhalten 

Zentrale-Orte über den Vervielfältigungsfaktor24 im kommunalen Finanzausgleich einen höheren Betrag. 

Diese Regelung wird in Hessen durch eine Vorgabe im Rahmen der „Allgemeinen Finanzzuweisungen“ er-

gänzt, wonach Zentrale Orte gestaffelt nach der Funktion (Mittelzentren, Mittelzentren mit Teilfunktionen eines 

Oberzentrums sowie Oberzentren) eine Mindestausstattung je Einwohner aus dem kommunalen Finanzaus-

gleich erhalten. Durch diese Regelung bekommen Zentrale Orte, die aufgrund ihrer großen Finanzkraft nur 

einen geringen Bedarf aufweisen, dennoch aus dem kommunalen Finanzausgleich Mittel für ihre zentralörtli-

chen Funktionen.25 In Sachsen-Anhalt besteht ebenfalls eine Ergänzung dieser Vorgaben. Dort gibt es einen 

Nebenansatz, in dem sich für die Zahl der Kinder bis zu sechs Jahren der Vervielfältigungsfaktor um 6,7 % 

erhöht. 

In Brandenburg erhalten Zentrale Orte einen Mehrbelastungsausgleich, wobei die Mehrbelastungen nicht kon-

kret definiert sind. In Mecklenburg-Vorpommern erhalten Zentrale Orte derzeit 14 % der Mittel aus dem Ge-

samtansatz des Kommunalen Finanzausgleichs. Von diesen Mitteln werden die in Tabelle 20 aufgeführten Be-

träge an die Zentralen Orte entsprechend ihrer Funktionseinstufung gezahlt. Die nach dieser Zahlung verblei-

benden Mitteln aus dem Betrag für Zentrale Orte werden danach wiederum auf die Zentralen Orte aufgeteilt, 

wobei ein Aufteilungsschlüssel zur Anwendung kommt, der sich nach der Einwohnerzahl im Nahbereich, Mittel-

bereich und Oberbereich richtet. 

In Rheinland-Pfalz und in Sachsen kommt ein ähnlicher Ansatz wie die zweite Stufe des Ansatzes aus Meck-

lenburg-Vorpommern zur Anwendung. In diesen Bundesländern erhalten die Zentralen Orte eine Erhöhung des 

Vervielfältigungsfaktors im kommunalen Finanzausgleich, der sich in Rheinland-Pfalz ebenfalls nach der Ein-

wohnerzahl im Nahbereich, Mittelbereich oder Regionalbereich und in Sachsen für Mittelzentren und für Ober-

zentren nach deren Einwohnerzahl in ihrem Verflechtungsbereich richtet. 

In Mecklenburg-Vorpommern sollten die Versorgungsleistungen Zentralen-Orte für ihre Umlandgemeinden 

durch eine zusätzliche Regelung im Kommunalen Finanzausgleich verbessert werden. Dazu sah ein Gesetz26 

die Erhebung einer Stadt-Umland-Umlage vor, mit denen die Vorteile der näheren Umlandgemeinden durch 

deren Kernstadt abgeschöpft werden sollten. Das daraus hervorgehende Aufkommen sollte der jeweiligen 

Kernstadt zufließen. Diese Umlage darf als Instrument des horizontalen Finanzausgleichs an raumordnungspo-

litischen Zielen anknüpfen und ist damit zulässig (LVG Greifswald, Urteil vom 23.02.2012, 37/10, Leitsatz 1). 

                                                        
24 Im kommunalen Finanzausgleich wird die Zuweisung über die Bedarfsmesszahl und Leistungsfähigkeit der Gemeinde als 

Hauptansatz festgelegt, der angibt, wie viele Mittel diese je Einwohner aus dem Kommunalen Finanzausgleich bekommt. Der 
Hauptansatz wird mit einem Vervielfältigungsfaktor multipliziert. Durch den Vervielfältigungsfaktor werden vor allem zusätzliche 
und überkommunale Leistungen berücksichtigt. Deshalb steigt dieser Faktor mit zunehmender Einwohnergröße an. 
25 Aufgrund eines Urteils des hessischen Staatsgerichtshofs vom 22.05.2013 ist das Land Hessen aufgefordert, den Kommuna-
len Finanzausgleich bis 2016 neu zu regeln. 

26 Artikel 1 § 24 des Gesetzes zur Neuregelung des Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung weiterer Gesetze vom 10. 
Nov. 2009 (GVOBI. M-V, S. 606 ff), geändert durch Art. 4 Nr. 8 des Gesetzes zur Schaffung zukunftsfähiger Strukturen der 
Landkreise und kreisfreien Städte das Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 12. Juli 2010 (GVOBI. M-V, S. 366). 
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Diese Regelung ist auch mit dem kommunalen Finanzausgleich vereinbar, durch den die Zentren des Landes 

vorweg Zuweisungen für die Wahrnehmung gemeindeübergreifender Aufgaben erhalten (ebd.). Das Gesetz ist 

jedoch gescheitert und wurde aufgrund einer Verfassungsbeschwerde betroffener Gemeinden vom Verfas-

sungsgericht Mecklenburg-Vorpommern in der Entscheidung vom 23.2.2012 als nichtig erklärt (LVG Greifswald, 

23.02.2012). Für dieses Urteil war ausschlaggebend, dass der Gesetzesentwurf das interkommunale Gleichbe-

handlungsgebot und damit den Grundsatz der Systemgerechtigkeit verletze, da die vom Gesetzgeber gewähl-

ten Maßstäbe, nach denen dieser Finanzausgleich erfolgen soll, zueinander nicht in Widerspruch stehen dürfen 

und da die Anwendung der Kriterien zur Umlagebemessung kein Ergebnis hervorbringen darf, dass keinen 

Zusammenhang zwischen einer folgerichtigen Korrelation zwischen dem Kreis der herangezogenen Kommunen 

und den mit der Umlage verfolgten Zielen erkennen lassen (Leitsatz 2). Vor allem wurde bemängelt, dass die 

für die Bemessung vorgesehenen Parameter keine Aussagekraft für die Nutzung der Infrastruktur der Kernstadt 

durch die Einwohner der Umlandgemeinde zukommt und dass die vorgesehene Höhe der Umlage nicht sach-

lich begründet war und keinen Bezug zu einer zielgerichteten Bedarfsbemessung aufwies (Leitsatz 4). 

Dennoch zeigt die Gesetzesinitiative aus Mecklenburg-Vorpommern eine interessante Möglichkeit auf, wie Län-

der die Finanzausstattung ihrer Zentralen Orte durch Belastung der besonders bevorteilten Umlandgemeinden 

verbessern können. Zugleich zeigt das Scheitern, dass derartige gesetzliche Regelungen sehr sorgfältig zu 

entwickeln sind und nur bei transparenten, sachlich fundiert begründeten Verteilungsstäben möglich sind, die 

sowohl die Vorteilsnahme als auch den Bedarf darlegen. 

Tabelle 20: Berücksichtigung der Zentrale-Orte-Konzepte im kommunalen Finanzausgleich 

Berücksichtigung der Zentrale-Orte-Konzepte im kommunalen Finanzausgleich 

  Vervielfältigungsfaktor Betrag an ZO Zusätzliche Regelungen 

Baden-Württemberg Nein    

Bayern Nein    

Brandenburg Ja  800.000€  

Hessen 
Ja MZ: 125 % 

MZTZOZ:130 % 
OZ: 140 % 

 MZ: Min. 7€/EW 
MZTZOZ: Min. 12€/EW 

OZ: Min. 18€/EW 

Mecklenburg-Vorpommern 

Ja  OZ: 500.000 € 
MZ: 120.000 € 
GZ : 50.000 € 

Verbleibende Mittel: 
Nahbereich: 70 % 

Mittelbereich: 15 % 
Oberbereich: 15 % 

Niedersachen Nein    

Nordrhein-Westfalen Nein27    

                                                        
27 In Nordrhein-Westfalen enthält das Gemeindefinanzierungsgesetz einen Zentralitätsansatz, mit dem die sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigten mit einem Faktor multipliziert werden, der die Schlüsselzuweisungen erhöht (FAG, § 6 (6). Damit be-
steht ein impliziter Bezug zum zentralörtlichen System, wenngleich das Gesetz keine Aussage zum Zentrale-Orte-Konzept ent-
hält. 
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Berücksichtigung der Zentrale-Orte-Konzepte im kommunalen Finanzausgleich 

  Vervielfältigungsfaktor Betrag an ZO Zusätzliche Regelungen 

Rheinland-Pfalz 

Ja Zuschlag für EW im 

Nahbereich: 3,85 % 

Mittelbereich: 1,10 % 

Regionalbereich: 
0,33 % 

  

Saarland Nein    

Sachsen 

Ja Zuschlag für EW im 
Verflechtungsbereich 

MZ: 6 % 

OZ: 2 % 

  

Sachsen-Anhalt 

Ja MZ: 20 %  Nebenansatz: Für Kinder 
bis 6 J., Erhöhung Ver-
vielfältigungsfaktor um 

6,7 % 

Schleswig-Holstein 

Ja  Schlüsselzu-
weisungen für 
übergemeindli-
che Aufgaben 
(§ 15 Abs. 2 
FAG) 28 

 

Thüringen Nein    

Indirekte Berücksichtigung der zentralörtlichen Funktionswahrnehmung 

Die indirekte Berücksichtigung erfolgt im Wesentlichen über die Einwohnergröße Zentraler Orte und ist ausge-

prägt über Verwaltungsfunktionen und staatliche Aufgabenwahrnehmung in diesen Orten sowie durch besonde-

re Vergütung für Einrichtungen mit überörtlicher Bedeutung. 

Indirekte Berücksichtigung für Städte mit staatlichen Verwaltungsfunktionen 

In den meisten Bundesländern sehen die Finanzausgleichsgesetze Zuschläge für Kreisstädte, große Kreisstäd-

te sowie zum Teil auch für weitere Städte vor, in denen Einrichtungen bestehen, die staatliche Aufgaben wahr-

nehmen, wobei in Mecklenburg-Vorpommern der Kommunale Finanzausgleich diese zusätzlichen Mittel 

(1,2 Mio. € bis über 3 Mio. €) für Oberzentren als Theaterstandorte festlegt. In den anderen Bundesländern gilt, 

                                                        
28 In Schleswig-Holstein wird im kommunalen Finanzausgleich eine bestimmte Summe für den Ausgleich übergemeindlicher 
Aufgaben festgelegt. Von dieser Summe werden 55 % auf die Oberzentren (Verteilung nach Einwohnerzahl) und 45% auf die 
restlichen Zentralen Orte und Stadtrandkerne verteilt. In Relation zu den Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben, 
die ein Mittelzentrum erhält, bekommen die Mittelzentren im Verdichtungsraum und Unterzentren mit Teilfunktionen eines Mittel-
zentrums 50%, Unterzentren und Stadtrandkerne I. Ordnung mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums 25%, Ländliche Zentralorte 
und Stadtrandkerne I. Ordnung 15% und Stadtrandkerne II. Ordnung 7,5%. Der Entwurf des neuen FAG (Stand 24.2.2014) sieht 
vor, dass der Anteil der Oberzentren, der Mittelzentren im Verdichtungsraum, der Unterzentren mit Teilfunktionen von Mittelzen-
tren, der Stadtrandkerne I. Ordnung mit Teilfunktionen von Mittelzentren und Unterzentren steigen sollen, während die Anteile 
für Mittelzentren, ländliche Zentralorte und Stadtrandkerne I. und II. Ordnung sinken sollen. 
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dass die betreffenden Städte, insbesondere Kreisstädte und große Städte, Einwohnergrößen aufweisen, mit der 

sie i. d. R. zugleich auch von der Landesplanung als Zentraler Ort ausgewiesen werden. Es handelt sich dabei 

weitgehend um Mittelzentren, eher in selteneren Fällen auch um Grundzentren. Die Verwaltungsfunktion ist 

zudem ein zentralörtliches Funktionsmerkmal, so dass damit diese Zentralen Orte eine höhere Finanzausstat-

tung erhalten. 

Indirekte Berücksichtigung über die Einwohnergröße 

Über die Einwohnergröße erhalten in sämtlichen Bundesländen Zentrale Orte weitere Berücksichtigung im 

kommunalen Finanzausgleich. Das erfolgt über 

 den Vervielfältigungsfaktor im Hauptansatz (vgl. Tabelle 21) und 

 über Zuschläge oder Zahlungen für bestimmte Einrichtungen mit überörtlicher Bedeutung. 

Die Größe des Vervielfältigungsfaktors sagt für sich alleine wenig aus, da die Bezugsgröße, die damit vervielfäl-

tigt wird, in den Ländern unterschiedlich ist. Der Vervielfältigungsfaktor zeigt jedoch ganz deutlich auf, um wel-

chen Prozentsatz Städte ab einer bestimmten Einwohnerzahl einen höheren Bedarfsansatz für die Berechnung 

etwaiger Schlüsselzuweisungen im Falle nicht auskömmlicher Eigenfinanzierung erhalten. Darin gibt es wiede-

rum große Unterschiede zwischen den Ländern. Bei den Grundzentren, die etwa in den meisten Ländern eine 

Größe unter 10.000 EW haben (in Brandenburg gibt es keine Grundzentren), liegt der Vervielfältigungsfaktor für 

den Bedarfsansatz zwischen 104 % und 122 %. Durch einen Faktor in der Größenordnung von 104 % im Saar-

land oder bei Städten bis 5.000 EW in Hessen mit 107 % erhalten Grundzentren kaum eine deutlich bessere 

Anerkennung einer erhöhten Bedarfssituation. Durch den Vervielfältigungsfaktor von 122 % in Sachsen wird 

hingegen die Anerkennung grundzentraler Leistungen merklich gestützt. Ähnlich verhält es sich mit den Mittel-

zentren. Die niedrigen Vervielfältigungsfaktoren beinhalten für saarländische Städte in der Größe von Mittelzen-

tren nur eine sehr begrenzte, bessere Bedarfszuerkennung. Hingegen werden in Sachsen Städte mit mittelzent-

raler Einwohnergröße wesentlich und in Hessen bereits ab 15.000 EW mit deutlich höheren Zuweisungen aus 

dem kommunalen Finanzausgleich bedacht.  
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Tabelle 21: Einwohnerabhängige Vervielfältigungsfaktoren im kommunalen Finanzausgleich29 

Vervielfältigungsfaktor in Prozent bei Einwohnergröße in Tausend 

Einwohner in 
Tausend 

3 – 
5 

4 5 5-
10 

7,5 8 10 12,5 15 17,5 20 25 30 35 40 45 50-
>50 

55 50-
100 

60 75 100 105 200-
>200 

Baden-
Württemberg 

      110    117      125     135  155-
186 

Bayern   112    115     125     135     140  145-
150 

Brandenburg     105    112     120  125  130       

Hessen   107  114  121  124  126   127   129-
130 

       

Mecklenburg-
Vorpommern 

                        

Niedersachsen       100    110      125     145  170-
180 

Saarland   104    100    102  104  107  112     123  133 

Sachsen  112   122   133  144  152   160   165   173  200  

Sachsen-Anhalt      8.00-24.999 EW = 102-112 % 25.000 – 60.000 EW = 113-130 %     

Thüringen 100-
110 

 >5.000 – 10.000 EW = 
110 %-115 % 

 >10.000 – 20.000 EW 
=115 %-120 % 

<20.000 – 50.000 EW = 120 % – 
130 % 

50.000 – 100.000 EW = 130 % 
-135 % 

>100.000 
EW = 
135 %-
145 % 

                                                        
29 Es werden nur Bundesländer dargestellt, die Zentrale-Orte-Konzepte im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigen, vgl. dazu auch Tabelle 16. 
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Zuschläge oder Zahlungen für besondere Einrichtungen mit überörtlicher Bedeutung 

Die Flächenländer sehen für die Wahrnehmung bestimmter überörtlicher Funktionen über den Nebenansatz 

Zuschläge oder Zahlungen für die betreffenden Gemeinden im Kommunalen Finanzausgleich vor. Diese Mittel 

werden in neun Flächenländern für Schulen, in sechs für Kultur, in jeweils vier für die Sportförderung und für 

Krankenhäuser, in sechs für den ÖNV und sieben für Straßenbaulasten gewährt (Lenk/Hesse 2013: 44). Bei 

den Schulstandorten handelt es sich i. d. R. um Mittelzentren oder als Grundschulstandorte zum Teil auch um 

Grundzentren. In Baden-Württemberg erhalten Gemeinden, die Hochschulstandort sind, zudem für jede dort 

studierende Person einen Zuschlag auf den Vervielfältigungsfaktor im Kommunalen Finanzausgleich. Da 

Hochschulstandorte i. d. R. als Zentrale Orte (Ober- oder Mittelzentren) ausgewiesen sind, beinhaltet dieses 

Verfahren ebenfalls eine Mittelzufuhr für diese zentralörtliche Funktionswahrnehmung der betreffenden Orte. 

Ähnliche Regelungen bestehen z. B. für Gemeinden, die Standort von Kreisbehörden (z. B. Kreisgesundheits-

amt usw.) sind. 

Diesbezüglich gibt es jedoch Ausnahmen: Die Standorte kirchlicher Schulen, insbesondere Gymnasien, sind 

häufig historisch entstanden, wie z. B. in ehemaligen Propsteien. Diese Gemeinden haben heute teilweise 

keine zentralörtliche Bedeutung. Sie erhalten diese Mittel aber ebenfalls, wenn sie Schulstandort sind. Auch 

neue Fachhochschulstandorte werden z. B. in Nordrhein-Westfalen bewusst in peripheren Standorten ange-

siedelt. 

Bei den Zuweisungen für Kultur handelt es sich vor allem um Mittel für Theater und Orchester, also für Einrich-

tungen die i. d. R. in größere Gemeinden, überwiegend um Oberzentren, ggf. um größere Mittelzentren lie-

gen.. Bei den Zuweisungen für weitere kulturelle Einrichtungen wie Bibliotheken oder große Sporteinrichtun-

gen verhält es sich ähnlich, so dass dadurch ebenfalls Oberzentren und Mittelzentren einen Ausgleich für die 

Funktionen erhalten. 

3.6.5 Rolle zentralörtlicher Festlegungen für Förderprogramme 

Durch Förderprogramme werden sowohl Kommunen in ihrer Entwicklung, insbesondere in ihrer Ausstattung 

mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge, als auch die Wirtschaftsentwicklung insgesamt gefördert. 

Kommunal ausgerichtete Förderprogramme 

Bezüglich Zentraler Orte sind die Förderprogramme von Interesse, mit denen Infrastruktur mit zentralörtlicher 

Bedeutung gefördert wird. Gemessen an den Ausstattungskatalogen oder den in empirischen Arbeiten (z. B. 

auch Raumordnungsberichte des BBSR; eine Übersicht findet sich etwa bei Terfrüchte 2015) genannten Infra-

strukturen sind das für Zentrale Orte (vgl. Tabelle 13): 

 Investitionen in Verkehrsmaßnahmen von überörtlicher Bedeutung, 

 Investitionen in Bildungseinrichtungen, die vorrangig in Zentralen Orten liegen (z. B. allgemeinbilden-

de Schulen, insbesondere Schulen der Sek. I und Sek. II, Berufsschulen, Hochschulen), 

 kulturelle Einrichtungen mit regionaler, zumindest überörtlicher Bedeutung (z. B. Theater, Konzerthal-

len, große Bibliotheken, Museen), 

 Sportstätten mit regionaler, zumindest überörtlicher Bedeutung (z. B. Stadien, große Sporthallen), 

 Krankenhäuser und Kliniken, 

Lediglich in der Städtebauförderung finden sich im 5. Abschnitt des Programms („Kleinere Städte und Ge-

meinden“) Bezüge zu Zentrale-Orte-Konzepten. Artikel 8 zur „Förderung kleinerer Städte und Gemeinden – 

überörtliche Zusammenarbeit u. Netzwerke“ stellt klar: „Die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von Städ-
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ten und Gemeinden in dünn besiedelten, ländlichen, von Abwanderung bedrohten oder vom demographischen 

Wandel betroffenen Räumen sind bestimmt für städtebauliche Gesamtmaßnahmen zur Sicherung und Stär-

kung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Damit sollen kleine Städte und Gemeinden als Ankerpunkte der Da-

seinsvorsorge bzw. in ihrer zentralörtlichen Funktion für die Zukunft handlungsfähig gemacht werden. Die 

Finanzhilfen werden eingesetzt zur Vorbereitung und Durchführung von Investitionen zur Erhaltung und Ent-

wicklung der kommunalen Infrastruktur der Daseinsvorsorge. Förderfähig sind vorrangig überörtlich zusam-

menarbeitende oder ein Netzwerk bildende Städte oder Gemeinden in funktional verbundenen Gebieten bzw. 

kleinere Städte in Abstimmung mit ihrem Umland.“ Eine weitere Möglichkeit liegt darin, für nationale Förder-

programme wie die Förderung des sozialen Wohnungsbaus die Bezugsräume festzulegen und so ggf. die 

Zuteilung der Fördermittel wie in Schleswig-Holstein auf Zentrale Orte zu beschränken (u. a. wurde in Hessen 

diese Förderung in den 1980er Jahren auf Verdichtungsräume begrenzt). 

In weiteren relevanten Programmen erfolgt keine Erwähnung Zentraler Orte: 

 EFRE: Europäische Fonds für nachhaltige Entwicklung, Maßnahmen zur nachhaltigen Stadtentwick-

lung und Beseitigung städtebaulicher Missstände, 

 Urban Culture: Modernisierung, Profilierung und demographische Anpassung kultureller Infrastruktur 

und Einrichtungen sowie Erhaltung historischen und kulturellen Erbes sowie daran anknüpfenden 

Landesförderprogramme, 

 Städtebauförderung sowie die Förderprogramme Soziale Stadt und Stadtumbau Ost/West (u. a. 

Wieder- und Zwischennutzung von Industrie-, Verkehr- und Militärbrachen, Anpassung städtischer Inf-

rastruktur, Ordnungsmaßnahmen, Rückbau leerstehender Gebäude, Stadtbau). 

Dennoch gibt es Möglichkeiten, derartige Programme zur Stärkung Zentraler Orte einzusetzen, wie das Bei-

spiel Baden-Württemberg zeigt. In der EFRE-Förderperiode 2007-2013 wollte man den städtischen Raum 

von der EFRE-Förderung nicht völlig ausklammern, was auch im Sinne der zuständigen Stellen der EU war. 

Es wurden dafür vier Zentrale Orte (Oberzentren) mit Funktionsschwächen festgestellt. Diese Orte erhielten 

die EFRE-Förderung für Maßnahmen zur Unterstützung der Forschung und des Wissenstransfers. Damit soll-

ten ihre von Seiten der Landesplanung vorgegebene Funktion als Motoren der Innovation und regionalen 

Beschäftigungsentwicklung gefestigt und weiter ausgebaut werden, um Entwicklungshemmnisse zu beseitigen 

(vgl. Operationelles Programm 2013). Das Beispiel zeigt: Die Förderprogramme sind zwar nicht speziell auf 

Zentrale Orte ausgelegt und somit auch für andere Gemeinden zugänglich, aber wenn bestimmte zuteilungs-

relevante Zielsetzungen dieser Programme für Zentrale Orte zutreffen, können diese Mittel auch zur Stärkung 

zentralörtlicher Funktionen eingesetzt werden. Die Zuteilung der EFRE-Fördermittel für die vier Zentralen Orte 

in Baden-Württemberg spricht dafür, dass in dieser Vorgehensweise die Fördermittel auch aus anderen EU-

Förderprogrammen für Zentrale Orte anwendbar sind. Was jedoch grundsätzlich gilt und auch nicht durch das 

Beispiel aus Baden-Württemberg ausgeschlossen wurde, ist die Tatsache, dass die Zuteilung dieser Mittel 

generell nicht an eine Klassifizierung als Zentraler Ort gebunden ist. 

Gleichfalls orientiert sich auch Schleswig-Holstein bei dem Einsatz von Gemeinschaftsaufgabe-Mitteln zur 

Förderung der Erschließung von Industrie- und Gewerbe in einer Landesverordnung vom 16.1.1977 (GVOBI 

Sch-H. 1998: 123) am „in der jeweils geltenden Fassung festgelegte Zentrale-Orte-System“, worauf in der 

Länderbefragung (vgl. Frage E2) verwiesen wurde. 

Sondersituationen bestehen zudem in Schleswig-Holstein, Thüringen und indirekt in NRW. Gemäß den Anga-

ben der Länderbefragung (vgl. Frage E2) gibt es in Schleswig-Holstein einige weitere Förderprogramme, die 

in ihren Förderrichtlinien auf das Zentrale-Orte-Konzept Bezug nehmen: 
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 Die Wohnraumförderung stellt in verschiedenen Förderbestimmungen auf das Zentrale-Orte-Konzept 

ab (bestimmte Fördervorränge, Förderhöhe, Förderausschluss für Vorhaben in Kommunen ohne 

zentralörtliche Funktion). Beispiele sind die Förderung von Eigentumsmaßnahmen in der sozialen 

Wohnraumförderung, wo die Einstufung der Kommunen in Regionalstufen im Rahmen des ZOK er-

folgt, und die Zuschussförderung von Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Reduzierung von 

Barrieren in Orten mit einer bestimmten zentralörtlichen Einstufung. 

 Auch in fast allen Städtebauförderungsprogrammen wird auf die Zentralörtlichkeit abgestellt. 

In Thüringen erfolgt im Bereich der oberen Landesplanungsbehörde die Förderung entsprechend der 

Richtlinie für die Förderung der Regionalentwicklung (vom 29. Januar 2014, Thüringer Staatsanzeiger 

Nr.7/2014 S.243-245). Zentrales Förderziel ist die Umsetzung der Erfordernisse der Raumordnung aus dem 

Landesentwicklungsprogramm und den Regionalplänen durch freiwillige interkommunale Kooperation. Im 

Bereich der Städtebauförderung ist auf die Richtlinie zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (Thüringer 

Städtebauförderungsrichtlinien – ThStBauFR), insbesondere zur Sicherung der Daseinsvorsorge von kleine-

ren Städten und Gemeinden im ländlichen Raum (betrifft die Grundzentren) und zur Förderung der Innenent-

wicklung der Städte und Gemeinden (betrifft die höherstufigen Zentralen Orte) zu verweisen (Thüringer 

Staatsanzeiger Nr. 3/2013). 

In Nordrhein-Westfalen geben das Regionale Wirtschaftsprogramm und die Infrastrukturrichtlinie (Durchfüh-

rungserlass des MWEIMH vom 17.7.2012) vor, dass die Breitbandförderung für Gemeinden mit mehr als 

10.000 Einwohnern zu gewähren ist. Bei Ortschaften dieser Größenordnung handelt es sich durchweg um 

Zentrale Orte, bzw. in NRW um Grundzentren, so dass mit dieser Regelung indirekt ebenfalls die Ausstattung 

in Zentralen Orten gefördert wird. 

Auf die Wirtschaft ausgerichtete Förderprogramme 

Bezüglich der Wirtschaft geht es um Förderprogramme, mit denen Neugründungen, die betriebliche Entwick-

lung (insbesondere auch Investitionen) oder die Erhöhung der Liquidität bezuschusst bzw. verbürgt werden. 

Zugleich sind auch die Förderprogramme für den Ausbau der kommunalen Infrastruktur für die Wirtschaft von 

Bedeutung, da damit die Standortvoraussetzungen für die Wirtschaft verbessert werden, wie z. B. durch gute 

Verkehrsanbindungen oder auch ein gutes, weiterführendes Bildungsangebot. Zudem spielen weiche Stadtort-

faktoren wie die Freizeitmöglichkeiten und das kulturelle Angebot eine wichtige Rolle, wenn es um die Gewin-

nung von Fachkräften geht; letztlich geht es auch um die Rückwirkungen auf das Standortimage, die von die-

sen weichen Faktoren ausgehen30. Die Förderprogramme richten sich auf: 

 Liquiditätsverbesserungen und Umschulung, 

 Bürgschaften, 

 Forschung und Entwicklung, 

 Existenzgründungen, 

 Außenwirtschaft, 

 Regionalförderung zur strukturellen Verbesserung. 

Die Förderprogramme werden als Zuschüsse, günstige Darlehen oder Bürgschaften wirksam. Eine Bindung 

an die Ausweisung als Zentraler Ort besteht für keines der Förderprogramme. Von daher kann die Förderung 

                                                        
30 Diese Aspekte werden hier ausschließlich im Abschnitt „Kommunal gerichtete Förderprogramme“ behandelt, um Dopplungen 
zu vermeiden. 
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sowohl in Zentralen Orten als auch in Orten ohne zentralörtliche Ausweisung erfolgen, wenn die jeweiligen 

Voraussetzungen erfüllt sind. 

3.6.6 Zusammenfassende Auswertung 

Insgesamt zeigt sich eine sehr heterogenes Bild hinsichtlich der Bedeutung zentralörtlicher Festlegungen und 

ihrer Steuerungswirkungen. Gerade bei der Siedlungsflächenentwicklung weichen die Steuerungsansätze 

zwischen den Ländern stark voneinander ab, wobei nur gut die Hälfte der Länder einen direkten Bezug zum 

ZOK herstellt. 

Es bestehen große Unterschiede zwischen den Bundesländern und häufig auch innerhalb der Bundesländer. 

Die Verzahnung und Bezugnahme der Fachplanungen zur Raumordnung wird häufig nur begrenzt und in 

unterschiedlicher Häufigkeit durch die Fachplanungen vollzogen. Damit bleiben wichtige Möglichkeiten für eine 

raumwirksame Steuerung ungenutzt. Ein direkter Bezug zum Zentrale-Orte-Konzept besteht nur in den Schul-

gesetzen und Krankenhausbedarfsplänen einzelner aber längst nicht aller Länder. 

Um eine Bindungswirkung des ZOK gegenüber Fachplanungen zu entfalten, lassen sich im bundesweiten 

Vergleich zwei Strategien erkennen: (1) über spezielle Raumordnungsklauseln in den Fachgesetzen und (2) 

über die generelle Bindung der Fachplanung an das ZOK (über Ziele der Raumordnung). Ob damit aber eine 

hinreichende Ausrichtung der (oft finanzstarken) Fachplanung auf die Zentralen Orte als Instrument der (fi-

nanzlosen) Raumordnung gewährleistet ist, darf bezweifelt werden. Eine Rückkopplung oder Koordination der 

Fachplanung mit den Zentrale-Orte-Konzepten findet laut Länderumfrage nur in Berlin-Brandenburg und 

Sachsen sowie insbesondere im Bereich der Schulentwicklungsplanung und weiteren Bereichen der Daseins-

vorsorge in Sachsen-Anhalt statt.  

Bundesweit wird die Steuerungswirkung für autonom handelnde Akteure in Bezug auf deren Standortwahl bei 

Wohn- und Gewerbeansiedlungen aus Sicht der Landesplanungsbehörden als eher gering eingeschätzt. An-

dererseits legen die privaten Akteure großen Wert auf gute Ausstattungsstandards, ohne dass den Nachfra-

gern explizit bewusst wäre, dass diese überwiegend auf die Zentralen Orte entfallen, weshalb die zentralörtli-

che Stufe für sie kein (Auswahl)Kriterium darstellt. 

Dabei zeigt das Beispiel der RIN, dass für die Fachplanung Verkehr bundeseinheitliche Planungsleitlinien mit 

ausdrücklichem Bezug zum Zentrale-Orte-Konzept vorliegt, die sogar auf die Entwicklungen innerhalb des 

ZOK (beispielsweise der vermehrten Ausweisung von Städteverbünden) eingegangen worden ist. 

Die kommunalen Finanzausgleichsgesetzte der Länder nehmen nur etwa in der Hälfte der Länder eine direkte 

Bevorzugung oder Besserstellung der zentralen Orte gegenüber Städten und Gemeinden ohne Funktionszu-

weisung vor. Eine indirekte Berücksichtigung erfolgt immer, weil maßgeblich die Einwohnerzahlen in den 

Hauptansätzen als brauchbare Indikatoren für den Versorgungsgrad angesehen werden. Insofern erfahren die 

Zentralen Orte über ihrer Einwohnerzahl – die ja auch vielfach als Einstufungs- bzw. Ausweisungskriterium 

herangezogen werden – mittelbar eine Berücksichtigung, es sei denn, sie weisen eine finanzielle Abundanz 

auf. Die Versorgungsfunktion Zentraler Orte im kommunalen Finanzausgleich wird durch die Dominanz der 

absoluten Einwohnerwerte bei der Berechnung zumindest in zweifacher Hinsicht nicht gewürdigt: Insbesonde-

re höherrangige Zentralorte mit finanziell abundanter Lage erhalten keine Mittel, obwohl sie nachweislich Ein-

richtungen für ihre Mittel- oder sogar Oberbereiche bereitstellen und Orte mit vergleichsweise geringen Ein-

wohnerwerten auf ihrem Gemeindegebiet, die aber eine quantitativ (im Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl) 

große Bereichsbevölkerung versorgen, erhalten relativ geringe Mittel aus der Verteilungsmasse. Im Umkehr-

schluss profitieren Gemeinden in räumliche Nachbarschaft zu gleich- und höherrangigen Zentralorten, die eine 
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große Einwohnerzahl, aber keine Bereichsbevölkerung außer ihrer eigenen aufweisen, und lagebedingt nur 

eine unterdurchschnittliche Versorgungsinfrastruktur vorhalten. 

3.7 Zusammenfassung 

In Kapitel 3 wurden die Zentrale-Orte-Konzepte der Länder einer vergleichenden Auswertung unterzogen. Die 

Darstellung des Ist-Zustands stützte sich primär auf eine Analyse der vorliegenden Primärquellen, d. h. der 

geltenden Landesraumordnungspläne und -programme. Auf die Ergebnisse der Länderbefragung wurde er-

gänzend in verbal-qualitativer Form eingegangen. Eine umfassende Dokumentation der Antworten der Länder 

auf die in Anhang II dargestellten Fragen findet sich auf der beiliegenden CD-ROM. 

In Kapitel 3.1 erfolgte zunächst eine kurze zusammenfassende Einschätzung der einzelnen Zentrale-Orte-

Konzepte der Flächenländer. Dabei wurde bereits die Heterogenität der Länderkonzepte deutlich und ihre 

spezifischen Stärken und Schwächen herausgestellt. Insgesamt wird mit Blick auf die Gegenüberstellung der 

bestehenden mit den zuvor geltenden Ausweisungskriterien (vgl. Anhang I) deutlich, dass die Entwicklungs-

dynamik der Zentrale-Orte-Konzepte in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. 

In Kapitel 3.2 konnte die o. g. Heterogenität hinsichtlich der Verwendung wesentlicher Begriffe bzw. ihrer Defi-

nitionen (z. B. des Zentralen Ortes) näher erläutert werden.  

In Kapitel 3.3 wurde aufgezeigt, dass die verwendeten Schwellenwerte für Erreichbarkeit und Tragfähigkeit 

stark voneinander abweichen, wobei teilweise keine empirische Herleitung zu ihrer Begründung herangezogen 

werden kann oder sie sich nicht aus den Rechtsnormen erschließen.  

Kapitel 3.4 diskutiert den Umgang mit zentralörtlichen Bereichen, die nicht alle Länder festlegen und dabei 

auch offenlegen, wie sie deren Abgrenzung methodisch vorgenommen haben. Zudem muss man sich fragen, 

ob die Anwendung von Abgrenzungsprinzipien für zentralörtliche Bereiche ohne für den Adressaten der Funk-

tionszuweisung nachvollziehbare und transparente Kriterien rechtlich haltbar ist (Prinzip der Rechtsstaatlich-

keit der Verwaltung). 

Die Analyse der Ausstattungskataloge in Kapitel 3.5 zeigte, dass diese von allen Landesplanungen (außer von 

Nordrhein-Westfalen) als integraler Bestandteil eines Zentrale-Orte-Konzepts aufgefasst werden. Allerdings 

bleiben viele Ausstattungskataloge sehr allgemein, was eine Konkretisierung der Ausstattung im Sinne eines 

logischen Ziel-Mittel-Systems erschwert oder teilweise unmöglich macht und damit die sachliche Bestimmbar-

keit bzw. Bestimmtheit von Plansätzen zu Ausweisungskriterien in Frage stellt. 

Kapitel 3.6 zeigte das ein sehr heterogenes Bild hinsichtlich der Bedeutung zentralörtlicher Festlegungen und 

ihrer Steuerungswirkungen. Gerade bei der Siedlungsflächenentwicklung weichen die Steuerungsansätze 

zwischen den Ländern stark voneinander ab, wobei nur gut die Hälfte der Länder einen direkten Bezug zum 

ZOK herstellt. Um eine Bindungswirkung des ZOK gegenüber Fachplanungen zu entfalten, lassen sich im 

bundesweiten Vergleich zwei Strategien erkennen: (1) über spezielle Raumordnungsklauseln in den Fachge-

setzen und (2) über die generelle Bindung der Fachplanung an das ZOK (über Ziele der Raumordnung). Die 

kommunalen Finanzausgleichsgesetzte der Länder nehmen etwa in der Hälfte der Länder eine direkte Bevor-

zugung oder Besserstellung der zentralen Orte gegenüber Städten und Gemeinden ohne Funktionszuweisung 

vor. 
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4 Weiterentwicklung und Stärkung der Zentrale-Orte-Konzepte 

Im folgenden Kapitel 4 werden zentrale Themen für die Weiterentwicklung und Stärkung der Zentrale-Orte-

Konzepte aufgerufen: Zunächst wird auf die nach Auffassung der Verfasser gebotene raumstrukturelle Diffe-

renzierung hinsichtlich der Ausformung des Zentrale-Orte-Konzepts und der verwendeten Schwellenwerte 

eingegangen (vgl. Kapitel 4.1). Des Weiteren wird in Kapitel 4.2 auf die Rolle bzw. Bedeutung zentralörtlicher 

Versorgungsbereiche abgestellt, deren Abgrenzung für erforderlich erachtet wird. Das nächste Kapitel 4.3 

widmet sich Festlegungskriterien und Bindungswirkung von Zentrale-Orte-Konzepten. Kapitel 4.4 wendet sich 

den Bindungs- und Steuerungswirkungen der Zentrale-Orte-Konzepte zu. Das Kapitel endet in Kapitel 4.5 mit 

einer Reihe von Querschnittsthemen, die Grundsatzfragen berühren, die Bezüge zu mehreren der zuvor erläu-

terten Themen aufweisen. 

Den einzelnen Themen sind wiederum verschiedene Teilfragen zugeordnet worden, die nach einer einheitli-

chen Struktur bearbeitet wurden: Zunächst werden eine zentrale These bzw. Thesen zur Weiterentwicklung 

der Zentrale-Orte-Konzepte formuliert und diese Thesen anschließend ausführlich erläutert. Abschließend wird 

dargestellt, welchen Veränderungsbedarf die Umsetzung der in den Thesen vorgeschlagenen Veränderungen 

in den einzelnen Ländern zur Folge hätte. 

Zudem wurden für alle Teilfragen die folgenden praxisrelevanten Kriterien in der nachfolgenden Tabelle 22 

zusammengestellt: 

 Welche Akteure betrifft die These? 

 Wer hat das Recht (die rechtliche Kompetenz), die jeweilige Handlung durchzuführen? 

 Wer verfügt über die notwendigen finanziellen Mittel für die jeweiligen Handlungen? 

 Wer hat die politische Akzeptanz für die Durchführung der jeweiligen Handlungen? 
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Tabelle 22: Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung der Zentrale-Orte-Konzepte (Überblick) 

Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung der Zentrale-Orte-Konzepte 

Aspekt Akteure Rechtliche Kompetenz Finanzielle Mittel Politische Akzeptanz 

Beurteilung Zentraler Orte nach ihrer Lage 
in bestimmten Raumkategorien 

Landesplanung, tlw. Regional-
planung für GZ  

Landesplanung, tlw. 
Regionalplanung für GZ 

Nicht relevant Landes- und Regionalplanung 

Ortsteilscharfe Festlegung Zentraler Orte  
Landesplanung, tlw. Regional-
planung für GZ 

Landesplanung, tlw. 
Regionalplanung für GZ 

Nicht relevant Landes- und Regionalplanung 

Orientierungswerte für Tragfähigkeits-
schwellen 

Landesplanung, tlw. Regional-
planung für GZ 

Landesplanung, tlw. 
Regionalplanung für GZ 

Nicht relevant Landes- und Regionalplanung 

Vergleichbarkeit Zentraler Orte einer Hie-
rarchiestufe 

Landesplanung, tlw. Regional-
planung für GZ 

Landesplanung, tlw. 
Regionalplanung für GZ 

Nicht relevant Landes- und Regionalplanung 

Versorgungsbereiche als Gestaltungsan-
satz 

Landesplanung, tlw. Regional-
planung für GZ im Benehmen mit 
Gemeinden 

Landesplanung, tlw. 
Regionalplanung für GZ 

Nicht relevant Landes- und Regionalplanung 

Abgrenzung der Versorgungsbereiche un-
terschiedlicher Zentrale-Orte-Typen 

Landesplanung, tlw. Regional-
planung für GZ im Benehmen mit 
Gemeinden 

Landesplanung, tlw. 
Regionalplanung für GZ 

Nicht relevant Landes- und Regionalplanung 

Versorgungsbereiche Zentraler Orte als 
kleinräumige Verantwortungsgemeinschaf-
ten 

Regionalplanung im Benehmen 
mit Gemeinden 

Regionalplanung in Ko-
operation mit Kommunen 

Nicht relevant Regionalplanung  

Kriterien zur Bestimmung des zentralörtli-
che Status eines Ortes 

Landesplanung, tlw. Regional-
planung für GZ 

Landesplanung, tlw. 
Regionalplanung für GZ 

Nicht relevant Landes- und Regionalplanung 

Einrichtungen als elementare Bestandteile 
der Zentralen Orte der unterschiedlichen 
Hierarchiestufen 

Landesplanung, tlw. Regional-
planung für GZ im Benehmen mit 
Gemeinden 

Landesplanung, tlw. 
Regionalplanung für GZ 

Nicht relevant Landes- und Regionalplanung 

Bindungswirkung der Zentrale-Orte-
Konzepte 

Landesplanung in Kooperation 
mit Infrastrukturressorts der Län-
der 

Landesplanung Nicht relevant Landes- und Regionalplanung 

Orientierungsfunktion der Zentrale-Orte- Regionalplanung in Kooperation Nicht relevant Nicht relevant Landesplanung, IHK, kassen-
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Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung der Zentrale-Orte-Konzepte 

Aspekt Akteure Rechtliche Kompetenz Finanzielle Mittel Politische Akzeptanz 

Konzepte für private wie öffentliche Investi-
tionen 

mit privaten Leistungserbringern ärztliche Vereinigung,  

Verschränkung von Förderprogrammen mit 
Zentrale-Orte-Konzepte 

Landesplanung in Kooperation 
mit anderen Landesministerien 

Fördermittelgeber Nicht relevant 
EU Kommission, INTERREG 
Programmsekretariate, Bundes- 
und Landesregierung 

Berücksichtigung Zentraler Orte im kom-
munalen Finanzausgleich 

Landesplanung und für den 
kommunalen Finanzausgleich 
zuständige Landesministerien, 
kommunale Spitzenverbände 

Für den kommunalen 
Finanzausgleich zustän-
dige Landesministerien 

Erfordert ggf. eine Neu-
ausrichtung der Mittelver-
teilung zwischen den Ge-
meinden  

Landesregierung, kommunale 
Spitzenverbände 

Vergleichende Bewertung der Reformstra-
tegien  

BBSR, MKRO Nicht relevant Nicht relevant  

Möglichkeiten für einen bundeseinheitlicher 
Rahmen für Zentrale Orte 

BMVI, MKRO 
BMVI, MKRO (Selbst-
bindung)  

Nicht relevant  

Zentrale-Orte-Monitoring BBSR, Landesplanungen Landesplanungen Landesplanungen  

Verknüpfung der Reformstrategien von 
Zentrale-Orte-Konzepten mit Überlegungen 
zu Gebiets- und Funktionsreformen 

Landesplanungen in Kooperation 
mit Innenministerien der Länder 

Landesplanungen und 
Innenministerien der 
Länder 

Nicht relevant 

Landesregierungen, Landes-
parlamente, Regionalplanun-
gen, kommunale Spitzenver-
bände 
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4.1 Raumstrukturelle Differenzierung und Schwellenwerte 

4.1.1 Zentrale Orte und Raumstruktur 

These 

Eine raumstrukturelle Differenzierung ist bei heterogenen Raumstrukturen geboten, weil nur mit ihrer Hilfe 

die geeignete Strukturvariante (Monozentraler Ort, Städteverbund, Funktionsraum) für die einzelnen Hierar-

chiestufen ausgewählt, entsprechend differenzierte Festlegungskriterien für Zentrale Orte und ihre Versor-

gungsbereiche bestimmt bzw. Einstufungen im Zentrale-Orte-Konzept mit Zielcharakter begründbar werden.  

Erläuterung 

Zunächst ist klarzustellen (vgl. dazu auch Kapitel 4.2.2) dass eine Differenzierung der Festlegungskriterien 

bzw. der Festlegung Zentraler Orte nach Raumstrukturen auf allen Hierarchiestufen erforderlich erscheint.  

Ziele der Raumordnung müssen im Sinne der Normklarheit für den Normadressaten räumlich und sachlich 

bestimmt bzw. zumindest bestimmbar sein (Urteil des BVerwG 4 C 8.10 vom 16.12.2010). Demnach erfül-

len landesplanerische Vorschriften die Merkmale eines Ziels der Raumordnung, wenn die Voraussetzungen im 

Einzelfall im Wege der Auslegung eines Plans bestimmt oder wenigstens hinreichend bestimmbar sind (vgl. 

auch Bartram 2010: 47f). 

Die räumliche und sachliche Bestimmbarkeit raumordnerischer Ziele ist aufgrund der mit den Zielfestlegungen 

verbundenen Eingriffe in das kommunale Selbstverwaltungsrecht zwingend erforderlich, um dem Verhältnis-

mäßigkeitsprinzip und dem Willkürverbot Rechnung zu tragen. Dabei muss nachvollziehbar sein, welche Er-

wägungen bzw. überörtlichen Interessen von höherem Gewicht den Erlass der Rechtsnorm rechtfertigen. 

Diese Erwägungen unterscheiden sich zwischen den verschiedenen Raumstrukturen deutlich und bedürfen 

entsprechend maßgeschneiderten Festlegungskriterien für Zentrale Orte und ihre Versorgungsbereiche. 

Der VerfGH Münster (VerfGH 18/08 zum FOC Ochtrup d. h. im Kontext der Steuerung des großflächigen EIn-

zelhandels) argumentiert: „Mit Rücksicht darauf, dass die Verbotsregelung sich als erhebliche Beschränkung 

der Planungshoheit auswirkt, unterliegen die Schwellenwerte einem besonderen Rechtfertigungsbedürfnis.“ 

Der VerfGH hat auch das Erfordernis einer raumstrukturell differenzierten Betrachtung und hier explizit diffe-

renzierte Schwellenwerte für Zentrale Orte betont (ebd. Rn. 23). 

Wesentlich ist bei Einzelfallentscheidung die so genannte „Systemgerechtigkeit“ (Beck/Roschmann, 2002: 

64), die darauf abzielt, dass dem Gleichbehandlungsprinzip Rechnung getragen wird. Einzelfälle müssen auf 

Grundlage eines politisch legitimierten Zielsystems nach einheitlichen Maßstäben und bei Vergleichbarkeit 

auch gleich behandelt werden. Davon kann im konkreten Einzelfall abgewichen werden, sofern sich hierfür 

sachgerechte Gründe vorbringen lassen. Dafür sind Regel-Ausnahme-Verhältnisse zu bestimmen. 

Die klassischen Raumkategorien (Ländlicher Raum, Ordnungsraum, Verdichtungsraum) fassen letztlich unter-

schiedliche raumstrukturelle Settings in Kategorien zusammen, die jedoch nicht hinreichend differenziert sind, 

um als Strukturierungsmerkmal für die Festlegung Zentraler Orte verwendet zu werden. Zudem kann in ver-

schiedenen Raumstrukturen ein unterschiedlicher Umgang mit dem empirisch ermittelten Zentrale-Orte-

System erforderlich sein, um eine Versorgung mit zentralörtlich relevanten Gütern und Dienstleistungen sicher 

zu stellen. So kann die Festlegung eines Zentralen Orts – abweichend vom empirischen Befund – im Einzelfall 

erforderlich werden, um Erreichbarkeitsstandards einzuhalten. Dies betont das ROG im Übrigen ausdrücklich 
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(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG: „die Erreichbarkeits- und Tragfähigkeitskriterien des Zentrale-Orte-Konzepts sind flexi-

bel an regionalen Erfordernissen auszurichten“). 

Bei der raumstrukturellen Differenzierung, die für die Beurteilung Zentraler Orte herangezogen werden sollte, 

sollten dann die zentralen Festlegungskriterien für Zentrale Orte, nämlich Tragfähigkeit und Erreichbarkeit, in 

den Vordergrund gestellt werden. Und zwar differenziert für die folgenden Strukturvarianten im Zentrale-Orte-

Konzept, die in den folgenden Abschnitten näher erläutert werden: 

 „Monozentraler Ort“ : die Vorzugsvariante. Es lassen sich zentralörtliche Funktionen auf einen oder 

mehrere intrakommunale Standort(e) einer Gemeinde fokussieren, der/die innerhalb eines empirisch 

bestimmbaren Verflechtungs- und begründbar festlegbaren Versorgungsbereichs tragfähige und er-

reichbare zentralörtliche Leistungen für dritte Gemeinden erbringt.  

 „Städteverbund“: Es lassen transkommunale Standorträume identifizieren, die gemeinsam innerhalb 

eines empirisch bestimmbaren Verflechtungs- und begründbar festlegbaren Versorgungsbereichs 

tragfähige und erreichbare zentralörtliche Leistungen für dritte Gemeinden erbringen. Hier bieten sich 

primär „Städteverbünde“ an, die der Absicherung der vorgenommenen bzw. raumordnerisch für er-

forderlich erachteten Funktionsteilung dienen oder 

 „Funktionsraum“: Es handelt sich um einen Standortraum, der sich durch überlagerte Verflechtungen 

auszeichnet, bei denen Versorgungsaufgaben wechselseitig mit übernommen werden, ohne dass ei-

ne klare Dominanz eines oder mehrerer Orte erkennbar wäre. Hier ist deshalb zwar ein Versorgungs-

raum festlegbar, aber kein Zentraler Ort. Hier sollte ein „Funktionsraum“ festgelegt werden, in dem 

zentralörtliche Leistungen ortsverteilt vorgehalten werden. Dabei ist zu differenzieren zwischen: 

o Variante A: transkommunaler Standortraum ohne Erreichbarkeitsprobleme (sehr zentraler 

städtischer Raum) und 

o Variante B: transkommunaler Standortraum mit Erreichbarkeits- und/oder Tragfähigkeitsprob-

lemen (sehr peripherer ländlicher Raum) im Sinne eines Selbstverantwortungsraums (Varian-

te einer kleinräumigen Verantwortungsgemeinschaft)31. 

Monozentraler Ort mit eindeutig abgrenzbarem Verflechtungsraum 

Nach Ansicht der Autoren kann von einem monozentralen Ort gesprochen werden, wenn sich ein Verflech-

tungsraum eindeutig auf einen Zentralen Ort beziehen lässt und deshalb plausibel ein Versorgungsraum be-

stimmbar ist, keine substantiellen konkurrierenden Überschneidungen mit zentralen Funktionen im Versor-

gungsbereich bestehen und der Ort über ausreichende zentralörtliche Potenziale, insbesondere bezüglich der 

Bevölkerungsgröße und des Bündels angebotener Einrichtungen der Daseinsvorsorge verfügt; demnach exis-

tieren klare und eindeutige Wirkungsbeziehungen. Bei solchen Orten handelt es sich um die historisch ge-

wachsenen Stadt- und Ortskerne, deren stadträumliche Merkmale (wie Stadt- und Straßengrundriss, Stadtbild, 

architektonische und städtebauliche Merkzeichen) erhalten und ablesbar sind. An diesen erkennbaren „Clus-

tern“ (vgl. Kapitel 2.1) befinden sich die öffentlichen und privaten Versorgungseinrichtungen oftmals stark 

räumlich konzentriert in funktionalem Zusammenhang mit den ÖPNV-Knotenpunkten. Dieser Ort wird seinen 

zentralörtlichen Funktionen im „klassischen“ Sinne gerecht. Die Funktionszuweisung an einen Ort ist die Vor-

zugsvariante, weil Kooperation kein Selbstzweck ist und immer mit Transaktionskosten verbunden ist. Jede 

                                                        
31 Im Rahmen dieser Studie wird für die Variante B des Funktionsraumansatzes der Begriff „Selbstverantwortungsraum“ ver-
wendet. 
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Aufteilung zentralörtlicher Funktionen innerhalb einer Gemeinde oder auf mehrere Gemeinden untergräbt 

tendenziell immer das dem Zentrale-Orte-Konzept innewohnende Konzentrations- und Bündelungsprinzip. 

Aus den oben getroffenen Ausführungen lässt sich schlussfolgern, dass es um der raumordnerischen Steue-

rungswirkung willen gerade in ländlichen Räumen bzw. bei intrakommunalen Zentren geboten ist, zentralörtli-

che Funktionen nicht per se an die gesamte Gemeinde zu vergeben, mit der Konsequenz, dass keinerlei Ein-

flussmöglichkeit mehr besteht, wo innerhalb von – in Bezug auf ihr Gemarkungsgebiet großen – Einheitsge-

meinden zentralörtlich relevante Einrichtungen angesiedelt werden. Diesem Umstand wird von einigen Plan-

gebern bereits durch die Definition des Zentralen Ortes als „zentrales Siedlungsgebiet“ oder ähnliche Begriffe 

Rechnung getragen. Diese bilden quasi das eigentliche Grundzentrum in seinem räumlichen Umgriff, bzw. 

Umgriffen im Fall von multipolaren Infrastrukturclustern ab. 

Auf der Ebene der Mittelzentren sind über die zentralen Siedlungsgebiete der Grundversorgung hinaus Stand-

ortbereiche/Teilorte (evtl. Hauptorte) mit guter (überörtlicher) Erreichbarkeit zu bestimmen, die den tatsächli-

chen Standort gebündelter höherwertiger Infrastruktur und Versorgungseinrichtungen darstellen. Die Abgren-

zung sollten Regionalplanung und Kommune gemeinsam erarbeiten; die Erreichbarkeit sollte sich auf MIV und 

ÖPNV beziehen. Befinden sich einzelne mittelzentral bedeutsame Einrichtungen außerhalb dieses Standort-

bereichs, so wäre dies ein Indikator dafür, dass diese Einrichtungen im Fall von Tragfähigkeitsproblemen 

(nach Prüfung des Beitrags zur Versorgungsicherung) prioritär aufgegeben werden sollten. 

Hierbei kann nach Auffassung der Verfasser keine Rede von einem unzulässigen Eingriff in die kommunale 

Selbstverwaltungsgarantie sein, denn es handelt sich bei Zentralörtlichkeit um eine im Kern überörtliche, 

raumbedeutsame Aufgabe, die eine Übernahme von Versorgungsleistungen für Dritte einschließt, damit für 

den Gesamtraum die Daseinsvorsorge gesichert ist (vgl. dazu auch Kapitel 4.1.2). Davon abgesehen leisten 

auch diejenigen Zentralen Orte eine raumbedeutsame Versorgungsaufgabe, die keine andere Gemeinde mit-

versorgen, sondern deren (Nah-)Versorgungsbereich sich auf die eigene Standortgemeinde erstreckt, da sie 

in das zentralörtliche Gesamtsystem eingebunden sind. Sie versorgen „im Umland“ primär die Ortslagen auf 

dem eigenen Gemeindegebiet („Selbstversorgerorte“), können aber aufgrund der güterspezifischen unter-

schiedlich ausgeprägten Einzugsbereiche im privatwirtschaftlichen Sektor mitunter auch darüber hinaus Kun-

den anziehen. 

Funktionsteilige Zentralorte bzw. zentralörtlicher Städteverbund mit eindeutig abgrenzbarem Verflechtungs-

raum 

Funktionsteilungen zwischen zentralörtlich eingestuften Gemeinden können grundsätzlich auf eine lange Tra-

dition in den Zentrale-Orte-Konzepten der Bundesländer zurückblicken. Mehrfachzentren werden in Baden-

Württemberg bereits seit 1971 und zuletzt im LEP 2002 festgelegt, wobei die Festlegung allerdings teilweise 

jahrzehntelang bestanden hat, ohne eine messbare Wirkung erzielt zu haben. Die landesplanerische Funkti-

onszuweisung entsprach somit eher einer analytischen Ist-Beschreibung des (funktionsteiligen) Systems, 

ohne dass die Städte als Funktionsempfänger daraufhin eine Kooperation initiiert hätten. Die Landespla-

nungsbehörden haben ihrerseits auch keine Anstrengungen unternommen, die damit verknüpfte landesplane-

rische Zielaussage einer funktionsteiligen Wahrnehmung der Versorgung für den zugewiesenen Versorgungs-

bereich mit Leben zu erfüllen. 

Relativ neu, beginnend mit Sachsen (1994 bzw. verstärkt 2003), Bayern (2003, 2006 und 2013), Thüringen 

(2004 und 2014), Mecklenburg-Vorpommern (2005), Rheinland-Pfalz (2008), Berlin-Brandenburg (2009) und 

Sachsen-Anhalt (2010) werden jedoch für die weitere Aufrechterhaltung bzw. erstmalige Festlegung derartiger 
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Funktionsteilung Gegenleistungen verlangt, indem von den Kommunen der Nachweis zu erbringen ist, dass 

tatsächlich im Sinne einer funktionsteiligen Wahrnehmung zentralörtlicher Aufgaben kooperiert wird. Dafür ist 

materiell (inhaltliche Kooperationsfelder) und/oder instrumentell (Regionale Entwicklungskonzepte, gemein-

same Flächennutzungspläne, raumordnerischer Vertrag) ein Nachweis zu erbringen, der im Rahmen einer 

Evaluierung überprüft wird (Berlin-Brandenburg, Bayern, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt). 

Dabei werden funktionsteiligen Ansätzen – sofern eine wirklich wechselseitige Funktionsergänzung (s. u.) 

zwischen den Städten vorliegt – große Potentiale bei der Sicherung der Daseinsvorsorge in Räumen mit nach-

lassender Tragfähigkeit zugeschrieben. Dabei kann der Städteverbund als Alternative zu der geforderten 

Straffung der Zentrale-Orte-Konzepte durch Konsolidierung der Anzahl der Zentralen Ort auf einige wenige 

tragfähige Orte („Versorgungsanker“) betrachtet werden. Denn in dünnbesiedelten Regionen, wo einzelne 

Orte nicht mehr die erforderlichen Mindesttragfähigkeiten aufweisen, um die Versorgungsfunktion monozentral 

zu gewährleisten, kann diese durch die Ausweisung von Funktionsteilungen im Verbund zweier oder mehrerer 

benachbarter Städte geschehen. So wurde die Kooperation zwischen Zentralen Orten in den beschriebenen 

Ausnahmefällen auch durch den ARL-Arbeitskreis zur Fortentwicklung des ZOK als sinnvoll angesehen (Blo-

tevogel 2002: XXV). 

Mithin wird das Zentrale-Orte-Konzept eines Landes durch die Einführung von Städteverbünden erweitert und 

flexibilisiert. Der im Forschungsvorhaben verwendete Begriff „Städteverbund“ beinhaltet aus Sicht der Bearbei-

ter daher mehr als bloß einen funktionsteiligen Zentralen Ort bzw. Mehrfachzentrum als reine landesplaneri-

sche Festlegung; vielmehr ist dies eine Kombination aus einem von der Landesplanung initiierten (top-down) 

und von den Städten und Gemeinden gestalteten und umgesetzten Prozess (bottom-up). Bei einem Städte-

verbund (vgl. dazu auch Greiving 2006, BMVBS 2008) kommt ein modifiziertes Territorialprinzip zur Anwen-

dung; d. h. die klassische, gemeindespezifische zentralörtliche Funktionszuweisung (Territorialprinzip) wird 

dahingehend modifiziert, dass diese nun an zwei oder mehrere Städte für einen gemeinsamen Versorgungs-

bereich gerichtet wird. Die Ausgestaltung richtet sich dabei an die Tragfähigkeit des gemeinsamen Versor-

gungsbereiches und keine der Städte hat mehr den Anspruch, für sich sämtliche Versorgungeinrichtungen 

einzufordern. Dabei können Teilfunktionen auch ungleich zwischen den Partnern verteilt sein, wobei eine 

Funktionsteilung nur dann Sinn macht, wenn jeder Partner zur gemeinsamen Funktionswahrnehmung sub-

stantielle Teilfunktionen beisteuert. Insofern sind Funktionsteilungen zwischen Hierarchiestufen nicht denkbar, 

sehr wohl aber ein Städteverbund zwischen einem bisherigen Mittel- und einem Grundzentrum, die gemein-

sam mittelzentrale Funktionen übernehmen, sofern das bisherige Grundzentrum zumindest einzelne mittel-

zentrale Teilfunktionen übernimmt, die im Regelfall im bisherigen Mittelzentrum nicht vorgehalten werden 

(z. B. Anbindung an schienengebundenen ÖPNV, Hafen, usw.) 

Eine solche gemeinsame Funktionszuweisung ist an raumstrukturelle Voraussetzungen gebunden, d. h. eine 

räumliche Nähe sowie ein Funktionsergänzungspotenzial sind entscheidend (Erreichbarkeit). Die räumliche 

Nähe muss durchaus vom Zentralitätsniveau abhängig gemacht werden, d. h. gemeinsame Oberzentren kön-

nen größere Distanzen aufweisen, als etwa Grundzentren, weil andere Erreichbarkeitskriterien für die von 

ihnen gemeinsam zu erbringenden Versorgungsleistungen maßgeblich sind. 

Zentralörtlicher Funktionsraum 

Ein zentralörtlicher Funktionsraum als Steuerungsmodell ist für Raumstrukturen angezeigt, in denen sich für 

einen zentralörtlichen Versorgungsbereich kein hinreichend abgrenzbarer Ort (monozentraler Ort) und auch 

keine Funktionsteilungen zwischen benachbarten Orten (Städteverbund) mit Ergänzungspotenzial anbieten. 

Dies kann, wie oben ausgeführt, in sehr zentralen Räumen der Fall sein, in denen zwischen den Gemeinden 
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sich wechselseitig überlagernde Verflechtungen vorliegen. Ober aber in sehr peripheren Räumen, in denen 

sich mangels tragfähigem Infrastrukturcluster kein Zentraler Ort (i. d. R. Grundzentrum) bestimmen lässt. Inso-

fern erfolgt seine räumliche Abgrenzung stets negativ. Da – wie bereits oben ausgeführt – der zentralörtliche 

Versorgungsbereich insbesondere auf der mittelzentralen Ebene Bedeutung besitzt, sind Funktionsräume in 

aller Regel mittelzentrale Funktionsräume (Ausnahme sind die Fälle der o. g. Variante „Selbstverantwortungs-

raum“). 

Die Strukturen in diesen Räumen zeichnen sich durch überlagerte Verflechtungen aus, bei denen Versor-

gungsaufgaben wechselseitig mit übernommen werden, ohne dass eine klare Dominanz eines Ortes erkenn-

bar wäre (polyzentrale Stadtregionen mit gleichstarken Zentren). Infrastruktur ist in der Regel mehrfach in 

zumutbarer Entfernung vorhanden. Bisher hat die Raumordnung in diesen Fällen dennoch häufig normativ 

einem oder mehreren Orten die Funktion zugewiesen, ohne dass dies der realen Zentrenstruktur entsprochen 

hätte (Polyzentralität). 

Der Kern dieser Strukturvariante besteht in dem so genannten „Funktionalprinzip“, d. h. es wird nicht länger 

auf Gemeinden, sondern auf Einrichtungen bzw. Funktionen abgestellt. Das Netzwerk in Gänze (der jeweilige 

„Funktionsraum“) bzw. die jeweilige Infrastruktureinrichtung muss den Tragfähigkeitskriterien entsprechen. 

Dabei sind für die Funktionen drei Steuerungsbereiche von maßgeblicher Bedeutung: 

 Steuerung der Einzelhandelsentwicklung, 

 Steuerung der Infrastrukturversorgung und 

 Steuerung der Siedlungsentwicklung. 

In diesen drei Steuerungsbereichen wird jeweils allein von den raumstrukturellen Voraussetzungen (z. B. Lage 

auf einer Entwicklungsachse, gute SPNV/ÖPNV-Anbindung), nicht jedoch von der bisherigen Zentrenstruktur 

bzw. territorialen Funktionszuweisung ausgegangen. Infolgedessen könnten zukünftig auch in günstig gelege-

nen Grundzentren Entwicklungen zugelassen werden, während bisherige Mittelzentren sich ggf. neuen Rest-

riktionen ausgesetzt sehen könnten. 

Dem Grundsatz nach folgt das Konzept der zentralörtlich bedeutsamen Allgemeinen Siedlungsbereiche (vgl. 

Kapitel 4.2.2) im Entwurf des LEP NRW dem Funktionsraumkonzept, da hier raumstrukturelle Voraussetzun-

gen (räumlich gebündeltes Angebot an Infrastruktur) für die weitere Entwicklungsfähigkeit im Bereich der Sied-

lungsflächenentwicklung definiert werden. 

Wesentlich ist – ähnlich wie beim Konzept der Städteverbünde – eine Kombination aus raumordnerischer 

Funktionszuweisung und verbindlicher interkommunaler Kooperation, sinnvollerweise abgesichert über einen 

raumordnerischen Vertrag und inhaltlich vorbereitet in einem Regionalen Entwicklungskonzept (REK). In die-

sem Rahmen sind die Standortkriterien zu definieren, die in den drei o. g. Steuerungsbereichen zu erfüllen 

sind. Eine zentrale Rolle für die Ausgestaltung der Kooperation kommt daher der Regionalplanung zu. 

Optimierungspotential in den Ländern 

Wie eingangs erwähnt, findet bereits in Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nieder-

sachsen und Schleswig-Holstein eine raumstrukturelle Differenzierung von Schwellenwerten statt. In Sachsen 

und Sachsen-Anhalt werden in Einzelfällen bei Erreichbarkeitsproblemen im ländlichen Raum Zentrale Orte 

auch bei Unterschreitung der Tragfähigkeitsschwellen festgelegt, es findet jedoch keine grundsätzliche Diffe-

renzierung der Schwellenwerte statt. Bayern, Berlin-Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen müss-

ten hingegen eine entsprechende Regelung einführen. 
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Daraus abgeleitete differenzierte Tragfähigkeitsschwellen werden bereits in Baden-Württemberg, Schleswig-

Holstein und dem Saarland praktiziert bzw. in der Länderumfrage von den entsprechenden Landesplanungen 

zumindest für fachlich sinnvoll erachtet (Berlin-Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersa-

chen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen). Lediglich Bayern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen 

lehnen dies ab.  

Bei den Strukturvarianten sieht bisher kein Bundesland explizit die Variante „Funktionsraum“ vor. Ansatzweise 

kann man in der rheinland-pfälzischen Kooperationsempfehlung für mehrere Mittelzentren in einem Mittelbe-

reich einen solchen Funktionalansatz sehen, der jedoch keinerlei Bindung gegenüber den Normadressaten 

entfaltet. Der Anpassungsbedarf wäre daher erheblich. Hingegen kennen nur Nordrhein-Westfalen und das 

Saarland keinerlei Funktionsteilungen im Zentrale-Orte-Konzept. Bei den anderen Flächenländern bestünde 

teilweise Modifikationsbedarf (Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein), da zwar 

Funktionsteilungen existieren, die erforderliche interkommunale Kooperation aber nicht verlangt bzw. deren 

Umsetzung nicht evaluiert wird. 

4.1.2 Gebietsscharfe Festlegung Zentraler Orte 

These 

Eine gebietsscharfe Festlegung Zentraler Orte ist zielführend, da nur so dem Konzentrations- und Bünde-

lungsprinzip Rechnung getragen werden kann. Dabei ist zwischen zentrenprägenden und zentrengebundenen 

Einrichtungen bzw. Funktionsbereichen zu trennen.  

Erläuterung 

Ein wesentlicher Vorteil einer am Standortcluster orientierten Festlegungspolitik besteht zweifellos in der fein-

teiligen Steuerungswirkung des Zentrale-Orte-Konzepts und damit einer effektiven Zielerreichung hinsichtlich 

des Konzentrations- und Bündelungsprinzips. Gleichwohl gibt es auch Argumente für das Territorialprinzip, die 

insbesondere auf die Verwaltungszentralität als einen Faktor im Zentrale-Orte-Konzept abzielen. Die Bedeu-

tung einer politisch selbstständigen Einheitsgemeinde für die Daseinsvorsorge wird auf diese Weise ebenso 

reflektiert wie die Tatsache, dass sich viele Infrastrukturen in Trägerschaft der Gemeinden bzw. Landkreise 

(und damit der Fachplanungen) befinden, die ja Adressaten der Funktionszuweisung des Zentrale-Orte-

Konzepts sind.  

Der Ansatz der ARL (2002) differenziert zwischen intrakommunalen und transkommunalen Standortclustern. 

Daraus muss aber nicht unmittelbar eine normative Festlegung exakt derjenigen Cluster in ihrem räumlichen 

Umgriff folgen, wie er sich empirisch beschreiben lässt. Insofern ist eine gebietsscharfe Festlegung Zentraler 

Orte (Etwa über den Hauptort) auch kein Widerspruch zum Standortclusteransatz, sondern eine normative 

Annäherung an das empirisch Beschreibbare. 

Dabei erscheint auf grundzentraler Ebene ein enger räumlicher Umgriff im Sinne des Ansatzes der sog. „zent-

ralörtlich bedeutsamer Allgemeiner Siedlungsbereiche“ (vgl. Ziel 6.2.1 Entwurf LEP NRW) notwendig. Dieser 

sieht (vgl. auch Kapitel 4.1.1) ein räumlich gebündeltes Angebot an öffentlichen und privaten Dienstleistungs- 

und Versorgungseinrichtungen vor, um eine räumliche Kongruenz zwischen Standortcluster und normativer 

Steuerung zu erreichen. Auch dürfen Vorranggebiete für Siedlungsentwicklung nur in den Ortsteilen ausge-

wiesen werden, die über eine ausreichende Infrastruktur verfügen. Dieses Ziel zielt jedoch klar auf die Grund-

versorgung (siehe Begründung: S. 38 im LEP Entwurf), während zu mittel- und oberzentralen Standortclustern 

keine Festlegungen erfolgen. Insofern sollten auf grundzentraler Ebene alle zentrenprägenden Einrichtungen 
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auch im Hauptort bzw. Infrastrukturcluster vorliegen bzw. bei der Bestimmung des Infrastrukturclusters nur 

solche Einrichtungen mitzählen, die in eben diesem verortet sind (nicht jedoch andere, die im sonstigen Ge-

meindegebiet eines Grundzentrums liegen, vgl. dazu auch Kapitel 4.3.1).  

Bei Mittel- und Oberzentren ist – jenseits ihrer grundzentralen Cluster – bei der Steuerung mittel- und ober-

zentraler Funktionen eine Beschränkung der Entwicklungsfähigkeit auf räumliche Cluster nicht für alle Funkti-

onsbereiche zwingend geboten, zumal viele zentrenprägenden Güter und Dienstleistungen häufig auch weni-

ger in Ortsteilen konzentriert vorliegen (z. B. Standorte weiterführender Schulen, Sportstätten, Tagungs- und 

Messeeinrichtungen, Häfen und Flughäfen) und diese bei der Prüfung der Einstufung als Mittelzentrum mit zu 

berücksichtigen sind. Somit stehen hier die zentralörtlichen (Mittel-)Bereiche im Vordergrund. Erforderlich 

erscheint eine Bündelung vor allem in den zentrengebundenen Funktionsbereichen großflächiger Einzelhandel 

und ÖPNV. Zudem sollte dem Bündelungsprinzip insofern Rechnung getragen werden, als dass im Fall eines 

erforderlichen Rückbaus solche mittelzentralen Einrichtungen Bestand haben sollten, die sich im Infrastruktur-

cluster des Mittelzentrums befinden. Insofern sollten bei der Bestimmung von Mittel- und Oberzentren auch 

solche Ausstattungen berücksichtigt werden, die zur Funktionserfüllung beitragen, sich jedoch nicht im 

Hauptort des Mittelzentrums befinden (vgl. auch Kapitel 4.3.1).  

Rheinland-Pfalz berücksichtigt auf mittelzentraler Ebene sogar ausdrücklich auch Standorte außerhalb des 

Mittelzentrums, aber innerhalb des Mittelbereichs. In Brandenburg sind die Mittelbereiche die räumliche Be-

zugskulisse für die Vorhaltung gehobener Funktionen der Daseinsvorsorge. Dies stellt insofern kein Wider-

spruch zum Konzentrations- und Bündelungsprinzip dar, als dass zentrengebundene Einrichtungen wie der 

großflächige Einzelhandel weiterhin an die Hauptorte gebunden sind. 

Grundsätzlich ist das Vorliegen eines Standortclusters mit entsprechenden Einrichtungen zentrale Vorausset-

zung für eine Funktionszuweisung; auch wenn bei den Strukturvarianten Monozentraler Ort und Städtever-

bund weiterhin Gemeinden als Zentrale Orte festgelegt werden, ist der Funktionsempfänger dann nicht länger 

die politische Gemeinde, sondern der Standortcluster bzw. Hauptort. Sonderfälle sind Gemeinden, die über 

zwei oder mehrere Cluster verfügen. Die Festlegung einer Mehrzahl an Infrastrukturclustern bzw. Hauptorten 

in einem Zentralen Ort ist grundsätzlich kein Problem, sofern diese eine hinreichende Ausstattung haben (vgl. 

Kapitel 4.3). Weist jedoch kein Cluster eine hinreichende Zentralität auf, gestaltet sich die Entscheidungsfin-

dung schwierig. Im Falle der gewährleisteten Erreichbarkeit eines anderen Grundzentrums sollte auf die Funk-

tionszuweisung als Zentraler Ort verzichtet werden. Ist dies nicht gewährleistet, ist zu prüfen, ob die raum-

strukturellen Vorrausetzungen eine Unterschreitung der Tragfähigkeit bzw. Ausstattung rechtfertigen. Dafür 

sind Ausnahmen im entsprechenden Ziel der Raumordnung zu programmieren (z. B. Unterschreitung be-

stimmter Bevölkerungsdichten). Ist der Cluster aber so schwach ausgeprägt, dass keine signifikante Bünde-

lungswirkung mehr gegeben ist, sollte die Funktionsraumvariante „Selbstverantwortungsraum“ (vgl. Kapi-

tel 4.1.1) gewählt werden. 

Insgesamt ist der erste Schritt immer die Identifizierung der zentralörtlichen Standortcluster mit Hilfe der Fest-

legungskriterien, die in Kapitel 4.3 erläutert sind. Eine empirische Analyse (Sachebene) setzt eine politisch 

legitimiertes Zielsystem bzw. im konkreten Festlegungskriterien für Zentrale Orte voraus (Wertebene). Hin-

sichtlich der Steuerungswirkung bekommt das Standortcluster wieder eine andere Bedeutung, da zentralörtlich 

bedeutsame Infrastruktur nur im Standortcluster entwickelt bzw. dort möglichst nicht zurückgebaut werden 

soll. Insofern können mit Bezug auf ein raumordnerisches Steuerungskonzept auch ausstattungsgleiche Orte 

ungleich behandelt werden, wenn dies die gegebenen Raumstrukturen erforderlich machen. Aus einem empi-

rischen Befund muss also nicht zwingend eine normative Festlegung folgen. 
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Rechtmäßigkeit intragemeindlich differenzierter Funktionszuweisungen 

Grundsätzlich wurde wiederholt in Zweifel gezogen, ob die Raumordnung überhaupt berechtigt ist, intrage-

meindlich differenzierte Festlegungen zu treffen (vgl. Siedentopf 1977, Gawron et al. 2010, Bunzel/Hanke 

2011). Daher ist zu klären, ob der in vielen Bundesländern ausgeübte Steuerungsanspruch im Sinne einer am 

Standortcluster orientierten Festlegungspolitik verfassungsrechtlich zulässig ist. 

Raumordnung ist die zusammenfassende, überörtliche und fachübergreifende Planung zur Sicherung, Ord-

nung und Entwicklung des Raumes (§ 1 Abs. 3 ROG). Raumordnung umfasst alle raumbedeutsamen Berei-

che, geht damit über den rein boden- bzw. grundstücksbezogenen Ansatz der Bauleitplanung hinaus. § 1 

ROG benennt Aufgabe und Leitvorstellung der Raumordnung. Abs. 1 lautet: „Der Gesamtraum der Bundesre-

publik Deutschland und seine Teilräume sind durch zusammenfassende, übergeordnete Raumordnungspläne 

und durch Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen zu entwickeln, zu ordnen und zu si-

chern.“ 

Diese Steuerungsfunktion der Raumordnung ist allgemein anerkannt. Gemäß § 8 Abs. 5 ROG sollen Raum-

ordnungspläne Festlegungen zur Steuerung der Raumstruktur enthalten, insbesondere zu der anzustreben-

den Siedlungsstruktur. Beispielhaft genannt werden Raumkategorien, Zentrale Orte, besondere Gemeinde-

funktionen, Siedlungsentwicklungen, Achsen. Dabei sind erstens unterschiedliche Anforderungen an den 

Raum aufeinander abzustimmen und die auf der jeweiligen Planungsebene auftretenden Konflikte auszuglei-

chen und zweitens Vorsorge für einzelne Raumfunktionen und Raumnutzungen zu treffen. 

Bei der Aufstellung von letztabgewogenen Zielen der Raumordnung sind die Vorgaben der Verfassung aus 

dem Gebot hinreichender Bestimmtheit zu beachten (Art. 20 Abs. 3 GG). Danach ist eine aus der Verwendung 

unbestimmter Rechtsbegriffe resultierende Auslegungsbedürftigkeit unschädlich, „solange die Auslegung unter 

Nutzung der juristischen Methodik zu bewältigen ist [...] und die im konkreten Anwendungsfall verbleibenden 

Ungewissheiten nicht so weit gehen, dass Vorhersehbarkeit und Justitiabilität des Verwaltungshandelns ge-

fährdet sind“ (BVerfGE 21, 73 (79 f.); BVerfGE 31, 255 (264); BVerfGE 83, 130 (145); BVerfGE 110, 33 (53). 

Das Gebot hinreichender Bestimmtheit verlangt aus Gründen der Rechtssicherheit, der Vorhersehbarkeit und 

der Berechenbarkeit, dass die sich aus den Zielen der Raumordnung ergebenden inhaltlichen Anforderungen 

sachlich und räumlich bestimmt oder bestimmbar sein müssen (vgl. Runkel 2009, § 3 Rnrn. 29-39). Runkel 

argumentiert, dass raumordnerische Festlegungen, um die für ein Ziel der Raumordnung erforderliche Be-

stimmbarkeit zu erlangen, bereichsscharf sein sollten (Runkel, in: Emst/Zinkhahn/Bielenberg/Krautzberger, § 1 

Rn. 56). Dies bezieht sich insbesondere auf die Festlegungen von Vorranggebieten, mit denen bestimmte 

Raumnutzungen oder Raumfunktionen gesichert werden sollen. 

Der Bestimmtheitsgrundsatz steht für den Bereich der Raumordnung allerdings in einem Spannungsverhältnis 

mit der durch die Selbstverwaltungsgarantie nach Art 28 Abs. 2 GG geschützten gemeindlichen Planungsho-

heit (BVerwG, Urt. V. 30.01.2003 – 4 CN 14/01 –, BauR 2003, S. 1175 ff. (1178 f.); Runkel (2009, § 3 Rnrn. 

118-125). 

Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG garantiert die Unverletzlichkeit der kommunalen Selbstverwaltung: „Den Gemeinden 

muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze 

in eigener Verantwortung zu regeln.“ Da es sich bei dem im Rechtsgutachten des BVerfG (BVerfG 3, 407, 

424) dem Bund zugeschlagenen Bereich der städtebaulichen Planung zudem um die örtliche Planung handelt, 

die unter die im Art. 28 GG genannten Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft fällt, wurde den Gemeinden 

als Selbstverwaltungskörperschaft die Planungshoheit ermöglicht. Dabei handelt es sich um das vom Bund 
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weisungsfreie und an den Rahmen der Gesetze gebundene übertragene Selbstverwaltungsrecht auf Aufstel-

lung von örtlichen Bauleitplänen (§ 2 Abs. 1 BauGB). 

Die Planungshoheit umfasst das Recht auf Planung und Regelung der Bodennutzung auf dem jeweiligen Ge-

meindegebiet sowie einen Abwehranspruch gegen Planungen anderer Träger, soweit diese den Planungen 

der Gemeinde widersprechen. Mit dem Recht auf Planung ist grundsätzlich ein Spielraum an Planungsermes-

sen bzw. eine Gestaltungsfreiheit im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Planungsaufgaben und innerhalb 

konkreter Planungen verbunden. Das Merkmal der Planung ist – in Abgrenzung zur gebundenen Verwaltung 

(z. B. im Bereich des Bauordnungsrechtes) – die Entstehung eines Planes aufgrund eines mehrphasigen Pro-

zesses der Erfassung gegenwärtiger Lagen, der Prognose künftiger Entwicklungen und des Entwurfs einer 

normativen Ordnung. Diese Aufgabe unterliegt lediglich einer Rechtsaufsicht. 

Den Gemeinden ist danach ein substanzieller Raum zur Verwirklichung eigener bauleitplanerischer Vorstel-

lungen zu gewähren, mit der Folge, dass die Ziele der Raumordnung den Gemeinden nur einen ausfüllungs-

bedürftigen Rahmen setzen können (BverwG, Urt. V. 18.09.2003 – 4 CN 20/02 –, NVwZ 2004, S. 226 ff 

(226 f), Urt. V. 15.05.2003 – 4 CN 9/01 –, BauR 2003, S. 1679 ff (1680 f); Runkel 2009, § 3 Rnrn. 44-47). 

Dennoch kann die Planungshoheit der Gemeinden durch die Aufstellung von Zielen der Raumordnung einge-

schränkt werden, wenn das Willkürverbot und der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beachtet werden und den 

Gemeinden substanzieller Planungsspielraum verbleibt. Die Planungshoheit wird jedenfalls nicht verletzt, 

wenn einzelne Gemeinden aufgrund der Situationsgebundenheit ihres Raumes Einschränkungen ihrer Pla-

nungshoheit hinzunehmen haben und soweit die Ziele der Raumordnung aus überörtlichen Belangen erforder-

lich sind. Diese haben dann ein höheres Gewicht als die örtlichen Belange (BverfG, Beschl. V. 07.10.1980 – 2 

BvR 584, 598, 599, 604/76 -, BverfGE 56, S. 298 ff. (312 ff); Durner, Greiving, Reizig (2011); Schmidt-

Eichstaedt, Reitzig (2001); Gawron et al. (2010: 65).  

Den differenziertesten Anforderungskatalog im Spannungsverhältnis zwischen Bestimmtheitsgrundsatz und 

kommunaler Selbstverwaltungsgarantie haben Bunzel/Hanke (2011: 50f) entwickelt: 

 Das verfassungsrechtliche Aufgabenverteilungsprinzip: danach ist hinsichtlich der Angelegenhei-

ten der örtlichen Gemeinschaft auch außerhalb des Kernbereichs der Selbstverwaltungsgarantie 

grundsätzlich die Kommune für die Regelung ihrer örtlichen Aufgaben zuständig. 

 Das Verhältnismäßigkeitsgebots mit den sich daraus ableitenden Elementen als Grundsatz der sach-

lichen Legitimation: danach darf die Landesplanung nur aus sachlich gerechtfertigten, insbesondere 

überörtlichen Gründen, in die Planungshoheit der Gemeinde eingreifen. 

 Geeignetheit: danach muss die landesplanerische Zielfestlegung geeignet sein, den angestrebten 

Zweck zu erreichen; sie muss in irgendeiner Weise zweckförderlich sein. 

 Erforderlichkeit: das Ziel der Raumordnung muss erforderlich sein, um den angestrebten Zweck zu 

erreichen. Der Zweck darf nicht in gleichem Maße durch andere, weniger einschneidender Mittel er-

reicht werden können. 

 Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne: danach muss eine Güterabwägung ergeben, dass der mit 

dem Ziel der Raumordnung angestrebte Zweck in einem angemessenen Verhältnis zu den damit be-

wirkten Beschränkungen der kommunalen Planungshoheit steht. 

 Willkürverbot: Regelungen im Einzelfall dürfen nicht willkürlich erscheinen. Ausnahmen müssen be-

sonders begründet werden. 
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Da die Verankerung intragemeindlich differenzierter Festlegungen im Zentrale-Orte-Konzept nicht unumstritten 

ist, wird dieser Ansatz anhand der Prüfkriterien nach Bunzel/Hanke (2011:50f) einer ersten überblicksartigen 

Überprüfung unterzogen, die eine Einzelfallbeurteilung insbesondere zur Beurteilung der Verhältnismäßigkeit 

im engeren Sinne nicht ersetzen kann. Eine solche kann aber nicht hier, sondern nur durch den zuständigen 

Planungsträger für eine spezifische Rechtsnorm erfolgen.  

Das verfassungsrechtliche Aufgabenverteilungsprinzip wird dem Grundsatz nach eingehalten, solange 

den Gemeinden ein substanzieller Planungsspielraum verbleibt hinsichtlich der Frage, wo und wie die Sied-

lungs- und Infrastrukturentwicklung in den gebietsscharf abgegrenzten Infrastrukturclustern stattfinden soll. 

Die Regelung ist zwar gebiets- nicht aber parzellenscharf. 

Aus dem überörtlichen Interesse an der Sicherung der Daseinsvorsorge mit Hilfe eines räumlich gebündelten 

Angebots von Gütern und Dienstleistungen im Rahmen eines Zentrale-Orte-Konzepts ergibt sich die sachliche 

Legitimation (Edenharter 2014: S.61 ff.). Zwar handelt es sich bei der Daseinsvorsorge zunächst nach Art. 28 

Abs. 2 Satz 1 GG um eine örtliche Angelegenheit. Daraus erwächst aber auch eine Verpflichtung, alle Angele-

genheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln. Dies ist und bleibt auch unstrittig 

der Fall bei solchen Gütern und Dienstleistungen die ubiquitär im Raum vorzuhalten sind (z. B. Rettungswe-

sen, Ver- und Entsorgung usw.). Für andere ist eine Konzentration und Bündelung in Zentralen Orten erforder-

lich, da sie schon aus Effizienz- und Finanzierungsgesichtspunkten nicht in allen Gemeinden vorgehalten 

werden können. Die überörtliche Sicherung der Daseinsvorsorge, insbesondere über gebietsscharfe Zentrale-

Orte-Konzepte, begründet sich mit dem Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) sowie dem Gleichheitsgrund-

satz des Art. 3 GG. Durch eine gleichmäßige Daseinsvorsorge sollen alle Bürger gleiche Chancen zur Ent-

wicklung ihrer Persönlichkeit erhalten.  

Die Festlegung von intragemeindlichen Infrastrukturclustern bzw. Hauptorten, auf die sich die Steuerungswir-

kung des Zentrale-Orte-Konzepts bezieht, ist geeignet, um das überörtliche Interesse an der Daseinsvorsorge 

zu sichern, da öffentliche Planungsträger an Ziele der Raumordnung gebunden sind.  

Eine einzig durch die Gemeinden vorgenommene Festlegung zentraler Siedlungsbereiche würde die ange-

strebte Konzentration der Siedlungsentwicklung oftmals nicht gewährleisten, weil innerhalb großer Flächen-

gemeinden aus mehreren Ortsteilen regelmäßig kommunalpolitisch keine Einigung auf Entwicklungsschwer-

punkte gelingt. Auch ist nicht davon auszugehen, dass die Festlegung intragemeindlicher Differenzierungen 

über Grundsätze zum Ziel führen würde. Insofern ist von einer Erforderlichkeit der gebietsscharfen Angren-

zung Zentraler Orte auszugehen. 

Eine intragemeindlich differenzierte Funktionszuweisung kann verhältnismäßig sein, da der Sicherung der 

Daseinsvorsorge ein überörtliches Interesse von höherem Gewicht darstellen kann (vgl. dazu Bartram 2010: 

242ff.). Nach der Rechtsprechung des BVerfG und des BVerwG ist auch ein „landesplanerischer Durchgriff“ 

zulässig, soweit die gemeindlichen Verfahrensrechte gewahrt werden, die durch die Landesplanung verfolgten 

Gemeinwohlbelange Vorrang vor der kommunalen Planungshoheit genießen und im Übrigen „noch substanti-

eller Raum für eine konkretisierende Bauleitplanung verbleibt (BVerwGE 90, 329; unter Bezugnahme auf 

BVerfGE 76, 107. Bereits zuvor grundlegend BVerwGE 6, 342 (345).. Die Verhältnismäßigkeit im engeren 

Sinne muss aber im Einzelfall anhand eines konkreten Plansatzes überprüft werden. 

Im Übrigen ist auch auf das geltende Baurecht zu verweisen. Die Bodenschutzklausel des § 1a Abs.2 BauGB 

sowie die Aufgabenbeschreibung des § 1 Abs.5 S.3 BauGB verpflichten die Gemeinden dazu, ihre Bauleitpla-

nung vorrangig auf die Innenentwicklung auszurichten. Auch die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versor-
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gungsbereiche (vgl. § 1 Abs.6 Nr.4 BauGB) oder die Belange der Versorgungssicherheit (§ 1 Abs.6 Nr.8 

BauGB) erfordern eine Konzentration der Siedlungstätigkeiten. 

Das Willkürverbot ist nicht verletzt, soweit an die Festlegung von Infrastrukturclustern bzw. die Vergabe des 

Status als Zentraler Ort für alle Gemeinden die gleichen Maßstäbe angelegt werden. Werden ausstattungs-

gleiche Gemeinden im Einzelfall ungleich behandelt, ist dies systemgerecht, soweit es sich auf Ausnahmere-

gelungen zurückführen lässt, die im Zielsystem des entsprechenden Landesraumordnungsplans angelegt 

sind. 

Optimierungspotential in den Ländern 

Lediglich Niedersachsen, Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein sehen bisher eine ortsteilscharfe 

Festlegung zentraler Orte vor. Dabei differenzieren sie nicht zwischen Hierarchiestufen, womit auch hier Modi-

fikationsbedarf besteht. In allen anderen Flächenländern wäre eine Anpassung der Festlegungspraxis zu prü-

fen. Zwar wird, wie in Kapitel 3.2.1 dargestellt, durch Ziele oder Grundsätze eine Lenkung von Funktionszu-

weisungen bzw. Infrastruktur auf die zentralen Siedlungsbereiche innerhalb der Gemeinden vorgenommen, 

allerdings fehlt es überwiegend an bestimmten oder bestimmbaren Kriterien, ab wann von einem hinreichen-

den zentralörtlichen Siedlungsbereich auszugehen ist. 

Nordrhein-Westfalen stellt eine Ausnahme dar, weil hier zwar Gemeinden als Zentrale Orte definiert sind, über 

den Ansatz der „zentralörtlich bedeutsamen Allgemeinen Siedlungsbereiche (zASB) mit dem LEP Entwurf 

jedoch faktisch bereits eine der o. g. These gemäße differenzierte Festlegungspraxis beabsichtigt wird. 

4.1.3 Orientierungswerte für Tragfähigkeitsschwellen 

These 

Bevölkerungsschwellenwerte sind nur Proxy-Indikatoren für Tragfähigkeit, die damit approximiert bzw. auf die 

geschlussfolgert werden soll. Ein einheitlicher Zusammenhang zwischen Bevölkerung im Zentralen Ort und 

der Tragfähigkeit seiner zentralörtlich bedeutsamen Infrastruktur besteht jedoch nicht; die Tragfähigkeit hängt 

vielmehr vom der Bevölkerung im Verflechtungsbereich und zusätzlich von dessen Raumstruktur ab.  

Insofern sollte von pauschalen Einwohnerschwellenwerten sowohl als Einstufungskriterium für Zentrale Orte 

wie auch für die Abgrenzung zentralörtlicher Bereiche abgesehen werden. Vielmehr ist eine raumstrukturelle 

Differenzierung sinnvoll. Dabei kommt der Lage eines Zentralen Orts im Raum eine große Bedeutung zu, 

wenn es im Einzelfall zur Schließung von Netzlücken der Absenkung von Tragfähigkeitsstandards bedarf. 

Erläuterung 

Eine Differenzierung der Tragfähigkeitsschwellen je nach Raumstruktur erscheint rechtlich geboten (vgl. Kapi-

tel 4.1.1). So weist Spannowsky (in S/R/G, K § 2, Rn. 77) darauf hin, dass es Aufgabe der Raumordnung sei, 

den „Gewährleistungsumfang hinsichtlich der Ausstattung der Bevölkerung mit Dienstleistungen sowie techni-

scher und sozialer Infrastruktur unter Berücksichtigung der raumstrukturellen und raumfunktionellen Gege-

benheiten zu bestimmen“. Die Berücksichtigung von Mehrfachzuordnung der Bereichsbevölkerung, z. B. im 

Rahmen eines Monitorings zur Tragfähigkeit, ist vorzusehen. Wichtig ist auch die Aufnahme von Ausnahme-

tatbeständen unter Wahrung der Systemgerechtigkeit. 

Von großer Bedeutung für die Begründbarkeit zentralörtlicher Funktionszuweisungen ist die empirische Ablei-

tung der Bevölkerungsschwellenwerte, die letztendlich Tragfähigkeit abbilden sollen. Dies gilt auch für Er-

reichbarkeitsschwellenwerte, die Ausdruck planerischer Zielvorstellung sind (Gleichwertigkeit der Lebensver-
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hältnisse, § 1 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG: „die Erreichbarkeits- und Tragfähigkeitskriterien des Zent-

rale-Orte-Konzepts sind flexibel an regionalen Erfordernissen auszurichten“). Mithin ist eine raumstrukturelle 

Differenzierung bereits im ROG angelegt, wird aber bislang von den Ländern nur teilweise umgesetzt (6 Län-

der geben an, empirische Untersuchungen als Basis für die normativen Festlegungen zu nutzen, 10 Länder 

wollen eine raumstrukturelle Differenzierung zumindest prüfen und ggf. auch konkret umsetzen). 

Für die Begründbarkeit zentralörtlicher Funktionszuweisungen sind die regionalen Gegebenheiten zunächst 

empirisch zu ermitteln. Aus dieser Analyse lässt sich dann ableiten, welche Einwohnerzahl erforderlich ist, um 

eine tragfähige Infrastruktur (ermittelt über das Vorhandensein der in Ausstattungskatalogen definierten Ein-

richtungen auf grundzentraler Ebene bzw. die Versorgungsqualität auf mittelzentraler Ebene) zu unterhalten 

(vgl. auch Greiving und Winkel 2009). Auch der tatsächlich erforderliche Zeitaufwand für das Erreichen eines 

Zentralen Ortes ist empirisch zu ermitteln. 

Maßgeblich ist dabei für Bevölkerungsschwellenwerte auf mittel- und oberzentraler Ebene der Versorgungsbe-

reich. Die Einwohnerzahl des Zentralen Orts im Verhältnis zu seiner Umgebung ist insofern relevant, als dass 

die Zentralität eines Orts umso höher ist, desto mehr Einwohner mitversorgt werden müssen. So können auch, 

wie in Hessen nachgewiesen (Greiving und Winkel 2009), relativ einwohnerschwache Mittelzentren dennoch 

tragfähig sein. Mithin ist die Bereichsbildungsfähigkeit eines Zentralen Ortes wesentlich für seine Festlegung 

als Zentraler Ort. Auf Einwohnerschwellen für die Mittelzentren selber kann verzichtet werden. Im Gegensatz 

dazu ist für die grundzentrale Ebene der Infrastrukturcluster (nicht jedoch die Einwohner der politischen Ge-

meinde) maßgeblich. Die Frage, wie viele Einwohner in einem Grundzentrum bzw. grundzentralen Cluster 

wohnen, ist zunächst nicht relevant, da die messbare Infrastrukturausstattung (als zentrales Einstufungskrite-

rium für Grundzentren) die Tragfähigkeit des Zentralen Orts belegt. Damit werden neben privat organisierten 

Gütern und Dienstleistungen auch solche abgebildet, die staatlich finanziert werden. Es ist durchaus denkbar, 

dass sich darunter auch unwirtschaftliche Standorte befinden können, die bewusst aufrechterhalten werden 

sollen, um eine flächendeckend erreichbare Daseinsvorsorge zu gewährleisten. Deshalb sollte eine Bevölke-

rungsprognose hinzugezogen werden, um zu beurteilen, ob die gemessene Tragfähigkeit voraussichtlich auch 

zukünftig (mindestens aber für die Geltungsdauer des jeweiligen Planwerks) erhalten bleiben wird. Daher ist 

sogar bei raumstrukturell bereits differenzierten Schwellenwerten immer ein Regel-/Ausnahmeverhältnis zu 

definieren, dass in zu definierenden Ausnahmen auch eine Unterschreitung des jeweiligen Schwellenwertes 

für den Infrastrukturcluster (Grundzentrum) bzw. Mittelbereich (Mittelzentrum) ermöglicht. 

Gegen pauschale Einwohnerschwellenwerte spricht auch die mitunter deutlich von der Wohnbevölkerung 

abweichende Tagesbevölkerung, so z. B. in touristisch geprägten Orten, Kurorten oder Standorten großer 

Unternehmen (Gemeinden mit einem hohen positiven Pendlersaldo). Die in Kapitel 4.2.2 angesprochenen 

Mitversorgungsbeziehungen entlang der Berufspendlerströme können ein Hinweis darauf sein, dass bestimm-

te zentralörtliche Einrichtungen eher von der Tagesbevölkerung, andere eher von der Wohn- bzw. Nachtbe-

völkerung in Anspruch genommen werden. Eine nur über die Wohnbevölkerung ermittelte Tragfähigkeit ver-

mag die tatsächliche Tragfähigkeit insofern nur unzureichend wiederzugegeben. 

Die reine Entfernung eines Zentralen Orts zu einem benachbarten Ort (oder dem Partnerort in einem Städte-

verbund) ist irrelevant, da aufgrund topographischer und siedlungsstruktureller Gegebenheiten daraus kaum 

ein Hinweis auf Fahrtzeiten abgeleitet werden kann. Vielmehr kommt es darauf an, dass der Zentrale Ort aus 

seinem Versorgungsbereich erreichbar ist (vgl. auch Kapitel 4.3.1).  

Zur Vermeidung von Versorgungslücken bzw. Gewährleistung einer zumutbaren Erreichbarkeit und damit der 

erforderlichen Netzdichte kann die Anpassung von Schwellenwerten, die an die Tragfähigkeit von spezifischen 
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Einrichtungen durch die verantwortliche Fachplanung angelegt werden (z. B. Klassenteiler im Bildungswesen), 

erforderlich sein (vgl. LEP Bayern 2013). In derartigen Fällen sind geeignete Orte zu identifizieren, die trotz 

vorhandener Ausstattungsdefizite normativ als Zentraler Ort festgelegt werden. Mithin kann die Lage eines 

Zentralen Ortes im Raum maßgeblich für seine Hierarchiestufe im ZOK sein und können auch ausstattungs-

gleiche Orte mit guter Begründung ungleich behandelt werden müssen. Soll stattdessen die Tragfähigkeit 

Priorität genießen, ist eine flexible Handhabung von Schwellenwerten zur Erreichbarkeit der Zentralen Orte 

bzw. die Entwicklung alternativer Anbindungsformen (z. B. über Bürgerbusse, Bürgertaxen) oder aber tempo-

rärer oder mobiler Angebotsformen zu gewährleisten.  

Optimierungspotential in den Ländern 

Mit den Empfehlungen, allenfalls für zentralörtliche Bereiche Bevölkerungsschwellenwerte festzulegen, gehen 

bisher nur Berlin-Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und das Saarland konform. Das Kriterium der empiri-

schen Ableitung der Bevölkerungsschwellenwerte erfüllen vier Länder (Baden-Württemberg, Mecklenburg-

Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen; in Bayern wurden nur Nahbereiche untersucht). Gleichzeitig ist 

unter den genannten Ländern nur Baden-Württemberg im Ergebnis zu raumstrukturell differenzierten Schwel-

lenwerten gekommen. Ob dies auch in den anderen Ländern erforderlich ist, kann mangels genauer Kenntnis 

der jeweiligen Raumstrukturen nicht beantwortet, sollte aber von den zuständigen Landesplanungsbehörden 

geprüft werden. 

4.1.4 Vergleichbarkeit Zentraler Orte einer Hierarchiestufe 

These 

Eine Vergleichbarkeit über alle Zentralen Orte einer Hierarchiestufe ist selbst innerhalb eines Bundeslandes 

nur dann möglich, wenn diese der gleichen Strukturvariante, d. h. Monozentraler Ort, Städteverbund und 

Funktionsraum, zugeordnet sind. Dabei unterscheidet sich die zu vergleichende Bezugsgröße (Zentraler Ort 

bzw. Versorgungsbereich) zwischen den Hierarchieebenen. Den Vergleichsmaßstab sollten nicht in Einwoh-

nerschwellenwerte, sondern Funktionen bilden. 

Erläuterung 

Auf grundzentraler Ebene muss eine Mindestausstattung der Güter und Dienstleitungen des Grundbedarfs 

gewährleistet sein (vgl. Kapitel 4.3.2), damit Grundzentren ihrer Versorgungsfunktion zur Sicherung des tägli-

chen Bedarfs nachkommen können. Insofern ist eine Vergleichbarkeit der grundzentralen Infrastrukturcluster 

wichtig, um dem Gebot der Systemgerechtigkeit entsprechen und so dem Gleichbehandlungsprinzip Genüge 

tun zu können. Dies spricht für verbindliche Ausstattungskataloge (vgl. Kapitel 4.3.2): Die Festlegung eines 

Grundzentrums erfordert bestimmte räumlich gebündelte Mindestausstattungen. Der Größe bzw. Einwohner-

zahl einer politischen Gemeinde kommt hier keine Bedeutung zu. Auf mittelzentraler Ebene sind Mittelberei-

che einer Raumstruktur miteinander zu vergleichen, um einen sachgerechten Zuschnitt der Mittelbereiche und 

dabei hinreichende Tragfähigkeit und Erreichbarkeit gewährleisten zu können. Auch hier ist der Vergleichs-

maßstab die Frage, ob ein Mittelzentrum seine ihm zugewiesenen mittelzentralen Funktionen erfüllt und nicht, 

wieviel Einwohner ein Zentraler Ort besitzt. Für Einwohnerschwellenwerte als Vergleichsmaßstab sind die 

Raumstrukturen selbst innerhalb eines Bundeslandes zu heterogen. Selbstredend ist der Vergleichsmaßstab 

„zentralörtliche Funktionen“ zu operationalisieren. Dies ist Gegenstand von Kapitel 4.3.  

Es bestehen zwischen den Bundesländern nicht nur hinsichtlich der Einwohnerschwellenwerte (vgl. Tabelle 7 

und Tabelle 8), sondern auch der den Hierarchiestufen zugewiesenen Tragfähigkeitskriterien und damit ihren 
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Funktionen erhebliche Unterschiede. Diese lassen sich teilweise mit den unterschiedlichen Raumstrukturen 

erklären (z. B. der polyzentrale Verdichtungsraum Rhein-Ruhr gegenüber ländlichen Räumen mit klar ab-

grenzbaren Versorgungsräumen von Mittel- und Oberzentren wie in weiten Teilen Bayerns). Dennoch verblei-

ben Unterschiede.  

Eine Vergleichbarkeit innerhalb einer Strukturvariante ist erforderlich, um (etwa im Rahmen eines Zentrale-

Orte-Monitorings) ebenfalls dem Gebot der Systemgerechtigkeit zu entsprechen, Ausnahmen beurteilen und 

mögliche Veränderungen in Tragfähigkeit und Erreichbarkeit über die Zeit beobachten zu können. Die Struk-

turvarianten sind somit Ausdruck der unterschiedlichen Raumfunktionen Zentraler Orte, an die jeweils ange-

passte Erreichbarkeits- und Tragfähigkeitsbedingungen zu stellen sind (siehe dazu Spannowsky in S/R/G, K 

§ 2, Rn. 83). 

In jedem Fall kann „Vergleichbarkeit“ nicht Gleichheit bedeuten, da innerhalb einer Hierarchiestufe große Un-

terschiede auftreten können, ohne damit den Versorgungsauftrag, der den Zentralen Orten obliegt, zu gefähr-

den. Es kann nur um die Festlegung von Tragfähigkeitsschwellenwerten bzw. Ausstattungen gehen, die min-

destens zu erreichen sind. Zudem kommt – wie in Kapitel 4.1.1 ausgeführt – jeweils ein konsistentes raum-

ordnerische Konzept zum Tragen, das u. a. auf Regel-/Ausnahme-Verhältnisse aufbaut. Das Auftreten von 

Ausnahmen und atypischen Einzelfällen kann aber eine Vergleichbarkeit erschweren, weil ausstattungsgleiche 

Orte aufgrund anderer Erfordernisse (z. B. Erreichbarkeitsdefiziten) ggf. ungleich eingestuft werden müssen. 

Optimierungspotential in den Ländern 

Die Empfehlung, sich bei Vergleichen auf eine Strukturvariante innerhalb eines Bundeslandes zu beschrän-

ken, löst keine unmittelbaren Handlungsbedarfe aus. Auf Ausnahmen gehen allerdings explizit nur Sachsen 

und Sachsen-Anhalt ein, wo in Einzelfällen bei Erreichbarkeitsproblemen im ländlichen Raum Zentrale Orte 

auch bei Unterschreitung der Tagfähigkeitsschwellen festgelegt werden. Es wird empfohlen, auch in den an-

deren Ländern die Merkmale eines Ausnahmefalls bestimmbar zu beschreiben, um für Normklarheit zu sorgen 

und das Willkürverbot beachten zu können. In Thüringen wird im LEP 2025 bereits explizit eine „Funktionser-

füllung“ als Ausweisungskriterium auf allen drei Hierachiestufen benannt.  

4.2 Rolle/Bedeutung zentralörtlicher Versorgungsbereiche 

Im Folgenden wird die Rolle/Bedeutung zentralörtlicher Versorgungsbereiche als integraler Bestandteil Zentra-

ler-Orte-Konzepte thematisiert. Metropolregionen im Sinne metropolitaner Verflechtungsbereiche (vgl. Kapitel 

2.3) werden dabei nicht berücksichtigt: Erstens steht den (deskriptiven) metropolitanen Verflechtungsberei-

chen (Metropolräume) konzeptionell kein normativer Versorgungsbereich gegenüber, zweitens haben Metro-

polregionen nach wie vor und im Verständnis der MKRO einen exklusiven Charakter, d. h. nur bestimmte Teil-

räume weisen metropolitane Strukturen auf. Das Beispiel Berlin-Brandenburg zeigt zudem, dass metropolitane 

Funktionen im Zentrale-Orte-Konzept lediglich oberzentrale Funktionen ergänzen und keine eigene Versor-

gungsstufe bilden (vgl. Tabelle 4). 

4.2.1 Versorgungsbereiche als Gestaltungsansatz 

These 

Die Festlegung von Versorgungsbereichen erscheint zwingend erforderlich, um den Anforderungen an die 

Bestimmbarkeit von Zielen der Raumordnung entsprechen zu können. Dabei kommt den Versorgungsberei-

chen als Gestaltungsansatz generell auf der mittelzentralen Ebene eine große Bedeutung zu, während dies 



 

- 98 - 

auf der grundzentralen Ebene auf Sonderfälle (Funktionsraum Variante „Selbstverantwortungsraum“) be-

schränkt bleibt und auf der oberzentralen Ebene i. d. R. keine besondere Relevanz hat. 

Erläuterung 

In Folge jüngerer obergerichtlicher Urteile (vgl. Kapitel 2.3 und 4.2.2) erscheint die Festlegung von Versor-

gungsbereichen – neben den o. g. Beispielen – insbesondere für die Bestimmbarkeit im Zusammenhang mit 

dem Kongruenzgebot bzw. Beeinträchtigungsverbot erforderlich (Steuerung des großflächigen Einzelhandels). 

Insofern ist die Auffassung der ARL von 2002, den Versorgungsbereichen solle lediglich ein Erläuterungscha-

rakter zukommen, überholt. 

Eingedenk der derzeitig in Niedersachsen ablaufenden planungspolitischen Diskussionen um eine empirisch 

validierte Abgrenzung der Verflechtungsbereiche wird näher zu diskutieren sein, ob und wie sich Verflech-

tungs- und Versorgungsbereiche räumlich voneinander unterscheiden können bzw. müssen. 

In Berlin-Brandenburg (LEP 2009) und Thüringen (LEP 2025) sind die der Plangeber bestrebt, Mittelbereiche 

als multifunktionale Handlungsräume zu implementieren, die gleichsam Arena interkommunaler Kooperation 

(im Sinne regionaler Verantwortungsgemeinschaften) und Gebietskulisse für Förderprogramme zur Sicherung 

der Daseinsvorsorge sein sollen. 

Zur differenzierten Bedeutung der Versorgungsbereiche werden unter Kapitel 4.2.2 entsprechende Ausfüh-

rungen gemacht. Zudem gibt es einen Querbezug zu Kapitel 4.1.1, da die Strukturvarianten „Städteverbund“ 

und „Funktionsraum“ ebenfalls als Gestaltungsansatz mit Bezug zu zentralörtlichen Bereichen gewertet wer-

den können. 

Außerdem kommt den Versorgungsbereichen auch bei den Überlegungen zur künftigen Berücksichtigung 

Zentraler-Orte-Konzepte im kommunalen Finanzausgleich eine große Bedeutung zu (vgl. Kapitel 4.4.4). 

Schließlich sind bestimmte Versorgungsbereiche auch maßgebliche Voraussetzung für die Festlegung von 

Schwellenwerten für die Tragfähigkeit von Zentralen Orten, die sich primär auf die Versorgungsbereiche und 

nicht die Zentralen Orte selber beziehen sollten (vgl. dazu Kapitel 4.2.3). 

Letztlich wurde auch gezeigt (vgl. Kapitel 3.6.3), dass sich vereinzelt Fachplanungsträger auf die Versor-

gungsbereiche beziehen, wie die hier angesprochene Bedarfsermittlung der kassenärztlichen Versorgung. 

Dies gilt es bei der erstmaligen Festlegung bzw. Überprüfung der Versorgungbereiche zu berücksichtigen. 

Optimierungspotential in den Ländern 

Bedarf besteht in den Ländern, die bisher überhaupt keine mittelzentralen Versorgungsbereiche abgegrenzt 

haben (Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-

ringen) bzw. die festgelegten Bereiche nicht empirisch validiert haben (Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-

Holstein). Eine solche empirische Validierung ist immer dann Voraussetzung für die erforderliche Normklar-

heit, wenn zentralörtliche Versorgungsbereiche mit Rechtsfolgen verknüpft sind (z. B. Kommunaler Finanz-

ausgleich, Einzelhandelssteuerung usw.). 

4.2.2 Abgrenzung der Versorgungsbereiche unterschiedlicher Zentrale-Orte-Typen 

These 

Die Festlegung zentralörtlicher Versorgungsbereiche ist wesentlicher Bestandteil von Zentrale-Orte-

Konzepten. Dabei sollte nicht nur die verwendete Methodik offengelegt, sondern um der Begründbarkeit der 
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Einstufungen im ZOK willen auch eine Abgrenzung der Versorgungsbereiche erfolgen. Dabei sind sowohl 

Erreichbarkeitsstandards wie auch – raumstrukturell differenzierte und empirisch ermittelte – Tragfähigkeits-

schwellen unabdingbar für die Abgrenzung, während Erreichbarkeitsstandards primär normativ zu begründen 

sind. 

Erläuterung 

Unabhängig von den konkreten – mitunter länderspezifischen – Zielen erscheint es wichtig, eine geeignete 

und vor allem nachvollziehbare empirische Grundlage für die normativen Festlegungen zu erarbeiten. Dabei 

besteht grundsätzlich eine Freiheit bei der Methodenwahl. Ausschließlich die Methodik zu benennen, nicht 

aber die zentralörtlichen Versorgungsbereiche abzugrenzen, erweist sich jedoch nicht als sachgerecht. 

Ein plausibler Proxy-Indikator für die verschiedenen, teilweise auch von den Ländern genannten, sozioökono-

mischen Verflechtungen dürften Pendlerverflechtungen sein. Unterschiedliche Studien belegen, dass Versor-

gungsbeziehungen (z. B. im Gesundheitswesen) in hohem Maße mit Pendlerverflechtungen korrelieren. Die 

häufig angesprochene „überwiegende Orientierung“ der Bevölkerung könnte somit – belastbar und ver-

gleichbar – empirisch ermittelt werden. In Ergänzung dazu können auch „verordnete“ Verflechtungen (Zu-

ständigkeitsbereiche wie etwa die Verwaltungsgliederung oder Gerichtsbezirke) für die Abgrenzung heran-

gezogen werden, schließlich sind die Zuständigkeitsbereiche praktisch monofunktionale Versorgungsbereiche; 

im Gegensatz zu den multifunktionalen zentralörtlichen Versorgungsbereichen. 

Über Pendlerverflechtungen und Zuständigkeitsverflechtungen wird es auch möglich sein, Mehrfachorientie-

rung zu ermitteln und darüber Mehrfachzuordnungen plausibel vornehmen zu können. Aus dem Urteil des 

OVG Lüneburg vom 15.03.2012 wird deutlich, dass der Plangeber durchaus die Möglichkeit einer Mehrfach-

zuordnung hat, wenn entsprechende Zuordnungsanteile (für die Ermittlung der Bereichsbevölkerung) be-

gründet werden. Ob Mehrfachzuordnungen wiederum überhaupt sinnvoll sind, wird schließlich davon abhän-

gen, welche Rolle die Prinzipen der Einräumigkeit der Verwaltung und der fiskalischen Äquivalenz bei der 

Abgrenzung spielen und welche Ziele grundsätzlich mit den Versorgungsbereichen verknüpft werden sollen 

(vgl. dazu auch Kapitel 4.2.1). 

Die grundsätzliche Festlegung zentralörtlicher Versorgungsbereiche ist wiederum – theorie- und system-

immanent – für Zentrale-Orte-Konzepte erforderlich: Erstens resultiert die Zentralität eines Ortes meist aus 

seiner Umlandbedeutung („Mitversorgung“). Davon ausgenommen sind lediglich sogenannte „Selbstversor-

gerorte“, wobei diese streng genommen ebenfalls per Definition mit ihrem Gemeindeterritorium einen Versor-

gungsbereich aufweisen. Zweitens ist allein die Festlegung einer Abgrenzungsmethodik nicht ausreichend, da 

damit ausschließlich das zentralörtliche System (deskriptive Verflechtungsbereiche) beschrieben werden 

kann, ohne dass damit politisch-planerische Aussagen verknüpft wären. Den Ausführungen des OVG Lüne-

burg, wonach die Angabe einer Methodik ausreichend sei, ist insofern zu widersprechen, als dies zwar für 

monothematische Zwecke (z. B. Einzelhandelssteuerung) sachgerecht sein mag, nicht jedoch für multifunktio-

nale Zwecke, die mit Zentrale-Orte-Konzepten und damit den zentralörtlichen Versorgungsbereichen zweifels-

ohne verknüpft sind.  

Zwar ist die Bestimmbarkeit eines Ziels der Raumordnung (etwa durch Angabe von Kriterien, Ermittlungsme-

thoden usw.) grundsätzlich gleichwertig zur (räumlichen) Bestimmung. Die Festlegung Zentraler Orte begrün-

det sich primär über ihre Versorgungsaufgaben für Dritte im Rahmen eines raumordnerischen Gesamtkon-

zepts: nur bereichsbildende Gemeinden sollten als Zentrale Orte festgelegt werden. Folglich ist die Einstufung 

Zentraler Orte im Einzelfall nur nachvollziehbar und damit begründbar, wenn ihnen entsprechende Versor-
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gungsbereiche zugeordnet werden – entweder zeichnerisch in einer Festlegungskarte oder aber zumindest 

über Gemeindelisten und ihre Zuordnung zu einem höherrangigen Zentralen Orte. Damit ist dann auch die 

Ungleichbehandlung ausstattungsgleicher Gemeinden begründbar, etwa weil ihre Festlegung aus Gründen 

der Erreichbarkeit im Einzelfall erforderlich ist. Zudem können ohne die Abgrenzung von Mittelbereichen diese 

als Verantwortungsgemeinschaften aktiviert werden (vgl. Kapitel 4.2.3). 

Die Offenlegung der Methodik, auf deren Basis die Versorgungsbereiche abgegrenzt werden, ist erforder-

lich. Vor diesem Hintergrund ist es überlegenswert, den Planwerken die empirisch ermittelten zentralörtlichen 

Verflechtungsbereiche als Erläuterungskarten beizufügen. Abweichungen bei der normativen Festlegung der 

zentralörtlichen Versorgungsbereiche und der sie versorgenden Zentralen Orte können anhand solcher Karten 

nachvollziehbar(er) gemacht werden. 

Optimierungspotential in den Ländern 

Allgemeine Abgrenzungskriterien wie etwa die Berücksichtigung von Berufspendlerverflechtungen finden sich 

mit Ausnahme von Nordrhein-Westfalen in allen Flächenländern. Hinweise zu einer methodisch begründeten 

Abgrenzung der zentralörtlichen Versorgungsbereiche finden sich hingegen – und beschränkt auf das Territo-

rialprinzip, also die unzerteilte Zuordnung von Gemeinden zu Versorgungsbereichen – nur in den Planwerken 

von Berlin-Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Gängige Planungspraxis scheint jedoch zu sein, dass 

durchaus umfangreiche methodische Überlegungen maßgebend für die Abgrenzung sind (vgl. Länderbefra-

gung und ergänzende Hinweise der Landesplanungsplanungsbehörden). Alle Länder sollten daher erwägen, 

diese Praxis über entsprechende Regelungen in den Planwerken rechtlich abzusichern, insbesondere wenn 

mit den Versorgungsbereichen Steuerungsansprüche (z. B. kommunaler Finanzausgleich oder Einzelhandels-

steuerung) verknüpft sind. Werden empirisch festgestellte Mehrfachorientierungen der Bevölkerung in norma-

tive Mehrfachzuordnungen überführt, sollten aus Gründen der Rechtssicherheit auch die Zuordnungsanteile 

der mehrfachorientierten Einheiten bestimmt werden. 

Der von Niedersachsen mit der Novelle 2012 zwischenzeitlich eingeschlagene „Sonderweg“ (Hinweise für die 

Abgrenzung ohne normative Festlegung der Versorgungsbereiche) konnte den o. g. Anforderungen insofern 

nicht gerecht werden, da die für die Ausweisung Zentraler Orte erforderliche Bezugnahme zu den jeweils „mit-

versorgten“ bzw. „mitzuversorgenden“ Bereichen mangels Bestimmtheit nicht nachvollziehbar ist. Mit der No-

velle in 2014 setzt Niedersachsen aber jetzt doch auf die Abgrenzung der Versorgungsbereiche. In diesem 

Zusammenhang ist auch auf die unterschiedlichen Strukturvarianten in Kapitel 4.1.1 zu verweisen. 

Hinsichtlich der Optimierung der Tragfähigkeitsschwellenwerte wird auf Kapitel 4.1.3 verwiesen. Die dazu 

korrespondierenden Aussagen zu Erreichbarkeitsstandards werden nur in sieben Ländern getroffen. Optimie-

rungsbedarf besteht demnach in Baden-Württemberg, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-

Westfalen, Reinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. 

4.2.3 Versorgungsbereiche Zentraler Orte als kleinräumige Verantwortungsgemeinschaften 

These 

Es geht bei kleinräumigen Verantwortungsgemeinschaften nicht primär um institutionelle Innovationen zur 

Etablierung von Verantwortungsgemeinschaften, sondern um eine sinnvolle Anwendung des Zentrale Orte 

Konzepts und damit um eine Kombination aus raumordnerischer Funktionszuweisung und kooperativem Han-

deln der Gemeinden bzw. Infrastrukturbetreiber. Während auf grundzentraler Ebene die Sicherung der Da-



 

- 101 - 

seinsvorsorge im Mittelpunkt kleinräumiger Verantwortungsgemeinschaften steht, tritt auf mittelzentraler Ebe-

ne ein Entwicklungsauftrag hinzu.  

Erläuterung 

Bei der Bildung kleinräumiger Verantwortungsgemeinschaften auf grundzentraler Ebene steht die Festlegung 

eines Funktionsraums (Variante „Selbstverantwortungsraum“) in Folge einer Unvereinbarkeit aus Erreichbar-

keits- und Tragfähigkeitskriterien am Anfang. Entsprechende Räume, aus denen ein tragfähiges Grundzent-

rum selbst in 30 Minuten nicht mit dem MIV erreichbar ist, wurden bspw. In einem Gutachten für die Landes-

planung Sachsen-Anhalt in der Altmark identifiziert (Lüdigk/Greiving/Winkel 2008). Insofern handelt es sich 

nicht um einen flächendeckend relevanten Ansatz, sondern eine Lösung zum Umgang mit Sonderfällen, in 

denen die etablierten Strukturvarianten „Monozentraler Ort“ und „Städteverbund“ zur Sicherung der Daseins-

vorsorge ungeeignet sind. Derartige Fälle werden von Aring auch als „Selbstverantwortungsräume“ bezeich-

net. Diese sieht er nicht auf Ebene der Planungsregionen oder der Mittelbereiche, sondern auf der der klein-

räumigen Ebene. Hier sieht der die Bevölkerung stärker in der Eigenverantwortung, weil dies mehr auf such 

selber und soziale Netze angewiesen sind, weil ein staatlich garantiertes Versorgungsniveau perspektivisch 

nicht aufrechterhalten werden kann (Aring 2010). 

Aufgabe der Regionalplanung ist es unter diesen Umständen, in Kooperation mit den betroffenen Kommunen 

festzulegen, welche Standorte innerhalb des (gemeindeübergreifenden Funktionsraums) welche Funktionen 

übernehmen sollen und dies über einen raumordnerischen Vertrag und/oder ein teilräumliches Entwicklungs-

konzept mit Verbindlichkeit zu versehen. Damit verschiebt sich der Fokus vom Zentralen Ort hin auf seinen 

Versorgungsbereich als räumliche Gestaltungskulisse (so auch Rühl 2014, S. 27). Dabei gilt es festzuhalten, 

dass Gemeinwohlverwirklichung wie die Sicherung der Daseinsvorsorge in der Praxis arbeitsteilig realisiert 

wird (Einig 2014). Insofern ist eine Kombination aus raumordnerischer Funktionszuweisung (Funktionsraum) 

und regionaler Kooperation angezeigt.  

Entsprechende Funktionszuweisungen sind bereits in manchen LEPs vorgesehen (Niedersachsen, Mecklen-

burg-Vorpommern, Sachsen, Schleswig-Holstein), bedürfen aber noch der Umsetzung durch die kommunale 

Ebene. Dabei sollten auch die jeweiligen Infrastrukturbetreiber einbezogen werden. Insofern besteht ein Zu-

sammenhang zu Kapitel 4.2.1, weil es sich um einen Gestaltungsansatz handelt. 

Insbesondere im Fall der Funktionsraumvariante „Selbstverantwortungsraum“ ist eine standortverteilte Erbrin-

gung der Grundversorgung erforderlich, wofür zwischen einzelnen Infrastrukturen (und nicht Gemeinden bzw. 

Infrastrukturclustern wie bei Städteverbünden) eine Arbeitsteilung vorzusehen ist. Mithin bieten sich hier die 

bereits existierenden Instrumente der Gesetze zur kommunalen Gemeinschaftsarbeit (Zweckvereinbarungen, 

Zweckverbände, kommunale Arbeitsgemeinschaften) an. Die Gebietskulisse dafür sollten die im peripheren 

ländlichen Raum regelmäßig bestehenden Gemeindeverbände sein, die nach der jeweiligen Kommunalver-

fassung ohnehin Träger der Daseinsvorsorge sind. 

§ 4 Abs. 1 Satz 2 ROG führt zur Bindungswirkung der Ziele der Raumordnung Privaten gegenüber aus: „Satz 

1 Nr. 1 und 2 [die Bindungswirkung der Ziele der Raumordnung] gilt entsprechend bei raumbedeutsamen 

Planungen und Maßnahmen, die Personen des Privatrechts in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben durchfüh-

ren, wenn öffentliche Stellen an den Personen mehrheitlich beteiligt sind oder die Planungen und Maßnahmen 

überwiegend mit öffentlichen Mitteln finanziert werden.“ Dies ist bei Daseinsinfrastruktur regelmäßig der Fall. 

Auf mittelzentraler Ebene bestehen im Unterschied zur grundzentralen Ebene bereits Ansätze für eine Ver-

knüpfung des Zentrale-Orte-Konzepts mit kooperativem Handeln. So zeigt das Beispiel des neuen LEP in 
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Thüringen, dass regionale Verantwortungsgemeinschaften (im Sinne interkommunaler Kooperation) auch 

flächendeckend und auf mittelzentraler Ebene eingeführt werden können. Hier bietet sich als geeigneter Be-

zugsraum – wie es auch in Thüringen geplant ist – der Mittelbereich an32. Institutionelle Innovationen sind 

auch für eine flächendeckende Einführung regionaler bzw. kleinräumiger Verantwortungsgemeinschaften nicht 

notwendig. Vielmehr wird es relevant sein, ob die Mittelbereiche dann auch Bezugsraum für den kommunalen 

Finanzausgleich (wie ursprünglich in Mecklenburg-Vorpommern mit der Stadt-Umland-Umlage vorgesehen, 

vgl. Kapitel 3.1 und 3.6.4) oder Gebietskulisse für Förderprogramme (wie in Thüringen geplant, vgl. Leitvor-

stellung 2.3.3) sind, um einen Kooperationsanreiz bieten zu können. 

Ähnlich geht die GL Berlin-Brandenburg vor. Gemäß Grundsatz 2.12 LEP 2009 sollen die Mittelzentren ge-

meinsam mit den Gemeinden ihres Mittelbereiches Entwicklungskonzepte für den Mittelbereich entwickeln. 

Auf dieser Basis soll eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Zentralen Ort und den Gemeinden seines 

Verflechtungsbereiches angestrebt werden. 

Voraussetzung für die Ausgestaltung kleinräumiger Verantwortungsgemeinschaften auf mittelzentraler Ebene 

ist wiederum die Abgrenzung von Mittelbereichen. 

Optimierungspotential in den Ländern 

Ein Funktionsraummodell (Variante „Selbstverantwortungsraum“) existiert bislang auf grundzentraler Ebene in 

keinem Bundesland, auch wenn wie oben ausgeführt Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 

Schleswig-Holstein entsprechende Funktionszuweisungen vorsehen. Mithin besteht Diskussionsbedarf in allen 

Bundesländern, die über Räume verfügen, in denen Erreichbarkeit und Tragfähigkeit nicht ausgeglichen wer-

den können bzw. in denen der Erreichbarkeit in derartigen Fällen nicht eindeutig Priorität eingeräumt wird. 

Dies trifft auf Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt zu. Auf mittelzentraler Ebene bietet sich eine flächende-

ckende Einführung von Verantwortungsgemeinschaften zur Aktivierung regionale Entwicklungspotentiale in-

nerhalb funktional verflochtener Räume an. Dafür wäre eine instrumentelle Anpassung in allen Flächenländern 

außer Berlin-Brandenburg und Thüringen erforderlich. Zusätzlich müsste in Bayern, Niedersachsen, Nord-

rhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt eine Abgrenzung der Mittelbereiche erfolgen. 

4.3 Festlegungskriterien für Zentrale Orte 

4.3.1 Kriterien zur Bestimmung des zentralörtlichen Status eines Ortes 

These 

Es wird empfohlen, nur die drei Grundstufen Grund-, Mittel- und Oberzentrum festzulegen. Lediglich für atypi-

sche Einzelfälle sollten individuelle Festlegungen vorgenommen werden, die aber nicht als Ausnahmen in die 

Norm aufzunehmen sind. 

Die Festlegungskriterien sind für die Hierarchieebenen differenziert zu bestimmen. Während Grundzentren im 

Sinne einer flächendeckenden Daseinsvorsorge zwingend über einen grundzentralen Standortcluster verfügen 

sollten, müssen Mittel- und Oberzentren nicht zwangsläufig über ausgeprägte mittel- bzw. oberzentrale 

Standortcluster verfügen. Die Einstufung als Mittel- bzw. Oberzentrum sollte vielmehr durch Aspekte der Trag-

fähigkeit (bzw. Ausstattung) im Versorgungsbereich sowie der Erreichbarkeit und Lage innerhalb des Bereichs 

                                                        
32 vgl. Leitvorstellung 2.3 im LEP 2025. Dort ist zwar von „Mittelzentralen Funktionsräume“ die Rede, womit aber inhaltlich nicht 
dem Funktionsraummodell gefolgt wird, das in diesem Bericht vorgestellt wird, sondern als Synonym für klassische Mittelberei-
che verwendet wird. 
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bestimmt werden und sich mithin im Kern auf die ihnen zugewiesenen Funktionen beziehen, deren Erfüllung 

zu gewährleisten ist.  

Keine Gemeinde sollte einen Anspruch auf eine mittel- oder oberzentrale Funktionszuweisung alleine aus ihrer 

Ausstattung ableiten können. Diese ist zwar eine zu erfüllende, aber als solche nicht hinreichende Vorausset-

zung für eine entsprechende Funktionszuweisung. 

Erläuterung 

Die flächendeckende Einführung von Metropolen im Sinne Zentraler Orte höchster Stufe ist nicht zweckmäßig: 

Erstens haben Metropolen bzw. die Kernstädte von Metropolregionen in der gängigen Begriffsverwendung 

(z. B. des BBSR) keinen Versorgungsauftrag, der über die oberzentrale Versorgung hinausgeht. Zweitens 

können Metropolen systemgerecht nur dann im ZOK verankert sein, wenn lückenlos Metropolräume bzw. 

Metropolregionen (vgl. Kapitel 2.3) als Verflechtungs- bzw. Versorgungsbereiche der Metropolen ausgewiesen 

werden; dies steht jedoch im Widerspruch zum Konzept der Metropolregionen im Sinne der MKRO; konzepti-

onell wäre hier eher der ebenfalls von der MKRO geprägte Begriff der „großräumigen Verantwortungsgemein-

schaften“ zu sehen. 

Eine Differenzierung in Klein- und Unterzentren ist verzichtbar, auch wenn Kleinzentren im Sinne der Zentrale-

Orte-Theorie Zentrale Orte sein können, soweit sie auch in einem eigenen Versorgungsbereich Versorgungs-

aufgaben für Dritte übernehmen. Dies kann nur der Nahbereich sein, für den jedoch bereits die Unterzentren 

(dort wo Kleinzentren ausgewiesen sind) bzw. Grundzentren die mitversorgenden Zentralen Orte sind. Eben-

falls müsste die Versorgungsfunktion bzw. der Versorgungsauftrag der Klein- und Unterzentren klar voneinan-

der abweichen, was in der Praxis nicht erfolgt: Kleinzentren kommt hier lediglich eine ergänzen-

de/unterstützende Funktion zu, die auch als grundzentrale Teilfunktion verstanden werden kann. Die Festle-

gung von Teilfunktionen wird hier jedoch abgelehnt (siehe nächster Abschnitt). Eine Differenzierung in einen 

zweistufigen Nahbereich erscheint zudem wenig zweckdienlich und ist kaum praktikabel (so auch Blotevogel 

2002: XXVI). Sinnvoll wäre aber die Festlegung eines Infrastrukturclusters im Sinne des nordrhein-

westfälischen zASB-Ansatzes (vgl. Kapitel 3.3.1) durch die Regionalplanung, an den sich die künftige Sied-

lungsflächenentwicklung anschließen muss und in dem Infrastruktur prioritär allokiert bzw. aufrechterhalten 

werden soll. 

In Einzelfällen, in denen Zentrale Orte tatsächlich einzelne Funktionen der höheren Ebenen mit übernehmen 

(Grundzentren mit mittelzentralen Teilfunktionen bzw. Mittelzentren mit oberzentralen Teilfunktionen), ist zu-

nächst ein Städteverbund (vgl. Kapitel 4.1.1) mit einem benachbarten höherrangigen Zentralen Ort zu prüfen, 

dem diese Teilfunktion abgeht. Besteht dort kein Funktionsdefizit, liegt auch kein Grund vor, eine entspre-

chende Teilfunktion festzulegen, da diese im Rahmen des raumordnerischen Gesamtkonzepts innerhalb des 

Mittel- oder Oberbereichs ja bereits durch das entsprechende Mittel- oder Oberzentrum erfüllt wird. Für derar-

tige Zwischenstufen (z. B. Mittelzentren mit Teilfunktionen eines Oberzentrums) oder zusätzliche Stufen (z. B. 

Kleinzentrum) in der zentralörtlichen Gliederung gibt es in der Konsequenz auch keine eigenen Versorgungs-

bereiche. 

Insofern sollte vermieden werden, dass aus einem empirischen Befund (eine bestimmte höherrangige Teil-

funktion liegt vor) automatisch eine raumordnerische Funktionszuweisung folgt (vgl. Kapitel 4.3.2). 

An das dreistufige Zentrale-Orte-Konzept sollten folgende Festlegungskriterien geknüpft werden: Grundzen-

tren benötigen grundzentrale, räumlich eng abgegrenzte Cluster, in denen öffentliche und private Güter und 

Dienstleistungen des Grundbedarfs angeboten werden. Einstufungskriterium für Grundzentren wäre folglich 
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und idealtypisch das Vorhandensein eines Standortclusters mit allen relevanten Einrichtungen der Grundver-

sorgung. Einzelne erforderliche Einrichtungen wie etwa Grundschulen können jedoch auch außerhalb der 

Standortcluster liegen; v. a. wenn erst dadurch eine flächendeckende Erreichbarkeit gewährleistet werden 

kann (vgl. Kapitel 4.3.2). 

Mit dem fortschreitenden demographischen Wandel wird es in einzelnen Teilräumen nicht mehr möglich sein, 

voll ausgestattete Standortcluster zu identifizieren. Unter Wahrung der Systemgerechtigkeit sind daher auch 

Ausnahmetabestände aufzunehmen (z. B. Voraussetzungen für den Funktionsraum in seiner Variante 

„Selbstverantwortungsraum“, vgl. auch Kapitel 4.1.1 und 4.2.3). 

Auf der mittel- und oberzentralen Ebene können die jeweiligen Funktionen unter Wahrung von Erreichbar-

keits- und Tragfähigkeitsaspekten auch außerhalb eines Standortclusters liegen. Die Relevanz der räumlichen 

Bündelung nimmt tendenziell mit steigender Hierarchiestufe ab. Das Vorhandensein mittel- und oberzentraler 

Einrichtungen alleine rechtfertigt insofern auch nicht die Einstufung als Mittel- bzw. Oberzentrum (vgl. Kapi-

tel 4.3.2). Im Sinne einer flächendeckenden Versorgung mit mittel- und oberzentralen Funktionen sind viel-

mehr die zentralörtlichen Bereiche als Gestaltungsansatz einzubeziehen (vgl. Kapitel 4.2.1). Möglich sind hier 

auch die Strukturvarianten „Städteverbund“ und „Funktionsraum“ (vgl. Kapitel 4.1.1). Diese beiden Varianten 

dürften bereits ausreichen, die Systemgerechtigkeit zu wahren. Im Funktionsraum beziehen sich die zu erfül-

lenden Kriterien bei der Prüfung des Standorts einer Einrichtung dabei nicht auf einen Zentralen Ort oder zent-

ralörtlichen Versorgungsbereich, sondern die Eignung des konkreten Standorts. 

Mittelzentren sind dabei die Ankerpunkte im Konzept der dezentralen Konzentration und gewährleisten ins-

besondere in ländlichen Räumen eine erreichbare, höherwertige Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen. 

Zugleich bilden sie aufgrund ihrer Verkehrs-, Einzelhandels- und Arbeitsplatzzentralität die Entwicklungs-

schwerpunkte im Raum. 

Oberzentren spielen für die Versorgung eine untergeordnete Rolle; bei ihnen steht die Entwicklungsfunktion 

im Vordergrund (Blotevogel et al. 2002: XXV). Zwar sollen sie für ihren Oberbereich Güter und Dienstleistun-

gen des spezialisierten höheren Bedarfs anbieten, vor allem aber sind sie regional bedeutsame Verwaltungs- 

und Arbeitsmarktzentren. Durch die festen Zuständigkeitsbereiche von Gerichten und Behörden sind sie be-

reichsbildende Zentren: Auf der Nachfragseite führt das Angebot hochrangigerer Dienstleistungsangebote zu 

Kopplungseffekten auch bei „frei wählbaren“ Gütern und Dienstleistungen. Die „verordnete“ Orientierung der 

Umlandgemeinden auf die Zentren wird als durch eine freiwillige Orientierung ergänzt (Kopplungseffekte). Auf 

der Angebotsseite sind vor allem hochrangige Verwaltungseinrichtungen nicht nur selbst zentrale Einrichtun-

gen sondern zugleich Zentren prägend, indem sie die Ansiedlung anderer hochrangiger Versorgungseinrich-

tungen begünstigen („Staat als Produzent von Zentralität“). 

Grundsätzlich gilt auch hinsichtlich der Einstufungskriterien, dass planerische Aussagen in die Zukunft gerich-

tet sind und das empirisch beschreibbare Zentrale-Orte-System nicht unmittelbar in ein Konzept überführt 

werden sollte. Gleichwohl wird es für planerische Zielaussagen relevant sein, den Status Quo regelmäßig zu 

evaluieren (vgl. Kapitel 4.5.2). 

In Folge dessen ist klarzustellen, dass keine Gemeinde einen Anspruch auf eine mittel- oder oberzentrale 

Funktionszuweisung alleine aus ihrer Ausstattung ableiten kann. Diese ist zwar eine zu erfüllende, aber als 

solche nicht hinreichende Voraussetzung für eine entsprechende Funktionszuweisung. Zusätzlich ist die 

raumordnerische Erforderlichkeit einer Funktionszuweisung im Einzelfall zu prüfen – vor dem Hintergrund 

eines Zentrale-Orte-Konzepts, das eine flächendeckende, auch unter prognostischen Gesichtspunkten lang-
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fristig tragfähige und erreichbare Versorgung und Entwicklung im Planungsraum zum Ziel hat. Insofern können 

und sollten im Einzelfall auch hinsichtlich ihrer Ausstattung gleiche Gemeinden ungleich behandelt bzw. ein-

gestuft werden, ohne dass damit das Gebot der Systemgerechtigkeit verletzt werden würde. 

Diese verschiedenen Anforderungen hat insbesondere Berlin-Brandenburg mit folgendem Ziel auf den Punkt 

gebracht: § 3 (2) LePro „Als Zentrale Orte sollen solche Gemeinden bestimmt werden, die aufgrund ihrer 

räumlichen Lage, der zu versorgenden Bevölkerung ihrer Verflechtungsbereiche, ihrer funktionalen 

Ausstattung und ihrer Potenziale in der Lage sind, die übergemeindlichen Aufgaben der Daseinsvorsorge 

langfristig und flächendeckend zu erfüllen.“ 

Optimierungspotential in den Ländern 

Die in einigen Bundesländern noch praktizierte Differenzierung der grundzentralen Ebene in Klein- und Unter-

zentren (Baden-Württemberg, Hessen, Schleswig-Holstein) sollte überdacht werden. Gleiches gilt für die fest-

gelegten Zwischenstufen in den Ländern Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, 

Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. 

Der Verzicht auf die Festlegung von Grundzentren in Berlin-Brandenburg ist problematisch Es findet sich le-

diglich in der Begründung zu einem Grundsatz (2.4) der Hinweis: „Innerhalb der amtsfreien Gemeinden und 

innerhalb der Ämter ist eine räumliche Bündelung von Funktionen der Grundversorgung auf ausgewählte 

Funktionsschwerpunkte anzustreben.“ Davon geht keine strikte Bindungswirkung aus. 

4.3.2 Einrichtungen als elementare Bestandteile der Zentralen Orte (Ausstattungskataloge) 

These 

Eine Differenzierung zwischen verbindlichen Einrichtungen (die zur Gewährleistung flächendeckender Da-

seinsvorsorge und gleichwertiger Lebensbedingungen gemäß § 2 Abs. 2 S. 3 ROG erforderlich sind und auf 

die grundzentrale Ebene beschränkt bleiben) und empfohlenen Einrichtungen im Sinne rangstufenüblicher 

Ausstattungsmerkmale (grund-, mittel- und oberzentral) erscheint erforderlich. Die verbindlichen Einrichtungen 

der Daseinsvorsorge sollten bundeseinheitlich festgelegt werden, empfohlene Einrichtungen können länder-

spezifisch und raumstrukturell differenziert festgelegt werden. 

Erläuterung 

Grundsätzlich gilt: Ausstattungskataloge können normativer oder deskriptiver Art sein. Normative Kataloge 

im Sinne eines raumordnerischen Ziels nennen verbindliche Ausstattungskriterien, die der Zentrale Ort (i. d. R. 

eine Gemeinde) zur Einstufung in die entsprechende Stufe aufweisen muss bzw. die ihm zur vollen Funkti-

onsausübung im Sinne eines planerisch angestrebten Sollzustands noch fehlen. Deskriptive Kataloge hinge-

gen werden zur empirischen Untersuchung des Ist-Zustands eines Zentrale-Orte-Systems herangezogen – 

und können insofern auch als ergänzende Einstufungskriterien zur Anwendung kommen. Solche Kataloge 

finden als beispielhafte Ausstattungskataloge mit Erläuterungscharakter Eingang in zahlreiche Pläne und Pro-

gramme der Länder. Sie haben keinen normativen Charakter, da sie eine übliche und bewusst keine ge-

wünschte Ausstattung festlegen, damit Kommunen aus einer Funktionszuweisung keine Ansprüche an Investi-

tionsentscheidungen ableiten können. 

Die Festlegung verbindlicher Einrichtungen ist als Konkretisierung der Regelungen in § 2 Abs. 2 S. 3 ROG zu 

verstehen: „Die Versorgung mit Dienstleistungen und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge, insbesondere die 

Erreichbarkeit von Einrichtungen und Angeboten der Grundversorgung für alle Bevölkerungsgruppen, ist 
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zur Sicherung von Chancengerechtigkeit in den Teilräumen in angemessener Weise zu gewährleisten; dies 

gilt auch in dünn besiedelten Regionen. Die soziale Infrastruktur ist vorrangig in Zentralen Orten zu bün-

deln; die Erreichbarkeits- und Tragfähigkeitskriterien des Zentrale-Orte-Konzepts sind flexibel an regionalen 

Erfordernissen auszurichten.“ Vor diesem Hintergrund sind es ausschließlich grundzentrale Einrichtungen, die 

normativ als Ziel der Raumordnung festzulegen sind. 

Die ARL (2002: 244, 296f.) hat darauf hingewiesen, dass verbindliche (allerdings auch explizit ausdifferenzier-

te) Ausstattungskataloge im Sinne von Zielen der Raumordnung problematisch seien, weil die Gemeinden als 

Normadressaten einer mit der zentralörtlichen Einstufung einhergehenden Funktionszuweisung bestimmte, 

ihnen noch fehlende, Infrastruktureinrichtungen einfordern können. Hier wird allerdings keineswegs für einen 

ausdifferenzierten Katalog plädiert, sondern es sollten nur solche Einrichtungen als verbindliche Mindeststan-

dards festgelegt werden, die einem logischen (politisch legitimierten) Ziel-Mittel-System im Sinne des ROG 

folgen. Eine Differenzierung zwischen solchen verbindlichen und empfohlenen Einrichtungen in einem Orien-

tierungsrahmen von Mindestversorgungsstandards wird gegenwärtig nur in Rheinland-Pfalz vorgenommen; 

Bayern hat verbindliche Festlegungen mit dem LEP 2013 wieder aufgegeben. Will man aber an Funktionszu-

weisungen Rechtsfolgen knüpfen, ist sicherzustellen, dass dem Gebot der Systemgerechtigkeit gefolgt wird. 

Insofern sind Regel-Ausnahme-Verhältnisse zu definieren und deshalb verbindlich vorzuhaltende Einrichtun-

gen zu bestimmen. Dies könnte über eine MKRO-Entschließung erfolgen. 

Folgende Aspekte sind zu bedenken: 

 Erforderlicher Konkretisierungsgrad, u. a. vor dem Hintergrund gerichtsfester Festlegungen und 

möglichen Einforderungen/Ansprüchen der entsprechend ausgewiesenen Städte und Gemeinden; 

 Umfang bzw. Anzahl der jeweiligen Einrichtungen, da auf der grundzentralen Ebene i. d. R. der 

Zugang zu entsprechenden Einrichtungen ausreichen dürfte (dichotome Skalierung), während insbe-

sondere auf der mittelzentralen aber auch auf der oberzentralen Hierarchieebene eine ausreichende 

Versorgung (metrische Skalierung) sichergestellt sind sollte; 

 Unterscheidung zwischen Zentralem Ort und zentralörtlichem Versorgungsbereich (z. B. zur 

Berücksichtigung mittelzentraler Einrichtungen in Grundzentren bei der Feststellung der Versor-

gungsqualität im Rahmen eines Monitorings); insbesondere auf mittelzentraler Ebene finden sich viele 

Einrichtungen auch außerhalb eines empirisch ermittelbaren Infrastrukturclusters bzw. eines 

Hauptorts (z. B. Sporteinrichtungen, Krankenhäuser). 

Die Unterscheidung zwischen Zentralem Ort und Versorgungsbereich (wie etwa in Rheinland-Pfalz) ist bei den 

rangstufenüblichen Einrichtungen zweckmäßig. Erstens tragen auch Einrichtungen zur Versorgung bei, die 

außerhalb der Zentralen Orte (der jeweiligen Stufe) lokalisiert sind woraus zweitens folgt, dass einer infrastruk-

turellen Überversorgung Einhalt geboten bzw. von vornherein ausgeschlossen werden. Alle jene Einrichtun-

gen, die nicht verbindliche für die grundzentrale Ebene festgelegt sind, können insofern auch nicht eingefor-

dert werden (s. o.). 

Grundsätzlich und unabhängig von der Hierarchieebene sollten nur solche Güter oder Einrichtungen Bestand-

teil Zentraler-Orte-Konzepte sein, die erstens nicht ubiquitär im Raum vorgehalten werden bzw. werden müs-

sen (wie z. B. die technische Ver- und Entsorgung) und zweitens sachlich bestimmt (z. B. Arbeitsgericht) oder 

zumindest bestimmbar (z. B. Gerichte unterer Instanz) sind. Die in den Plänen und Programmen vorgenom-

mene Differenzierung nach Funktionsbereichen (vgl. Tabelle 13 in Kapitel 3.5.2) erscheint dabei sachgerecht. 
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Nicht einbezogen werden sollte die metropolitane Ebene: Sie hat keine ordnungsrechtliche Relevanz. Zudem 

geht es auf dieser Ebene nicht primär um Einrichtungen, die der Versorgung der Bevölkerung dienen (Versor-

gungsfunktion Zentraler Orte), sondern um (hochrangige) Entwicklungsfunktionen (vgl. auch Kapitel 4.3.1). 

Für die mittel- und oberzentrale Ebene kann länderübergreifend und teilweise auch innerhalb der Länder nicht 

von diskreten Hierarchiestufen ausgegangen werden: Erstens folgte der Suburbanisierung der Bevölkerung 

auch eine Suburbanisierung zentraler Einrichtungen, sodass bestimmte zentrale Einrichtungen regelmäßig 

auch außerhalb der Zentralen Orte lokalisiert sind (Terfrüchte 2015). Umlandgemeinden weisen dadurch ver-

stärkt rangstufenunübliche Merkmale auf, wohingegen den Kernstädten einzelne rangstufenübliche Merkmale 

fehlen. Zweitens führen unterschiedliche Raumstrukturen zu einer unterschiedlichen Allokation zentraler Ein-

richtungen. Vereinfacht ausgedrückt gilt – abgeleitet aus der Theorie der Zentralen Orte – Folgendes: eine 

Einrichtung ist umso zentraler, je seltener sie in einem Teilraum lokalisiert ist und ein Ort ist umso zentraler, je 

mehr dieser Einrichtungen in einem Ort lokalisiert sind (Terfrüchte 2015). Die Zentralität der Einrichtungen und 

Orte fällt damit in Abhängig vom Zuschnitt des Untersuchungsraums unterschiedlich aus. Während in Nord-

rhein-Westfalen in 56 der 396 Gemeinden mindestens eine Hochschule lokalisiert ist, weisen von den 2056 

Gemeinde in Bayern lediglich 32 eine Hochschule auf (in Bayern sind 35 Oberzentren ausgewiesen, in Nord-

rhein-Westfalen 16). Der Dispersionsgrad für Hochschulen liegt somit bezogen auf politische Gemeinden in 

Bayern etwa 10-mal so hoch wie in Nordrhein-Westfalen; in Bayern sind Hochschulen eine typisch oberzentra-

le Einrichtung, in NRW ist sie üblich für starke Mittelzentren. Dieses Beispiel zeigt auch, dass neben der 

Raumstruktur der Stand der Gebietsreformen Einfluss auf die Zentralität von Einrichtungen hat. 

Aus den obigen Ausführungen folgt auch die in Kapitel 4.3.1 formulierte Forderung, wonach die Lokalisierung 

bestimmter (auch rangstufenüblicher) Ausstattungsmerkmale für sich genommen zwar ein erforderliches aber 

kein hinreichendes Einstufungs- bzw. Ausweisungskriterium sind. Hinzu treten muss eine raumordnerische 

Erforderlichkeit, die sich aus einem Gesamtkonzept ableiten können muss, um im Einzelfall systemgerecht zu 

sein, 

An dieser Stelle werden somit lediglich beispielhaft Ausstattungsmerkmale für eine länderspezifische Erhe-

bung und Beurteilung genannt. Als Ergebnis der Literaturauswertung können – unter Beachtung der o. g. Ein-

schränkungen (z. B. keine quasi-ubiquitären Einrichtungen) – die in Tabelle 23 genannten zentralen Versor-

gungsfunktionen (getrennt nach Funktionsbereichen) als relevant angesehen werden. Die vergleichende Lite-

raturauswertung umfasst neben den Festlegungen in den Plänen und Programmen der Länder (Praxis der 

Raumordnung bzw. Ableitung aus dem Faktischen) auch Erkenntnisse aus der Wissenschaft (z. B. ARL 2002, 

BMVBS 2010, BBSR 2011) sowie die drei grundlegenden Entschließungen der MKRO aus den Jahren 1968, 

1972 und 1983, auf die auch in einigen Planwerken der Länder noch regelmäßig Bezug genommen werden. 

In der folgenden Tabelle 23 wird dabei bewusst nicht zwischen mittel- und oberzentralen Versorgungsfunktio-

nen unterschieden, weil je nach Raumstruktur bestimmte Einrichtungen in unterschiedlichen Ländern eine 

unterschiedliche Zentralität haben. 

Tabelle 23: Typische mittel- und oberzentrale Versorgungsfunktionen nach Funktionsbereichen 

Typische mittel- und oberzentrale Versorgungsfunktionen nach Funktionsbereichen 

Funktionsbereich Funktionen 

Bildung 

Schulen der Sekundarstufe II 

Bildungsstätten des tertiären Bereichs (z. B. Universitäten) 

Schulen der Erwachsenenbildung 
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Typische mittel- und oberzentrale Versorgungsfunktionen nach Funktionsbereichen 

Funktionsbereich Funktionen 

Schulen der Berufsbildung 

Förderschulen 

Gesundheit 

Ambulante medizinische Versorgung (Haus-, Fach- und Zahnärzte) 

Stationäre medizinische Versorgung 

Arzneimittelversorgung (Apotheken) 

Öffentliche Verwaltung 

Landesbehörden 

Bundesbehörden 

Bundesunmittelbare Körperschaften (z. B. Agentur für Arbeit) 

Landesbetriebe 

Kultur33 

Audiovisuelle Medien (z. B. Kino) 

Bildende Kunst und Kunsthandwerk (z. B. Galerie) 

Buch und Presse (z. B. Bibliothek) 

Darstellende Kunst (z. B. Theater oder Orchester) 

Kultur- und Naturerbe (z. B. Museum oder Zoo) 

Kulturunterricht (z. B. Musikschule) 

Freizeit und Erholung (z. B. Freizeitpark) 

Räumlichkeiten (z. B Veranstaltungszentrum oder Tagungshotel) 

Sport - 

Verkehr 
Anschluss an den Schienenpersonenverkehr (Nah-, Regional- und 
Fernverkehr) 

Finanz- und Versicherungswesen 

Kreditinstitute 

Versicherungen 

Finanzdienstleistungen 

Rechtspflege 

Gerichte der obersten Instanz 

Gerichte der oberen Instanz 

Gerichte der mittleren Instanz 

Gerichte der unteren Instanz 

Wissenschaft und Forschung Wissenschaftliche Bibliothek 

 

Für die grundzentrale Ebene werden auf Basis der ländervergleichenden Auswertung folgende Einrichtungen 

als erforderlich im Sinne einer verbindlichen Festlegung vorgeschlagen; Abweichungen im Einzelfall, insbe-

sondere in Abhängigkeit von der Raumstruktur und der gewählten Strukturvariante sind davon unberührt: 

 Bildung: Schule der Sekundarstufe I, Grundschule, Kindergarten/Kita; 

 Gesundheit: Hausarzt, Apotheke; 

 Zudem: ÖPNV-Haltepunkt, Gemeindeverwaltung (ggf. Bürgerbüro), Bankfiliale, Postfiliale, Sporthalle, 

Hallenbad. 

Gegen verbindliche Einrichtungen spricht auch nicht, dass einzelne Einrichtungen wie z. B. Schulen der Se-

kundarstufe I in einzelnen Ländern wie z. B. Brandenburg nicht regelmäßig in festgelegten Grundzentren vor-

                                                        
33 Die Operationalisierung des Funktionsbereichs „Kultur“ erfolgt hier in Anlehnung an das „UNESCO Framework for Cultural 
Statistics“. 



 

- 109 - 

handen sind. Vielmehr erwächst daraus ein raumordnerischer Abwägungs- bzw. Handlungsbedarf, sich auch 

bei Tragfähigkeitsproblemen zu Mindeststandards der Daseinsvorsorge, die mit den verbindlichen Einrichtun-

gen operationalisiert sind, zu bekennen und in schlecht erreichbaren Räumen Tragfähigkeitsstandards wie 

Klassenteiler zu flexibilisieren. Im Klartext bedeutet dies Finanzierungsbedarf zur Stützung dieser Räume. 

Einzelhandel der Grund- bzw. Nahversorgung (z. B. Vollsortimenter) sollte zwar ebenfalls in einem Grundzent-

rum lokalisiert sein, Sortimente und Betriebsformen variieren jedoch so stark, dass eine verbindliche Vorgabe 

nicht sachgerecht wäre. Einrichtungen der Feuerwehr, der Polizei und der ambulanten Pflege sind zwar auf 

grundzentraler Ebene relevant, sie folgen jedoch einer anderen Standortlogik: Wesentlich ist die Gewährleis-

tung der Erreichbarkeit. Sporthallen und Hallenbäder sind ebenfalls von grundzentraler Bedeutung, ihre 

Standorte korrelieren jedoch mit Schulstandorten, wobei teilweise auch die gemeinsame Nutzung durch meh-

rere Schulen erfolgt. Zumindest erfordert ein Schulstandort die Ko-Lokalisierung einer Sporthalle und eines 

Hallenbades. Im Übrigen sind Sporthallen keine öffentlich zugänglichen Einrichtungen; vielmehr sind es Sport-

vereine, die neben den Schulen entsprechende Einrichtungen nutzen. 

Grundsätzlich ist es – im Unterschied zu den zentrenprägenden Einstufungskriterien – nicht erforderlich, dass 

sämtliche Einrichtungen im Standortortcluster lokalisiert sin, sofern diese nicht zentrengebunden sind. Hin-

sichtlich der Standortentscheidungen für den Neu- und Rückbau von zentralen Versorgungseinrichtungen 

sollte zwar gemäß des Bündelungs- und Konzentrationsprinzips der Standortcluster maßgeblich sein (Neubau 

im Cluster und Rückbau außerhalb des Clusters), für die Versorgung im Nah-, Mittel- und Oberbereich sind 

jedoch die politischen Gemeinden der relevante Bezugsraum und meist auch die relevanten Akteure (z. B. als 

Schulträger). 

Optimierungspotential in den Ländern 

Eine verbindliche Ausstattung, die in der Begründung zu den Zielen der Raumordnung darzulegen ist, müsste 

vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und im Abgleich mit den Erfordernissen einer wohnort-

nahen Daseinsvorsorge von der MKRO verabschiedet werden. Die zurzeit noch unbestimmten Regelungen 

zur Daseinsvorsorge und zu gleichwertigen Lebensverhältnissen in den Teilräumen gemäß ROG könnten 

durch eine entsprechende Entschließung konkretisiert werden. 

Mit Ausnahme von Rheinland-Pfalz erfolgt gegenwärtig keine Differenzierung zwischen verbindlichen und 

rangstufenüblichen Ausstattungsmerkmalen, sodass hier ein großer Diskussionsbedarf besteht. Ebenso sind 

in vielen Ausstattungskatalogen die Merkmale nicht hinreichend bestimmt bzw. bestimmbar, sodass ein Moni-

toring der lokalisierten Einrichtungen nicht möglich ist. In Folge dessen ist weder eine systemgerechte und 

begründbare Einstufung (auch) anhand der Ausstattungsmerkmale möglich, noch kann die Zielerreichung 

(auch für die rangstufenüblichen Merkmale) überprüft werden. 

4.4 Bindungs- und Steuerungswirkung Zentraler-Orte-Konzepte 

4.4.1 Bindungswirkung der Zentrale-Orte-Konzepte 

These 

Im Bereich der Siedlungsflächenentwicklung sollte die Bindungswirkung Zentraler Orte für die Kommunen in 

vielen Bundesländern verbessert werden. Rechtlich ermöglichen können dies die Länder selber über ihre Lan-

desplanungsgesetze bzw. Landesentwicklungspläne.  
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Die Bindungswirkung der Fachplanungen kann nur über eine verbesserte ressortübergreifende Koordinierung 

gelingen; die gesetzlichen Regelungen betrifft dies in aller Regel nicht, da in der Regel neben der allgemeinen 

auch spezielle Raumordnungsklauseln in den Fachgesetzen vorliegen.  

Zudem sollten die Zentrale-Orte-Konzepte schlüssig sein, um Überzeugungskraft gegenüber Dritten entfalten 

zu können. 

Erläuterung 

Hier ist zunächst zwischen den in § 4 Abs. 1 Satz 1 ROG vorgegebenen Adressaten von Zielen der Raumord-

nung im Allgemeinen zu unterscheiden. Mithin sind neben den Kommunen andere öffentliche Stellen (d. h. 

andere Ministerien bzw. die ihnen zugeordneten staatlichen Fachplanungen) sowie die Privatwirtschaft zu 

nennen. Die Bindungswirkung Privater beschränkt sich auf raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, die 

der Planfeststellung oder der Genehmigung mit der Rechtswirkung der Planfeststellung bedürfen. 

Während die Bindung der Kommunen im Bereich der Steuerung des großflächigen Einzelhandels weitgehend 

einheitlich erfolgt, bestehen bei der Steuerung der Siedlungsflächenentwicklung sehr große Unterschiede 

zwischen den Ländern bis hin zu einer faktischen Nicht-Steuerung, bei der lediglich Restriktionsräume festge-

legt werden, in denen Vorränge für andere Raumfunktionen (z. B. Naturschutz) eine Inanspruchnahme für 

Zwecke der Siedlungsentwicklung unterbinden (vgl. Kapitel 3.6.1). 

Die faktische Bindung der Fachplanungen an das ZOK ist dabei nicht primär eine Frage bestehender rechtli-

cher Regelungen, da für die staatlichen Planungen neben der sog. „allgemeinen Raumordnungsklausel“ in § 4 

ROG in der Regel noch spezielle Raumordnungsklauseln in den Fachgesetzen bestehen (vgl. Kapitel 0).  

Die folgende Tabelle fasst die raumbedeutsamen Fachplanungen zusammen, für die von den Verfassern das 

Erfordernis einer Bindung an Zentrale-Orte-Konzepte gesehen wird: 

Tabelle 24: Raumbedeutsame Fachplanungen 

Raumbedeutsame Fachplanungen 

Fachplanung Erforderlichkeit der Bindung an das ZOK Status Quo  

Bedarfsplanung im ambu-
lanten Gesundheitswesen 

Unmittelbar relevant für Festlegungen zu 
Zentralen Orten (§ 8 Abs. 5 Nr. 1 ROG) 
insb. der Sicherung der Daseinsvorsorge 

Die Bedarfsplanungsrichtlinie des 
Gemeinsamen Bundesausschusses 
orientiert sich an Mittelbereichen 
(vgl. Kapitel 3.6.3) 

Krankenhausplanung 
Unmittelbar relevant für Festlegungen zu 
Zentralen Orten (§ 8 Abs. 5 Nr. 1 ROG) 
insb. der Sicherung der Daseinsvorsorge 

10 von 16 Krankenhausgesetze 
weisen Raumordnungsklauseln auf 
(vgl. Tabelle 16) 

Schulentwicklungsplanung 

Unmittelbar relevant für Festlegungen zu 
Zentralen Orten (§ 8 Abs. 5 Nr. 1 ROG) 
insb. der Gewährleistung des Konzentra-
tions- und Bündelungsprinzips 

Lediglich 8 von 16 Schulgesetzen 
weisen Raumordnungsklauseln auf 
(vgl. Tabelle 17)  

Postwesen 
Unmittelbar relevant für Festlegungen zu 
Zentralen Orten (§ 8 Abs. 5 Nr. 1 ROG) 
insb. der Sicherung der Daseinsvorsorge 

Die Postuniversaldienstleistungs-
richtlinie greift die ZOK der Länder 
auf (vgl. Kapitel 3.6.3) 

Verkehrsplanung 
Relevant für die Sicherung von Trassen 
für Verkehrsinfrastruktur gemäß § 8 Abs. 
5 Nr. 3 ROG und zur Gewährleistung der 

Lediglich 5 von 16 Straßengesetzen 
weisen Raumordnungsklauseln auf 
(vgl. Kapitel 3.6.2) 
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Raumbedeutsame Fachplanungen 

Fachplanung Erforderlichkeit der Bindung an das ZOK Status Quo  

Erreichbarkeit von Zentralen Orten  

 

Das Problem ist neben dem partiellen Fehlen spezieller Raumordnungsklauseln in einzelnen Bundesländern 

vor allem eher deren faktische Unwirksamkeit in der fachplanerischen Praxis aufgrund fehlender Koordination 

und Abstimmung zwischen Raumordnung und Fachplanungen (so auch Gawron 2008: 75). Diese geht teilwei-

se auf Unkenntnis raumordnerischer Instrumente und ihrer Ziele (insbesondere bei Fehlen einer speziellen 

Raumordnungsklausel, obgleich bereits die allgemeine Klausel in § 4 Abs. 1 ROG unmittelbar wirksam ist) und 

teilweise auch auf Unwillen auf Seiten der Fachplanungen zurück. Die Logik folgt meist dem Ressortprinzip: 

diejenigen Fachplanungen, die ein Ressort mit der Landesplanung teilen, werden wesentlich besser koordi-

niert als andere Fachplanungen, die Bestandteil anderer Ressorts sind (vgl. BMVBS 2010, 2010a). Zielführend 

sind hier vor allem regelmäßige Abstimmungsrunden zwischen der Landesplanung und den Infrastrukturfach-

planungen bzw. Ressorts – vor allem aber nicht ausschließlich während der Fortschreibung eines Landes-

raumordnungsplanes. Ein erster Schritt ist die Identifizierung von Ansprechpartnern in den Häusern und an-

schließende Benennung als Planungsbeauftragte. Eine solche Möglichkeit wird in Hessen praktiziert. In sämt-

lichen Ministerien gibt es eine/n Fachplanungsbeauftragte/n, die in engem und kontinuierlich gepflegtem Kon-

takt zur Landesplanung stehen. Damit sind günstige Voraussetzungen für eine umfangreiche und zeitnahe 

Abstimmung zwischen der Landesplanung und den Fachplanungen wie auch der Fachplanungen untereinan-

der gegeben. Diese Form der Abstimmung wäre auch für andere Bundesländer dienlich. 

Essentiell ist dabei das gegenseitige Kennenlernen der Personen, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen 

und die Identifikation von inhaltlichen Schnittmengen, bei denen der Steuerungswille in die gleiche Richtung 

geht. Auf dieser Basis könnte einvernehmlich geklärt werden, welche Regelungserfordernisse in einem Infra-

strukturbereich raumordnungsrelevant sind und daher in den Raumordnungsplan aufgenommen werden soll-

ten und welche sinnvollerweise ausschließlich Gegenstand fachgesetzlicher Regelungen bleiben sollten. Im 

Speziellen sollte die räumliche Kongruenz der Steuerungslogik des Zentralen-Orte-Konzepts mit den jeweili-

gen fachplanerischen Konzepten überprüft werden, die sich sehr häufig an Kreisgebietsgrenzen orientieren 

(z. B. berufliche Bildung, öffentliche Verwaltung, ÖPNV). Auch deshalb sollten bei der (Mittel-)Bereichs-

abgrenzung möglichst keine Kreisgrenzen durchschnitten werden. Falls dies raumordnerisch unumgänglich 

sein sollte, ist eine enge Abstimmung mit den Fachplanungen hinsichtlich der Folgen für die Bindungswirkung 

des ZOK zu empfehlen. 

Neben der direkten Bindungswirkung an die Inhalte der Zentrale-Orte-Konzepte besteht die Möglichkeit – 

wiederum über die Abstimmung mit den anderen Ressorts und Verbänden – fachgesetzlich das ZOK aufzu-

greifen (siehe z: B. Postuniversaldienstleistungsverordnung oder die Bedarfsplanungsrichtlinie im ambulanten 

Gesundheitswesen; vgl. dazu Kapitel 3.6.3) und sich für fachplanerische Zwecke zu eigen zu machen. Ver-

gleichbare Regelungen sind auch im Bereich des ÖPNV denkbar, um die Erreichbarkeit Zentraler Orte zu 

gewährleisten. Hier besteht auch ein enger Zusammenhang zum folgenden Kapitel4.4.2. Die folgende Tabelle 

gibt einen Überblick über diejenigen Fachplanungen, für die eine Bindung an das ZOK aus raumordnerischer 

Sicht bedeutsam ist, um dem Koordinationsauftrag des § 4 ROG Rechnung tragen zu können. Maßstab ist 

dabei gemäß Abs. 1 die Raumbedeutsamkeit der Planungen und Maßnahmen anderer öffentlicher Stellen: 
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Allerdings müssen die Zentrale-Orte-Konzepte dafür auf einer empirisch validierten Basis stehen und system-

gerecht ausgeformt sein. Offensichtlich seit Jahrzehnten nicht überprüfte Konzepte werden faktisch funktions-

los, da ihre Adressaten (insbesondere die Fachplanungen) ihre Konzepte nicht (länger) darauf aufbauen wol-

len und auch können. 

Optimierungspotential in den Ländern 

Es wäre wünschenswert, wenn in den betroffenen Ländern (vgl. Kapitel 0) die fehlenden speziellen Raumord-

nungsklauseln ergänzt werden würden. Dieser Vorgang könnte gleichzeitig dazu genutzt werden, die faktische 

Abstimmung mit den Fachplanungen insbesondere bei Planfortschreibungsprozessen und im Geschäft der 

Anwendung der Raumordnungspläne ebenso zu verbessern wie die Beteiligung der Raumordnung bei fach-

planerischen Planungsprozessen.  

Zusätzlich besteht Bedarf in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz, da dort Zentralität bei der Siedlungsflächen-

entwicklung bisher keine Rolle spielt. In Bayern sollte eine Regelung zur Eigenentwicklung in die LEP aufge-

nommen werden.  

4.4.2 Orientierungsfunktion der Zentrale-Orte-Konzepte für private wie öffentliche Investitionen 

These 

Über die Erläuterung der Inhalte von Raumordnungsplänen hinaus ist es Aufgabe der Regionalplanung in 

informelle Konzepte wie Demographie-Strategien oder Regionale Entwicklungskonzepte hineinzuwirken und 

die Vorteile einer Konzentration und Bündelung von Daseinsvorsorgeeinrichtungen über Zentrale Orte zu ver-

mitteln und stärker in Regional Governance Prozesse zur Entwicklung von Regionalen Entwicklungskonzepten 

sowie von Konzepten zur Anpassung der Daseinsvorsorge an den demographischen Wandel einzubinden. 

Erläuterung 

Im Fokus stehen Konzepte bzw. Investitionen, die zentralörtlich bzw. überörtlich bedeutsam sind, sich also auf 

die Versorgungs- oder Entwicklungsfunktion Zentraler Orte beziehen und für die keine direkte Bindungswir-

kung (vgl. Kapitel 4.4.1) besteht. Diese Investitionen beziehen sich daher auf die Schaffung von Infrastruktur 

bzw. deren Qualität und ihre Erreichbarkeit, die nicht der Planfeststellung oder der Genehmigung mit der 

Rechtswirkung der Planfeststellung bedürfen oder aber über andere Steuerungswirkungen (z. B. das Kongru-

enzgebot) oder fachgesetzliche Normen ohnehin auf Zentrale Orte gelenkt werden. 

Verbleibende Investitionen sind vor allem Einrichtungen der sozialen Infrastruktur in den Bereichen Sport, 

Freizeit und Kultur sowie Kinderbetreuung und Pflege in öffentlicher und privater Trägerschaft. Diese sind 

regelmäßig Gegenstand von Regionalen Entwicklungskonzepten oder Strategien zur Bewältigung des demo-

graphischen Wandels. Daneben findet eine strategische Steuerung von Investitionen auch in kommunalen 

Stadt- bzw. Dorfentwicklungskonzepten statt. 

Da die Träger der Regionalplanung in diesen Kontexten häufig bereits eine federführende Rolle übernehmen, 

läge es nahe, die mit dem ZOK verbundene Steuerungswirkung auch in Prozesse der Regionalentwicklung 

einzubringen. Dies ist aber nur bedingt der Fall, was auch mit den unterschiedlichen Handlungslogiken formel-

ler Raumordnung und Regional Governance Prozessen zu tun hat. Regional Governance beschreibt eine 

Kombination von verschiedenen Steuerungsmodi: Kooperation (Verhandlung), Wettbewerb und Anreize sowie 

Hierarchie als institutioneller Rahmen (Pütz 2004). Damit wird das netzwerkartige Zusammenspiel staatlicher 

und privatwirtschaftlicher Akteure gesteuert (Benz 2004). Regional Governance entfaltet sich in Steuerungslü-
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cken, d. h. es entwickelt sich dort, wo herkömmliche Problembearbeitung nicht adäquat bewältigt wird (Fürst 

2003) und dient der Aktivierung/Stärkung vorhandener Standortpotenziale im Rahmen einer Arbeitsteilung 

unter Standorten (Kommunen). Wo interkommunale Kooperationen bei der Konzeptentwicklung und Problem-

bearbeitung dominieren oder auf Kreisebene eine Abstimmung erfolgt, spielt die Raumordnung keine Rolle. 

Anreize erfolgen in der Regel über finanzielle Förderung sowie Wettbewerbe. Die Berücksichtigung der Erfah-

rungen beteiligter Praxisakteure ermöglicht Modellvorhabenforschung dabei bessere „Lernerfolge“ (Einig 

2011). Regional Governance ist bewährt bei Fragen der Raumentwicklung, stößt aber an Grenzen bei Ord-

nung und Sicherungsaufgaben (z. B. Sicherung der Daseinsvorsorgeinfrastruktur über ZOK (Greiving und 

Winkel 2009, Gawron 2010). Mit Regional Governance ist kein Verzicht auf Verfassungs- und Gesetzesbin-

dung und staatliches Letztendscheidungsrecht verbunden: Hoheitliche Planung hat weiterhin ihre Berechti-

gung für Lösung von Verteilungskonflikten (Fürst 2003). Mit Blick auf relevante Modellvorhaben wie z. B. die 

MORO „Regionalstrategie Daseinsvorsorge“ wird aber deutlich, dass sich die regionalen Akteure in der Tat 

nicht an Konzepten der Raumordnung wie die Zentrale-Orte-Konzepte orientieren. Lösungsansätze werden 

zum einem in einem Werben der Regionalplanung für das ZOK im Sinne einer Plattform für kooperierende 

Akteure, die an einer Formalisierung ihrer Kooperationserfolge interessiert sind, und zum anderem in einer 

stärkeren Berücksichtigung in den Ausschreibungskriterien für Wettbewerbe gesehen. Gleichfalls kommt in 

dieser Hinsicht dem LEADER-Programm wichtige Bedeutung zu, da damit die Ausbildung und Aktivitäten 

einer kooperierenden Handlungsebene wesentlich gestärkt werden können. 

Optimierungspotential in den Ländern 

Ein zwischen Bundesländern differenzierter Sachstand ist nicht zu erkennen. Vielmehr besteht grundsätzlich 

Bedarf an einer besseren Verzahnung von Regional Governance Prozessen mit dem ZOK. Bezüglich des 

Optimierungspotenzials der Verschränkung mit Demographie-Strategien gilt das Gleiche: bisher fehlt es an 

einer integrierten Würdigung der ZOK. Zwar wird der demographische Wandel etwa im Zusammenhang mit 

einer sinkenden Tragfähigkeit oder veränderten Bedarfen (z. B. Siedlungsflächen, Infrastrukturangebote usw.) 

angesprochen, eine integrierte Strategie hingegen fehlt durchweg. Dies liegt wiederrum vor allem in der man-

gelnden Zusammenarbeit zwischen Raumordnung und Fachplanungen, weshalb diese verbessert werden 

sollte (vgl. Kapitel 4.5.1). 

4.4.3 Verschränkung von Förderprogrammen mit Zentrale-Orte-Konzepten 

These 

Zur Stärkung der Zentralen Orte sollte bei allen raumwirksamen Förderprogrammen ein Zuwendungsbonus 

erwogen werden. 

Erläuterung 

Grundsätzlich gilt für die Förderung, dass der Bedarf gemäß den Förderrichtlinien sachlich begründet sein 

muss. Bei der Bewilligung der Zuteilung könnten in Abwägung des sachlich begründeten Bedarfs und des 

raumordnerischen Anliegens der Stärkung zentraler Orte oder - durch den Bedarf begründet - bestimmter 

Zentraler Orte diese einen Bonus erhalten, indem diese bei gleichen Fördervoraussetzungen bei der Zuteilung 

bevorzugt werden. Das gilt besonders für Mittel, mit denen Einrichtungen gefördert werden, die für die zentral-

örtliche Funktion wichtig sind, vor allem wenn diese Einrichtungen fehlen, bestehende gefährdet sind oder 

deren Veränderung erforderlich ist.  
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Gegenwärtig findet nur in Ausnahmefällen eine Verschränkung der Zentrale-Orte-Konzepte mit Förderpro-

grammen statt (vgl. Kapitel 3.6.5) Sie lassen sich jedoch größtenteils auch für Zentrale Orte nutzen. Im För-

derprogramm „kleinerer Städte und Gemeinden“ wird jedoch hervorgehoben, dass kleine Städte und Gemein-

den in ihrer zentralörtlichen Funktion damit gestärkt werden sollen. Mit dem Programm können aber genauso 

Maßnahmen in Orten ohne zentralörtliche Funktion gefördert werden. Eine wichtige Möglichkeit liegt jedoch in 

der Ausrichtung nationaler Förderprogramme auf Zentrale Orte, wie sie derzeit für die Wohnraumförderung in 

Schleswig-Holstein erfolgt. Empfohlen wird daher eine explizite Fokussierung der Förderung im neuen Stad-

tumbauprogramm auf Zentrale Orte.34 

Gegen eine explizite Ausrichtung der Förderprogramme für die Wirtschaft auf Zentrale Orte kann die Bindung 

an EU-Vorschriften sprechen. Der Großteil der Städtebau-Förderprogramme steht mit der EU im Zusammen-

hang, entweder weil es sich um EU-Förderprogramme handelt oder weil die Wettbewerbsstimmungen der EU 

darin zu berücksichtigen sind. Da in den EU-Staaten keine Ausweisung und Bedeutungszuordnung Zentraler 

Orte in einem mit Deutschland vergleichbaren Maß besteht, können EU-Förderprogramme ohnehin nicht Be-

zug auf Zentrale Orte nehmen. Die nationalen Förderprogramme stehen außerdem häufig in Verbindung zu 

den EU-Programmen und ergänzen diese. Dadurch wäre ebenfalls eine Ausrichtung auf Zentrale Orte prob-

lematisch. Schließlich könnte eine Bindung von Förderprogrammen an Zentrale Orte den Wettbewerbs-

Bestimmungen der EU zuwiderlaufen, da diese Förderprogramme dann in Ländern ohne Zentrale-Orte-

Konzepte nicht gelten (können). Ggf. könnte dadurch eine unzulässige Besserstellung von Gemeinden oder 

Wirtschaftsbetrieben in Zentralen Orten in Deutschland gegenüber anderen EU-Staaten ohne zentralörtliche 

Ausweisungen und deren Gemeinden hervorgerufen werden. Dennoch zeigen sich Möglichkeiten auf, wenn 

Zentralen Orten begründet Funktionen zugeschrieben werden, die in den Programmen als Fördervorausset-

zung genannt werden oder eine landesinterne Strukturierung für den Fördermitteleinsatz erfolgt (vgl. Kapi-

tel 3.6.5). Durch die Ausrichtung der Förderung von Industrie- und Gewerbeflächen in Schleswig-Holstein 

werden andere EU-Standorte nicht benachteiligt, da es sich lediglich um eine Steuerung des Fördermittelein-

satzes innerhalb des betreffenden Landesgebietes handelt. Damit gibt es zwar keine direkte Bindung der För-

derprogramme an Zentrale Orte. Denn Zentrale Orte werden schließlich nur dann stärker unterstützt, wenn 

sich die geförderten Maßnahmen vor allem auf Infrastruktur ausrichten, die vorrangig in Zentralen Orten be-

stehen oder für wirtschaftliche Aktivitäten, die vorrangig in Zentralen Orten stattfinden oder wenn von ergän-

zenden nationalen Förderrichtlinien eine gewisse räumliche Steuerung ausgeht. Da den Ländern die Ausge-

staltung der Steuerung der LEADER-Förderung der EU obliegt, könnten sie diese Möglichkeit stärker nutzen, 

um gerade Zentrale-Orte in ländlichen Räumen als Anker der Entwicklung und Sicherung der Daseinsvorsorge 

zu stärken. 

Optimierungspotential in den Ländern 

Wesentlich erscheint die Festlegung eines Zuwendungsbonus, durch den Zentrale Orte eine höhere Priorität 

in der Fördermittelvergabe erhalten. Dies gilt für alle Bundesländer mit Ausnahme von Schleswig-Holstein. 

                                                        
34 Diese Empfehlung wurde über den Expertenkreis zur Begleitung der Evaluierung der Städtebauförderungsprogramme Stadt-
umbau Ost und West bereits in die laufenden Diskussionen zur Ausgestaltung eines integrierten Stadtumbauprogramms inner-
halb des BUMB eingespeist, da Prof. Greiving Mitglied dieses Expertenkreises ist. 
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4.4.4 Berücksichtigung Zentraler-Orte-Konzepte im kommunalen Finanzausgleich 

These 

Die Finanzausstattung der Zentralen Orte sollte sich im Idealfall an deren tatsächlichen (real existenten oder in 

raumordnerischen Zielen ausgewiesenen) zentralörtlichen Funktionen ausrichten. Dabei sollten gleichfalls die 

Einwohner des Versorgungsbereichs einbezogen und berücksichtigt werden. Eine optimale, bundeseinheitli-

che eindimensionale Bemessungsgröße gibt es nach der hier vertretenen Position nicht. Jede Lösungsvarian-

te hat ihre Vor- und Nachteile, zwischen denen in jedem Bundesland individuell abgewogen werden sollte. 

Erläuterung 

Die Orientierung an der Einwohnergröße hat sich bewährt und erfolgt in sämtlichen Flächenländern; dabei 

werden über den Vervielfältigungsfaktor in den meisten Ländern übergemeindlichen Leistungen größerer Ge-

meinden und damit auch zentraler Orte in der Finanzausstattung berücksichtigt. Die Messgröße Einwohner-

zahl hat den Vorteil, sich an der tatsächlich zu versorgenden Bevölkerung auszurichten ist relativ einfach 

nachvollziehbar, hat eine hohe Transparenz und berücksichtigt automatisch zugleich Veränderungen wie Ein-

wohnerrückgang oder -wachstum. Die Einwohnerzahl stimmt jedoch nur dann mit der zu versorgenden Bevöl-

kerung überein, wenn darin auch die Einwohner des Verflechtungsraumes berücksichtigt werden. Eine Be-

rücksichtigung der Einwohner im Verflechtungsraum des Zentralen Ortes erfolgt bislang nur in den Ländern 

Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Sachsen. Deren Ermittlung bzw. Zuordnung kann jedoch 

Probleme aufwerfen, wenn sich der Verflechtungsraum nicht eindeutig abgrenzen lässt, was für nahe beiei-

nander liegende Zentrale-Orte, insbesondere für Verdichtungsräume sehr häufig zutrifft. Dieses Problem ließe 

sich jedoch bei Anwendung der hier zur Diskussion gestellten Konzepte eines zentralörtlichen Städteverbun-

des bzw. Funktionsraumes ausräumen, wenn die Bevölkerung der betreffenden Räume als Messgröße zur 

Anwendung kommt. Die Problematik liegen darin, dass z. T. einwohnerstarke Zentrale-Orte keinesfalls über 

die Ausstattung entsprechend ihrer Funktionszuweisung im ZOK verfügen und somit unberechtigt diese Mittel 

bekommen.  

Bei einer Ausrichtung der Mittel des kommunalen Finanzausgleichs an der Funktionseinstufung erhält der 

Zentrale Ort entsprechend seiner hierarchischen Einstufung Mittel, um die damit verbundenen Aufgaben zu 

bewältigen. Für diese Ausrichtung besteht jedoch gleichfalls die Problematik, dass damit nicht berücksichtigt 

wird, wie weit der Zentrale-Ort tatsächlich über die erforderliche Ausstattung verfügt und diese Funktion aus-

füllt. Außerdem bewirkt eine Abstufung unmittelbar eine Reduzierung der Mittel, was für erhebliches politi-

sches Konfliktpotential spricht. Dagegen sprechen auch Bedenken, dass bei dieser Ausrichtung der Zentrale 

Ort über lange Zeit Mittel unverändert und ggf. unberechtigt erhält, weil die Einstufung meist von langer Dauer 

ist ohne etwaige Veränderungen wie Einwohnerschwund zu berücksichtigen. Diese Bedenken ließen sich 

durch eine zeitnahe Aktualisierung der zentralörtlichen Einstufung und Fortschreibung der Landesplanung 

mindern. Außerdem bewirkt die Kreisumlage diesbezüglich auch einen gewissen Ausgleich. 

In Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern erhalten Zentrale Orte einen bestimmten Betrag und in Hes-

sen eine Vergütung je Einwohner zur Unterstützung ihrer zentralörtlichen Funktionen. Dabei handelt es sich 

um eine zusätzliche Mittelausstattung durch den Nebenansatz, mit der die Mittel aus dem Hauptansatz des 

Kommunalen Finanzausgleichs aufgestockt werden. Zumal reichen die praktizierten Größenordnungen bei 

weitem nicht aus, um allein die Aufwendungen für die Versorgungsleistungen dieser Orte abzudecken.  

In den meisten Bundesländern gibt es durch den Nebenansatz zusätzliche Mittel aus dem kommunalen Fi-

nanzausgleich für wichtige übergreifend Versorgungsaufgaben wie den Unterhalt von Schulen oder Theater. 
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Diese Zuweisungen sind sinnvoll und zielführend, weil mit ihnen die Erfüllung tatsächlicher Versorgungsleis-

tungen finanziert wird. Das mit dieser Regelungen ggf. auch in nicht Zentralen Orten derartige Einrichtungen 

gestützt werden, wird hier als unerheblich angesehen, da das i. d. R. wenige sind und damit auch Sondersi-

tuationen aus dem Tourismusbereich oder traditionelle Schulstandorte, wie kirchliche Schulen an alten 

Probsteistandorten berücksichtigt werden. In ähnliche Richtung zielt die Mittelzuführung, die in einigen Bun-

desländern für die Wahrnehmung weisungsgebundener Aufgaben an Zentrale Orte sowie für den Unterhalt 

bestimmter Behörden, wie z. B. das Kreisgesundheitsamt, gleistet werden. Diese Mittelzuführung ist zielgenau 

und leistungsgerecht, wenn sie in angemessener Höhe erfolgt. 

Eine Bemessung der Zuweisung an der tatsächlichen Versorgungsausstattung und -leistungen der Zentralen 

Orte würde zwar am weitreichendsten und gerecht die Versorgungsleistungen unterstützen, beinhaltet aber 

erhebliche Probleme. Dafür wäre zu bestimmen, welche Einrichtungen ein Zentraler-Ort aufweisen muss, um 

diese angemessen im Finanzausgleich zu berücksichtigen. Das dürfte erhebliche kaum eindeutig lösbare 

Wertungsprobleme auf. Außerdem würde eine derartige Ausrichtung nicht den evtl. Ausbaubedarf berücksich-

tigen oder es müssten dafür wiederum Regelungen getroffen werden. Zudem wird diese Ausrichtung in kei-

nem Bundesland praktiziert, so dass dafür keine Erfahrungen vorliegen und die Länder von erheblichen Um-

stellungen betroffen wären. 

Tabelle 25: Berücksichtigung Zentraler-Orte-Konzepte im kommunalen Finanzausgleich 

Berücksichtigung Zentraler-Orte-Konzepte im kommunalen Finanzausgleich 

Lösungsmodell  Vorteile Nachteile 

Messgröße Einwohnerzahl 
im kommunalen Finanzaus-
gleich 

Die Einwohnerzahl ist ein verlässli-
cher Indikator, wieviel Bevölkerung 
durch den Zentralen Ort zu versorgen 
ist, wenn sich der Einzugsbereich 
eindeutig bestimmen lässt und die 
Einwohner des Einzugsbereiches mit 
berücksichtigt werden. 

Demographische Veränderungen, wie 
Bevölkerungswachstum oder Rück-
gang werden damit automatisch be-
rücksichtigt. 

Die Messgröße ist einfach nachvoll-
ziehbar und transparent 

Dafür liegen langjährige Erfahrungen 
vor, diese Messgröße gilt als bewährt. 

Es bleibt unberücksichtigt, ob der 
Zentrale Ort tatsächlich die Einrich-
tungen der Daseinsvorsorge zur 
Versorgung der Bevölkerung hat. 

Der Einzugsbereich lässt sich z. T. 
nicht eindeutig abgrenzen, vor allem 
in Verdichtungsräumen, so dass die 
Zuordnung der Bevölkerung schwie-
rig ist. 

Messgröße zentralörtliche 
funktionale Einstufung (GZ, 
MZ, OZ) im Kommunalen 
Finanzausgleich 

Die Messgröße zentralörtliche funkti-
onale Einstufung sichert eine finanzi-
elle Ausstattung entsprechend der 
raumordnerisch ausgewiesenen 
Funktion 

Diese Messgröße sagt ebenfalls 
nichts darüber aus, wie weit der 
zentrale Ort tatsächlich über Einrich-
tungen der Daseinsvorsorge ent-
sprechend seiner raumordnerischen 
Funktion verfügt. 

Eine Abstufung zentraler Orte führt 
unmittelbar zu Finanzeinbußen und 
beinhaltet daher großes Konfliktpo-
tential und politische Widerstände 

Zuweisungsbetrag im Kom-
munalen Finanzausgleich 

Die Gemeinde erhält entsprechend 
ihrer zentralörtlichen Einstufung einen 

Der Zuweisungsbetrag ist metho-
disch nicht bestimmbar sondern 
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Berücksichtigung Zentraler-Orte-Konzepte im kommunalen Finanzausgleich 

Lösungsmodell  Vorteile Nachteile 

orientiert an der Einstufung 
des zentralen Ortes (GZ, 
MZ, OZ) 

bestimmten Betrag, zum Ausbau oder 
zur Sicherung zentralörtlicher Einrich-
tungen. 

Der Betrag kann vom Land entspre-
chend der Haushaltslage und der 
aktuellen Bedarfseinstufung festge-
legt werden 

obliegt der jeweiligen aktuellen poli-
tischen Wertung und finanziellen 
Möglichkeiten.  

Soweit dazu im Finanzausgleichge-
setz des Landes dazu keine eindeu-
tigen Regelungen getroffen sind, 
beinhaltet die Festlegung des Betra-
ges gewisse Willkürlichkeit. 

Zuweisungen im Kommuna-
len Finanzausgleich für be-
stimmte zentralörtliche Ein-
richtungen 

Die Zuweisung erfolgt für tatsächliche 
Versorgungsausstattung, die i. d. R. 
nur in Zentralen-Orten sind. Obwohl 
auch einige andere Orte darüber 
verfügen können, ist die Ausstattung 
ein eindeutiger Indikator zur zentral-
örtlichen Funktionserfüllung. 

Die Zuweisung ist eindeutig an be-
stimme Leistungen gebunden und 
beinhaltet kaum politisches Konflikt-
potential. 

Die Zuweisung bezieht sich nur auf 
einen Teil der Einrichtungen zur 
zentralörtlichen Funktionswahrneh-
mung. Deshalb reicht eine daran 
orientierte Bemessung der Finanz-
ausstattung nicht aus. 

Die Entwicklung (mehr oder Minder-
bedarf) wird ebenfalls nicht berück-
sichtigt, wenn keine zusätzlichen 
Regelungen getroffen werden. 

Zuweisungen im Kommuna-
len Finanzausgleich für wei-
sungsgebundene Aufgaben 
und für bestimmte Verwal-
tungsfunktionen wie z. B. 
Kreisgesundheitsamt, Fach-
hochschule usw. 

Die Mittelzuführung ist zielgerichtet 
für diese Versorgungsaufgaben 

Es sind dafür keine Nachteile er-
sichtlich. 

Messgröße Ausstattung im 
kommunalen Finanzaus-
gleich 

Die Finanzausstattung wird an der 
tatsächlichen Ausstattung des zentra-
len Ortes bemessen. 

Es bleibt die Entwicklung unberück-
sichtigt, wie z. B. der Ausbaubedarf 
zur Funktionserfüllung oder der Be-
darf zur Reduzierung zentralörtlicher 
Einrichtungen.  

Dafür wäre als Messgröße der Zu-
weisung verbindlich zu klären, über 
welche Ausstattung ein zentraler Ort 
der jeweiligen Hierarchiestufe verfü-
gen muss, was eine schwierige ist 
und eine Wertung darstellt, die 
grundsätzlich Rechtsunsicherheiten 
beinhaltet 

Das Konzept wird in keinem Bundes-
land praktiziert, so dass keine Erfah-
rungen vorliegen und erhebliche 
Umstellungen erforderlich wären. 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass nahezu sämtliche Regelungen sowohl Vorteile als auch Nach-

teile haben. Die Einwohnerzahl ist zweifelsohne die Messgröße, die den Versorgungsbedarf abbildet und sich 

bis heute am weitreichendsten bewährt hat, aber die eben auch Defizite beinhaltet.  
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Eine ideale eindimensionale Bemessungsgröße für die Zuteilung gibt es nach der hier vertretenen Position 

nicht. Von daher erscheint es zielführend, die unterschiedlichen Möglichkeiten sinnvoll miteinander zu kombi-

nieren. Dabei sollte die Einwohnerzahl als Basisgröße grundsätzlich einbezogen werden und ist dann ggf. 

durch weitere Regelungen zu ergänzen. Außerdem sollten die Einwohner des Verflechtungsbereiches grund-

sätzlich als die tatsächlich versorgte Bevölkerung in die Bemessung einzubeziehen, wobei entsprechend der 

realen Gegebenheiten dies auch in abgestufter Form erfolgen kann. In dem Fall wären nach der empirisch zu 

ermittelnden Wahrscheinlichkeit des Bezuges zum Zentralen Orte diese Einwohner, ggf. entfernungsabhängig 

gemindert einzubeziehen. Außerdem sollte der Ansatz auch in angemessener Form die tatsächlichen Versor-

gungsleistungen des Zentralen Ortes berücksichtigen, da diese eben teilweise nicht von seiner Einwohnergrö-

ße abhängt. Diesbezüglich wird hier weiterer Forschungsbedarf gesehen. 

Optimierungspotential in den Ländern 

Grundsätzlich wird für eine Berücksichtigung der Zentrale-Orte-Konzepte (und nicht des Zentrale-Orte-

Systems) im kommunalen Finanzausgleich plädiert. Mithin besteht vor allem Diskussionsbedarf in denjenigen 

Bundesländern, die zurzeit keine derartige Regelung vorsehen (Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, 

Nordrhein-Westfalen, Saarland und Thüringen). Wie die Regelung in einem Bundesland genau aussehen soll, 

kann hier nicht bestimmt werden, sondern hängt von vielen individuellen Faktoren ab. 

4.5 Querschnittsthemen 

Die folgenden Querschnittsthemen, die regelmäßig Bezüge zu mehreren Unterkapiteln in 4.1 – 4.4 aufweisen, 

wurden hinsichtlich des Status Quo im Unterschied zu den vorangegangenen Themen nicht bereits in Kapi-

tel 3 behandelt. Daher werden den Thesen zunächst knappe Ausführungen zur gegenwärtigen Situation vo-

rangestellt. 

4.5.1 Vergleichende Bewertung der Reformstrategien der Länder zur Modernisierung ihrer Zentrale-

Orte-Konzepte und zur Anpassung an den demographischen Wandel 

Zu diesem Thema finden sich mehrere relevante Fragen in der Länderbefragung (vgl. Anhang II i. V. m. beilie-

gender CD-ROM), die die Reformbemühungen teilweise direkt (A4: „Soll die Zahl Zentraler Orte in den einzel-

nen Hierarchiestufen in Zukunft an den demografischen Wandel angepasst werden? Wenn ja, wie?“) oder 

indirekt (D1: „Kam es in den letzten Jahren zu Straffungen oder Ausdifferenzierungen der zentralörtlichen 

Ebenen?“ sowie D2: „Werden solche Straffungen oder Ausdifferenzierungen künftig angestrebt? Wenn ja, 

welche?“) ansprechen. 

Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-

Holstein sind sich der Bedeutsamkeit des demografischen Wandels bewusst, haben aber bisher keine Anpas-

sung ihrer Zentrale-Orte-Konzeption vorgenommen. In Berlin-Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sach-

sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hat eine Anpassung mit der letzten Überarbeitung des LEP stattgefunden; 

teilweise stehen noch Umsetzungen über die Regionalplanungen aus. Im Saarland wird eine Reduzierung 

benachbarter Mittelzentren geprüft. Insofern ist weiterhin eine klare Ost-West-Trennung zu erkennen. Wäh-

rend alle neuen Bundesländer entsprechende Prozesse bereits hinter sich haben und weitere Reformen in der 

Umsetzung sind, beginnt die Diskussion um Anpassungsprozesse in den alten Bundesländern erst allmählich. 

Konkrete Reformstrategien sind bislang kaum zu erkennen. 

Die Fragestellung ließ es notwendig erscheinen, eine Auswertung der Demographie-Strategien der Bundesre-

gierung sowie der einzelnen Flächenländer durchzuführen. Diese Auswertung hat ergeben, dass bis auf Ba-



 

- 119 - 

den-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein auch in den Ländern entsprechende Demo-

graphie-Strategien existieren und in diesen überwiegend einen Bezug zum Zentrale-Orte-Konzept als Instru-

ment zur Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Landesteilen hergestellt wird. Keine Verknüp-

fung konnten in den Demographie-Strategien der Ländern Bayern, Berlin und Saarland erkannt werden. Die 

Aussagen zur Bedeutung des ZOK bleiben durchweg sehr allgemein, so dass der Eindruck einer fachfremden 

Bearbeitung entsteht. Beispielhaft sei auf die Demographie-Strategie der Bundesregierung (Punkt II. D.) ver-

wiesen, wo die Stärkung der Klein- und Mittelzentren als Ankerpunkte gefordert wird. Die Aussage stützt sich 

den verwendeten Begriffen nach auf die (in die Jahre gekommenen) MKRO-Entschließungen und nicht auf die 

aktuell zu beobachtende raumordnerische Praxis der Zusammenfassung der Klein- und Unterzentren zu 

Grundzentren. 

Neben den Aussagen in den Ländersteckbriefen (vgl. Anhang I) sind vertiefende Querauswertungen in den 

oben genannten Bereichen vorgenommen worden. Als Quellen dienten die Angaben aus der Länderbefragung 

sowie die Literaturrecherche der einschlägigen offiziellen Dokumente (insbesondere der Demographie-

Strategien). 

These 

Anpassungsprozesse der ZOK an den demographischen Wandel sollten sich nicht ausschließlich auf die 

Straffung des ZOK als Reduzierung von Hierarchiestufen und der absoluten Anzahl der Zentralen Orte erstre-

cken, sondern alle Aspekte des Zentrale-Orte-Konzepts im Rahmen einer Gesamtstrategie zur Bewältigung 

des demographischen Wandels berücksichtigen. 

Erläuterung 

Für die Anpassung an den komplexen Prozess des demographischen Wandels ist eine ganzheitliche Strategie 

erforderlich, zu der auch das Zentrale-Orte-Konzept einen Beitrag leisten kann. Diese Strategie hat auf einer 

empirischen Basis aufzusetzen, erfordert aber auch ein (planungs-)politisches Zielgerüst – gerade hinsichtlich 

unverzichtbarer Mindeststandards an Infrastruktur und ihre Erreichbarkeit. Diese wirken wiederum als Vorgabe 

für das Zentrale-Orte-Konzept. Grundsätzlich sind im Rahmen der Anpassung des Zentrale-Orte-Konzepts an 

Schrumpfungs- und Alterungsprozesse Anzahl und Funktionszuweisungen zu überprüfen und ggf. anzupas-

sen, wobei dies raumstrukturell differenziert in Einklang mit den planungspolitischen Zielen erfolgen sollte. Im 

Konfliktfall kommen für die Anpassung an demographische Prozesse die Möglichkeit zur Funktionstei-

lung/Kooperation und ggf. auch Funktionsräume Variante „Selbstverantwortungsraum“ (vgl. Kapitel 4.1.1) im 

Sinne kleinräumiger Verantwortungsgemeinschaften in Betracht (vgl. Kapitel 4.2.3). Generell sollten die Mittel-

bereiche als räumliche Ebene der Organisation von (überörtlicher) Daseinsvorsorge stärker beachtet werden, 

wie dies etwa in der Fortschreibung des LEP Thüringen derzeit angedacht wird. 

Die Definition des Zentralen Orts und die damit zusammenhängende Funktionszuweisung sind ebenfalls von 

Bedeutung, weil sich somit die Bündelungswirkung und damit die unterstützende Wirkung des jeweiligen Zent-

rale-Orte-Konzepts zur Sicherung der Daseinsvorsorge beurteilen lassen. 

Essentiell ist jedenfalls ein Verständnis von Zentralen Orten als Infrastrukturcluster und nicht als politische 

Gemeinden, weil gerade unter Schrumpfungsbedingungen eine Konzentration auf den Hauptort wesentlich 

erscheint. Neben der wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung sind insbesondere die Remanenzkosten 

einer dispersen Infrastrukturvorhaltung bei nachlassender Tragfähigkeit in die Überlegungen einzubeziehen. 

Hier besteht ein enger Zusammenhang zu Kapitel 4.5.3. Daseinsvorsorge ist wiederum ein wichtiger Beitrag 

zur Stabilisierung der Bevölkerung und Wirtschaftskraft gerade in Schrumpfungsräumen. Die Auslegung des 
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Zentralen Orts als Infrastrukturcluster mit der einhergehenden Konzentrationswirkung hat besondere Relevanz 

für die Nahversorgung, während diese mit Zunahme der Hierarchiestufe abnimmt. In den Mittelzentren bietet 

sich eine Bündelung ebenfalls grundsätzlich an, ist aber nicht als zwingende Voraussetzung anzusehen. 

Trotzdem ist das Vorhandensein der als Mindeststandard ausgegebenen Infrastruktur im mittelzentralen Ver-

sorgungbereich zwingend vorzusehen; jedoch können diese auch abseits der Zentralen Orte aus dem Versor-

gungsbereich gut erreichbar vorgehalten werden. Es gilt, im Einzelfall die langfristigen Kostenstrukturen der 

Einrichtung zu hinterfragen und dann über deren (räumliche) Vorhaltung zu entscheiden. Allgemein ist damit 

zu rechnen, dass mit zunehmender Hierarchiestufe die Bündelungserfordernis der Einrichtungen abnimmt 

(analog zur Prioritätenverschiebung von der Versorgungs- zur Entwicklungsfunktion). 

Optimierungspotential in den Ländern 

Es wurde deutlich, dass hinsichtlich des Reformbedarfs ein Ost-West-Gefälle zu beobachten ist. Demnach 

haben alle Landesplanungen der „alten“ Länder Nachholbedarf bei der Überprüfung der demographiefesten 

Ausgestaltung ihrer Zentrale-Orte-Konzepte. Die untersuchten Demographie-Strategien des Bundes und der 

Länder stellen bis auf Bayern und Berlin eine Verbindung zum Zentrale-Orte-Konzept als räumliches Steue-

rungsinstrument zur Sicherung der Daseinsvorsorge in allen Teilräumen her (für Baden-Württemberg, Nord-

rhein-Westfalen und Schleswig-Holstein hat die durchgeführte Recherche keine Demographie-Strategien er-

mitteln können). Trotzdem fehlt es diesen Demographie-Strategien an einem politisch legitimiertem Zielsys-

tem, das Mindeststandards für Infrastruktur bzw. Einrichtungen und deren Erreichbarkeit vorgibt und auf de-

nen das Zentrale-Orte-Konzept der Landesplanung aufsetzen kann. 

Die Antwort auf demographisch induzierte Anpassungsprozesse muss nicht zwangsläufig in der Abstufung, 

also der Reduzierung der Anzahl der Zentralen Orte liegen, sondern sollte, sofern möglich, durch die Anwen-

dung der vorgeschlagenen Strukturvarianten (Städteverbund oder Funktionsraum) gelöst werden. D. h., bei 

der Reduzierung der Anzahl der zentralen Orte sollte zunächst auf Grundlage der empirisch ermittelten Aus-

stattung nach Kooperationslösungen in Funktionsteilung mit benachbarten Zentralen Orten gesucht werden. 

Die Ausstattung sollte sich möglich komplementär gegenseitig ergänzen, Doppelungen sind aufgrund man-

gelnder Tragfähigkeit generell abzubauen oder durch Spezialisierung der Infrastruktur abzumildern. 

Die Anpassungsbedarfe liegen vor allem bei den „alten“ Bundesländern und beziehen sich insbesondere auf 

die bereits getroffenen Aussagen zu Tragfähigkeits- und Erreichbarkeitsstandards (vgl. Kapitel 4.1.3), zur 

Definition des Zentralen Ortes bzw. der ortsteilscharfen Festlegung dieser (vgl. Kapitel 4.1.2) und der Festle-

gungskriterien (vgl. Kapitel 4.3) mit Fokus auf die elementaren Einrichtungen der grundzentralen Stufe. 

4.5.2 Zentrale-Orte-Monitoring 

These 

Ein Zentrale-Orte-Monitoring sollte vor allem den Ist-Zustand des Zentrale-Orte-Systems ermitteln und hierbei 

den Blick insbesondere auf die Einrichtungen der Zentralen Orte bzw. ihrer Versorgungsbereiche richten. Da-

neben sollten Ausweisungskriterien (Erreichbarkeit, Tragfähigkeitsschwellenwerte) erfasst werden. Insofern ist 

das Monitoring eine wesentliche Voraussetzung für die gebotene empirische Validierung des jeweiligen Zent-

rale-Orte-Konzepts und erleichtert die Erfüllung der mit dem ZOK verbundenen raumordnerischen Ziele. 

Erläuterung 

Die bestehenden ZOK in den Flächenländern enthalten häufig Zentrale Orte, die die Anforderungen an ihre 

Funktionszuweisung nicht (mehr) erfüllen. Auf Grundlage dieser Informationen kann im Sinne einer Evaluation 
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des empirisch beschreibbaren Zentrale-Orte-Systems ein Soll-Ist-Vergleich durchgeführt werden, der Auskunft 

gibt, ob die von der Landesplanung definierten Kriterien erfüllt werden. Ist dies nicht der Fall, ist über eine aus 

dem raumordnerischen Gesamtkonzept ableitbare Ausnahme zu befinden oder eine Funktionsteilung bzw. 

Abstufung vorzunehmen. Zeigen sich fundamentale Abweichungen müssen ggf. auch die bestehenden 

Schwellenwerte hinterfragt werden. Bundesweite Vergleichsanalysen sind dabei nur eingeschränkt möglich, 

weil sich die Raumstrukturen, aber auch die demographische Entwicklung unterscheiden; Vergleichsanalysen 

sollten sich daher auf Vergleiche innerhalb eines Bundeslandes und innerhalb einer Strukturvariante und einer 

Hierarchieebene beschränken (vgl. Kapitel 4.1.4). 

Für den Soll-Ist-Vergleich sollten aus den Einstufungskriterien mindestens die als stufenspezifisch verpflich-

tend vorzuhaltenden Einrichtungen erfasst werden. Darüber hinaus vervollständigt die (ggf. länderspezifisch 

variierenden) empfohlene Ausstattung das Bild und verbessert die Beurteilungsgrundlage. 

Die flächendeckende Grundversorgung soll über die Bündelung von Einrichtungen in Standortclustern gewähr-

leistet werden (siehe Kapitel 4.1.2.). Somit hat ein leistungsfähiges Zentrale-Orte-Monitoring auch die Aufga-

be, die räumliche Lage von Einrichtungen bzw. deren Konzentration innerhalb der Gemeinden abzubilden und 

zu beurteilen. Dementsprechend müssen die Datensätze zumindest für die grundzentrale Ebene (adress-

scharf) georeferenziert vorliegen. Aber auch auf den höheren Hierarchiestufen helfen georeferenzierte Da-

tensätze bei der Beurteilung, welche räumliche Standortverteilung vorliegt und welche Strukturvariante für das 

Zentrale-Orte-Konzept zu wählen ist. 

Da ein Zentrale-Orte-Konzept planerische Zielsetzungen für die nächsten Jahre trifft, sollte bei den Tragfähig-

keitsbeurteilungen der zentralörtlichen Versorgungsbereiche die Bevölkerungsprognose, bei aller damit ver-

bundenen Ungewissheit, mit herangezogen werden. Eng damit verbunden ist die Beurteilung der Entwick-

lungsfähigkeit der Zentralen Orte, wo neben der Einwohnerentwicklung auch die Flächenverfügbarkeit und 

fiskalische Leistungsfähigkeit eine entscheidende Rolle spielen. Dadurch lässt sich zudem beurteilen und 

begründen, warum ein Ort auch bei Nicht-Erfüllung der Einstufungskriterien als Zentraler Ort ausgewiesen 

wurde und ob die Versorgungsfunktion für den Bereich überhaupt langfristig durch den Ort gesichert werden 

kann. Denn nichts diskreditiert ein Zentrale-Orte-Konzept oder die Raumordnung an sich mehr als die Festle-

gung von „Placebos“ (ARL 2002: 297), die ihrer Versorgungs- und Entwicklungsfunktion nur auf dem Papier 

nachkommen. 

Mit einem erweiterten Zentrale-Orte-Monitoring könnte darüber hinaus auch die Erfüllung des mit dem Zentra-

le-Orte-Konzept angestrebten planerischen Zielzustands und der damit angestrebten Steuerungswirkung in 

den Fokus genommen werden. Zu Letzterem würden dann die Bündelung der Siedlungsflächenentwicklung 

auf Zentrale Orte sowie insbesondere die Steuerungswirkungen im (großflächigen) Einzelhandel und gegen-

über Fachplanungen, also die Frage nach der Bindungswirkung der Raumordnungsklauseln, gehören. 

Grundsätzlich ist ein funktionierendes, themengerechtes Raumordnungsmonitoring nötig bzw. zielführend, um 

Aussagen über die Entwicklungsfähigkeit von Zentralen Orten zu erhalten und die Zielerreichung bzw. Wir-

kung der Steuerungsfunktion zu evaluieren. Als positiv sind solche Monitoringsysteme zu beurteilen, die aktu-

ell bereits Daten z. B. über die Flächenverfügbarkeit vorhalten. 
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Optimierungspotential in den Ländern 

Anpassungsbedarf besteht in allen Ländern außer Sachsen-Anhalt und Thüringen hinsichtlich der Einbezie-

hung von Prognosedaten bei der Prüfung der Einstufungskriterien. Feste Prüfintervalle für die beschriebenen 

Soll-Ist-Abgleiche finden sich nur in Berlin-Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein35, 

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die anderen Bundesländer nehmen die Überprüfung erst bei der 

Fortschreibung des LEP vor. Damit ist auch hier ein Ost-West-Gefälle festzustellen. 

Bezüglich des angeregten erweiterten Zentrale-Orte-Monitorings sollten die Landesplanungen jeweils prüfen, 

ob die Raumbeobachtung die passenden Daten in ausreichender Tiefe bereitstellt, um die Erfolgskontrolle der 

mit dem Zentrale-Orte-Konzept verfolgten Raumordnungszielen zu gewährleisten (Lage von Großflächigen 

Einzelhandelsstandorten, Siedlungsflächenentwicklung, usw.) und darüber hinaus auch Daten zur Entwick-

lungsfähigkeit entsprechend bereitstellen kann. Für dezidierte Aussagen zum Anpassungsbedarf des Raum-

ordnungsmonitorings der Länder ist aufgrund mangelnder empirischer Daten keine Aussage möglich. 

4.5.3 Verknüpfung der Reformstrategien von Zentrale-Orte-Konzepten mit Überlegungen zu Gebiets- 

und Funktionsreformen 

These 

Ziele und Schwellenwerte von Gebiets- und Funktionsreformen sollten mit den Zielen und Schwellenwerten im 

jeweiligen Zentrale-Orte-Konzept abgestimmt werden. 

Erläuterung 

Hier ist zu betonen, dass vor allem die Verwaltungszentralität als Kriterium im Zentrale-Orte-System sowie die 

Fachplanungen als Adressaten der Funktionszuweisungen im Zentrale-Orte-Konzept eine Verknüpfung beider 

Reformstrategien angezeigt erscheinen lassen. Immerhin übernehmen gerade die Landkreise und hier vor 

allem die Kreisstädte wesentliche Aufgaben im Bereich des Gesundheits- und Bildungswesens und sie sind 

regelmäßig Sitz unterer staatlicher Verwaltungsbehörden. Insofern erscheint gerade bei Kreisgebietsreformen 

eine Orientierung an bestehenden Mittelbereichen angezeigt. So hatte bereits der Raumordnungsbericht 1972 

(Bundesregierung 1972: 22) argumentiert: „Der Grundsatz der kommunalen Neugliederung, den örtlichen 

Verflechtungsbereich möglichst nicht durch kommunale Grenzen zu durchschneiden, bedeutet, auf die Neu-

gliederung der Kreise übertragen, dass die Versorgungsverflechtungen im Mittelbereich möglichst nicht durch 

Kreisgrenzen durchschnitten werden sollten.“ Umgekehrt muss dies für die Abgrenzung von Mittelbereichen 

bedeuten, dass möglichst keine bestehenden Kreisgrenzen durchschnitten werden. 

Insgesamt hatte wiederum bereits der Raumordnungsbericht 1972 (Bundesregierung 1972: 18) festgestellt, 

dass die Gebietsreform wesentliche Impulse aus der Raumordnung erhalten hat: „Dabei [bei Gebiets- und 

Verwaltungsreformen] ist das Prinzip der Gliederung in größenmäßig abgestufte und einander zugeordnete 

Zentrale Orte eine wesentliche planerische Grundlage“. Danach ist die bestmögliche Versorgung der Bevölke-

rung nur gesichert innerhalb eines hierarchisch abgestuften und aufeinander bezogenen zentralörtlichen Glie-

derungssystems mit Versorgungsbereichen unterschiedlicher Größe und Funktionen, die genügend tragfähig 

sind, um ein breit gefächertes Angebot an öffentlichen und privaten Versorgungsleistungen vorzuhalten. 

                                                        
35 Nach dem neuen Landesplanungsgesetz vom Januar 2014 soll die Überprüfung des zentralörtlichen Systems in Schleswig-
Holstein in „regelmäßigen Abständen“ und nicht mehr „einmal in jeder Legislaturperiode“ erfolgen. 
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Neben dem Zentrale-Orte-Konzept sind bei den kommunalen Gebietsreformen in den Ländern der ehemaligen 

Bundesrepublik in unterschiedlicher Art und Weise weitere raumordnerische Erfordernisse zur Geltung ge-

bracht worden. Zu nennen sind hier die Zugehörigkeit der jeweiligen Gemeinden zu bestimmten Raumkatego-

rien, die Ausweisung als Entwicklungsschwerpunkte oder die Lage auf Entwicklungsachsen (Blotevogel 1983: 

24 ff). Gerade das zentralörtliche Gliederungsprinzip stellt einen wichtigen Maßstab für kommunale Neugliede-

rungen dar (Blotevogel 1983: 20, 24). Aus raumordnerischer Sicht wird der Zentrale Ort einschließlich seines 

Nahbereichs als ideales Gebilde einer Einheitsgemeinde angesehen (sog. „Nahbereichskongruenz“, vgl. Hop-

pe und Rengeling 1973: 47). 

Zwar rechtfertigt der Raum- bzw. Flächenbedarf der Kernstädte für sich genommen noch keine Eingemein-

dungen. Vielmehr sind die Flächenbedarfe der Kernstädte zunächst einmal als gleichrangig gegenüber dem 

Bestandsinteresse der Umlandgemeinden einzuordnen. Wenn raumordnerische Zielsetzungen wie die Len-

kung der Siedlungsentwicklung oder die Leistungsfähigkeit Zentraler Orte jedoch in Gefahr geraten, besteht 

aber dennoch ein Interesse des Allgemeinwohls (Müller und Trute 1996: 219). Aring (2014) weist zu Recht 

darauf hin, dass sehr kleinteilige Gemeindestrukturen der Sicherung der Daseinsvorsorge abträglich und grö-

ßere Einheiten die politischen und administrativen Selbstverwaltungskapazitäten stärken würden. 

Eine Reihe von Urteilen verschiedener Landesverfassungsgerichten hat immer wieder deutlich gemacht, dass 

eine Funktionszuweisung im Zentrale-Orte-Konzept für Gemeindegebietsreformen von Bedeutung ist. 

Der Verfassungsgerichtshof Brandenburg urteilte zur Bedeutung Zentraler Orte: „Aufgrund der Bevölkerungs-

entwicklung u. a. zu Gunsten der Beschwerdeführerin einerseits bei andererseits gleichzeitigem Fortbestehen 

der Verpflichtung zur Daseinsvorsorge und zur Vorhaltung von Infrastrukturleistungen für das gesamte Um-

land zu Lasten der Stadt Schwedt/Oder, durfte der Gesetzgeber die Eingliederung der Beschwerdeführerin in 

den Zentralort regeln.“ Zudem unterstrich der Gerichtshof, dass die Lösung von Stadt-Umland-Konflikten zur 

Stärkung der Zentralen Orte beiträgt: „Auch diese Annahme des Gesetzgebers, daß er mit der Bewältigung 

unmittelbarer Konflikte im Stadt-Umland-Verhältnis zur Stärkung eines wichtigen Zentralortes beitragen und 

dabei insbesondere eine einheitliche Planungshoheit der Stadt Schwedt/Oder für das Gebiet der Beschwerde-

führerin zu einer weitsichtigeren, auch überörtliche Belange der Siedlungs- und Gewerbeentwicklung sowie 

des Natur- und Landschaftsschutzes noch besser berücksichtigenden Entscheidungspraxis führen wird, ist 

nicht zu beanstanden.“ (VerfGBbg, Beschluss vom 18.05.2006 - VfGBbg 131/03). 

Der VGH Thüringen (Urteil vom 08.09.1997 - 9/95) hat hier in seiner Entscheidung zur Eingemeindung von 

Umlandgemeinden in die Stadt Weimar ausgeführt, dass das Ziel der Sicherung leistungsfähiger kreisfreier 

Städte mit Entwicklungsmöglichkeiten für die nächsten Jahrzehnte und der Ordnung bestehender Verflech-

tungsräume als Gründe des Gemeinwohls anzuerkennen sei. In der Begründung heißt es, die Eingemeindung 

werde mit der starken Anziehungskraft der Stadt auf gewerbliche Investoren gerechtfertigt, deren Flächenbe-

darf den Vorrat an verfügbaren Flächen übersteige. Außerdem wurde die Stadt-Umland-Problematik durch 

großflächige Gewerbebetriebe und Wohnbebauung angeführt, die in einer Landgemeinde ohne Nähe zur 

Stadt keine Grundlage gehabt hätten. Ferner sei im Interesse der Entwicklung des gesamten Landes sowohl 

der Bestand eines Netzes von leistungsfähigen kreisfreien Städten mit Entwicklungsmöglichkeiten für die 

nächsten Jahrzehnte zu sichern, als auch für das Ziel der Ordnung bestehender Verflechtungsräume zwi-

schen den kreisfreien Städten und ihrem Umland zu sorgen. 

Der sächsische Verfassungsgerichtshof stellte fest: „Gleichermaßen hält verfassungsgerichtlicher Überprüfung 

Stand, dass die kommunale Gebietsneugliederung im Umland Kreisfreier Städte nach den Leitsätzen II in 

besonderer Weise darauf abzielt, den Gebietszuschnitt der Verwaltungsträger mit dem tatsächlichen Aufga-
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benraum abzustimmen und hierdurch dysfunktionalen Entwicklungen entgegenzuwirken.“ (SächsVerfGH, 

Beschluss vom 18. Juni 1999 - Vf. 54-VIII-98). 

Insgesamt ist es daher als unstrittig anzusehen, dass raumordnerische Zielsetzungen wie die Lenkung der 

Siedlungsentwicklung oder die Leistungsfähigkeit der zentralörtlichen Funktionen als anerkannte Interessen 

des Allgemeinwohls gelten, deren Sicherung kommunale Neugliederungen rechtfertigt. Insofern erscheint eine 

Koordinierung beider Reformansätze nicht nur aus Sicht der Raumordnung, sondern auch der der kommuna-

len Neugliederung geboten. 

Mithin ist dafür Sorge zu tragen, dass die Zielsysteme beider Reformkonzepte konsistent zueinander sind, 

etwa hinsichtlich der Einwohnerschwellenwerte: 

 Für Einheitsgemeinden oder Trägergemeinden von Gemeindeverbänden einerseits und Grundzentren 

andererseits; 

 für Kreisstädte von Landkreisen einerseits und Mittelzentren andererseits und 

 ggf. für kreisfreie Städte und Oberzentren. 

Des Weiteren ist Sorge dafür zu tragen, dass bestehende Mittelbereiche bei kommunalen Neugliederungen 

möglichst erhalten bleiben. Dem folgt Thüringen im LEP 2025 mit Grundsatz 2.3.2 ausdrücklich: „Bei Verände-

rungen der kommunalen Gebietsstrukturen soll den mittelzentralen Funktionsräumen ein besonderes Gewicht 

beigemessen werden. Eine administrative Zerschneidung dieser Funktionsräume soll vermieden werden.“ 

Das Koordinierungserfordernis zwischen Reformen der Zentrale-Orte-Konzepte und Gebietsreformen hat 

sogar zugenommen. Solange regelmäßig jede Ortslage eine eigene politische Gemeinde gebildet hatte, be-

stand keine Notwendigkeit für eine intragemeindlich präzisierte Funktionszuweisung. Erst durch die Schaffung 

immer größerer Verwaltungseinheiten mit einer zunehmenden Anzahl an Ortsteilen sind aber Konsequenzen 

für die Zentrale-Orte-Konzepte zu ziehen, wird doch die Identifizierung grundzentraler Infrastrukturcluster und 

eine Bündelung der Infrastruktur in diesen dadurch weitaus bedeutsamer, weil in den neuen Großgemeinden 

in aller Regel eine Konzentration auf einzelne Gemeindeteilen der erforderlichen Bildung einer neuen gemein-

samen Gemeineidentität im Wege steht. 

Optimierungspotential in den Ländern 

Es besteht kein genereller Anpassungsbedarf. Dieser wird vielmehr im Einzelfall bei einer Überprüfung eines 

Zentrale-Orte-Konzepts bzw. einer kommunalen Gebiets- und Funktionalreform relevant. 

4.6 Zusammenfassung  

In Kapitel 4 werden zentrale Themen für die Weiterentwicklung und Stärkung der Zentrale-Orte-Konzepte 

aufgerufen. 

Zunächst wird auf die nach Auffassung der Verfasser gebotene raumstrukturelle Differenzierung hinsichtlich 

der Ausformung des Zentrale-Orte-Konzepts und der verwendeten Schwellenwerte eingegangen (vgl. Kapi-

tel 4.1). Eine raumstrukturelle Differenzierung ist bei heterogenen Raumstrukturen geboten. Des Weiteren 

erscheint eine gebietsscharfe Festlegung Zentraler Orte zielführend. Schließlich sollte von pauschalen Ein-

wohnerschwellenwerten sowohl als Einstufungskriterium für Zentrale Orte wie auch für die Abgrenzung zent-

ralörtlicher Bereiche abgesehen werden. Eine Vergleichbarkeit über alle Zentralen Orte einer Hierarchiestufe 

ist selbst innerhalb eines Bundeslandes nur dann möglich, wenn diese der gleichen Strukturvariante, d. h. 

Monozentraler Ort, Städteverbund und Funktionsraum, zugeordnet sind. 

http://www.justiz.sachsen.de/esaver/satz.phtml?container=1998_054_VIII
http://www.justiz.sachsen.de/esaver/satz.phtml?container=1998_054_VIII
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Danach wird in Kapitel 4.2 auf die Rolle bzw. Bedeutung zentralörtlicher Versorgungsbereiche abgestellt. Die 

Festlegung von Versorgungsbereichen erscheint zwingend erforderlich, um den Anforderungen an die Be-

stimmbarkeit von Zielen der Raumordnung entsprechen zu können. Dabei sollte nicht nur die verwendete 

Methodik offengelegt, sondern um der Begründbarkeit der Einstufungen im ZOK willen auch eine Abgrenzung 

der Versorgungsbereiche erfolgen. Bei kleinräumigen Verantwortungsgemeinschaften geht es nicht primär um 

institutionelle Innovationen zur Etablierung von Verantwortungsgemeinschaften, sondern um eine sinnvolle 

Anwendung des Zentrale Orte Konzepts und damit um eine Kombination aus raumordnerischer Funktionszu-

weisung und kooperativem Handeln der Gemeinden bzw. Infrastrukturbetreiber.  

Das nächste Kapitel 4.3 widmet sich Festlegungskriterien und Bindungswirkung von Zentrale-Orte-Konzepten. 

Es wird empfohlen, nur die drei Grundstufen Grund-, Mittel- und Oberzentrum festzulegen. Lediglich für atypi-

sche Einzelfälle sollten individuelle Festlegungen vorgenommen werden, die aber nicht als Ausnahmen in die 

Norm aufzunehmen sind. Die Festlegungskriterien sind für die Hierarchieebenen differenziert zu bestimmen. 

Dabei erscheint eine Differenzierung zwischen verbindlichen Einrichtungen und empfohlenen Einrichtungen im 

Sinne rangstufenüblicher Ausstattungsmerkmale (grund-, mittel- und oberzentral) erforderlich. 

Kapitel 4.4 wendet sich den Bindungs- und Steuerungswirkungen der Zentrale-Orte-Konzepte zu. Im Bereich 

der Siedlungsflächenentwicklung sollte die Bindungswirkung Zentraler Orte für die Kommunen in vielen Bun-

desländern verbessert werden. Die Bindungswirkung der Fachplanungen kann nur über eine verbesserte res-

sortübergreifende Koordinierung gelingen. Über die Erläuterung der Inhalte von Raumordnungsplänen hinaus 

ist es Aufgabe der Regionalplanung in informelle Konzepte wie Demographie-Strategien oder Regionale Ent-

wicklungskonzepte hineinzuwirken. Zur Stärkung der Zentralen Orte sollte bei allen raumwirksamen Förder-

programmen ein Zuwendungsbonus erwogen werden. Die Finanzausstattung der Zentralen Orte sollte sich im 

Idealfall an deren tatsächlichen (real existenten oder in raumordnerischen Zielen ausgewiesenen) zentralörtli-

chen Funktionen ausrichten. 

Kapitel 4.5 greift mit einer Reihe von Querschnittsthemen auf. Anpassungsprozesse der ZOK an den demo-

graphischen Wandel sollten sich nicht ausschließlich auf die Straffung des ZOK als Reduzierung von Hierar-

chiestufen und der absoluten Anzahl der Zentralen Orte erstrecken, sondern alle Aspekte des Zentrale-Orte-

Konzepts im Rahmen einer Gesamtstrategie zur Bewältigung des demographischen Wandels berücksichtigen. 

Ein Zentrale-Orte-Monitoring sollte vor allem den Ist-Zustand des Zentrale-Orte-Systems ermitteln und hierbei 

den Blick insbesondere auf die Einrichtungen der Zentralen Orte bzw. ihrer Versorgungsbereiche richten. Ziele 

und Schwellenwerte von Gebiets- und Funktionsreformen sollten mit den Zielen und Schwellenwerten im je-

weiligen Zentrale-Orte-Konzept abgestimmt werden. 
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5 Anwendungsorientierte Politikberatung 

Im Folgenden werden Empfehlungen an den Bund sowie die Landesplanungen formuliert, die im Gegensatz 

zu den in Kapitel 4 differenziert diskutierten Einzelthemen grundsätzlichen Charakter für die Fortentwicklung 

der Zentrale-Orte-Konzepte haben.  

5.1 Möglichkeiten für einen bundeseinheitlichen Rahmen für Zentrale-Orte-
Konzepte 

Kapitel 5.1 diskutiert mögliche Ansätze für einen bundeseinheitlichen Rahmen für Zentrale-Orte-Konzepte. 

Adressaten sind primär der Bund und die MKRO. Dabei soll keinesfalls der Eindruck vermittelt werden, dass 

alle Elemente der Zentrale-Orte-Konzepte der Länder harmonisiert werden könnten oder überhaupt harmoni-

siert werden sollten. Dafür sind die Raumstrukturen in Deutschland zu heterogen. Zudem sind Differenzen bei 

den Zentrale-Orte-Konzepten der Länder – sofern sich diese auf Bevölkerungsschwellenwerte für Tragfähig-

keit oder Ziele zur Erreichbarkeit beziehen – an sich nicht zu problematisieren, sofern diese Ausdruck empi-

risch beschreibbarer heterogener Raumstrukturen und mithin Ergebnis einer verwendeten Methodik oder aber 

Ausdruck eines politisch legitimierten Zielsystems sind (das z. B. im Konfliktfall ein Vorrang der Erreichbarkeit 

vor der Tragfähigkeit setzt). 

Problematisch sind jedoch die bestehenden Unterschiede bei der Definition der zentralen Begriffe, die in Kapi-

tel 2 definiert und erläutert worden sind, die die Verständlichkeit der Planwerke insbesondere für solche Ad-

ressaten mindern, die bundesweit agieren (wie etwa Betriebe des großflächigen Einzelhandels, des Post- und 

Telekommunikationswesens, des öffentlichen Verkehrs, Gesundheitswesens oder der gewerblichen Wirt-

schaft).  

Es beginnt schon damit, dass einige Länder ihre eigenen Zentrale-Orte-Konzepte mit „Zentrale-Orte-System“ 

betiteln. Damit wird der fälschliche Eindruck vermittelt, es handele sich um eine 1 zu 1 Reflektion des empi-

risch beschreibbaren Systems Zentraler Orte, womit wiederum den Kommunen gegenüber die Erwartungshal-

tung erzeugt wird, man müsse nur eine bestimmte Ausstattung besitzen, um einen Anspruch auf eine Funkti-

onszuweisung zu haben.  

Tabelle 26: Zentrale-Orte-System und -Konzept: Begriffsverständnis in den Ländern 

Zentrale-Orte-System und -Konzept : Begriffsverständnis in den Ländern 

 
Zentrale-Orte-System36 Zentrale-Orte-Konzept37 Zentralörtliche Gliede-

rung 

Baden-Württemberg z. B. Begr. zu 2.5.1 z. B. Begr. zu 2.5.1 z. B. G 2.5.1 

Bayern z. B. Begr. zu 2.1 z. B. Begr. Zu 2.1.6 - 

Berlin-Brandenburg z. B. Kapitel III Punkt 2 - - 

Hessen z. B. Punkt 3.3 u. 4.2.1 - - 

                                                        
36 Einbezogen sind Begriffsvarianten wie etwa „System der Zentralen Orte“, „zentralörtliches System“ usw. 

37 Einbezogen sind Begriffsvarianten wie etwa „Konzept der Zentralen Orte“, „zentralörtliches Konzept“ usw. 
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Zentrale-Orte-System und -Konzept : Begriffsverständnis in den Ländern 

 
Zentrale-Orte-System36 Zentrale-Orte-Konzept37 Zentralörtliche Gliede-

rung 

Mecklenburg-Vorpommern z. B. Kapitel 1 z. B. Begr. zu 3.2 z. B. 6.2.3 

Niedersachen 
z. B. Begr. zu 2.2 Ziffer 
01 

z. B. Begr. Zu 2.2 - 

Nordrhein-Westfalen z. B. A. II. - z. B. B. I. 1. 

Rheinland-Pfalz - z. B. Kapitel III - 

Saarland z. B. 2.1.1 z. B. 2.1.1 z. B. Anlage 1/2 

Sachsen 
z. B. Begr. zu Z 2.3.2.1 
u. Z 6.1.1 

z. B. Begr. zu 1.3, 1.3.3, 
1.3.5 

- 

Sachsen-Anhalt 
z. B. Begr. zu Z 24, Z 
32, G19 

z. B. Begr. Z 37 z. B. Begr. Z 31, G 15 

Schleswig-Holstein z. B. Kapitel 2.2 - z. B. Begr. 4.6.1 

Thüringen 
z. B. Begr. zu 2.2.2 z. B. Begr. zu 2.2.3, 

2.2.12 
z. B. G 2.2.1 

 

In den Fällen, in denen beide Begriffe parallel verwendet werden, werden diese offenbar als Synonyme ver-

standen; jedenfalls erfolgt keine klare Zuordnung bzw. Trennung zwischen empirischem und normativen Be-

griff wie hier unter Kapitel 2.1 vorgeschlagen wird.  

Auch die bestehenden Differenzen zwischen den Ländern hinsichtlich der Kernelemente der Zentrale-Orte-

Konzepte wie Hierarchiestufen, Strukturvarianten und das Verständnis dessen, was ein Zentraler Ort ist, 

schmälern die Orientierungsfunktion für die o. g. Akteure. Ebenfalls in Frage zu stellen sind die unterschiedli-

chen Funktionen, die die Landesplanungen den Zentralen Orten bzw. ihren Versorgungsbereichen unter-

schiedlicher Hierarchiestufe zuweisen (vgl. Kapitel 2.2). Dies gilt sowohl für die Steuerung der Siedlungsent-

wicklung, den Verkehr, die gewerbliche Wirtschaft als auch den großflächigen Einzelhandel. Diese Themen 

sind dadurch gekennzeichnet, dass bundesweit agierende Akteure Adressaten länderspezifischer Funktions-

zuweisungen sind. 

Es sind jedenfalls keine sachlichen Gründe erkennbar, die einer Harmonisierung dieser Elemente im Wege 

stehen würden. 

Diesbezüglich vertritt Spannowsky eine ähnliche Auffassung: Wenn das ZOK im Bundesgebiet weiterhin als 

generelles Ordnungsmodell und als Basis für Steuerungsentscheidungen in diversen Fachdisziplinen dienen 

solle, dann wäre es aufgrund des zu beobachten Auseinanderdriftens der Mindeststandards notwendig, einen 

bundeseinheitlichen Rahmen festzulegen. Diese Mindeststandards sollten Aussagen darüber enthalten, wel-

che Gliederung das gesamträumliche Ordnungsmodell (Anzahl der Stufen) aufweisen sollte, welche Raum-

funktionen die Zentralen Orte in den verschiedenen Versorgungsbereichen wahrzunehmen haben und unter 

welchen Voraussetzungen die Ausweisung mehrerer (Zentraler) Orte zu einem Städteverbund vorzunehmen 

und in welchem Zeitraum die Einstufung zu evaluieren sei (Spannowsky 2011: 12). 



 

- 128 - 

Ein einheitliches Verständnis etwa von Strukturvarianten (vgl. Kapitel 4.1.1) würde schließlich nicht intendie-

ren, dass alle Länder alle Varianten überall einsetzen müssten, aber gewährleisten, dass – wo immer sie die-

se Varianten verwenden – über alle Länder hinweg das Gleiche gemeint ist. Es ist daher im Interesse der 

Steuerungswirkung der Zentrale-Orte-Konzepte – und damit auch im Länderinteresse -, hier harmonisierend 

tätig zu werden. 

Ohne dabei Kapitel 2 und 4 in Gänze widerholen zu wollen, ist die folgende Tabelle als Vorschlag für einheitli-

che Definitionen zentraler Begriffe zu verstehen, die Gegenstand einer MKRO-Entschließung sein könnte: 

Tabelle 27: Vorschlag für Definitionen zentraler Begriffe 

Vorschlag für Definitionen zentraler Begriffe 

Begriff Definition  

Zentraler Ort 

Räumliche Standortagglomeration (Cluster) als Einstufungskriterium oder der 
Normadressat (politische Gemeinde) der zentralörtlichen Funktionszuweisung mit 
folgenden Varianten:  

„Monozentraler Ort“: intrakommunaler Standort einer Gemeinde, der innerhalb 
eines empirisch bestimmbaren Verflechtungs- und begründbar festlegbaren Ver-
sorgungsbereichs tragfähige und erreichbare zentralörtliche Leistungen für dritte 
Gemeinden erbringt.  

„Städteverbund“: Transkommunaler Standortraum, der gemeinsam innerhalb 
eines empirisch bestimmbaren Verflechtungs- und begründbar festlegbaren Ver-
sorgungsbereichs tragfähige und erreichbare zentralörtliche Leistungen für dritte 
Gemeinden erbringt und für den eine Absicherung der vorgenommenen bzw. 
raumordnerisch für erforderlich erachteten Funktionsteilung vorgeschrieben ist. 

„Funktionsraum“: Standortraum, der sich durch überlagerte Verflechtungen 
auszeichnet, bei denen Versorgungsaufgaben wechselseitig mit übernommen 
werden, ohne dass eine klare Dominanz eines oder mehrerer Orte erkennbar 
wäre. Hier ist deshalb zwar ein Versorgungsraum festlegbar, aber kein Zentraler 
Ort.  

Zentrale-Orte-System 
Empirisch-analytisch (bestimmbare) Ist-Zentralität eines hierarchisch gegliederten 
Systems von Zentralen Orten  

Zentrale-Orte-Konzept  
Normativ-planerischer Soll-Zentralität als angestrebten Zielzustand in einem 
hierarchisch gegliederten Konzept  

Verflechtungsbereich 
Empirisch ermittelbarer Bereich, der die Verflechtungsbeziehungen zwischen 
Zentralem Ort und seinem Umland bzw. benachbarten Zentralen Orten abbildet  

Versorgungsbereich 
Vom Plangeber normativ festgelegter Bereich, der die angestrebten Versor-
gungsbeziehungen zwischen dem Zentralen Ort und seinem Umland bzw. be-
nachbarten Zentralen Orten darstellt 

 

Neben der Frage der Verwendung einheitlicher Begriffe lassen sich im Kontext der in Kapitel 4 diskutieren 

Themen weitere Anknüpfungspunkte für einen bundeseinheitlichen Rahmen identifizieren. Deshalb werden im 

Folgenden jeweils spezifische Vorschläge unterbreitet wie und über welchen Weg (Regelung im ROG oder 

Entschließung der MKRO) eine Harmonisierung der gegenwärtig sehr heterogenen Zentrale-Orte-Konzepte in 

Angriff genommen werden könnte. 
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Tabelle 28: Vorschlag für Regelungen im ROG und über MKRO-Entschließungen 

Vorschlag für Regelungen im ROG und über MKRO-Entschließungen 

Thema Mögliche Regelungen im ROG Mögliche Regelungen über eine MKRO-Entschließung 

Zentrale Orte und Raumstruktur 
(Kapitel 4.1.1)  

Hier wird kein Regelungserfordernis gesehen. Grundsätzlich 
würdigt das ROG die Heterogenität raumstruktureller Gegeben-
heiten, indem in § 8 („Landesweite Raumordnungspläne, Regio-
nalpläne und Regionale Flächennutzungspläne“) Abs. 5 Nr. 1 a 
explizit auf die Möglichkeit der Festlegung unterschiedlicher 
Raumkategorien hingewiesen wird. Auch wenn die klassischen 
Raumkategorien (Verdichtungsraum, Ordnungsraum, Ländlicher 
Raum) keine hinlängliche Differenzierung darstellen, ist diese 
Regelungsoption dennoch der geeignete Ansatz, um – wie in 
Bayern etwa mir der Kategorie „Räume mit besonderem Hand-
lungsbedarf“ in den LEP 2013 eingeführt – eine raumstrukturell 
differenzierte Festlegung Zentraler Orte zu befördern. 

Das Erfordernis einer raumstrukturell differenzierten Festlegung 
Zentraler Orte basierend auf einer empirischen Validierung sollte 
betont werden (vgl. dazu Kapitel 5.2).  

Die vorgestellten Strukturvarianten Monozentraler Ort, Städtever-
bund und Funktionsraum in seinen beiden Varianten sollten defi-
niert und erläutert werden (vgl. dazu Kapitel 4.1).  

Gebietsscharfe Festlegung Zentra-
ler Orte (Kapitel 4.1.2) 

Hier wird kein Regelungserfordernis gesehen. 

Der Begriff „Zentraler Ort“ sollte, wie unter Kapitel 5.1 ausgeführt, 
als räumlicher Standortagglomeration (Einstufungskriterium) defi-
niert werden, auch wenn der Normadressat die politische Gemein-
de bleibt. 

Orientierungswerte für Tragfähig-
keitsschwellen (Kapitel 4.1.3) 

Hier wird kein Regelungserfordernis gesehen, da das ROG 
bereits ausdrücklich in § 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG festlegt: „die Er-
reichbarkeits- und Tragfähigkeitskriterien des Zentrale-Orte-
Konzepts sind flexibel an regionalen Erfordernissen auszurich-
ten“. 

Der Regelungsgehalt des § 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG sollte in einer 
Entschließung ausgefüllt werden, indem das Erfordernis einer 
empirischen Überprüfung der Zentrale-Orte-Systeme betont wird 
und festgelegt wird, welche Kriterien zur Beurteilung der Verhält-
nismäßigkeit einer Funktionszuweisung bzw. der Beurteilung regi-
onaler Erfordernisse dienen (vgl. dazu Kapitel 4.3). Wie die Krite-
rien bzw. Anwendungsvoraussetzungen dann gemessen bzw. 
operationalisiert werden, sollte nicht Gegenstand eines einheitli-
chen Rahmens sein. Eine Bewertungsmethodik muss zwar in sich 
konsistent und nachvollziehbar sein, doch besteht bei der Metho-
denwahl ein großer Ermessungsspielraum (vgl. hierzu auch das 
bereits erwähnte Urteil des OVG Lüneburg vom 15.03.2012, 1 KN 
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Vorschlag für Regelungen im ROG und über MKRO-Entschließungen 

Thema Mögliche Regelungen im ROG Mögliche Regelungen über eine MKRO-Entschließung 

152/10 sowie die Ausführungen in Kapitel 5.2). 

Vergleichbarkeit Zentraler Orte 
einer Hierarchiestufe (Kapi-
tel 4.1.4) 

Hier wird kein Regelungserfordernis gesehen. 
In einer MKRO Entschließung sollte klargestellt werden, welche 
Funktionen (nicht Ausstattungsmerkmale!) die Zentralen-Orte auf 
den unterschiedlichen Hierarchiestufen zu erfüllen haben. 

Versorgungsbereiche als Gestal-
tungsansatz (Kapitel 4.2.1) 

Im ROG würde es Sinn machen, im bestehenden 
§ 8 Abs. 5 Nr. 1 b nicht nur Zentrale Orte, sondern auch zentral-
örtliche Versorgungsbereiche explizit zu erwähnen. 

Die obligatorische Festlegung von Versorgungsbereichen auf den 
drei Hierarchiestufen sollte Gegenstand einer MKRO-
Entschließung sein. 

Abgrenzung der Versorgungsbe-
reiche unterschiedlicher Zentrale-
Orte-Typen (Kapitel 4.2.2) 

Hier wird kein Regelungserfordernis gesehen. 

Die zentralörtlichen Versorgungsbereiche auf den drei Hierarchie-
stufen sollten um der Begründbarkeit der Einstufungen im ZOK 
willen auch abgegrenzt und die dabei verwendete Methodik offen-
gelegt werden. 

Versorgungsbereiche Zentraler 
Orte als kleinräumige Verantwor-
tungsgemeinschaften (Kapi-
tel 4.2.3) 

Hier wird kein Regelungserfordernis gesehen. 

Eine MKRO-Entschließung sollte die Versorgungsbereiche Zentra-
ler Orte als Kooperationskulissen benennen. Die Bedeutung der 
Strukturvariante Funktionsraum wurde bereits unter „Zentrale Orte 
und Raumstruktur“ betont. 

Kriterien zur Bestimmung des 
zentralörtlichen Status eines Ortes 
(Kapitel 4.3.1) 

Im ROG würde es Sinn machen, im bestehenden 
§ 8 Abs. 5 Nr. 1 b die drei Hierarchiestufen Grund-, Mittel- und 
Oberzentrum explizit zu erwähnen  

Eine MKRO-Entschließung sollte empfehlen, nur die drei Grund-
stufen Grund-, Mittel- und Oberzentrum festzulegen und begrifflich 
zwischen Einstufungskriterien, Funktionen und Ausstattungs-
merkmalen zu unterscheiden. Lediglich für atypische Einzelfälle 
sollten individuelle Festlegungen vorgenommen werden können, 
die aber nicht als Ausnahmen in die Norm aufzunehmen sind. 

Einrichtungen als elementare Be-
standteile der Zentralen Orte 
(Ausstattungskataloge) (Kapi-
tel 4.3.2) 

Hier wird kein Regelungserfordernis gesehen 

Die verbindlichen Einrichtungen der grundzentralen Daseinsvor-
sorge sollten bundeseinheitlich über eine MKRO-Entschließung 
(Ausstattungskatalog) festgelegt werden, empfohlene Einrichtun-
gen für die jeweiligen Hierarchiestufen können länderspezifisch 
und raumstrukturell differenziert festgelegt werden. 

Bindungswirkung der Zentrale-
Orte-Konzepte (Kapitel 4.4.1) 

Zurzeit enthalten weder das Bundesfernstraßengesetz, das 
Bundeswasserstraßengesetz noch das Allgemeine Eisenbahn-
gesetz eine Raumordnungsklausel. Es wäre sinnvoll, diese zu 

Eine MKRO-Entschließung sollte klarstellen, dass in den Landes-
gesetzen, die die in Tabelle 24 benannten raumbedeutsamen 
Fachplanungen betreffen, spezielle Raumordnungsklauseln erfor-
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Vorschlag für Regelungen im ROG und über MKRO-Entschließungen 

Thema Mögliche Regelungen im ROG Mögliche Regelungen über eine MKRO-Entschließung 

ergänzen, um die Bedeutung Zentraler Orte als Verkehrsknoten 
zu stärken. 

derlich sind. 

Orientierungsfunktion der Zentrale-
Orte-Konzepte für private wie öf-
fentliche Investitionen (Kapi-
tel 4.4.2) 

Hier wird kein Regelungserfordernis gesehen. Hier wird kein Regelungserfordernis gesehen 

Verschränkung von Förderpro-
grammen mit Zentrale-Orte-
Konzepten (Kapitel 4.4.3) 

Hier wird kein Regelungserfordernis gesehen, da diese Frage-
stellung ausschließlich Angelegenheit der Länder ist. 

Hier wird kein Regelungserfordernis gesehen, da diese Fragestel-
lung ausschließlich Angelegenheit der Länder ist 

Berücksichtigung Zentraler-Orte-
Konzepte im kommunalen Finanz-
ausgleich (Kapitel 4.4.4) 

Hier wird kein Regelungserfordernis gesehen, da diese Frage-
stellung ausschließlich Angelegenheit der Länder ist. 

Hier wird kein Regelungserfordernis gesehen, da diese Fragestel-
lung ausschließlich Angelegenheit der Länder ist 

Vergleichende Bewertung der 
Reformstrategien der Länder zur 
Modernisierung ihrer Zentrale-
Orte-Konzepte und zur Anpassung 
an den demographischen Wandel 
(Kapitel 4.5.1) 

Hier wird kein Regelungserfordernis gesehen. 

Eine MKRO-Entschließung sollte darauf hinwirken, dass in den 
Demographie-Strategien der Länder operationalisierte Mindest-
standards für die Daseinsvorsorge enthalten sind, die über die drei 
Hierarchiestufen der Zentrale-Orte-Konzepte umgesetzt werden 
können. 

Zentrale-Orte-Monitoring (Kapi-
tel 4.5.2) 

Hier wird kein Regelungserfordernis gesehen. 
Ein Monitoring sollte eine MKRO-Entschließung als eine wesentli-
che Voraussetzung für die gebotene empirische Validierung des 
jeweiligen Zentrale-Orte-Konzepts würdigen. 

Verknüpfung der Reformstrategien 
von Zentrale-Orte-Konzepten mit 
Überlegungen zu Gebiets- und 
Funktionsreformen (Kapitel 4.5.3) 

Hier wird kein Regelungserfordernis gesehen, da diese Frage-
stellung ausschließlich Angelegenheit der Länder ist. 

Hier wird kein Regelungserfordernis gesehen, da diese Fragestel-
lung ausschließlich Angelegenheit der Länder ist 
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5.2 Anforderungen an gerichtsfeste Zentrale-Orte-Konzepte 

Der Raumordnung kommt bei der Ausfüllung von gesetzlich geregelten finalen Entscheidungsprogrammen ein 

Abwägungsspielraum nach dem Modell der planerischen Abwägung zu. Dies bedeutet faktisch, dass ein 

Spielraum sowohl bei der Auswahl einer Analysemethode als auch der Bewertung deren Ergebnisse und der 

Entscheidungsfindung für die jeweiligen Planaufstellungsverfahren besteht (vgl. Kapitel 5.2). Dabei ist in der 

planerischen Begründung im Einzelnen transparent darzulegen, welche fachlichen Daten und Prognosen aus 

welchen Gründen herangezogen wurden. Bei diesem Schritt darf sich der Planungsträger nicht mit einer 

schematischen und abstrakten Beurteilung begnügen. Die Einschätzungen und Prognosen müssen vielmehr 

unter Heranziehung des jeweils gebotenen empirischen Materials plausibel sein. Dafür muss die methodische 

Herangehensweise der betreffenden Analyse erläutert werden und der Planungsträger muss sich diese zu 

eigen machen (Faßbender 2012: 93). Der Ermittlung der Tatsachenbasis und der Konsistenz der methodi-

schen Herangehensweise kommt dabei große Bedeutung für die Rechtssicherheit der planerischen Abwägung 

bei, die sich auf diese Methodik stützt. 

In Folge dessen ist dringend anzuraten, in der Begründung zu den entsprechenden Zielen und/oder Grundsät-

zen transparent darzulegen, welche Analysemethode – etwa zur Abgrenzung zentralörtlicher Bereiche oder 

Ableitung von Schwellenwerten für Tragfähigkeiten – warum verwendet wurde. Die gängige Praxis ist in vielen 

Bundesländern (vgl. Ländersteckbriefe in Anhang I) jedoch eine andere. Wenn normative Setzungen über-

haupt (empirisch) begründet werden, wird regelmäßig nicht klar, welche Annahmen getroffen wurden und 

welche Methodik zur Anwendung kam. Verweise auf Erläuterungstexte oder externe Gutachten reichen nicht 

aus, um Ziele der Raumordnung zu begründen, weil Erläuterungen oder externe Gutachten nicht an der Bin-

dungswirkung der Ziele der Raumordnung teilnehmen. Will sich ein Planungsträger ein Gutachten zu eigen 

machen, muss er dessen zentrale Annahmen und die verwendete Methodik in der Begründung offen legen, 

um der erforderlichen Normklarheit bzw. Verständlichkeit des Planwerks aus sich selbst heraus Genüge zu 

tun. 

Aus diesen Überlegungen heraus lässt sich ein idealtypischer Prozess einer Neuaufstellung bzw. Fortschrei-

bung eines Zentrale-Orte-Konzepts durch Landes- und/oder Regionalplanungen beschreiben, der Gegenstand 

einer MKRO-Entschließung zu Zentrale-Orte-Konzepten sein sollte: 

1. Entwicklung eines Zielsystems (normative Wertebene) 

Zunächst sollte ein Zielsystem entwickelt werden, das als Grundlage für eine empirische Prüfung des beste-

henden Zentrale-Orte-Systems dient. Aus diesem Zielsystem lässt sich nachvollziehen, ob spätere Einstufun-

gen im Zentrale-Orte-Konzept „systemgerecht“ vorgenommen werden. Das Zielsystem sollte durch ein Regel- 

Ausnahme-Verhältnis gekennzeichnet sein und Regeln für die Kollision von Rechtsnormen vorsehen. Dies gilt 

insbesondere für das Spannungsverhältnis zwischen Tragfähigkeit und Erreichbarkeit: es ist klarzustellen, ob 

im Kollisionsfall der Erreichbarkeit Vorrang einzuräumen ist (mit der Konsequenz, dass nicht tragfähige Ein-

richtungen aufrechterhalten werden müssen und für diese bspw. in Abstimmung mit der Schulentwicklungs-

planung im Bildungswesen andere Klassenteiler festgelegt werden oder temporäre bzw. räumlich flexible An-

gebote geschaffen werden) oder Erreichbarkeiten flexibilisiert werden. Die Konsequenz kann in diesen Fällen 

die Festlegung eines Funktionsraums in der Variante „Selbstverantwortungsraum“ sein. Wesentliche Bestand-

teile dieses Zielsystems sind (vgl. dazu die einzelnen Abschnitte des Kapitel 4): 

 Festlegungen zur Steuerungswirkung (z. B. für Bereiche wie Siedlungsflächenentwicklung, Daseins-

vorsorge, Einzelhandel, Finanzausgleich), 
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 Festlegungen zu Hierarchiestufen und Strukturvarianten, 

 Festlegungen zu Tragfähigkeit und Erreichbarkeit (und Kollisionsregeln für den Fall deren Unverein-

barkeit), die bei heterogenen Raumstrukturen zu differenzieren sind, 

 Festlegungen zur Bereichsabgrenzung und eine Erläuterung der verwendeten Methodik sowie 

 Festlegungen zu erforderlichen Ausstattungen (getrennt in verpflichtende und empfohlene Elemente). 

Das Zielsystem sollte in enger Abstimmung mit den Adressaten des Zentrale-Orte-Konzepts und hier insbe-

sondere den Fachplanungen entwickelt werden. Es handelt sich bei seiner Entwicklung nicht um einen streng 

linearen Prozess, weil Schwellenwerte erst aus der Empirie abgeleitet und dann in das Zielsystem aufgenom-

men werden können. 

2. Empirische Überprüfung des Zentrale-Orte-Systems 

Es ist mit Hilfe der gewählten Untersuchungsmethodik (vgl. auch Kapitel 5.2) das empirisch beschreibbare 

Zentrale-Orte-System abzubilden, das die bestehenden räumlich-funktionalen Verflechtungen und zentralörtli-

chen Funktionen der Gemeinden analysiert und beschreibt. Wichtig ist dabei, dass der empirische Befund 

zwar die planerischen Entscheidungen und Festlegungen vorbereiten sollte, diese jedoch nicht ersetzen kann 

(siehe Punkt 3). Die Auswahl etwa der geeigneten Strukturvariante („Monozentraler Ort“, „Städteverbund“ oder 

„Funktionsraum“, vgl. Kapitel 4.1.1) ist insofern auch erst auf Basis des empirischen Befunds möglich. Die 

Variante Städteverbund etwa ist nur dann zweckmäßig, wenn innerhalb eines Verflechtungsbereichs zwei 

oder mehr Zentrale Orte zur mittel- bzw. oberzentralen Versorgung der Bereichsbevölkerung beitragen. 

Die Ist-Zentralität sollte grundsätzlich stetig und nicht diskret (mit den drei Klassen grund-, mittel- und ober-

zentral) ermittelt werden: Erstens können in Verflechtungsbereichen ohne erkennbares Mittel- bzw. Oberzent-

rum ggf. die stärksten normativ als solche festgelegt werden („Best-of-the-Rest“ oder „primus inter pares“). 

Zweitens ist es für die Strukturvarianten „Städteverbund“ und insbesondere „Funktionsraum“ hilfreich, den 

Beitrag der einzelnen Orte zur Versorgung der Bereichsbevölkerung quantifizieren zu können, da etwa Funkti-

onsdefizite eines Ortes durch andere Orte kompensiert werden können. 

Prinzipiell ist die Frage der Auswahl einer geeigneten Methodik von der Diskussion geeigneter Kriterien zu 

trennen, d. h. es können unabhängig von der gewählten Methodik durchaus die gleichen Kriterien Verwen-

dung finden. Es ist also zwischen den verwendeten Einstufungs- bzw. Abgrenzungskriterien und der ver-

wendeten Methodik (Zentralitätsmessung bzw. Bereichsabgrenzung) zu trennen. 

Die Einstufungs- bzw. Abgrenzungskriterien müssen bestimmt bzw. bestimmbar sein. Folgende Beispiele 

veranschaulichen die dazu erforderlichen Entscheidungen38. Für die Bereichsabgrenzung sind dies etwa: 

 Erreichbarkeit: Welche Fahrzeit gilt für welches Verkehrsmittel und für welche Streckenrelationen als 

zumutbar? Z. B. 30 Minuten Fahrzeit im MIV aus dem Mittelbereich zum Mittelzentrum. 

 (Überwiegende) Orientierung: Welche Merkmale (bzw. welches Merkmal) beschreiben die Orientie-

rung, ab wann überwiegt sie und was sind (bzw. ist) die alternativen Zuordnungsmöglichkeiten? Z. B. 

Rückgriff auf den Anbindungskoeffizienten (Berufspendlerverflechtungen) zu potenziellen Mittel- bzw. 

Oberzentren mit folgenden Zuordnungsregeln: 

                                                        
38 Eine umfassende Diskussion zum Thema Zentralitätsmessung und Bereichsabgrenzung findet sich z. B. bei Terfrüchte 
2015. 
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o Einfachzuordnung, sofern der Anbindungskoeffizient (AK) des größten Auspendlerstroms 

mindestens 50 % beträgt und der AK des zweitgrößten Stroms 33 % nicht übersteigt; 

o Mehrfachzuordnung, sofern mehrere AK mindestens 33 % betragen; 

o Zuordnung im Einzelfall, sofern bestimmte Prämissen berücksichtigt werden sollen, z. B. 

Gewährleistung räumlicher Kontingenz, Orientierung an Gemeinde- und Kreisgrenzen usw. 

Für die Zentralitätsmessung sind dies etwa: 

 Ausstattungsmerkmale: In welchen Funktionsbereichen werden welche Funktionen und welche 

Merkmale mit welcher Ausprägung herangezogen? 

o Funktionsbereich: z. B. Gesundheit 

o Funktion: z. B. ambulante medizinische Versorgung 

o Merkmal: z. B. Hausärztliche Versorgung 

o Merkmalsausprägung: z. B. Hausärzte in Vollzeitäquivalenten gemäß kassenärztlicher Be-

darfsplanung (metrische Skalierung) oder Zugang zu mindestens einer Hausarztpraxis (di-

chotome Skalierung) 

 Bereichsbildungsfähigkeit: Wann gilt ein Ort als mitversorgender, mitversorgter oder Selbstversorger-

ort? Welche Vergleichsgrößen werden herangezogen (z. B. Wohn- oder Tagesbevölkerung)? 

Insbesondere die Art der statistischen Verknüpfung kann zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen39: 

 Additive Verknüpfung: Die jeweiligen Merkmalsausprägungen werden aufaddiert, wodurch grundsätz-

lich eine Substituierbarkeit unterschiedlicher Merkmale von Zentralität unterstellt wird; starke Ausprä-

gungen bei einzelnen Merkmalen können schwache Ausprägungen bei anderen Merkmalen kompen-

sieren. 

 Multiplikative Verknüpfung: Die jeweiligen Merkmalsausprägungen werden multipliziert, wodurch 

grundsätzlich das Erfordernis unterstellt wird, dass jedes Merkmal eine Ausprägung größer Null auf-

weisen muss. Ein Ort muss somit sämtliche rangstufenüblichen Ausstattungsmerkmale aufweisen, 

um entsprechend eingestuft werden zu können, sodass von verbindlichen Kriterien gesprochen wer-

den kann. 

 Gewichtete additive Verknüpfung: Einzelnen Merkmalen wird ein höheres oder niedrigeres Gewicht 

bei der Addition zuteil. So kann etwa zwischen verbindlichen und wünschenswerten Merkmalen un-

terschieden werden, wodurch etwa zur Substituierung eines verbindlichen mehrere wünschenswerte 

Merkmale erforderlich sind. Die Gewichte sind normativ festzulegen. 

 Korrelative Verknüpfung: Diese Form der Verknüpfung führt zu einer integrierten Gewichtung der 

Merkmale anhand ihrer Interkorrelation, sodass vor allem jenen Merkmalen ein höheres Gewicht zu-

kommt, die rangstufenüblich sind, während unübliche Merkmale geringer gewichtet werden. 

Unabhängig von der gewählten Methodik gilt für die empirische Überprüfung des Zentrale-Orte-Systems, dass 

die üblichen Standards des wissenschaftlichen Arbeitens zu gewährleisten sind: Intersubjektivität, Reliabilität, 

Validität, Trennung Wert- und Sachebene, Strukturkonsistenz sowie Transparenz und Nachvollziehbarkeit 

(Fürst/Scholles 2001). Das Einhalten dieser Standards bedeutet jedoch nicht, dass es für die Überführung des 

deskriptiven Systems ins normative Konzept keinen größeren Entscheidungsspielraum mehr geben würde, 

auch wenn es zweifellos in der die Politik die Tendenz gibt, sich nach Möglichkeit auf die Position zurückzu-

                                                        
39 Eine umfassende Diskussion der unterschiedlichen Verknüpfungsmöglichkeiten findet sich etwa bei Terfrüchte 2015. 
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ziehen, es handele sich bei einem Entscheidungsproblem um eine reine Sachfrage, die von Gutachtern ab-

schließend geklärt werden könnte. 

Die jeweiligen methodischen Ansätze können also der Komplexitätsreduzierung der Sachebene dienen und 

das politische Entscheidungsproblem auf diejenigen Fragen reduzieren, die der Wertebene zuzurechnen sind. 

Die einzig richtige Methode gibt es nicht, sondern nur eine Reihe mehr oder weniger zweckmäßiger Vorge-

hensweisen (s. o.), wobei sich die Zweckmäßigkeit erst im Einzelfall aus den gegebenen Rahmenbedingun-

gen beurteilen lässt. 

3. Die Anwendung des Zielsystems auf der Ebene des Sachmodells 

Zunächst gilt es, zentralörtliche Verflechtungsbereiche abzugrenzen und die Zentralen Orte innerhalb der 

Bereiche entsprechend ihrer räumlichen Lage (u. a. mit Blick auf Erreichbarkeitsstandards), der zu versorgen-

den Bevölkerung im Bereich, ihrer funktionalen Ausstattung und ihrer Potenziale für die Versorgung ihrer Be-

völkerung und ihrer Entwicklung einer Hierarchiestufe zuzuordnen. Atypische Einzelfälle (z. B. im Zusammen-

hang mit ausgeprägten grenzüberschreitenden Verflechtungen, besonderen topographische Verhältnisse wie 

Gebirgszüge oder Seen usw.) sind besonders zu begründen. Für die Entwicklung des normativen Konzepts 

kann auch vom empirischen Befund (Sachebene) abgewichen werden, sofern sich diese Abweichung aus 

dem politisch legitimierten Zielsystem (Wertebene) herleiten lässt (z. B. Stärkung eines Orts zur Sicherung der 

Erreichbarkeit). Üblicherweise sollten die normativen Konzepte daher auch vom empirisch beschreibbaren 

System abweichen, sofern nicht ausschließlich Bestandswahrung erfolgen soll. 

Insofern ist im Raumordnungsplan begrifflich deutlich zu trennen zwischen dem empirisch beschreibbaren 

Zentrale-Orte-System und dem normativen raumordnerischen Konzept. Es wird empfohlen, sowohl das Er-

gebnis der empirischen Überprüfung als auch die Anwendung des Zielsystems räumlich in Kartenform darzu-

stellen, um die Systemgerechtigkeit des Konzepts transparent und nachvollziehbar zu machen. Während das 

Konzept Teil einer Festlegungskarte ist, sollte das Zentrale-Orte-System in einer Erläuterungskarte dargestellt 

werden. In der Erläuterungskarte könnten etwa Mehrfachausrichtungen bei den zentralörtlichen Verflech-

tungsbereichen dargestellt werden, wohingegen in der Festlegungskarte i. d. R. eine eindeutige Zuordnung zu 

Versorgungsbereichen im Sinne räumlicher Bestimmtheit erfolgen sollte. Da die Gemeinden Funktionsemp-

fänger sind, sollten auch eindeutige aber Gemeindegrenzen durchscheidende Verflechtungsbereiche (sofern 

diese empirisch ermittelt werden) an die Gemeindegrenzen approximiert werden; dieser normative Schritt führt 

ebenfalls zu vom Befund abweichenden Grenzen von Versorgungsbereichen. 

5.3 Zusammenfassung 

Kapitel 5.1 enthält Empfehlungen an den Bund, die im Gegensatz zu den in Kapitel 4 differenziert diskutierten 

Einzelthemen grundsätzlichen Charakter für die Fortentwicklung der Zentrale-Orte-Konzepte haben. Adressa-

ten sind primär der Bund und die MKRO. Problematisch sind die bestehenden Unterschiede bei der Definition 

der zentralen Begriffe, für deren einheitliche Definition Vorschläge unterbreitet werden. Neben der Frage der 

Verwendung einheitlicher Begriffe werden Vorschläge unterbreitet, wie und über welchen Weg (Regelung im 

ROG oder Entschließung der MKRO) eine Harmonisierung der gegenwärtig sehr heterogenen Zentrale-Orte-

Konzepte in Angriff genommen werden könnte. 

In Kapitel 5.2 werden abschließend Empfehlungen an die Landesplanungen zur empirischen Überprüfung von 

Zentrale-Orte-Systemen formuliert. Ausgehend von einem politisch legitimierten Zielsystem sollte eine empiri-

sche Überprüfung der gegebenen Ist-Zentralität vorgenommen werden. Wichtig ist dabei, dass der empirische 

Befund zwar die planerischen Entscheidungen und Festlegungen vorbereiten sollte, diese jedoch nicht erset-
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zen kann. Für die Entwicklung des normativen Konzepts kann auch vom empirischen Befund (Sachebene) 

abgewichen werden, sofern sich diese Abweichung aus dem politisch legitimierten Zielsystem (Wertebene) 

herleiten lässt. Es wird empfohlen, in der Begründung zu den entsprechenden Zielen und/oder Grundsätzen 

auch transparent darzulegen, welche Analysemethode – etwa zur Abgrenzung zentralörtlicher Bereiche oder 

Ableitung von Schwellenwerten für Tragfähigkeiten – warum verwendet wurde. 
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Anhang I: Ländersteckbriefe 

Die Ergebnisse der Länderbefragung sind in den Steckbriefen fett dargestellt, sofern sie von den Festlegun-

gen in den Plänen und Programmen abweichen; sie werden zudem in einer kurzen Zusammenfassung je 

Bundesland/Landesplanung „verbal-argumentativ“ als Ergänzung zum Steckbrief aufgeführt. Schließlich sind 

sie als aufbereitete Tabelle im Anhang II dargestellt. 

Reformen im Sinne von Veränderungen werden kursiv in den Steckbriefen dargestellt – sofern es Verände-

rungen im Vergleich zu den seit 2008 gültigen Plänen und Programmen gibt. Reformen sind nach der mit dem 

AG abgestimmten Definition nur Veränderungen, die nach 2008 erfolgt sind; für alle Pläne, die gegenwärtig 

rechtskräftig und vor 2008 in Kraft getreten sind, findet kein Vergleich mit den jeweils vorherigen Plänen statt. 
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Tabelle 29: Beispiel Ländersteckbrief 

Bundesland 

Landesplanungsbehörde Zuständige Behörde 

Planwerk 

Relevantes Planwerk bzw. relevante Planwerke 

Vorheriges Planwerk, sofern das aktuelle Planwerk nach 2008 in Kraft 
getreten ist (rot, kursiv) oder 

in Aufstellung befindliches Planwerk (grün, kursiv) 

Zentraler Ort „Funktionsempfänger“, z. B. Gemeinde, zentrales Siedlungsgebiet usw. 

 grundzentral mittelzentral oberzentral 

Ausweisung durch… Jeweils zuständige Behörde (Landesplanung oder Regionalplanung) 

Hierarchiestufen 

Zuordnung der vorgesehenen Hierarchiestufen zu den drei Ebenen grund-
zentral, mittelzentral und oberzentral. Die metropolitane Ebene ist ausge-
nommen, da sie praktisch nur in Berlin-Brandenburg explizit vorgesehen ist. 

Zentrale Orte mit Teilfunktionen (TF) der höheren Hierarchiestufe werden der 
niedrigeren Hierarchiestufe zugeordnet (z. B. MZTFOZ zu mittelzentral). 

In Klammern ist die Anzahl ausgewiesener Orte je Hierarchiestufe aufgeführt. 

Funktionsteilung/Kooperation 
Für jede Ebene Ja/Nein möglich. In Klammern ist die Anzahl der ausgewie-
senen Funktionsteilungen/Kooperationen gesetzt (nicht aber die der an der 
Funktionsteilung teilhabenden Zentralen Orte). 

Ausweisungskriterien Für jede Ebene Ja/Nein möglich. 

Ausstattungskataloge 

Für jede Ebene Ja/Nein möglich; es erfolgt keine Aufzählung. Sofern nicht 
anders in Klammern angegeben, handelt es sich um beispielhafte Kataloge 
mit erläuternder Funktion, jedoch ohne Bindungswirkung als Ziel oder 
Grundsatz der Raumordnung. 

Tragfähigkeitskriterien Zent-
raler Ort 

Für jede Ebene getrennt genannt. Zentrale Ort meint hier z. B. Gemeinde, 
zentrales Siedlungsgebiet, Hauptort usw. Raumstrukturelle Differenzierun-
gen, z. B. Ländlicher Raum (LR), Verdichtungsraum (VR) usw. werden ge-
trennt aufgeführt. 

Tragfähigkeitskriterien Zent-
ralörtliche Bereiche 

Für jede Ebene getrennt genannt. Raumstrukturelle Differenzierungen, z. B. 
Ländlicher Raum (LR), Verdichtungsraum (VR) usw. werden getrennt aufge-
führt. Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei der grundzentralen 
Ebene um den Nahbereich, bei der mittelzentralen Ebene um den Mittelbe-
reich und bei der oberzentralen Ebene um den Oberbereich. 

Darstellung Zentralörtliche 
Bereiche 

Für jede Ebene Ja/Nein möglich; Die konkrete Zuordnung der Gemeinde zu 
den Zentralörtlichen Bereichen muss zeichnerisch und/oder textlich erfolgen. 

Abgrenzungskriterien (Berei-
che) 

Aufgeführt sind die im LEP genannten Kriterien, die zur Bereichsabgrenzung 
herangezogen worden sind. 

Erreichbarkeitsstandards 

Für jede Ebene getrennt genannt. Sofern möglich, Trennung zwischen ÖPNV 
und MIV. Raumstrukturelle Differenzierungen, z. B. Ländlicher Raum (LR), 
Verdichtungsraum (VR) usw. werden getrennt aufgeführt. Sofern nicht an-
ders in Klammern angegeben, handelt es sich um Orientierungswerte ohne 
Bindungswirkung. 

Beurteilung 
Grundsätzliche Einschätzung zum Zentrale-Orte-Konzept vor allem auf der 
Grundlage der Länderbefragung. An dieser Stelle erfolgen keine Wertung 
und keine Empfehlung. 
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Tabelle 30: Ländersteckbrief Baden-Württemberg 

Baden-Württemberg 

Landesplanungsbehörde Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg 

Planwerk Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg (2002) 

Zentraler Ort Gemeinde 

 grundzentral mittelzentral oberzentral 

Ausweisung durch… Regionalplanung Landesplanung Landesplanung 

Hierarchiestufen Unterzentrum (111) 

Kleinzentrum (196) 

Mittelzentrum (85), 

Mittelzentrum TFOZ (1) 

Oberzentrum (14) 

Funktionsteilung/Kooperation Ja (18 zw. UZ) 

 (11 zw. KlZ) 

Ja (9) Ja (5) 

Ausweisungskriterien Nein Nein Nein (allgemeine Krite-
rien) 

Ausstattungskataloge UZ: Ja 

KlZ: Ja 

Ja Ja 

Tragfähigkeitskriterien Zent-
raler Ort 

Nein Nein Nein 

Tragfähigkeitskriterien Zent-
ralörtliche Bereiche 

UZ: 10.000 EW (LR) 

KlZ: 8.000 EW 

35.000 EW (LR) 

 

mehrere 100.000 EW 

 

Darstellung Zentralörtliche 
Bereiche 

Nein Ja Nein 

Abgrenzungskriterien (Berei-
che) 

Orientierung, Erreichbarkeit, Tragfähigkeit 

Erreichbarkeitsstandards Nein Nein Nein 
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Tabelle 31: Ländersteckbrief Bayern 

Bayern 

Landesplanungsbehörde Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und 
Technologie 

Planwerk Landesentwicklungsprogramm Bayern (2013) 

Landesentwicklungsprogramm Bayern (2006) 

Zentraler Ort Gemeinde 

 grundzentral mittelzentral oberzentral 

Ausweisung durch… Regionalplanung Landesplanung Landesplanung 

Hierarchiestufen Grundzentrum (657) 

mögliches Mittelzent-
rum40 

Unterzentrum (UZ) 

Kleinzentrum (KlZ) 

Mittelzentrum (156) 

mögliches Oberzent-
rum 

Mittelzentrum 

Oberzentrum (30) 

Oberzentrum 

Funktionsteilung/Kooperation Ja/Nein41 

Ja 

Ja (26) Ja (4) 

Ausweisungskriterien Ja Ja Ja 

Ausstattungskataloge Ja 

Ja (verbindlich) 

Ja 

Ja (verbindlich) 

Ja 

Ja (verbindlich) 

Tragfähigkeitskriterien Zent-
raler Ort 

Nein Nein Nein 

Tragfähigkeitskriterien Zent-
ralörtliche Bereiche 

7.500 EW 

UZ: 10.000 EW 

KlZ: 5.000 EW 

Nein 

30.000 EW 

Nein 

Nein 

Darstellung Zentralörtliche 
Bereiche 

Ja Nein 

Ja 

Nein 

Abgrenzungskriterien (Berei-
che) 

Orientierung 

Erreichbarkeitsstandards Nein 

KlZ: 10 km 

GZ: 15 km 

Nein 

30 km 

Nein 

                                                        
40 Mögliche Mittelzentren wurden durch die Landesplanung festgelegt. 

41 Bestehende Doppel- bzw. Mehrfachklein- und -unterzentren sowie Doppel- und Mehrfachsiedlungsschwerpunkte können als 
Doppel- und Mehrfachgrundzentren beibehalten werden (Begründung zu 2.1.6). Zusätzliche Mehrfachgrundzentren sind unzu-
lässig (2.1.6 Z). Diese wurden nicht quantitativ erfasst, weil nicht davon ausgegangen wird, dass alle bisherigen Mehrfachklein- 
und -unterzenten sowie Doppel- und Mehrfachsiedlungsschwerpunkte bei der Anpassung der Regionalpläne als Doppel- und 
Mehrfachgrundzentren festgelegt werden. 
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Tabelle 32: Ländersteckbrief Berlin-Brandenburg 

Berlin-Brandenburg 

Landesplanungsbehörde Gemeinsame Landesplanungsabteilung (Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Umwelt Berlin/ 
Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft Brandenburg) 

Planwerk Landesentwicklungsprogramm LEPro (2007) 

Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (2009)42 

Zentraler Ort Gemeinde 

 grundzentral mittelzentral oberzentral 

Ausweisung durch… Nein 

 

Landesplanung Landesplanung 

Hierarchiestufen Nein 

 

Mittelzentrum (42) 

 

Oberzentrum (4) 

Metropole (1) 

Funktionsteilung/Kooperation Nein Ja (8) Nein 

Ausweisungskriterien Nein 

 

Nein Ja 

Ausstattungskataloge Nein 

 

Ja Ja 

Tragfähigkeitskriterien Zent-
raler Ort 

Nein 

 

Nein 

 

Nein 

 

Tragfähigkeitskriterien Zent-
ralörtliche Bereiche 

Nein 

 

30.000 EW 

 

Nein 

 

Darstellung Zentralörtliche 
Bereiche 

Nein Ja 

 

Nein 

 

Abgrenzungskriterien (Berei-
che) 

Raumstrukturelle Zusammenhänge, Erreichbarkeit (unzerteilte Zuordnung 
von Gemeinden (Territorialprinzip)) 

Erreichbarkeitsstandards Nein 

 

MIV: 30–45 Min. 

 

Nein 

 

 

                                                        
42 Ältere Planwerke sind nicht dargestellt, da sie sich nicht auf die GL Berlin-Brandenburg beziehen. 
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Tabelle 33: Ländersteckbrief Hessen 

Hessen 

Landesplanungsbehörde Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung 

Planwerk Landesentwicklungsplan Hessen (2000) 

Zentraler Ort Gemeinde/Standorte („Zentraler Ortsteil“ nach Regionalplan Nordhessen 
2009) 

 grundzentral mittelzentral oberzentral 

Ausweisung durch… Regionalplanung Landesplanung Landesplanung 

Hierarchiestufen Grundzentrum43 (191) 
bzw. Kleinzentrum (80) 
u. Unterzentrum (44) 

Mittelzentrum (91), 
Mittelzentrum TFOZ (4) 

Oberzentrum (10) 

Funktionsteilung/Kooperation Ja44 (0) Ja (3) Ja (1) 

Ausweisungskriterien Ja (UZ) Ja Ja 

Ausstattungskataloge Ja (UZ) Ja Ja 

Tragfähigkeitskriterien Zent-
raler Ort 

3.000 (UZ)(im städti-
schen Kern) 

7.000 (im zentralen 
Ortsteil) 

Nein45 

Tragfähigkeitskriterien Zent-
ralörtliche Bereiche 

15.000 EW 

10.000 EW (LR) 

40.000 EW 

20.000 EW (LR) 

500.000 EW 

250.000 EW (LR) 

Darstellung Zentralörtliche 
Bereiche 

Nein Ja Nein 

Abgrenzungskriterien (Berei-
che) 

Erreichbarkeit 

Erreichbarkeitsstandards Nein ÖPNV: 60 Min. ÖPNV: 60 Min. 

MIV: 60 Min. 

 

                                                        
43 Grundzentren werden in Nordhessen und Mittelhessen ausgewiesen, Klein- und Unterzentren in Südhessen. 

44 Funktionsteilung zwischen zentralen Orten sind grundsätzlich möglich (Begründung zu 3.2.1), faktisch werden aber keine 
grundzentralen Funktionsteilungen ausgewiesen, wohl aber mehrere zentrale Standorte (Zentrale Orte) bzw. Gemeindeteile je 
Gemeinde benannt. 

45 Allerdings 100.000 EW als Ausweisungskriterium für ein Oberzentrum. 



 

- 146 - 

Tabelle 34: Ländersteckbrief Mecklenburg-Vorpommern 

Mecklenburg-Vorpommern 

Landesplanungsbehörde Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung 

Planwerk Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (2005) 

Zentraler Ort Gemeinde 

 grundzentral mittelzentral oberzentral 

Ausweisung durch… Regionalplanung Landesplanung Landesplanung 

Hierarchiestufen Grundzentrum (75) Mittelzentrum (18) Oberzentrum (4) 

Funktionsteilung/Kooperation Ja (2) Ja (0) Ja (1) 

Ausweisungskriterien Ja Ja Ja 

Ausstattungskataloge Ja Nein Ja46 

Tragfähigkeitskriterien Zent-
raler Ort 

2.000 EW 10.000 EW 70.000 EW 

Tragfähigkeitskriterien Zent-
ralörtliche Bereiche 

5.000 EW 30.000 EW 300.000 EW 

Darstellung Zentralörtliche 
Bereiche 

Ja47 Ja Ja 

Abgrenzungskriterien (Berei-
che) 

Sozioökonomische Verflechtungen, Berufs- und Versorgungspendlerströme 
(unzerteilte Zuordnung von Gemeinden (Territorialprinzip)) 

Erreichbarkeitsstandards Nein48 Nein Nein 

                                                        
46 Allerdings werden nur zwei Merkmale genannt. 

47 Grundzentren in Stadt-Umland-Räumen weisen keine eigenen Verflechtungsbereiche auf (Begründung zu 3.2) 

48 Im Abschnitt 6.2.2 des LEP (Öffentlicher Personenverkehr) wird auf die RIN verweisen (siehe Kapitel 0); eigene Standards 
hinsichtlich maximaler Reisezeiten werden weder für den ÖPNV noch für den MIV genannt. 
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Tabelle 35: Ländersteckbrief Niedersachsen 

Niedersachsen 

Landesplanungsbehörde Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucher-
schutz und Landesentwicklung 

Planwerk Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) (2012)49 

Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) (1994) 

Zentraler Ort Zentrales Siedlungsgebiet 

 grundzentral mittelzentral oberzentral 

Ausweisung durch… Regionalplanung Landesplanung Landesplanung 

Hierarchiestufen Grundzentrum (313), 
Grundzentrum TFMZ50 
(11) 

Grundzentrum 

Mittelzentrum (78), 
Mittelzentrum TFOZ (6) 

Mittelzentrum 

Oberzentrum (1151) 

Oberzentrum 

Funktionsteilung/Kooperation Nein 

Ja52 

Ja (1) Ja (1) 

Ausweisungskriterien Nein Ja Ja 

Ausstattungskataloge Ja Ja Ja 

Tragfähigkeitskriterien Zent-
raler Ort 

Nein Ja Ja 

Tragfähigkeitskriterien Zent-
ralörtliche Bereiche 

Nein Ja Ja 

Darstellung Zentralörtliche 
Bereiche 

Nein Nein53 Nein 

Abgrenzungskriterien (Berei-
che) 

Raumstrukturelle Zusammenhänge54 

Erreichbarkeitsstandards Nein Ja Nein 

 

                                                        
49 Momentan befindet sich das Landes-Raumordnungsprogramm (seit Juli 2014) in der Fortschreibung (Entwurf Änderungs-
verordnung LROP 2014). Aufgrund des kurzen Zeithorizonts gegenüber der letzten Änderung im Jahr 2012 wird hier jedoch 
der Unterschied zum Planwerk von 1994 dargestellt. 

50 Nach Ziffer 2.2, Abs. 3, Satz 7 (alt) des Entwurfs der Änderungsverordnung LROP 2014 werden mittelzentrale Teilfunktionen 
für Grundzentren wieder gestrichen. 

51 Die Oberzentren in Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg bilden zusammen mit dem Mittelzentrum in Wolfenbüttel einen 
oberzentralen Verbund. 

52 Zwischen benachbarten Zentralen Orten gleicher Stufe ist eine Aufgabenteilung möglich (B6 Abs. 03 S. 3). 

53 Für Ober- und Mittelbereiche einzelfallbezogen auf Basis der Abgrenzungskriterien möglich. 

54 Gemeint ist etwa die Entfernung zwischen den höherrangigen Zentralen Orten. 
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Tabelle 36: Ländersteckbrief Nordrhein-Westfalen 

Nordrhein-Westfalen 

Landesplanungsbehörde Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen 

Planwerk Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (1995)/ 
Landesentwicklungsprogramm Nordrhein-Westfalen (1997) 

Entwurf Landesentwicklungsplan (2013) 

Zentraler Ort Gemeinde 

 grundzentral mittelzentral oberzentral 

Ausweisung durch… Landesplanung Landesplanung Landesplanung 

Hierarchiestufen Grundzentrum (188) Mittelzentrum (192) Oberzentrum (16) 

Funktionsteilung/Kooperation Nein Nein Nein 

Ausweisungskriterien Nein Nein Nein 

Ausstattungskataloge Nein Nein Nein 

Tragfähigkeitskriterien Zent-
raler Ort 

Nein Nein Nein 

Tragfähigkeitskriterien Zent-
ralörtliche Bereiche 

Nein 25.000 EW Nein 

Darstellung Zentralörtliche 
Bereiche 

Nein Nein Nein 

Abgrenzungskriterien (Berei-
che) 

- 

Erreichbarkeitsstandards Nein Nein Nein 
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Tabelle 37: Ländersteckbrief Rheinland-Pfalz 

Rheinland-Pfalz 

Landesplanungsbehörde Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung 

Planwerk Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz IV (2008) 

Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz III (1995) 

Zentraler Ort Gemeinde 

 grundzentral mittelzentral oberzentral 

Ausweisung durch… Regionalplanung Landesplanung Landesplanung 

Hierarchiestufen Grundzentrum (150) Mittelzentrum (83), 
davon Mittelzentrum 
TFOZ (5)55 

MZ (Grundnetz) 
MZTFOZ, MZ (Ergän-
zungsnetz) 

Oberzentrum (5), met-
ropolitane Teilfunktio-
nen (siehe FN 36) 

OZ 

Funktionsteilung/Kooperation Ja 

Ja (Funktionsraum) 

Ja (1156) 

Ja (Funktionsraum) 

Nein57 

Ja (Funktionsraum) 

Ausweisungskriterien Nein Nein ca. 100.000 EW 

Ausstattungskataloge Ja Ja Ja 

Tragfähigkeitskriterien Zent-
raler Ort 

Nein Nein Nein 

Tragfähigkeitskriterien Zent-
ralörtliche Bereiche 

Nein 50.000 EW (VR) 

30.000 EW (LR) 

Nein 

Nein 

 

Nein 

Darstellung Zentralörtliche 
Bereiche 

Ja Ja Nein 

Ja 

Abgrenzungskriterien (Berei-
che) 

Orientierung 

Erreichbarkeitsstandards Nein Ja Ja 

                                                        
55 Die textliche Festlegung dieser fünf Orte hat rein beschreibenden Charakter, da von der Ausweisung keine Wirkungen aus-
gehen, weder für den Finanzausgleich, noch für die Ansiedlung großflächigen Einzelhandel. Gleiches gilt für die metropolitanen 
Teilfunktionen der Oberzentren. 

56 11 verpflichtende Kooperationen, 11 weitere Kooperationen auf freiwilliger Basis durch den LEP angeregt 

57 Oberzentren können mit ihrem mittelzentralen Versorgungsauftrag Teil eines mittelzentralen Verbundes sein (Z 40). Es 
bestehen grenzüberschreitende Kooperationen der Oberzentren mit metropolitanen Teilfunktionen Mainz/Wiesbaden und 
Ludwigshafen/Mannheim. 
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Tabelle 38: Ländersteckbrief Saarland 

Saarland 

Landesplanungsbehörde Ministerium für Inneres und Sport 

Planwerk Landesentwicklungsplan Saarland -Teilabschnitt Siedlung- (2006) 

Zentraler Ort Gemeinde58 

Der Hauptort innerhalb einer Gemeinde/eines Stadtgebietes ist jeweils 
der Zentrale Ort 

 grundzentral mittelzentral oberzentral 

Ausweisung durch… Landesplanung Landesplanung Landesplanung 

Hierarchiestufen Grundzentrum (40) Mittelzentrum (11) Oberzentrum (1) 

Funktionsteilung/Kooperation Ja (bipolare Zentren59) 
(8) 

Nein Nein 

Ausweisungskriterien Nein Nein Nein 

Ausstattungskataloge Nein Ja Ja 

Tragfähigkeitskriterien Zent-
raler Ort 

Nein Nein Nein 

Tragfähigkeitskriterien Zent-
ralörtliche Bereiche 

Nein 30.000 EW Nein 

Darstellung Zentralörtliche 
Bereiche 

Ja Ja Ja 

Abgrenzungskriterien (Berei-
che) 

Erreichbarkeit, Sozioökonomische Verflechtungen 

Erreichbarkeitsstandards Nein ÖPNV: 30 Min. Nein 

                                                        
58 Der LEP definiert den zentralen Ort vom Wortlaut her eindeutig als Gemeinde „Zentrale Orte sind Städte und Gemeinden 
[…]“ (Begründung zu Z 2.1.2). In der weiteren Erläuterung zum Grundzentrum wird in Verbindung mit Anlage 1 jedoch deutlich, 
dass nur der jeweilige Gemeindehauptort als der Zentrale Ort aufgefasst wird. 

59 Laut Anlage 1 zum LEP 2006 sind 8 bipolare Zentren ausgewiesen. Es handelt sich um eine intrakommunale Funktionstei-
lung zwischen zwei Ortsteilen. 
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Tabelle 39: Ländersteckbrief Sachsen 

Sachsen 

Landesplanungsbehörde Staatsministerium des Innern 

Planwerk Landesentwicklungsplan Sachsen (2013) 

Landesentwicklungsplan Sachsen (2003) 

Zentraler Ort Gemeinde 

 grundzentral mittelzentral oberzentral 

Ausweisung durch… Regionalplanung Landesplanung Landesplanung 

Hierarchiestufen Grundzentrum (80) Mittelzentrum (38) 

MZ, MZ im VR, MZ als 
Ergänzungsstandort 
im LR 

Oberzentrum (6) 

Funktionsteilung/Kooperation Ja (11) Ja (3) 

Ja (zusätzlich Funkti-
onsraum) 

Ja (1) 

Ja (zusätzlich Funk-
tionsraum) 

Ausweisungskriterien Ja Ja Ja 

Ausstattungskataloge Ja Ja Ja 

Tragfähigkeitskriterien Zent-
raler Ort 

Nein 

3.000 EW (LR) 

15.000 EW 

20.000 EW  

50.000 EW 

Tragfähigkeitskriterien Zent-
ralörtliche Bereiche 

15.000 EW (VR) 

7.000 EW (LR) 

45.000 EW (Ausnah-
men im VR) 

 

50.000 EW (VR) 

45.000 EW (LR) 

 

Darstellung Zentralörtliche 
Bereiche 

Ja Ja Nein 

Ja 

Abgrenzungskriterien (Berei-
che) 

Sozioökonomische Verflechtungen, insb. Pendlerverflechtungen 

Erreichbarkeitsstandards Nein 

 

ÖPNV: 30 Min. 

ÖPNV: 45 Min. 

MIV: 45 Min. 

60 Min. 

ÖPNV: 90 Min. 

MIV: 45 Min. 

90 Min. 
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Tabelle 40: Ländersteckbrief Sachsen-Anhalt 

Sachsen-Anhalt 

Landesplanungsbehörde Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 

Planwerk 
Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt (2010) 

Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt (1999) 

Zentraler Ort Zentrale Siedlungsgebiete (im Zusammenhang bebauter Ortsteil)60 

 grundzentral mittelzentral oberzentral 

Ausweisung durch… Regionalplanung Landesplanung61 Landesplanung 

Hierarchiestufen 

Grundzentrum (102), 
GrundzentrumTFMZ62 
(5) 

Mittelzentrum (20), 
MittelzentrumTFOZ (2) 

 

Oberzentrum (3) 

Funktionsteilung/Kooperation 
Ja (4) 

Ja* 

Ja (0) 

Ja* 

Ja (0) 

Ja* 

Ausweisungskriterien 
Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ausstattungskataloge 
Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Tragfähigkeitskriterien Zent-
raler Ort 

3.000 EW 

 

20.000 EW 

 

Nein 

 

Tragfähigkeitskriterien Zent-
ralörtliche Bereiche 

12.000 EW 

 

70.000 EW 

 

300.000 EW 

 

Darstellung Zentralörtliche 
Bereiche 

Nein Nein Nein 

Abgrenzungskriterien (Berei-
che) 

Erreichbarkeit 

                                                        
60 Industrie und Gewerbe (ausschließlich des großflächigen Einzelhandels) sind weiterhin im gesamten Gemeindeterritorium 
zulässig. (wenn der Standort mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung vereinbar ist). 

61 Die Landesplanung bestimmt die Mittelzentren im Sinne der in Frage kommenden Gemeinden (vgl. Z 37), überlässt die 
räumliche Abgrenzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils als zentrales Siedlungsgebiet im Sinne der Legaldefinition 
des zentralen Orten nach dem sachsen-anhaltischen Landesplanungsgesetz jedoch der Regionalplanung (im Einvernehmen 
mit der betreffenden Gemeinde). 

62 Grundzentren mit mittelzentralen Teilfunktionen werden durch die Landesplanung ausgewiesen. Nach G 17 waren die Städ-
te Klötze, Wolmirstedt, Wanzleben, Blankenburg (Harz), Gräfenhainichen, Hettstedt, Querfurt und Hohenmölsen vormals im 
LEP 99 mit mittelzentralen Teilfunktionen festgelegt. Diese wurde jedoch widerrufen und in „besondere Bedeutung für der 
Versorgung im ländlichen Raum“ umbenannt. Denn auch ohne MZTF ist die mittelzentrale Versorgung im Bereich sicherge-
stellt. 
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Erreichbarkeitsstandards 

ÖPNV: 30 Min. 

MIV: 15 Min. 

 

ÖPNV: 60 Min. 

MIV: 30 Min. 

 

ÖPNV: 90 Min. 

MIV: 60 Min. 

 

 

*Im LEP Sachsen-Anhalt 1999 wurde noch keine materielle Absicherung der Funktionsteilung zwischen Zentralen Orten ver-
langt. Dies hat sich jedoch mit dem LEP Sachsen-Anhalt 2010 geändert, der eine vertragliche Vereinbarung verlangt und diese 
nach zehn Jahren zur Überprüfung vorzieht. Bei negativer Evaluierung der Aufgabenteilung kommt eine Aufhebung der zent-
ralörtlichen Status in Betracht (vgl. LEP Sachsen-Anhalt 2010, Z 32) 
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Tabelle 41: Ländersteckbrief Schleswig-Holstein 

Schleswig-Holstein 

Landesplanungsbehörde Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein 

Planwerk Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (2010)/ 
Landesplanungsgesetz (LaplaG 2014) 

Verordnung zum Zentralörtlichen System (2009) 

Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (1998)/ 
Landesentwicklungsgrundsätzegesetz (LEGG)  

Zentraler Ort Gemeinde63/Zentrales Siedlungsgebiet64 

 grundzentral mittelzentral oberzentral 

Ausweisung durch… Landesplanung Landesplanung Landesplanung 

Hierarchiestufen Unterzentrum TFMZ (9) 

Unterzentrum (35) 

Ländlicher Zentralort 
(37) 

Stadtrandkern I. Ord-
nung (9) 

Stadtrandkern II. Ord-
nung (18) 

Mittelzentrum (13) 

Mittelzentrum im VR (6) 

Stadtrandkern I. Ord-
nung TFMZ65 (0) 

 

Oberzentrum (4) 

Funktionsteilung/Kooperation Ja (4), insb. auch für 
Stadtrandkerne66 

Ja (2) Ja (0) 

Ausweisungskriterien Ja Ja Nein 

Ausstattungskataloge67 Ja Ja Ja 

                                                        
63 „Zu zentralen Orten sind Gemeinden zu bestimmen.“ (§ 24 Abs. 1 Satz 4 LaplaG) 

64 „Zentraler Ort oder Stadtrandkern ist das baulich zusammenhängende Siedlungsgebiet der zentralörtlich eingestuften Ge-
meinde“ (Z 2) 

65 Steht als Gliederungsstufe noch zur Verfügung, wurde aber in der aktuellen Landesverordnung zum Zentralörtlichen System 
keiner Gemeinde zugewiesen. 

66 „Stadtrandkerne sollen im engen räumlichen Zusammenhang mit einem übergeordneten Zentralen Ort Versorgungsaufga-
ben wahrnehmen. Ihre zentralörtlichen Einrichtungen sollen denen vergleichbarer Zentraler Orte entsprechen und in Abstim-
mung mit einem übergeordneten Zentralen Ort entwickelt werden. Wohnbauliche und gewerbliche Entwicklungen sollen mög-
lichst in Abstimmung mit dem Zentralen Ort erfolgen.“ (LEP 2010, Punkt 2.2.5. 1 (G)) 

67 Im LEP sind beispielhaft Infrastruktureinrichtungen genannt. 
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Tragfähigkeitskriterien Zent-
raler Ort 

Unterzentrum TFMZ: 
10.000 EW, 7.000 EW 
(LR) 

Unterzentrum: 4.000 
EW, 3.000 EW (LR) 

Ländlicher ZO: 1.000 
EW, 750 EW (LR) 

Stadtrandkern I. Ord-
nung: k.A. 

Stadtrandkern II. Ord-
nung: k.A. 

Mittelzentrum: 15.000 
EW 

Mittelzentrum im Ver-
dichtungsraum: 

25.000 EW 

Stadtrandkern I. Ord-
nung TFMZ: 20.000 EW 

 

Nein 

Tragfähigkeitskriterien Zent-
ralörtliche Bereiche 

Unterzentrum TFMZ: 
20.000 EW 

Unterzentrum: 10.000 
EW, 7.500 EW (LR) 

Ländlicher ZO: 5.000 
EW, 4.000 EW (LR) 

Stadtrandkern I. Ord-
nung TFMZ: 40.000 
EW 

Stadtrandkern I. Ord-
nung: 20.000 EW 

Stadtrandkern II. Ord-
nung: 10.000 EW 

Mittelzentrum: 40.000 
EW 

Mittelzentrum im Ver-
dichtungsraum: 

80.000 EW 

Nein 

Darstellung Zentralörtliche 
Bereiche 

Ja Ja Nein 

Abgrenzungskriterien (Berei-
che) 

Orientierung 

Erreichbarkeitsstandards Nein Nein Nein 
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Tabelle 42: Ländersteckbrief Thüringen 

Thüringen 

Landesplanungsbehörde Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr 

Planwerk Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 (2014) 

Landesentwicklungsplan Thüringen (2004) 

Zentraler Ort Gemeinde 

 grundzentral Mittelzentral oberzentral 

Ausweisung durch… Landesplanung68 

Regionalplanung 

Landesplanung 

Landesplanung 

Landesplanung 

Landesplanung 

Hierarchiestufen Grundzentrum (76) Mittelzentrum (24), 
MittelzentrumTFOZ (8) 

Oberzentrum (3) 

Funktionsteilung/Kooperation Ja (5) Ja (5) Ja (0) 

Ausweisungskriterien Nein69 Nein Nein 

Ausstattungskataloge Ja Ja Ja 

Tragfähigkeitskriterien Zent-
raler Ort 

Nein Nein 100.000 EW 

Nein 

Tragfähigkeitskriterien Zent-
ralörtliche Bereiche 

5.000 EW 

7.000 EW 

30.000 EW 

30.000 EW 

Nein 

Darstellung Zentralörtliche 
Bereiche 

Ja Ja Nein 

Abgrenzungskriterien (Berei-
che) 

Erreichbarkeit, Pendlerausrichtung 

Erreichbarkeitsstandards ÖPNV: 30 Min. 

MIV: 20 Min. 

ÖPNV: 30 Min. 

ÖPNV: 45 Min. 

MIV: 30 Min. 

ÖPNV: 45 Min. 

ÖPNV: 90 Min. 

MIV: 60 Min. 

Nein 

                                                        
68 „Die Bestimmung der Grundzentren erfolgt gesondert durch eine nachfolgende Änderung des LEP. Bis zu diesem Zeitpunkt 
gelten die Grundzentren in den bisher geltenden Regionalplänen fort.“ (Punkt 2.2.11) 

69 Keine Trennung nach Zentralitätsstufen, sondern allgemeine Kriterien (Begr. Z 2.1.1) 
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Anhang II: Länderumfrage 

Im Folgenden sind die Fragen aufgelistet, die Gegenstand der Länderumfrage des BBSR zu den Zentrale-

Orte-Konzepten waren. Die Antworten der Länder finden sich auf der beiliegenden CD-ROM. 

A Zentralörtliche Gliederung 

A1: Welche zentralörtlichen Stufen/Zwischenstufen werden ausgewiesen (einschließlich teilfunktionaler Zent-

raler Orte oder Zentraler Orte in Funktionsteilung)? 

A2: Wie lassen sich diese einzelnen Funktionsstufen den folgenden zentralörtlichen Grundstufen zuordnen? 

A3: Wie viele Zentrale Orte sind aktuell in den einzelnen Funktionsstufen festgelegt? 

A4: Soll die Zahl Zentraler Orte in den einzelnen Hierarchiestufen in Zukunft an den demografischen Wandel 

angepasst werden? Wenn ja, wie? 

A5: Welchen Raumbezug haben die zentralörtlichen Festlegungen (Gemeinde, Gemeindeteil, Gemeindever-

bünde…)? 

A6: Gibt es die Möglichkeit der Ausweisung mehrerer zentralörtlicher Standorte in einem Gemeindegebiet? 

A7: Gibt es länderübergreifende Ausweisungen Zentraler Orte? 

A8: Gibt es zeitlich befristete Ausweisungen Zentraler Orte? 

A9:Werden mehrere Zentrale Orte in gemeinsamer Funktionsteilung ausgewiesen? Wenn ja, welche Kombi-

nationen von Funktionsstufen sind davon betroffen? 

A10:Spielt bei den Ausweisungen von Zentralen Orten in gemeinsamer Funktionsteilung die Unterscheidung 

nach Raumtypen eine Rolle? 

B Ausweisungskriterien für Zentrale Orte 

B1: Welche Stellen weisen die unterschiedlichen Funktionsstufen Zentraler Orte aus? 

B2: Welche Gesetze, Verordnungen oder Raumordnungspläne enthalten die Ausweisungen (Fundstellen)? 

B3: Welche Ausweisungskriterien werden angewendet? 

B4: Was sind die Kernfestlegungen (verbindliche Mindeststandards) der Ausstattungskataloge (nach Möglich-

keit getrennt für Ober-/Mittelzentren gemäß A2)? 

B5: Werden Ausweisungskriterien innerhalb des Landesgebietes raumstrukturell differenziert angelegt? 

B6: Welche Raumkategorien werden bei den Ausweisungskriterien berücksichtigt? 

B7: Sind zentralörtliche Ausweisungen in die Zukunft gerichtet, etwa durch Ein-beziehung von Prognosedaten 

oder durch die Ausweisung Zentraler Orte mit Teilfunktionen als zu entwickelnde Zentren? 

C Versorgungsbereiche / Tragfähigkeitsschwellen 

C1: Welche Einzugsbereiche (Versorgungs- oder Verflechtungsbereiche) werden landesplanerisch für die 

einzelnen Hierarchiestufen festgelegt? 
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C2: Wie werden die Grenzen für die Versorgungsbereiche ermittelt? 

C3: Wann ist eine Neuabgrenzung der Versorgungsbereiche geplant? 

C4: Haben die Tragfähigkeitsschwellen für Versorgungsbereiche von Ober- und Mittelzentren der MKRO (Ent-

schließung von 1970) noch eine praktische Bedeutung? 

C5: Existieren in Ihrem Land für die Zentralen Orte der unterschiedlichen Hierarchiestufen und ihre Versor-

gungsbereiche Tragfähigkeitsschwellen? Wenn ja, welches sind die Schwellen (getrennt nach Ober-

/Mittelzentren)? 

C6: Gehen diese Schwellenwerte auf empirische Untersuchungen zurück oder basieren sie primär auf norma-

tiven Setzungen der Landesplanung? 

C7: Sollten Tragfähigkeitsschwellen in Abhängigkeit der Lage zentraler Orte (differenziert nach Verdichtungs-

raum oder peripherer ländlicher Raum) angesetzt werden? 

D Evaluierung und Anpassung der zentralörtlichen Statusfestlegungen 

D1: Kam es in den letzten Jahren zu Straffungen oder Ausdifferenzierungen der zentralörtlichen Ebenen? 

D2: Werden solche Straffungen oder Ausdifferenzierungen künftig angestrebt? Wenn ja, welche? 

D3: Wie hat sich die Anzahl der ausgewiesenen Zentralen Orte in den einzelnen Funktionsstufen in den letz-

ten 10 Jahren entwickelt? 

D4: Kam es in den letzten 10 Jahren zu Zusammenschlüssen von Zentralen Orten (Gemeindefusion)? 

D5: Haben veränderte zentralörtliche Festlegungen zu gerichtlichen Auseinander-setzungen geführt? Sind 

Urteile zugänglich? 

D6: Unterliegen zentralörtliche Kooperationen einer Evaluation, und welche Auswirkungen haben die Evalua-

tionsergebnisse? 

D7: Wie und in welchen Abständen finden seitens der Landesplanung Über-prüfungen statt, ob ausgewiesene 

Zentrale Orte die landesplanerischen Ausweisungskriterien/Tragfähigkeitsschwellen erfüllen? 

D8: Lassen sich bei tatsächlich ausgewiesenen Zentralen Orten Abweichungen von landesplanerisch festge-

legten Ausweisungskriterien/Tragfähigkeitsschwellen feststellen – also: Sind Orte ausgewiesen, die diese 

Kriterien/Schwellen nicht erfüllen?  

D9: Wie gehen Sie mit Zentralen Orten um, deren Bevölkerung (im Ort und im Versorgungsbereich) unter den 

Tragfähigkeits-Schwellenwert sinkt? 

D10: Gibt es Untersuchungen Dritter (Diplomarbeiten, Dissertationen, Studien) zur Evaluierung der Zentralen 

Orte? 

E Steuerungswirkung des Zentrale-Orte-Konzepts 

E1: Welche Auswirkungen haben die zentralörtlichen Festlegungen auf kommunale Finanzzuweisungen? Was 

sind die Kriterien für die Vergabe der Mittel?  
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E2: Welche Arten von Förderungen finden statt? Orientieren sich Förderprogramme mit arbeitsmarkt-, ausbil-

dungs-, sozial- oder forschungspolitischen Belangen am Zentralen-Orte-Konzept? Ist dies ggf. in Förderrichtli-

nien berücksichtigt? 

E3: Ist die Ausrichtung der Fachplanungen auf die Zentralen Orte hinreichend gewährleistet? Welche „harten“ 

Rechtsfolgen werden durch raumplanerische Festlegungen (Ziele der Raumordnung) zu den Zentralen Orten 

ausgelöst? Wie werden diese vollzogen? 

E4: Wie hoch ist die Steuerungswirkung der zentralörtlichen Festlegungen hinsichtlich der Gewerbe- und der 

Siedlungsflächenentwicklung? Welche „harten“ Rechtsfolgen werden durch raumplanerische Festlegungen 

(Ziele der Raum-ordnung) zu den Zentralen Orten ausgelöst? Wie werden diese vollzogen? 

E5: Wie hoch ist die Steuerungswirkung der zentralörtlichen Festlegungen für Ansiedlungsvorhaben des groß-

flächigen Einzelhandels? Welche „harten“ Rechtsfolgen werden durch raumplanerische Festlegungen (Ziele 

der Raum-ordnung) zu den Zentralen Orten ausgelöst? Wie werden diese vollzogen? 

E6: Wie bewerten Sie die Orientierungsfunktion zentralörtlicher Festlegungen für die Wohnstandortwahl? 

E7: Wie bewerten Sie die Orientierungsfunktion zentralörtlicher Festlegungen für Unternehmensinvestitionen? 
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